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Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 
 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 2005 (BGBl. I S. 2114; 2009 I S. 3850), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.12.2011 (BGBl. I S. 2570) 

 
- Auszug - 

 
 
Vierter Teil 
Vergabe öffentlicher Aufträge 
 
Erster Abschnitt 
Vergabeverfahren 
 
§ 97 Allgemeine Grundsätze 
(1) Öffentliche Auftraggeber beschaffen Waren, Bau- und Dienstleistungen nach Maßgabe 

der folgenden Vorschriften im Wettbewerb und im Wege transparenter Vergabeverfahren. 
(2) Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln, es sei denn, eine 

Benachteiligung ist auf Grund dieses Gesetzes ausdrücklich geboten oder gestattet. 
(3) Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu 

berücksichtigen. Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art 
oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen zusammen 
vergeben werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern. Wird ein 
Unternehmen, das nicht öffentlicher Auftraggeber ist, mit der Wahrnehmung oder Durch-
führung einer öffentlichen Aufgabe betraut, verpflichtet der Auftraggeber das Unterneh-
men, sofern es Unteraufträge an Dritte vergibt, nach den Sätzen 1 bis 3 zu verfahren. 

(4) Aufträge werden an fachkundige, leistungsfähige sowie gesetzestreue und zuverlässige 
Unternehmen vergeben. Für die Auftragsausführung können zusätzliche Anforderungen 
an Auftragnehmer gestellt werden, die insbesondere soziale, umweltbezogene oder inno-
vative Aspekte betreffen, wenn sie im sachlichen Zusammenhang mit dem Auftragsge-
genstand stehen und sich aus der Leistungsbeschreibung ergeben. Andere oder weiter-
gehende Anforderungen dürfen an Auftragnehmer nur gestellt werden, wenn dies durch 
Bundes- oder Landesgesetz vorgesehen ist. 

(4a) Auftraggeber können Präqualifikationssysteme einrichten oder zulassen, mit denen die 
Eignung von Unternehmen nachgewiesen werden kann. 

(5) Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. 
(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 

Bundesrates nähere Bestimmungen über das bei der Vergabe einzuhaltende Verfahren 
zu treffen, insbesondere über die Bekanntmachung, den Ablauf und die Arten der Verga-
be, über die Auswahl und Prüfung der Unternehmen und Angebote, über den Abschluss 
des Vertrages und sonstige Fragen des Vergabeverfahrens. 

(7) Die Unternehmen haben Anspruch darauf, dass der Auftraggeber die Bestimmungen 
über das Vergabeverfahren einhält. 

 
§ 98 Auftraggeber 
Öffentliche Auftraggeber im Sinne dieses Teils sind:  
1. Gebietskörperschaften sowie deren Sondervermögen, 
2. andere juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts, die zu dem be-

sonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtge-
werblicher Art zu erfüllen, wenn Stellen, die unter Nummer 1 oder 3 fallen, sie einzeln 
oder gemeinsam durch Beteiligung oder auf sonstige Weise überwiegend finanzieren 
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oder über ihre Leitung die Aufsicht ausüben oder mehr als die Hälfte der Mitglieder eines 
ihrer zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht berufenen Organe bestimmt haben. Das 
Gleiche gilt dann, wenn die Stelle, die einzeln oder gemeinsam mit anderen die überwie-
gende Finanzierung gewährt oder die Mehrheit der Mitglieder eines zur Geschäftsführung 
oder Aufsicht berufenen Organs bestimmt hat, unter Satz 1 fällt, 

3. Verbände, deren Mitglieder unter Nummer 1 oder 2 fallen, 
4. natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts, die auf dem Gebiet der Trink-

wasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs tätig sind, wenn diese Tätigkeiten auf 
der Grundlage von besonderen oder ausschließlichen Rechten ausgeübt werden, die von 
einer zuständigen Behörde gewährt wurden, oder wenn Auftraggeber, die unter Num-
mern 1 bis 3 fallen, auf diese Personen einzeln oder gemeinsam einen beherrschenden 
Einfluss ausüben können; besondere oder ausschließliche Rechte sind Rechte, die dazu 
führen, dass die Ausübung dieser Tätigkeiten einem oder mehreren Unternehmen vorbe-
halten wird und dass die Möglichkeit anderer Unternehmen, diese Tätigkeit auszuüben, 
erheblich beeinträchtigt wird. Tätigkeiten auf dem Gebiet der Trinkwasser- und Energie-
versorgung sowie des Verkehrs sind solche, die in der Anlage aufgeführt sind, 

5. natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts sowie juristische Personen des 
öffentlichen Rechts, soweit sie nicht unter Nummer 2 fallen, in den Fällen, in denen sie für 
Tiefbaumaßnahmen, für die Errichtung von Krankenhäusern, Sport-, Erholungs- oder 
Freizeiteinrichtungen, Schul-, Hochschul- oder Verwaltungsgebäuden oder für damit in 
Verbindung stehende Dienstleistungen und Auslobungsverfahren von Stellen, die unter 
Nummern 1 bis 3 fallen, Mittel erhalten, mit denen diese Vorhaben zu mehr als 50 
vom Hundert finanziert werden, 

6. natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts, die mit Stellen, die unter die 
Nummern 1 bis 3 fallen, einen Vertrag über eine Baukonzession abgeschlossen haben, 
hinsichtlich der Aufträge an Dritte. 

 
§ 99 Öffentliche Aufträge 
(1) Öffentliche Aufträge sind entgeltliche Verträge von öffentlichen Auftraggebern mit Unter-

nehmen über die Beschaffung von Leistungen, die Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen 
zum Gegenstand haben, Baukonzessionen und Auslobungsverfahren, die zu Dienstleis-
tungsaufträgen führen sollen. 

(2) Lieferaufträge sind Verträge zur Beschaffung von Waren, die insbesondere Kauf oder 
Ratenkauf oder Leasing, Miet- oder Pachtverhältnisse mit oder ohne Kaufoption betref-
fen. Die Verträge können auch Nebenleistungen umfassen. 

(3) Bauaufträge sind Verträge über die Ausführung oder die gleichzeitige Planung und Aus-
führung eines Bauvorhabens oder eines Bauwerkes für den öffentlichen Auftraggeber, 
das Ergebnis von Tief- oder Hochbauarbeiten ist und eine wirtschaftliche oder technische 
Funktion erfüllen soll, oder einer dem Auftraggeber unmittelbar wirtschaftlich zugute-
kommenden Bauleistung durch Dritte gemäß den vom Auftraggeber genannten Erforder-
nissen. 

(4) Als Dienstleistungsaufträge gelten die Verträge über die Erbringung von Leistungen, die 
nicht unter Absatz 2 oder Absatz 3 fallen. 

(5) Auslobungsverfahren im Sinne dieses Teils sind nur solche Auslobungsverfahren, die 
dem Auftraggeber auf Grund vergleichender Beurteilung durch ein Preisgericht mit oder 
ohne Verteilung von Preisen zu einem Plan verhelfen sollen. 

(6) Eine Baukonzession ist ein Vertrag über die Durchführung eines Bauauftrags, bei dem 
die Gegenleistung für die Bauarbeiten statt in einem Entgelt in dem befristeten Recht auf 
Nutzung der baulichen Anlage, gegebenenfalls zuzüglich der Zahlung eines Preises be-
steht. 

(7) Verteidigungs- oder sicherheitsrelevante Aufträge sind Aufträge, deren Auftragsgegens-
tand mindestens eine der in den nachfolgenden Nummern1 bis 4 genannten Leistungen 
umfasst: 
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1. die Lieferung von Militärausrüstung im Sinne des Absatzes 8, einschließlich dazuge-
höriger Teile, Bauteile oder Bausätze; 

2. die Lieferung von Ausrüstung, die im Rahmen eines Verschlusssachenauftrags im 
Sinne des Absatzes 9 vergeben wird, einschließlich der dazugehörigen Teile, Bautei-
le oder Bausätze; 

3. Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der in Nummern 1 und 2 genannten Ausrüstung in allen Phasen des Lebenszyk-
lus der Ausrüstung; 

4. Bau- und Dienstleistungen speziell für militärische Zwecke oder Bau- und Dienstleis-
tungen, die im Rahmen eines Verschlusssachenauftrags im Sinne des Absatzes 9 
vergeben wird. 

(8) Militärausrüstung ist jede Ausrüstung, die eigens zu militärischen Zwecken konzipiert 
oder für militärische Zwecke angepasst wird und zum Einsatz als Waffe, Munition oder 
Kriegsmaterial bestimmt ist. 

(9) Ein Verschlusssachenauftrag ist ein Auftrag für Sicherungszwecke, 
1. bei dessen Erfüllung oder Erbringung Verschlusssachen nach § 4 des Gesetzes 

über die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des 
Bundes oder nach den entsprechenden Bestimmungen der Länder verwendet wer-
den oder  

2. der Verschlusssachen im Sinne der Nummer 1 erfordert oder beinhaltet. 
(10) Ein öffentlicher Auftrag, der sowohl den Einkauf von Waren als auch die Beschaffung von 

Dienstleistungen zum Gegenstand hat, gilt als Dienstleistungsauftrag, wenn der Wert der 
Dienstleistungen den Wert der Waren übersteigt. Ein öffentlicher Auftrag, der neben 
Dienstleistungen Bauleistungen umfasst, die im Verhältnis zum Hauptgegenstand Ne-
benarbeiten sind, gilt als Dienstleistungsauftrag. 

(11) Für einen Auftrag zur Durchführung mehrerer Tätigkeiten gelten die Bestimmungen für 
die Tätigkeit, die den Hauptgegenstand darstellt.  

(12) Ist für einen Auftrag zur Durchführung von Tätigkeiten auf dem Gebiet der Trinkwasser- 
oder Energieversorgung, des Verkehrs oder des Bereichs der Auftraggeber nach dem 
Bundesberggesetz und von Tätigkeiten von Auftraggebern nach § 98 Nr. 1 bis 3 nicht 
feststellbar, welche Tätigkeit den Hauptgegenstand darstellt, ist der Auftrag nach den Be-
stimmungen zu vergeben, die für Auftraggeber nach § 98 Nr. 1 bis 3 gelten. Betrifft eine 
der Tätigkeiten, deren Durchführung der Auftrag bezweckt, sowohl eine Tätigkeit auf dem 
Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung, des Verkehrs oder des Bereichs der 
Auftraggeber nach dem Bundesberggesetz als auch eine Tätigkeit, die nicht in die Berei-
che von Auftraggebern nach § 98 Nr. 1 bis 3 fällt, und ist nicht feststellbar, welche Tätig-
keit den Hauptgegenstand darstellt, so ist der Auftrag nach denjenigen Bestimmungen zu 
vergeben, die für Auftraggeber mit einer Tätigkeit auf dem Gebiet der Trinkwasser- und 
Energieversorgung sowie des Verkehrs oder des Bundesberggesetzes gelten.  

(13) Ist bei einem Auftrag über Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen ein Teil der 
Leistung verteidigungs- oder sicherheitsrelevant, wird dieser Auftrag einheitlich gemäß 
den Bestimmungen für verteidigungs- und sicherheitsrelevante Aufträge vergeben, sofern 
die Beschaffung in Form eines einheitlichen Auftrags aus objektiven Gründen gerechtfer-
tigt ist. Ist bei einem Auftrag über Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen ein 
Teil der Leistung verteidigungs- oder sicherheitsrelevant und fällt der andere Teil weder in 
diesen Bereich noch unter die Vergaberegeln der Sektorenverordnung oder der Vergabe-
verordnung, unterliegt die Vergabe dieses Auftrags nicht dem vierten Teil dieses Geset-
zes, sofern die Beschaffung in Form eines einheitlichen Auftrages aus objektiven Grün-
den gerechtfertigt ist. 

 
§ 100 Anwendungsbereich 
(1) Dieser Teil gilt für Aufträge, deren Auftragswerte den jeweils festgelegten Schwellenwert 

erreicht oder überschreitet. Der Schwellenwert ergibt sich für Aufträge, die 
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1. von Auftraggebern im Sinne des § 98 Nummer 1 bis 3, 5, 6 vergeben werden und 
nicht unter Nummer 2 oder 3 fallen, aus § 2 der Vergabeverordnung, 

2. von Auftraggebern im Sinne des § 98 Nummer 1 bis 4 vergeben werden und Tätig-
keiten auf dem Gebiet des Verkehrs, der Trinkwasser- oder Energieversorgung um-
fassen, aus § 1 der Sektorenverordnung, 

3. von Auftraggebern im Sinne des § 98 vergeben werden und verteidigungs- oder si-
cherheitsrelevant im Sinne des § 99 Absatz 7 sind, aus der nach § 127 Nummer 3 
erlassenen Verordnung. 

(2) Dieser Teil gilt nicht für die in den Absätzen 3 bis 6 und 8 sowie die in den §§ 100a bis 
100c genannten Fälle. 

(3) Dieser Teil gilt nicht für Arbeitsverträge. 
(4) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von Aufträgen, die Folgendes zum Gegenstand 

haben: 
1. Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen oder 
2. Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, es sei denn, ihre Ergebnisse werden 

ausschließlich Eigentum des Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung 
seiner eigenen Tätigkeit und die Dienstleistung wird vollständig durch den Auftrag-
geber vergütet. 

(5) Dieser Teil gilt ungeachtet ihrer Finanzierung nicht für Verträge über 
1. den Erwerb von Grundstücken oder vorhandenen Gebäuden oder anderem unbe-

weglichen Vermögen, 
2. Mietverhältnisse für Grundstücke oder vorhandene Gebäude oder anderes unbe-

wegliches Vermögen oder 
3. Rechte an Grundstücken oder vorhandenen Gebäuden oder anderem unbewegli-

chen Vermögen. 
(6) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von Aufträgen, 

1. bei denen die Anwendung dieses Teils den Auftraggeber dazu zwingen würde, im 
Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren oder der Auftragsausführung Auskünfte 
zu erteilen, deren Preisgabe seiner Ansicht nach wesentliche Sicherheitsinteressen 
der Bundesrepublik Deutschland im Sinne des Artikel 346 Absatz 1 Buchstabe a des 
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union widerspricht, 

2. bei dem Anwendungsbereich des Artikels 346 Absatz 1 Buchstabe b des Vertrages 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union unterliegen. 

(7) Wesentliche Sicherheitsinteressen im Sinne des Absatzes 6, die die Nichtanwendung 
dieses Teils rechtfertigen, können betroffen sein beim Betrieb oder Einsatz der Streitkräf-
te, bei der Umsetzung von Maßnahmen der Terrorismusbekämpfung oder bei der Be-
schaffung von Informationstechnik oder Telekommunikationsanlagen. 

(8) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von Aufträgen, die nicht nach § 99 Absatz 7 verteidi-
gungs- oder sicherheitsrelevant sind und 
1. in Übereinstimmung mit den inländischen Rechts- und Verwaltungsvorschriften für 

geheim erklärt werden, 
2. deren Ausführung nach den in Nummer 1 genannten Vorschriften besondere Si-

cherheitsmaßnahmen erfordert, 
3. bei denen bei Nichtanwendung des Vergaberechts geboten ist zum Zweck des Ein-

satzes der Streitkräfte, zur Umsetzung von Maßnahmen der Terrorismusbekämp-
fung oder bei der Beschaffung von Informationstechnik oder Telekommunikationsan-
lagen zum Schutz wesentlicher nationaler Sicherheitsinteressen, 

4. die vergeben werden auf Grund eines internationalen Abkommens zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und einem oder mehreren Staaten, die nicht Vertrags-
parteien des Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, für ein 
von den Unterzeichnerstaaten gemeinsam zu verwirklichendes und zu tragendes 
Projekt, für das andere Verfahrensregeln gelten, 

5. die auf Grund eines internationalen Abkommens im Zusammenhang mit der Statio-
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nierung von Truppen vergeben werden und für die besondere Verfahrensregeln gel-
ten oder 

6. die auf Grund des besonderen Verfahrens einer internationalen Organisation verge-
ben werden. 

 
§ 100a Besondere Ausnahmen für nicht sektorspezifis che und nicht verteidigungs- und 
sicherheitsrelevante Aufträge 
(1) Im Falle des § 100 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 gilt dieser Teil über die in § 100 Absatz 3 

bis 6 und 8 genannten Fälle hinaus auch nicht für die in den Absätzen 2 bis 4 genannten 
Aufträge. 

(2) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von Aufträgen, die Folgendes zum Gegenstand 
haben: 
1. den Kauf, die Entwicklung, die Produktion oder Koproduktion von Programmen, die 

zur Ausstrahlung durch Rundfunk- oder Fernsehanstalten bestimmt sind, sowie die 
Ausstrahlung von Sendungen oder 

2. finanzielle Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, Ankauf oder 
Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten, insbesondere 
Geschäfte, die der Geld- oder Kapitalbeschaffung der Auftraggeber dienen, sowie 
Dienstleistungen der Zentralbanken. 

(3) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen an eine Person, die 
ihrerseits Auftraggeber nach § 98 Nummer 1, 2 oder 3 ist und ein auf Gesetz oder Ver-
ordnung beruhendes ausschließliches Recht hat, die Leistung zu erbringen. 

(4) Dieser Teil gilt nicht für Aufträge, die hauptsächlich den Zweck haben, dem Auftraggeber 
die Bereitstellung oder den Betrieb öffentlicher Telekommunikationsnetze oder die Bereit-
stellung eines oder mehrerer Telekommunikationsdienste für die Öffentlichkeit zu ermög-
lichen. 

 
§ 100b Besondere Ausnahmen im Sektorenbereich 
(1) Im Falle des § 100 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 gilt dieser Teil über die in § 100 Absatz 3 

bis 6 und 8 genannten Fälle hinaus auch nicht für die in den Absätzen 2 bis 9 genannten 
Aufträge. 

(2) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von Aufträgen, die Folgendes zum Gegenstand 
haben: 
1. finanzielle Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, Ankauf oder 

Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten, insbesondere 
Geschäfte, die der Geld- oder Kapitalbeschaffung der Auftraggeber dienen, sowie 
Dienstleistungen der Zentralbanken. 

2. bei Tätigkeiten auf dem Gebiet der Trinkwasserversorgung die Beschaffung von 
Wasser oder  

3. bei Tätigkeiten auf dem Gebiet der Energieversorgung die Beschaffung von Energie 
oder von Brennstoffen zur Energieerzeugung. 

(3) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen an eine Person, die 
ihrerseits Auftraggeber nach § 98 Nummer 1, 2 oder 3 ist und ein auf Gesetz oder Ver-
ordnung beruhendes ausschließliches Recht hat, die Leistung zu erbringen. 

(4) Dieser Teil gilt nicht für Aufträge, die 
1. von Auftraggebern nach § 98 Nummer 4 vergeben werden, soweit sie anderen Zwe-

cken dienen als der Sektorentätigkeit, 
2. zur Durchführung von Tätigkeiten auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energiever-

sorgung oder des Verkehrs außerhalb des Gebietes der Europäischen Union verge-
ben werden, wenn sie nicht mit der tatsächlichen Nutzung eines Netzes oder einer 
Anlage innerhalb dieses Gebietes verbunden sind, 

3. zum Zwecke der Weiterveräußerung oder Vermietung an Dritte vergeben werden, 
wenn 
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a) dem Auftraggeber kein besonderes oder ausschließliches Recht zum Verkauf 
oder zur Vermietung des Auftragsgegenstandes zusteht und  

b) andere Unternehmen die Möglichkeit haben, diese Waren unter gleichen Be-
dingungen wie der betreffende Auftraggeber zu verkaufen oder zu vermieten, 
oder 

4. der Ausübung einer Tätigkeit auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversor-
gung oder des Verkehrs dienen, soweit die Europäische Kommission nach Artikel 30 
der Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. 
März 2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich 
der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste (ABl. L 7 vom 
7.1.2005, S. 7) festgestellt hat, dass diese Tätigkeit in Deutschland auf Märkten mit 
freiem Zugang unmittelbar dem Wettbewerb ausgesetzt ist und dies durch das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technologie im Bundesanzeiger bekannt gemacht 
worden ist. 

(5) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von Baukonzessionen zum Zweck der Durchführung 
von Tätigkeiten auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des 
Verkehrs. 

(6) Dieser Teil gilt vorbehaltlich des Absatzes 7 nicht für die Vergabe von Aufträgen,  
1. die an ein Unternehmen, das mit einem dem Auftraggeber verbunden ist, vergeben 

werden oder 
2. die von einem gemeinsamen Unternehmen, das mehrere Auftraggeber, die auf dem 

Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs tätig sind, aus-
schließlich zur Durchführung dieser Tätigkeiten gebildet haben, an ein Unternehmen 
vergeben werden, das mit einem dieser Auftraggeber verbunden ist. 

(7) Absatz 6 gilt nur, wenn mindestens 80 Prozent des von dem verbundenen Unternehmen 
während der letzten drei Jahre in der Europäischen Union erzielten durchschnittlichen 
Umsatzes im entsprechenden Liefer- oder Bau- oder Dienstleistungssektor aus der 
Erbringung dieser Lieferungen oder Leistungen für den mit ihm verbundenen Auftragge-
ber stammen. Sofern das Unternehmen noch keine drei Jahre besteht gilt Absatz 6, wenn 
zu erwarten ist, dass in den ersten drei Jahren seines Bestehens wahrscheinlich mindes-
tens 80 Prozent erreicht werden. Werden die gleichen oder gleichartige Lieferungen oder 
Bau- oder Dienstleistungen von mehr als einem mit dem Auftraggeber verbundenen Un-
ternehmen erbracht, wird die Prozentzahl unter Berücksichtigung des Gesamtumsatzes 
errechnet, den diese verbundenen Unternehmen mit der Erbringung der Lieferung oder 
Leistung erzielen. § 36 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 

(8) Dieser Teil gilt vorbehaltlich des Absatzes 9 nicht für die Vergabe von Aufträgen, die 
1. ein gemeinsames Unternehmen, das mehrere Auftraggeber, die auf dem Gebiet der 

Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs tätig sind, ausschließlich 
zur Durchführung von diesen Tätigkeiten gebildet haben, an einen dieser Auftragge-
ber vergibt, oder 

2. ein Auftraggeber an ein gemeinsames Unternehmen im Sinne der Nummer 1, an 
dem er beteiligt ist, vergibt. 

(9) Absatz 8 gilt nur, wenn 
1. das gemeinsame Unternehmen errichtet wurde, um die betreffende Tätigkeit wäh-

rend eines Zeitraums von mindestens drei Jahren durchzuführen, und 
2. in dem Gründungsakt festgelegt wird, dass die dieses Unternehmen bildenden Auf-

traggeber dem Unternehmen zumindest während des gleichen Zeitraumes angehö-
ren werden. 

 
§ 100c Besondere Ausnahmen in den Bereichen Verteid igung und Sicherheit  
(1) Im Falle des § 100 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 gilt dieser Teil über die in § 100 Absatz 3 

bis 6 genannten Fälle hinaus auch nicht für die in den Absätzen 2 bis 4 genannten Auf-
träge. 
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(2) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von Aufträgen, die  
1. Finanzdienstleistungen mit Ausnahme von Versicherungsdienstleistungen zum Ge-

genstand haben, 
2. zum Zweck nachrichtendienstlicher Tätigkeiten vergeben werden, 
3. im Rahmen eines Kooperationsprogramms vergeben werden, das 

a) auf Forschung und Entwicklung beruht und 
b) mit mindestens einem anderen EU-Mitgliedstaat für die Entwicklung eines neu-

en Produkts und gegebenenfalls die späteren Phasen des gesamten oder eines 
Teils des Lebenszyklus dieses Produkts durchgeführt wird, 

4. die Bundesregierung, eine Landesregierung oder eine Gebietskörperschaft an eine 
andere Regierung oder an eine Gebietskörperschaft eines anderen Staates vergibt 
und die Folgendes zum Gegenstand haben: 
a) die Lieferung von Militärausrüstung oder die Lieferung von Ausrüstung, die im 

Rahmen eines Verschlusssachenauftrags im Sinne des § 99 Absatz 9 vergeben 
wird, 

b) Bau- und Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser 
Ausrüstung stehen, 

c) Bau- und Dienstleistungen, speziell für militärische Zwecke oder 
d) Bau- und Dienstleistungen, die im Rahmen eines Verschlusssachenauftrags im 

Sinne des § 99 Absatz 9 vergeben werden. 
(3) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von Aufträgen, die in einem Land außerhalb der 

Europäischen Union vergeben werden; zu diesen Aufträgen gehören auch zivile Beschaf-
fungen im Rahmen des Einsatzes von Streitkräften oder von Polizeien des Bundes oder 
der Länder außerhalb des Gebiets der Europäischen Union, wenn der Einsatz es erfor-
dert, dass sie mit im Einsatzgebiet ansässigen Unternehmen geschlossen werden. Zivile 
Beschaffungen sind Beschaffungen nicht militärischer Produkte und Bau- und Dienstleis-
tungen für logistische Zwecke. 

(4) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von Aufträgen, die besonderen Verfahrensregeln 
unterliegen, 
1. die sich aus einem internationalen Abkommen oder einer internationalen Vereinba-

rung ergeben, das oder die zwischen einem oder mehreren Mitgliedstaaten und ei-
nem oder mehreren Drittstaaten, die nicht Vertragsparteien des Übereinkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, geschlossen wurde, 

2. die sich aus einem internationalen Abkommen oder einer internationalen Vereinba-
rung im Zusammenhang mit der Stationierung von Truppen ergeben, das oder die 
Unternehmen eines Mitgliedstaats der eines Drittstaates betrifft, oder 

3. die für eine internationale Organisation gelten, wenn diese für ihre Zwecke Beschaf-
fungen tätigt oder wenn ein Mitgliedstaat Aufträge nach diesen Regelungen verge-
ben muss. 

 
§ 101 Arten der Vergabe 
(1) Die Vergabe von öffentlichen Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträgen erfolgt in offenen 

Verfahren, in nicht offenen Verfahren, in Verhandlungsverfahren oder im wettbe-
werblichen Dialog. 

(2) Offene Verfahren sind Verfahren, in denen eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen 
öffentlich zur Abgabe von Angeboten aufgefordert wird. 

(3) Bei nicht offenen Verfahren wird öffentlich zur Teilnahme, aus dem Bewerberkreis so-
dann eine beschränkte Anzahl von Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. 

(4) Ein wettbewerblicher Dialog ist ein Verfahren zur Vergabe besonders komplexer Aufträge 
durch Auftraggeber nach § 98 Nr. 1 bis 3, soweit sie nicht auf dem Gebiet der Trinkwas-
ser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs tätig sind, und § 98 Nr. 5. In diesem Ver-
fahren erfolgen eine Aufforderung zur Teilnahme und anschließend Verhandlungen mit 
ausgewählten Unternehmen über alle Einzelheiten des Auftrags. 
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(5) Verhandlungsverfahren sind Verfahren, bei denen sich der Auftraggeber mit oder ohne 
vorherige öffentliche Aufforderung zur Teilnahme an ausgewählte Unternehmen wendet, 
um mit einem oder mehreren über die Auftragsbedingungen zu verhandeln. 

(6) Eine elektronische Auktion dient der elektronischen Ermittlung des wirtschaftlichsten 
Angebotes. Ein dynamisches elektronisches Verfahren ist ein zeitlich befristetes aus-
schließlich elektronisches offenes Vergabeverfahren zur Beschaffung marktüblicher Leis-
tungen, bei denen die allgemein auf dem Markt verfügbaren Spezifikationen den Anforde-
rungen des Auftraggebers genügen. 

(7) Öffentliche Auftraggeber haben das offene Verfahren anzuwenden, es sei denn, auf 
Grund dieses Gesetzes ist etwas anderes gestattet. Auftraggebern stehen, soweit sie auf 
dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs tätig sind, das 
offene Verfahren, das nicht offene Verfahren und das Verhandlungsverfahren nach ihrer 
Wahl zur Verfügung. Bei der Vergabe von verteidigungs- und sicherheitsrelevanten Auf-
trägen können öffentliche Auftraggeber zwischen dem nicht offenen Verfahren und dem 
Verhandlungsverfahren wählen. 

 
§ 101a Informations- und Wartepflicht 
(1) Der Auftraggeber hat die betroffenen Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden 

sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, 
über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den 
frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies 
gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur 
Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die be-
troffenen Bieter ergangen ist. Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der 
Information nach den Sätzen 1 und 2 geschlossen werden. Wird die Information per Fax 
oder auf elektronischem Weg versendet, verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. 
Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber; 
auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. 

 
(2) Die Informationspflicht entfällt in Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne vor-

herige Bekanntmachung wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist. 
 
§ 101b Unwirksamkeit 
(1) Ein Vertrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der Auftraggeber 

1. gegen § 101a verstoßen hat oder  
2. einen öffentlichen Auftrag unmittelbar an ein Unternehmen erteilt, ohne andere Un-

ternehmen am Vergabeverfahren zu beteiligen und ohne dass dies aufgrund Geset-
zes gestattet ist  

 und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren nach Absatz 2 festgestellt worden 
ist. 

(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprü-
fungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen ab Kenntnis des Verstoßes, jedoch nicht 
später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auf-
traggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, 
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffent-
lichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. 
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Zweiter Abschnitt 
Nachprüfungsverfahren 
 
I. Nachprüfungsbehörden 
 
§ 102 Grundsatz 
Unbeschadet der Prüfungsmöglichkeiten von Aufsichtsbehörden unterliegt die Vergabe öffent-
licher Aufträge der Nachprüfung durch die Vergabekammern. 
 
§ 103  
(weggefallen) 
 
§ 104 Vergabekammern 
(1) Die Nachprüfung der Vergabe öffentlicher Aufträge nehmen die Vergabekammern des 

Bundes für die dem Bund zuzurechnenden Aufträge, die Vergabekammern der Länder für 
die diesen zuzurechnenden Aufträge wahr. 

(2) Rechte aus § 97 Abs. 7 sowie sonstige Ansprüche gegen öffentliche Auftraggeber, die 
auf die Vornahme oder das Unterlassen einer Handlung in einem Vergabeverfahren ge-
richtet sind, können nur vor den Vergabekammern und dem Beschwerdegericht geltend 
gemacht werden. 

(3) Die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte für die Geltendmachung von Schadenser-
satzansprüchen und die Befugnisse der Kartellbehörden zur Verfolgung von Verstößen 
insbesondere gegen §§ 19 und 20 bleiben unberührt. 

 
§ 105 Besetzung, Unabhängigkeit 
(1) Die Vergabekammern üben ihre Tätigkeit im Rahmen der Gesetze unabhängig und in 

eigener Verantwortung aus. 
(2) Die Vergabekammern entscheiden in der Besetzung mit einem Vorsitzenden und zwei 

Beisitzern, von denen einer ein ehrenamtlicher Beisitzer ist. Der Vorsitzende und der 
hauptamtliche Beisitzer müssen Beamte auf Lebenszeit mit der Befähigung zum höheren 
Verwaltungsdienst oder vergleichbar fachkundige Angestellte sein. Der Vorsitzende oder 
der hauptamtliche Beisitzer müssen die Befähigung zum Richteramt haben; in der Regel 
soll dies der Vorsitzende sein. Die Beisitzer sollen über gründliche Kenntnisse des Ver-
gabewesens, die ehrenamtlichen Beisitzer auch über mehrjährige praktische Erfahrungen 
auf dem Gebiet des Vergabewesens verfügen. Bei der Überprüfung der Vergabe von ver-
teidigungs- und sicherheitsrelevanten Aufträgen im Sinne des § 99 Absatz 7 können die 
Vergabekammern abweichend von Satz 1 auch in der Besetzung mit einem Vorsitzenden 
und zwei hauptamtlichen Beisitzern entscheiden. 

(3) Die Kammer kann das Verfahren dem Vorsitzenden oder dem hauptamtlichen Beisitzer 
ohne mündliche Verhandlung durch unanfechtbaren Beschluss zur alleinigen Entschei-
dung übertragen. Diese Übertragung ist nur möglich, sofern die Sache keine wesentli-
chen Schwierigkeiten in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht aufweist und die Entschei-
dung nicht von grundsätzlicher Bedeutung sein wird. 

(4) Die Mitglieder der Kammer werden für eine Amtszeit von fünf Jahren bestellt. Sie ent-
scheiden unabhängig und sind nur dem Gesetz unterworfen. 

 
§ 106 Einrichtung, Organisation 
(1) Der Bund richtet die erforderliche Anzahl von Vergabekammern beim Bundeskartellamt 

ein. Einrichtung und Besetzung der Vergabekammern sowie die Geschäftsverteilung be-
stimmt der Präsident des Bundeskartellamts. Ehrenamtliche Beisitzer und deren Stellver-
treter ernennt er auf Vorschlag der Spitzenorganisationen der öffentlich-rechtlichen 
Kammern. Der Präsident des Bundeskartellamts erlässt nach Genehmigung durch das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie eine Geschäftsordnung und veröffent-
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licht diese im Bundesanzeiger. 
(2) Die Einrichtung, Organisation und Besetzung der in diesem Abschnitt genannten Stellen 

(Nachprüfungsbehörden) der Länder bestimmen die nach Landesrecht zuständigen Stel-
len, mangels einer solchen Bestimmung die Landesregierung, die die Ermächtigung wei-
ter übertragen kann. Die Länder können gemeinsame Nachprüfungsbehörden einrichten. 

 
§ 106a Abgrenzung der Zuständigkeit der Vergabekamm ern 
(1) Die Vergabekammer des Bundes ist zuständig für die Nachprüfung der Vergabeverfahren 

1. des Bundes;  
2. von Auftraggebern im Sinne des § 98 Nr. 2, sofern der Bund die Beteiligung über-

wiegend verwaltet oder die sonstige Finanzierung überwiegend gewährt hat oder 
über die Leitung überwiegend die Aufsicht ausübt oder die Mitglieder des zur Ge-
schäftsführung oder zur Aufsicht berufenen Organs überwiegend bestimmt hat, es 
sei denn, die an dem Auftraggeber Beteiligten haben sich auf die Zuständigkeit einer 
anderen Vergabekammer geeinigt; 

3. von Auftraggebern im Sinne des § 98 Nr. 4, sofern der Bund auf sie einen beherr-
schenden Einfluss ausübt; ein beherrschender Einfluss liegt vor, wenn der Bund 
unmittelbar oder mittelbar die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Auftraggebers 
besitzt oder über die Mehrheit der mit den Anteilen des Auftraggebers verbundenen 
Stimmrechte verfügt oder mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Lei-
tungs- oder Aufsichtsorgans des Auftraggebers bestellen kann; 

4. von Auftraggebern im Sinne des § 98 Nr. 5, sofern der Bund die Mittel überwiegend 
bewilligt hat; 

5. von Auftraggebern nach § 98 Nr. 6, sofern die unter § 98 Nr. 1 bis 3 fallende Stelle 
dem Bund zuzuordnen ist; 

6. die im Rahmen der Organleihe für den Bund durchgeführt werden. 
(2) Wird das Vergabeverfahren von einem Land im Rahmen der Auftragsverwaltung für den 

Bund durchgeführt, ist die Vergabekammer dieses Landes zuständig. Ist in entsprechen-
der Anwendung des Absatzes 1 Nr. 2 bis 6 ein Auftraggeber einem Land zuzuordnen, ist 
die Vergabekammer des jeweiligen Landes zuständig. 

(3) In allen anderen Fällen wird die Zuständigkeit der Vergabekammern nach dem Sitz des 
Auftraggebers bestimmt. Bei länderübergreifenden Beschaffungen benennen die Auf-
traggeber in der Vergabebekanntmachung nur eine zuständige Vergabekammer. 

 
II. Verfahren vor der Vergabekammer 
 
§ 107 Einleitung, Antrag 
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. 
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse am Auftrag hat und eine Verlet-

zung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 7 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften 
geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Ver-
letzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. 

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 
1. der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabever-

fahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat, 
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar 

sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar 
sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist 
zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt wer-
den, 
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4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rü-
ge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. 

 Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach 
§ 101b Abs. 1 Nr. 2. § 101a Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

 
§ 108 Form 
(1) Der Antrag ist schriftlich bei der Vergabekammer einzureichen und unverzüglich zu be-

gründen. Er soll ein bestimmtes Begehren enthalten. Ein Antragsteller ohne Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes hat einen Empfangsbevollmächtigten im Geltungsbereich dieses Gesetzes zu be-
nennen. 

(2) Die Begründung muss die Bezeichnung des Antragsgegners, eine Beschreibung der 
behaupteten Rechtsverletzung mit Sachverhaltsdarstellung und die Bezeichnung der ver-
fügbaren Beweismittel enthalten sowie darlegen, dass die Rüge gegenüber dem Auftrag-
geber erfolgt ist; sie soll, soweit bekannt, die sonstigen Beteiligten benennen. 

 
§ 109 Verfahrensbeteiligte, Beiladung 
Verfahrensbeteiligte sind der Antragsteller, der Auftraggeber und die Unternehmen, deren 
Interessen durch die Entscheidung schwerwiegend berührt werden und die deswegen von der 
Vergabekammer beigeladen worden sind. Die Entscheidung über die Beiladung ist unanfecht-
bar. 
 
§ 110 Untersuchungsgrundsatz 
(1) Die Vergabekammer erforscht den Sachverhalt von Amts wegen. Sie kann sich dabei auf 

das beschränken, was von den Beteiligten vorgebracht wird oder ihr sonst bekannt sein 
muss. Zu einer umfassenden Rechtmäßigkeitskontrolle ist die Vergabekammer nicht ver-
pflichtet. Sie achtet bei ihrer gesamten Tätigkeit darauf, dass der Ablauf des Vergabever-
fahrens nicht unangemessen beeinträchtigt wird.  

(2) Die Vergabekammer prüft den Antrag darauf, ob er offensichtlich unzulässig oder unbe-
gründet ist. Dabei berücksichtigt die Vergabekammer auch einen vorsorglich hinterlegten 
Schriftsatz (Schutzschrift) des Auftraggebers. Sofern der Antrag nicht offensichtlich unzu-
lässig oder unbegründet ist, übermittelt die Vergabekammer dem Auftraggeber eine Ko-
pie des Antrags und fordert bei ihm die Akten an, die das Vergabeverfahren dokumentie-
ren (Vergabeakten). Der Auftraggeber hat die Vergabeakten der Kammer sofort zur Ver-
fügung zu stellen. Die §§ 57 bis 59 Abs. 1 bis 5 sowie § 61 gelten entsprechend 

 
§ 110a Aufbewahrung vertraulicher Unterlagen 
(1) Die Vergabekammer stellt die Vertraulichkeit von Verschlusssachen und anderen vertrau-

lichen Informationen sicher, die in den von den Parteien übermittelten Unterlagen enthal-
ten sind. 

(2) Die Mitglieder der Vergabekammern sind zur Geheimhaltung verpflichtet; die Entschei-
dungsgründe dürfen Art und Inhalt der geheim gehaltenen Urkunden, Akten, elektroni-
schen Dokumenten und Auskünften nicht erkennen lassen. 

 
§ 111 Akteneinsicht 
(1) Die Beteiligten können die Akten bei der Vergabekammer einsehen und sich durch die 

Geschäftsstelle auf ihre Kosten Ausfertigungen, Auszüge oder Abschriften erteilen las-
sen. 

(2) Die Vergabekammer hat die Einsicht in die Unterlagen zu versagen, soweit dies aus 
wichtigen Gründen, insbesondere des Geheimschutzes oder zur Wahrung von Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnissen geboten ist. 

(3) Jeder Beteiligte hat mit Übersendung seiner Akten oder Stellungnahmen auf die in Ab-
satz 2 genannten Geheimnisse hinzuweisen und diese in den Unterlagen entsprechend 
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kenntlich zu machen. Erfolgt dies nicht, kann die Vergabekammer von seiner Zustim-
mung auf Einsicht ausgehen. 

(4) Die Versagung der Akteneinsicht kann nur im Zusammenhang mit der sofortigen Be-
schwerde in der Hauptsache angegriffen werden. 

 
§ 112 Mündliche Verhandlung 
(1) Die Vergabekammer entscheidet auf Grund einer mündlichen Verhandlung, die sich auf 

einen Termin beschränken soll. Alle Beteiligten haben Gelegenheit zur Stellungnahme. 
Mit Zustimmung der Beteiligten oder bei Unzulässigkeit oder bei offensichtlicher Unbe-
gründetheit des Antrags kann nach Lage der Akten entschieden werden. 

(2) Auch wenn die Beteiligten in dem Verhandlungstermin nicht erschienen oder nicht ord-
nungsgemäß vertreten sind, kann in der Sache verhandelt und entschieden werden. 

 
§ 113 Beschleunigung 
(1) Die Vergabekammer trifft und begründet ihre Entscheidung schriftlich innerhalb einer Frist 

von fünf Wochen ab Eingang des Antrags. Bei besonderen tatsächlichen oder rechtlichen 
Schwierigkeiten kann der Vorsitzende im Ausnahmefall die Frist durch Mitteilung an die 
Beteiligten um den erforderlichen Zeitraum verlängern. Dieser Zeitraum soll nicht länger 
als zwei Wochen dauern. Er begründet diese Verfügung schriftlich. 

(2) Die Beteiligten haben an der Aufklärung des Sachverhalts mitzuwirken, wie es einem auf 
Förderung und raschen Abschluss des Verfahrens bedachten Vorgehen entspricht. Den 
Beteiligten können Fristen gesetzt werden, nach deren Ablauf weiterer Vortrag unbeach-
tet bleiben kann. 

 
§ 114 Entscheidung der Vergabekammer 
(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und 

trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und eine 
Schädigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebun-
den und kann auch unabhängig davon auf die Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens 
einwirken. 

(2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden. Hat sich das Nachprü-
fungsverfahren durch Erteilung des Zuschlags, durch Aufhebung oder durch Einstellung 
des Vergabeverfahrens oder in sonstiger Weise erledigt, stellt die Vergabekammer auf 
Antrag eines Beteiligten fest, ob eine Rechtsverletzung vorgelegen hat. § 113 Abs. 1 gilt 
in diesem Fall nicht. 

(3) Die Entscheidung der Vergabekammer ergeht durch Verwaltungsakt. Die Vollstreckung 
richtet sich, auch gegen einen Hoheitsträger, nach den Verwaltungsvollstreckungs-
gesetzen des Bundes und der Länder. Die §§ 61 und 86a Satz 2 gelten entsprechend. 

 
§ 115 Aussetzung des Vergabeverfahrens 
(1) Informiert die Vergabekammer den öffentlichen Auftraggeber in Textform über den Antrag 

auf Nachprüfung, darf dieser vor einer Entscheidung der Vergabekammer und dem Ab-
lauf der Beschwerdefrist nach § 117 Abs. 1 den Zuschlag nicht erteilen. 

(2) Die Vergabekammer kann dem Auftraggeber auf seinen Antrag oder auf Antrag des 
Unternehmens, das nach § 101a vom Auftraggeber als das Unternehmen benannt ist, 
das den Zuschlag erhalten soll, gestatten, den Zuschlag nach Ablauf von zwei Wochen 
seit Bekanntgabe dieser Entscheidung zu erteilen, wenn unter Berücksichtigung aller 
möglicherweise geschädigten Interessen sowie des Interesses der Allgemeinheit an ei-
nem raschen Abschluss des Vergabeverfahrens die nachteiligen Folgen einer Verzöge-
rung der Vergabe bis zum Abschluss der Nachprüfung die damit verbundenen Vorteile 
überwiegen. Bei der Abwägung ist das Interesse der Allgemeinheit an einer wirtschaftli-
chen Erfüllung der Aufgaben des Auftraggebers zu berücksichtigen; bei verteidigungs- 
oder sicherheitsrelevanten Aufträgen im Sinne des § 99 Absatz 7 sind zusätzlich beson-
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dere Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen zu berücksichtigen. Die Vergabekammer 
berücksichtigt dabei auch die allgemeinen Aussichten des Antragstellers im Vergabever-
fahren, den Auftrag zu erhalten. Die Erfolgsaussichten des Nachprüfungsantrags müssen 
nicht in jedem Falle Gegenstand der Abwägung sein. Das Beschwerdegericht kann auf 
Antrag das Verbot des Zuschlags nach Absatz 1 wieder herstellen; § 114 Abs. 2 Satz 1 
bleibt unberührt. Wenn die Vergabekammer den Zuschlag nicht gestattet, kann das Be-
schwerdegericht auf Antrag des Auftraggebers unter den Voraussetzungen der Sätze 1 
bis 4 den sofortigen Zuschlag gestatten. Für das Verfahren vor dem Beschwerdegericht 
gilt § 121 Abs. 2 Satz 1 und 2 und Absatz 3 entsprechend. Eine sofortige Beschwerde 
nach § 116 Abs. 1 ist gegen Entscheidungen der Vergabekammer nach diesem Absatz 
nicht zulässig. 

(3) Sind Rechte des Antragstellers aus § 97 Abs. 7 im Vergabeverfahren auf andere Weise 
als durch den drohenden Zuschlag gefährdet, kann die Kammer auf besonderen Antrag 
mit weiteren vorläufigen Maßnahmen in das Vergabeverfahren eingreifen. Sie legt dabei 
den Beurteilungsmaßstab des Absatzes 2 Satz 1 zu Grunde. Diese Entscheidung ist nicht 
selbstständig anfechtbar. Die Vergabekammer kann die von ihr getroffenen weiteren vor-
läufigen Maßnahmen nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen des Bundes und der 
Länder durchsetzen; die Maßnahmen sind sofort vollziehbar. § 86a Satz 2 gilt entspre-
chend. 

(4) Macht der Auftraggeber das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 100 Absatz 8 Num-
mer 1 bis 3 geltend, entfällt das Verbot des Zuschlages nach Absatz 1 fünf Werktage 
nach Zustellung eines entsprechenden Schriftsatzes an den Antragsteller; die Zustellung 
ist durch die Vergabekammer unverzüglich nach Eingang des Schriftsatzes vorzuneh-
men. Auf Antrag kann das Beschwerdegericht das Verbot des Zuschlages wiederherstel-
len. § 121 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 sowie Abs. 3 und 4 finden entsprechende Anwen-
dung. 

 
§ 115a Ausschluss von abweichendem Landesrecht 
Soweit dieser Unterabschnitt Regelungen zum Verwaltungsverfahren enthält, darf hiervon 
durch Landesrecht nicht abgewichen werden. 
 
III. Sofortige Beschwerde 
 
§ 116 Zulässigkeit, Zuständigkeit 
(1) Gegen Entscheidungen der Vergabekammer ist die sofortige Beschwerde zulässig. Sie 

steht den am Verfahren vor der Vergabekammer Beteiligten zu. 
(2) Die sofortige Beschwerde ist auch zulässig, wenn die Vergabekammer über einen Antrag 

auf Nachprüfung nicht innerhalb der Frist des § 113 Abs. 1 entschieden hat; in diesem 
Fall gilt der Antrag als abgelehnt. 

(3) Über die sofortige Beschwerde entscheidet ausschließlich das für den Sitz der Vergabe-
kammer zuständige Oberlandesgericht. Bei den Oberlandesgerichten wird ein Vergabe-
senat gebildet. 

(4) Rechtssachen nach den Absätzen 1 und 2 können von den Landesregierungen durch 
Rechtsverordnung anderen Oberlandesgerichten oder dem Obersten Landesgericht zu-
gewiesen werden. Die Landesregierungen können die Ermächtigung auf die Landesjus-
tizverwaltungen übertragen. 

 
§ 117 Frist, Form 
(1) Die sofortige Beschwerde ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen, die mit der Zustel-

lung der Entscheidung, im Fall des § 116 Abs. 2 mit dem Ablauf der Frist beginnt, schrift-
lich bei dem Beschwerdegericht einzulegen. 

(2) Die sofortige Beschwerde ist zugleich mit ihrer Einlegung zu begründen. Die Beschwer-
debegründung muss enthalten:  
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1. die Erklärung, inwieweit die Entscheidung der Vergabekammer angefochten und ei-
ne abweichende Entscheidung beantragt wird, 

2. die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt. 
(3) Die Beschwerdeschrift muss durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. Dies gilt nicht 

für Beschwerden von juristischen Personen des öffentlichen Rechts. 
(4) Mit der Einlegung der Beschwerde sind die anderen Beteiligten des Verfahrens vor der 

Vergabekammer vom Beschwerdeführer durch Übermittlung einer Ausfertigung der Be-
schwerdeschrift zu unterrichten. 

 
§ 118 Wirkung 
(1) Die sofortige Beschwerde hat aufschiebende Wirkung gegenüber der Entscheidung der 

Vergabekammer. Die aufschiebende Wirkung entfällt zwei Wochen nach Ablauf der Be-
schwerdefrist. Hat die Vergabekammer den Antrag auf Nachprüfung abgelehnt, so kann 
das Beschwerdegericht auf Antrag des Beschwerdeführers die aufschiebende Wirkung 
bis zur Entscheidung über die Beschwerde verlängern. 

(2) Das Gericht lehnt den Antrag nach Absatz 1 Satz 3 ab, wenn unter Berücksichtigung aller 
möglicherweise geschädigten Interessen die nachteiligen Folgen einer Verzögerung der 
Vergabe bis zur Entscheidung über die Beschwerde die damit verbundenen Vorteile 
überwiegen. Bei der Abwägung ist das Interesse der Allgemeinheit an einer wirtschaftli-
chen Erfüllung der Aufgaben des Auftraggebers zu berücksichtigen; bei verteidigungs- 
oder sicherheitsrelevanten Aufträgen im Sinne des § 99 Absatz 7 sind zusätzlich beson-
dere Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen zu berücksichtigen. Das Gericht berück-
sichtigt bei seiner Entscheidung auch die Erfolgsaussichten der Beschwerde, die allge-
meinen Aussichten des Antragstellers im Vergabeverfahren, den Auftrag zu erhalten, und 
das Interesse der Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des Vergabeverfahrens. 

(3) Hat die Vergabekammer dem Antrag auf Nachprüfung durch Untersagung des Zuschlags 
stattgegeben, so unterbleibt dieser, solange nicht das Beschwerdegericht die Entschei-
dung der Vergabekammer nach § 121 oder § 123 aufhebt. 

 
§ 119 Beteiligte am Beschwerdeverfahren 
An dem Verfahren vor dem Beschwerdegericht beteiligt sind die an dem Verfahren vor der 
Vergabekammer Beteiligten. 
 
§ 120 Verfahrensvorschriften 
(1) Vor dem Beschwerdegericht müssen sich die Beteiligten durch einen Rechtsanwalt als 

Bevollmächtigten vertreten lassen. Juristische Personen des öffentlichen Rechts können 
sich durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt vertreten lassen. 

(2) Die §§ 69, 70 Abs. 1 bis 3, § 71 Abs. 1 und 6, §§ 71a, 72, 73 mit Ausnahme der Verwei-
sung auf § 227 Abs. 3 der Zivilprozessordnung, die §§ 78, 111 und 113 Abs. 2 Satz 1 fin-
den entsprechende Anwendung. 

 
§ 121 Vorabentscheidung über den Zuschlag  
(1) Auf Antrag des Auftraggebers oder auf Antrag des Unternehmens, das nach § 101a vom 

Auftraggeber als das Unternehmen benannt ist, das den Zuschlag erhalten soll, kann das 
Gericht den weiteren Fortgang des Vergabeverfahrens und den Zuschlag gestatten, 
wenn unter Berücksichtigung aller möglicherweise geschädigten Interessen die nachteili-
gen Folgen einer Verzögerung der Vergabe bis zur Entscheidung über die Beschwerde 
die damit verbundenen Vorteile überwiegen. Bei der Abwägung ist das Interesse der All-
gemeinheit an einer wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben des Auftraggebers zu be-
rücksichtigen; bei verteidigungs- oder sicherheitsrelevanten Aufträgen im Sinne des § 99 
Absatz 7 sind zusätzlich besondere Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen zu berück-
sichtigen. Das Gericht berücksichtigt bei seiner Entscheidung auch die Erfolgsaussichten 
der sofortigen Beschwerde, die allgemeinen Aussichten des Antragstellers im Vergabe-
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verfahren, den Auftrag zu erhalten, und das Interesse der Allgemeinheit an einem ra-
schen Abschluss des Vergabeverfahrens. 

(2) Der Antrag ist schriftlich zu stellen und gleichzeitig zu begründen. Die zur Begründung 
des Antrags vorzutragenden Tatsachen sowie der Grund für die Eilbedürftigkeit sind 
glaubhaft zu machen. Bis zur Entscheidung über den Antrag kann das Verfahren über die 
Beschwerde ausgesetzt werden. 

(3) Die Entscheidung ist unverzüglich längstens innerhalb von fünf Wochen nach Eingang 
des Antrags zu treffen und zu begründen; bei besonderen tatsächlichen oder rechtlichen 
Schwierigkeiten kann der Vorsitzende im Ausnahmefall die Frist durch begründete Mittei-
lung an die Beteiligten um den erforderlichen Zeitraum verlängern. Die Entscheidung 
kann ohne mündliche Verhandlung ergehen. Ihre Begründung erläutert Rechtmäßigkeit 
oder Rechtswidrigkeit des Vergabeverfahrens. § 120 findet Anwendung. 

(4) Gegen eine Entscheidung nach dieser Vorschrift ist ein Rechtsmittel nicht zulässig. 
 
§ 122 Ende des Vergabeverfahrens nach Entscheidung des Beschwerdegerichts 
Ist der Auftraggeber mit einem Antrag nach § 121 vor dem Beschwerdegericht unterlegen, gilt 
das Vergabeverfahren nach Ablauf von zehn Tagen nach Zustellung der Entscheidung als 
beendet, wenn der Auftraggeber nicht die Maßnahmen zur Herstellung der Rechtmäßigkeit 
des Verfahrens ergreift, die sich aus der Entscheidung ergeben; das Verfahren darf nicht 
fortgeführt werden. 
 
§ 123 Beschwerdeentscheidung 
Hält das Gericht die Beschwerde für begründet, so hebt es die Entscheidung der Vergabe-
kammer auf. In diesem Fall entscheidet das Gericht in der Sache selbst oder spricht die Ver-
pflichtung der Vergabekammer aus, unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung des Ge-
richts über die Sache erneut zu entscheiden. Auf Antrag stellt es fest, ob das Unternehmen, 
das die Nachprüfung beantragt hat, durch den Auftraggeber in seinen Rechten verletzt ist. 
§ 114 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
§ 124 Bindungswirkung und Vorlagepflicht 
(1) Wird wegen eines Verstoßes gegen Vergabevorschriften Schadensersatz begehrt und 

hat ein Verfahren vor der Vergabekammer stattgefunden, ist das ordentliche Gericht an 
die bestandskräftige Entscheidung der Vergabekammer und die Entscheidung des Ober-
landesgerichts sowie gegebenenfalls des nach Absatz 2 angerufenen Bundesgerichts-
hofs über die Beschwerde gebunden. 

(2) Will ein Oberlandesgericht von einer Entscheidung eines anderen Oberlandesgerichts 
oder des Bundesgerichtshofs abweichen, so legt es die Sache dem Bundesgerichtshof 
vor. Der Bundesgerichtshof entscheidet an Stelle des Oberlandesgerichts. Der Bundes-
gerichtshof kann sich auf die Entscheidung der Divergenzfrage beschränken und dem 
Beschwerdegericht die Entscheidung in der Hauptsache übertragen, wenn dies nach dem 
Sach- und Streitstand des Beschwerdeverfahrens angezeigt scheint. Die Vorlagepflicht 
gilt nicht im Verfahren nach § 118 Abs. 1 Satz 3 und nach § 121. 

 
 
Dritter Abschnitt 
Sonstige Regelungen 
 
§ 125 Schadensersatz bei Rechtsmissbrauch 
(1) Erweist sich der Antrag nach § 107 oder die sofortige Beschwerde nach § 116 als von 

Anfang an ungerechtfertigt, ist der Antragsteller oder der Beschwerdeführer verpflichtet, 
dem Gegner und den Beteiligten den Schaden zu ersetzen, der ihnen durch den Miss-
brauch des Antrags- oder Beschwerderechts entstanden ist. 



 

 
www.mek-law.de 

GWB 
 

17 
 

(2) Ein Missbrauch ist es insbesondere,  
1. die Aussetzung oder die weitere Aussetzung des Vergabeverfahrens durch vorsätz-

lich oder grob fahrlässig vorgetragene falsche Angaben zu erwirken; 
2. die Überprüfung mit dem Ziel zu beantragen, das Vergabeverfahren zu behindern 

oder Konkurrenten zu schädigen; 
3. einen Antrag in der Absicht zu stellen, ihn später gegen Geld oder andere Vorteile 

zurückzunehmen. 
(3) Erweisen sich die von der Vergabekammer entsprechend einem besonderen Antrag nach 

§ 115 Abs. 3 getroffenen vorläufigen Maßnahmen als von Anfang an ungerechtfertigt, hat 
der Antragsteller dem Auftraggeber den aus der Vollziehung der angeordneten Maßnah-
me entstandenen Schaden zu ersetzen. 

 
§ 126 Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens 
Hat der Auftraggeber gegen eine den Schutz von Unternehmen bezweckende Vorschrift 
verstoßen und hätte das Unternehmen ohne diesen Verstoß bei der Wertung der Angebote 
eine echte Chance gehabt, den Zuschlag zu erhalten, die aber durch den Rechtsverstoß 
beeinträchtigt wurde, so kann das Unternehmen Schadensersatz für die Kosten der Vorberei-
tung des Angebots oder der Teilnahme an einem Vergabeverfahren verlangen. Weiterrei-
chende Ansprüche auf Schadensersatz bleiben unberührt. 
 
§ 127 Ermächtigungen 
Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Rege-
lungen erlassen  
1. zur Umsetzung der vergaberechtlichen Schwellenwerte der Richtlinien der Europäischen 

Union in ihrer jeweils geltenden Fassung; 
2. über das bei der Vergabe durch Auftraggeber, die auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder 

Energieversorgung oder des Verkehrs tätig sind, einzuhaltende Verfahren, über die Aus-
wahl und die Prüfung der Unternehmen und der Angebote, über den Abschluss des Ver-
trags und sonstige Regelungen des Vergabeverfahrens; 

3. über das bei der Vergabe von verteidigungs- und sicherheitsrelevanten öffentlichen Auf-
trägen einzuhaltende Verfahren, über die Auswahl und die Prüfung der Unternehmen und 
der Angebote, über den Ausschluss vom Vergabeverfahren, über den Abschluss des Ver-
trags, über die Aufhebung von Vergabeverfahren und über sonstige Regelungen des Ver-
gabeverfahrens einschließlich verteidigungs- und sicherheitsrelevanter Anforderungen im 
Hinblick auf den Geheimschutz, allgemeine Regeln zur Wahrung der Vertraulichkeit, die 
Versorgungssicherheit sowie besondere Regelungen für die Vergabe von Unteraufträgen. 

4. (weggefallen) 
5. (weggefallen) 
6. über ein Verfahren, nach dem öffentliche Auftraggeber durch unabhängige Prüfer eine 

Bescheinigung erhalten können, dass ihr Vergabeverhalten mit den Regeln dieses Ge-
setzes und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften übereinstimmt; 

7. über ein freiwilliges Streitschlichtungsverfahren der Europäischen Kommission gemäß 
Kapitel 4 der Richtlinie 92/13/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 
25. Februar 1992 (ABl. EG Nr. L 76 S. 14); 

8. über die Informationen, die von den Auftraggebern dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie zu übermitteln sind, um Verpflichtungen aus Richtlinien des Rates der 
Europäischen Gemeinschaft zu erfüllen; 

9. über die Voraussetzungen, nach denen Auftraggeber, die auf dem Gebiet der Trinkwas-
ser- oder der Energieversorgung oder des Verkehrs tätig sind, sowie Auftraggeber nach 
dem Bundesberggesetz von der Verpflichtung zur Anwendung dieses Teils befreit werden 
können, sowie über das dabei anzuwendende Verfahren einschließlich der erforderlichen 
Ermittlungsbefugnisse des Bundeskartellamtes. 
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§ 127a Kosten für Gutachten und Stellungnahmen nach  der Sektorenverordnung; Ver-
ordnungsermächtigung 
(1) Für Gutachten und Stellungnahmen, die auf Grund der nach § 127 Nummer 9 erlassenen 

Rechtsverordnung vorgenommen werden, erhebt das Bundeskartellamt Kosten (Gebüh-
ren und Auslagen) zur Deckung des Verwaltungsaufwands. § 80 Absatz 1 Satz 3 und 
Absatz 2 Satz 1, Satz 2 Nummer 1, Satz 3 und 4, Absatz 5 Satz 1 sowie Absatz 6 Satz 1 
Nummer 2, Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Hinsichtlich der Beschwerdemöglichkeit über 
die Kostenentscheidung gilt § 63 Absatz 1 und Absatz 4 entsprechend. 

(2) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
die Einzelheiten der Kostenerhebung bestimmen. Vollstreckungserleichterungen dürfen 
vorgesehen werden. 

 
§ 128 Kosten des Verfahrens vor der Vergabekammer 
(1) Für Amtshandlungen der Vergabekammern werden Kosten (Gebühren und Auslagen) zur 

Deckung des Verwaltungsaufwandes erhoben. Das Verwaltungskostengesetz findet An-
wendung. 

(2) Die Gebühr beträgt mindestens 2.500 Euro; dieser Betrag kann aus Gründen der Billig-
keit bis auf ein Zehntel ermäßigt werden. Die Gebühr soll den Betrag von 50.000 Euro 
nicht überschreiten; sie kann im Einzelfall, wenn der Aufwand oder die wirtschaftliche Be-
deutung außergewöhnlich hoch sind, bis zu einem Betrag von 100.000 Euro erhöht wer-
den. 

(3) Soweit ein Beteiligter im Verfahren unterliegt, hat er die Kosten zu tragen. Mehrere Kos-
tenschuldner haften als Gesamtschuldner. Kosten, die durch Verschulden eines Beteilig-
ten entstanden sind, können diesem auferlegt werden. Hat sich der Antrag vor Entschei-
dung der Vergabekammer durch Rücknahme oder anderweitig erledigt, hat der An-
tragsteller die Hälfte der Gebühr zu entrichten. Die Entscheidung, wer die Kosten zu tra-
gen hat, erfolgt nach billigem Ermessen. Aus Gründen der Billigkeit kann von der Erhe-
bung von Gebühren ganz oder teilweise abgesehen werden. 

(4) Soweit ein Beteiligter im Nachprüfungsverfahren unterliegt, hat er die zur zweckentspre-
chenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen des An-
tragsgegners zu tragen. Die Aufwendungen der Beigeladenen sind nur erstattungsfähig, 
soweit sie die Vergabekammer aus Billigkeit der unterlegenen Partei auferlegt. Nimmt der 
Antragsteller seinen Antrag zurück, hat er die zur zweckentsprechenden Rechtsverfol-
gung notwendigen Aufwendungen des Antragsgegners und der Beigeladenen zu erstat-
ten. § 80 Abs. 1, 2 und 3 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und die entspre-
chenden Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder gelten entspre-
chend. Ein gesondertes Kostenfestsetzungsverfahren findet nicht statt. 

 
§ 129 Korrekturmechanismus der Kommission 
(1) Erhält die Bundesregierung im Laufe eines Vergabeverfahrens vor Abschluss des Vertra-

ges eine Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, dass diese der 
Auffassung ist, es liege ein schwerer Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht im Bereich 
der öffentlichen Aufträge vor, der zu beseitigen sei, teilt das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie dies dem Auftraggeber mit. 

(2) Der Auftraggeber ist verpflichtet, innerhalb von 14 Kalendertagen nach Eingang dieser 
Mitteilung dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie eine umfassende Dar-
stellung des Sachverhaltes zu geben und darzulegen, ob der behauptete Verstoß besei-
tigt wurde, oder zu begründen, warum er nicht beseitigt wurde, ob das Vergabeverfahren 
Gegenstand eines Nachprüfungsverfahrens ist oder aus sonstigen Gründen ausgesetzt 
wurde. 

(3) Ist das Vergabeverfahren Gegenstand eines Nachprüfungsverfahrens oder wurde es 
ausgesetzt, so ist der Auftraggeber verpflichtet, das Bundesministerium für Wirtschaft und  
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 Technologie unverzüglich über den Ausgang des Nachprüfungsverfahrens zu informie-
ren. 

 
§ 129a Unterrichtungspflichten der Nachprüfungsinst anzen 
Die Vergabekammern und die Oberlandesgerichte unterrichten das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie bis zum 31. Januar eines jeden Jahres über die Anzahl der Nach-
prüfungsverfahren des Vorjahres und deren Ergebnisse. 
 
§ 129b Regelung für Auftraggeber nach dem Bundesber ggesetz 
(1) Auftraggeber, die nach dem Bundesberggesetz berechtigt sind, Erdöl, Gas, Kohle oder 

andere Festbrennstoffe aufzusuchen oder zu gewinnen, müssen bei der Vergabe von 
Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsaufträgen oberhalb der in Artikel 16 der Richtli-
nie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur 
Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Ener-
gie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste (ABl. EU Nr. L 134 S. 1), die zuletzt 
durch die Verordnung (EG) Nr. 1422/2007 der Kommission vom 4. Dezember 2007 
(ABl. EU Nr. L 317 S. 34) geändert worden ist, festgelegten Schwellenwerte zur Durch-
führung der Aufsuchung oder Gewinnung von Erdöl, Gas, Kohle oder anderen Fest-
brennstoffen den Grundsatz der Nichtdiskriminierung und der wettbewerbsorientierten 
Auftragsvergabe beachten. Insbesondere müssen sie Unternehmen, die ein Interesse an 
einem solchen Auftrag haben können, ausreichend informieren und bei der Auftragsver-
gabe objektive Kriterien zugrunde legen. Dies gilt nicht für die Vergabe von Aufträgen, 
deren Gegenstand die Beschaffung von Energie oder Brennstoffen zur Energieerzeugung 
ist. 

(2) Die Auftraggeber nach Absatz 1 erteilen der Europäischen Kommission über das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technologie Auskunft über die Vergabe der unter diese 
Vorschrift fallenden Aufträge nach Maßgabe der Entscheidung 93/327/EWG der Kom-
mission vom 13. Mai 1993 zur Festlegung der Voraussetzungen, unter denen die öffentli-
chen Auftraggeber, die geographisch abgegrenzte Gebiete zum Zwecke der Aufsuchung 
oder Förderung von Erdöl, Gas, Kohle oder anderen Festbrennstoffen nutzen, der Kom-
mission Auskunft über die von ihnen vergebenen Aufträge zu erteilen haben 
(ABl. EG Nr. L 129 S. 25). Sie können über das Verfahren gemäß der Rechtsverordnung 
nach § 127 Nr. 9 unter den dort geregelten Voraussetzungen eine Befreiung von der 
Pflicht zur Anwendung dieser Bestimmung erreichen. 

 
 
Fünfter Teil  
Anwendungsbereich des Gesetzes  
 
§ 130 Unternehmen der öffentlichen Hand, Geltungsbe reich 
(1) Dieses Gesetz findet auch Anwendung auf Unternehmen, die ganz oder teilweise im 

Eigentum der öffentlichen Hand stehen oder die von ihr verwaltet oder betrieben werden. 
Die Vorschriften des Ersten bis Dritten Teils dieses Gesetzes finden keine Anwendung 
auf die Deutsche Bundesbank und die Kreditanstalt für Wiederaufbau. 

(2) Dieses Gesetz findet Anwendung auf alle Wettbewerbsbeschränkungen, die sich im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes auswirken, auch wenn sie außerhalb des Geltungsbe-
reichs dieses Gesetzes veranlasst werden. 

(3) Die Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes stehen der Anwendung der §§ 19, 20 
und 29 nicht entgegen, soweit in § 111 des Energiewirtschaftsgesetzes keine andere Re-
gelung getroffen ist. 

 
 



 

 
www.mek-law.de 

GWB 
 

20 
 

Sechster Teil  
Übergangs- und Schlussbestimmungen  
 
§ 131 Übergangsbestimmungen 
(1) Freistellungen von Vereinbarungen und Beschlüssen nach § 4 Abs. 2 und § 9 Abs. 3 

Satz 1 und 4, und Freistellungen von Mittelstandsempfehlungen nach § 22 Abs. 2 in der 
am 30. Juni 2005 geltenden Fassung werden am 31. Dezember 2007 unwirksam. Bis da-
hin sind § 11 Abs. 1, §§ 12 und 22 Abs. 6 in der am 30. Juni 2005 geltenden Fassung 
weiter anzuwenden. 

(2) Verfügungen der Kartellbehörde, durch die Vereinbarungen und Beschlüsse nach § 10 
Abs. 1 in der am 30. Juni 2005 geltenden Fassung freigestellt sind, und Freistellungen 
von Lizenzverträgen nach § 17 Abs. 3 in der am 30. Juni 2005 geltenden Fassung wer-
den am 31. Dezember 2007 unwirksam. Bis zum in Satz 1 genannten Zeitpunkt sind § 11 
Abs. 1 und § 12 in der am 30. Juni 2005 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

(3) Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend für Verfügungen der Kartellbehörde, durch die Wettbe-
werbsregeln nach § 26 Abs. 1 und 2 Satz 1 in der am 30. Juni 2005 geltenden Fassung 
freigestellt sind. 

(4) Auf einen Verstoß gegen eine wettbewerbsrechtliche Vorschrift oder eine Verfügung der 
Kartellbehörde, der bis zum 30. Juni 2005 begangen worden ist, ist an Stelle der §§ 34 
und 34a nur § 34 in der am 30. Juni 2005 geltenden Fassung anzuwenden. 

(5) § 82a Abs. 1 findet auf Verfahren Anwendung, in denen das Gericht bis zum In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes noch keine mündliche Verhandlung terminiert hat. 2§ 82a Abs. 2 
gilt für alle Urteile, die nach dem 30. Juni 2009 ergangen sind. 

(6) Soweit sie die öffentliche Versorgung mit Wasser regeln, sind die §§ 103, 103a und 105 
sowie die auf sie verweisenden anderen Vorschriften des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Februar 1990 
(BGBl. I S. 235), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 
26. August 1998 (BGBl. I S. 2512), weiter anzuwenden. Das gilt insoweit auch für die 
Vorschriften, auf welche die genannten Vorschriften verweisen. 

(7) § 29 ist nach dem 31. Dezember 2012 nicht mehr anzuwenden. 
(8) Vergabeverfahren, die vor dem 24. April 2009 begonnen haben, einschließlich der sich 

an diese anschließenden Nachprüfungsverfahren sowie am 24. April 2009 anhängige 
Nachprüfungsverfahren sind nach den hierfür bisher geltenden Vorschriften zu beenden. 

(9) Vergabeverfahren, die vor dem 14. Dezember 2011 begonnen haben, sind nach den für 
sie bisher geltenden Vorschriften zu beenden; dies gilt auch für Nachprüfungsverfahren, 
die sich an diese Vergabeverfahren anschließen, und für am 14. Dezember 2011 anhän-
gigen Nachprüfungsverfahren. 
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Anlage (zu § 98 Nr. 4) 
(Fundstelle: BGBl. I 2009,797) 
 
Tätigkeiten auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs sind: 
 
1. Trinkwasserversorgung: 
 
Das Bereitstellen und Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit im Zusam-
menhang mit der Gewinnung, dem Transport oder der Verteilung von Trinkwasser sowie die 
Versorgung dieser Netze mit Trinkwasser; dies gilt auch, wenn diese Tätigkeit mit der Ablei-
tung und Klärung von Abwässern oder mit Wasserbauvorhaben sowie Vorhaben auf dem 
Gebiet der Bewässerung und der Entwässerung im Zusammenhang steht, sofern die zur 
Trinkwasserversorgung bestimmte Wassermenge mehr als 20 Prozent der mit dem Vorhaben 
oder den Bewässerungs- oder Entwässerungsanlagen zur Verfügung gestellten Gesamtwas-
sermenge ausmacht; bei Auftraggebern nach § 98 Nr. 4 ist es keine Tätigkeit der Trinkwas-
serversorgung, sofern die Gewinnung von Trinkwasser für die Ausübung einer anderen Tätig-
keit als der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs erforderlich ist, die Liefe-
rung an das öffentliche Netz nur vom Eigenverbrauch des Auftraggebers nach § 98 Nr. 4 
abhängt und unter Zugrundelegung des Mittels der letzten drei Jahre einschließlich des lau-
fenden Jahres nicht mehr als 30 Prozent der gesamten Trinkwassergewinnung des Auftrag-
gebers nach § 98 Nr. 4 ausmacht; 
 
2. Elektrizitäts- und Gasversorgung: 
 
Das Bereitstellen und Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit im Zusam-
menhang mit der Erzeugung, dem Transport oder der Verteilung von Strom oder der Gewin-
nung von Gas sowie die Versorgung dieser Netze mit Strom oder Gas; die Tätigkeit von Auf-
traggebern nach § 98 Nr. 4 gilt nicht als eine Tätigkeit der Elektrizitäts- und Gasversorgung, 
sofern die Erzeugung von Strom oder Gas für die Ausübung einer anderen Tätigkeit als der 
Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs erforderlich ist, die Lieferung von 
Strom oder Gas an das öffentliche Netz nur vom Eigenverbrauch abhängt, bei der Lieferung 
von Gas auch nur darauf abzielt, diese Erzeugung wirtschaftlich zu nutzen, wenn unter 
Zugrundelegung des Mittels der letzten drei Jahre einschließlich des laufenden Jahres bei der 
Lieferung von Strom nicht mehr als 30 Prozent der gesamten Energieerzeugung des Auftrag-
gebers nach § 98 Nr. 4 ausmacht, bei der Lieferung von Gas nicht mehr als 20 Prozent des 
Umsatzes des Auftraggebers nach § 98 Nr. 4; 
 
3. Wärmeversorgung: 
 
Das Bereitstellen und Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit im Zusam-
menhang mit der Erzeugung, dem Transport oder der Verteilung von Wärme sowie die Ver-
sorgung dieser Netze mit Wärme; die Tätigkeit gilt nicht als eine Tätigkeit der Wärmeversor-
gung, sofern die Erzeugung von Wärme durch Auftraggeber nach § 98 Nr. 4 sich zwangsläufig 
aus der Ausübung einer anderen Tätigkeit als auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energie-
versorgung oder des Verkehrs ergibt, die Lieferung an das öffentliche Netz nur darauf abzielt, 
diese Erzeugung wirtschaftlich zu nutzen und unter Zugrundelegung des Mittels der letzten 
drei Jahre einschließlich des laufenden Jahres nicht mehr als 20 Prozent des Umsatzes des 
Auftraggebers nach § 98 Nr. 4 ausmacht; 
 
4. Verkehr: 
 
Die Bereitstellung und der Betrieb von Flughäfen zum Zwecke der Versorgung von Beförde-
rungsunternehmen im Luftverkehr durch Flughafenunternehmen, die insbesondere eine Ge-
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nehmigung nach § 38 Abs. 2 Nr. 1 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Juli 2008 (BGBl. I S. 1229) erhalten haben oder einer solchen 
bedürfen; 
 
die Bereitstellung und der Betrieb von Häfen oder anderen Verkehrsendeinrichtungen zum 
Zwecke der Versorgung von Beförderungsunternehmen im See- oder Binnenschiffsverkehr; 
 
das Erbringen von Verkehrsleistungen, die Bereitstellung oder das Betreiben von Infrastruk-
tureinrichtungen zur Versorgung der Allgemeinheit im Eisenbahn-, Straßenbahn- oder sonsti-
gen Schienenverkehr, mit Seilbahnen sowie mit automatischen Systemen, im öffentlichen 
Personenverkehr im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes auch mit Kraftomnibussen 
und Oberleitungsbussen. 
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Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge  
(Vergabeverordnung - VgV) 

 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Februar 2003 (BGBl. I S. 169), 

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07.12.2011 (BGBl. I S. 2570) 

 
 

Abschnitt 1  
Vergabebestimmungen  
 
§ 1 Zweck der Verordnung 
(1) Die Verordnung trifft nähere Bestimmungen über das einzuhaltende Verfahren bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge, deren geschätzte Auftragswerte ohne Umsatzsteuer die in 
§ 2 geregelten Schwellenwerte erreichen oder übersteigen. 

(2) Bei Auftraggebern nach § 98 Nummer 1 bis 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen gilt für Aufträge, die im Zusammenhang mit Tätigkeiten auf dem Gebiet der 
Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs (Sektorentätigkeiten) vergeben 
werden, die Sektorenverordnung vom 23. September 2009 (BGBl. I S. 3110). 

(3) Diese Verordnung gilt nicht für verteidigungs- und sicherheitsrelevante Aufträge im Sinne 
des § 99 Absatz 7 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. 

 
§ 2 Schwellenwerte 
Der Schwellenwert beträgt:  
1. für Liefer- und Dienstleistungsaufträge der obersten oder oberen Bundesbehörden sowie 

vergleichbarer Bundeseinrichtungen 125.000 Euro; im Verteidigungsbereich gilt dies bei 
Lieferaufträgen nur für Waren, die im Anhang V der Richtlinie 2004/18/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfah-
ren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge 
(ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 114, L 351 vom 26.11.2004, S. 44), die zuletzt durch die 
Verordnung (EG) Nr. 1177/2009 der Kommission der Europäischen Gemeinschaft vom 
30. November 2009 (ABl. L 314 vom 1.12.2009, S. 64) geändert worden ist, aufgeführt 
sind. Dieser Schwellenwert gilt nicht für  
a) Dienstleistungen des Anhangs II Teil A Kategorie 5 der Richtlinie 2004/18/EG, deren 

Code nach der Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 5. November 2002 über das Gemeinsame Vokabular für öffentliche 
Aufträge (CPV) (ABl. L 340 vom 16.12.2002, S. 1), geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 213/2008 der Kommission der Europäischen Gemeinschaft vom 
28. November 2007 (ABl. L 74 vom 15.3.2008, S. 1) (CPVCode), den CPC-
Referenznummern 7524 (CPV-Referenznummer 64228000-0), 7525 (CPV-
Referenznummer 64221000-1) und 7526 (CPV-Referenznummer 64227000-3) ent-
spricht, sowie des Anhangs II Teil A Kategorie 8 der Richtlinie 2004/18/EG oder  

b) Dienstleistungen des Anhangs II Teil B der Richtlinie 2004/18/EG;  
für diese Dienstleistungen gilt der Schwellenwert nach Nummer 2; 

2. für alle anderen Liefer- und Dienstleistungsaufträge 193.000 Euro; 
3. für Bauaufträge 4.845.000 Euro; 
4. für Auslobungsverfahren, die zu einem Dienstleistungsauftrag führen sollen, dessen 

Schwellenwert; 
5. für die übrigen Auslobungsverfahren der Wert, der bei Dienstleistungsaufträgen gilt; 
6. für Lose von Bauaufträgen nach Nummer 3: 1 Million Euro oder bei Losen unterhalb von 

1 Million Euro deren addierter Wert ab 20 vom Hundert des Gesamtwertes aller Lose und 
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7. für Lose von Dienstleistungsaufträgen nach Nummer 1 oder 2: 80.000 Euro oder bei 
Losen unterhalb von 80.000 Euro deren addierter Wert ab 20 vom Hundert des Gesamt-
wertes aller Lose. 

 
§ 3 Schätzung des Auftragswertes 
(1) Bei der Schätzung des Auftragswertes ist von der geschätzten Gesamtvergütung für die 

vorgesehene Leistung einschließlich etwaiger Prämien oder Zahlungen an Bewerber oder 
Bieter auszugehen. Dabei sind alle Optionen oder etwaige Vertragsverlängerungen zu be-
rücksichtigen. 

(2) Der Wert eines beabsichtigten Auftrages darf nicht in der Absicht geschätzt oder aufgeteilt 
werden, den Auftrag der Anwendung dieser Verordnung zu entziehen. 

(3) Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufträgen oder Daueraufträgen über Liefer- oder Dienst-
leistungen ist der Auftragswert zu schätzen  
1. entweder auf der Grundlage des tatsächlichen Gesamtwertes entsprechender aufein-

ander folgender Aufträge aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr; dabei sind vor-
aussichtliche Änderungen bei Mengen oder Kosten möglichst zu berücksichtigen, die 
während der zwölf Monate zu erwarten sind, die auf den ursprünglichen Auftrag fol-
gen, oder  

2. auf der Grundlage des geschätzten Gesamtwertes aufeinander folgender Aufträge, die 
während der auf die erste Lieferung folgenden zwölf Monate oder während des auf die 
erste Lieferung folgenden Haushaltsjahres, wenn dieses länger als zwölf Monate ist, 
vergeben werden. 

(4) Bei Aufträgen über Liefer- oder Dienstleistungen, für die kein Gesamtpreis angegeben 
wird, ist Berechnungsgrundlage für den geschätzten Auftragswert  
1. bei zeitlich begrenzten Aufträgen mit einer Laufzeit von bis zu 48 Monaten der Ge-

samtwert für die Laufzeit dieser Aufträge;  
2. bei Aufträgen mit unbestimmter Laufzeit oder mit einer Laufzeit von mehr als 

48 Monaten der 48-fache Monatswert. 
(5) Bei Bauleistungen ist neben dem Auftragswert der Bauaufträge der geschätzte Wert aller 

Lieferleistungen zu berücksichtigen, die für die Ausführungen der Bauleistungen erforder-
lich sind und vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden. 

(6) Der Wert einer Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen elektronischen Verfahrens 
wird auf der Grundlage des geschätzten Gesamtwertes aller Einzelaufträge berechnet, die 
während deren Laufzeit geplant sind. 

(7) Besteht die beabsichtigte Beschaffung aus mehreren Losen, für die jeweils ein gesonder-
ter Auftrag vergeben wird, ist der Wert aller Lose zugrunde zu legen. Bei Lieferaufträgen 
gilt dies nur für Lose über gleichartige Lieferungen. Soweit eine zu vergebende freiberufli-
che Leistung nach § 5 in mehrere Teilaufträge derselben freiberuflichen Leistung aufgeteilt 
wird, müssen die Werte der Teilaufträge zur Berechnung des geschätzten Auftragswertes 
addiert werden. 

(8) Bei Auslobungsverfahren, die zu einem Dienstleistungsauftrag führen sollen, ist der Wert 
des Dienstleistungsauftrags zu schätzen zuzüglich etwaiger Preisgelder und Zahlungen an 
Teilnehmer. Bei allen übrigen Auslobungsverfahren entspricht der Wert der Summe aller 
Preisgelder und sonstigen Zahlungen an Teilnehmer sowie des Wertes des Dienstleis-
tungsauftrags, der vergeben werden könnte, soweit der Auftraggeber dies in der Be-
kanntmachung des Auslobungsverfahrens nicht ausschließt. 

(9) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Schätzung des Auftragswertes ist der Tag, an dem die 
Bekanntmachung der beabsichtigten Auftragsvergabe abgesendet oder das Vergabever-
fahren auf andere Weise eingeleitet wird. 

 
§ 4 Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträge n 
(1) Bei der Vergabe von Lieferaufträgen müssen Auftraggeber nach § 98 Nummer 1 bis 3 des 

Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen die Bestimmungen des zweiten Abschnitts 
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der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/A) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 20. November 2009 (BAnz. Nr. 196a vom 29. Dezember 2009; BAnz. 2010 
S. 755) anwenden. 

(2) Bei der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen und bei Auslobungsverfahren, die zu 
Dienstleistungsaufträgen führen sollen, müssen Auftraggeber nach § 98 Nummer 1 bis 3 
und 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen folgende Bestimmungen der 
VOL/A anwenden, soweit in § 5 nichts anderes bestimmt ist:  
1. bei Aufträgen, die Dienstleistungen nach Anlage 1 Teil A zum Gegenstand haben, die 

Bestimmungen des zweiten Abschnitts der VOL/A; 
2. bei Aufträgen, die Dienstleistungen nach Anlage 1 Teil B zum Gegenstand haben, die 

Bestimmungen des § 8 EG VOL/A, § 15 EGAbsatz 10 VOL/A und § 23 EG VOL/A so-
wie die Bestimmungen des ersten Abschnitts der VOL/A mit Ausnahme von 
§ 7 VOL/A; 

3. bei Aufträgen, die sowohl Dienstleistungen nach Anlage 1 Teil A als auch Dienstleis-
tungen nach Anlage 1 Teil B zum Gegenstand haben, die in Nummer 1 genannten 
Bestimmungen, wenn der Wert der Dienstleistungen nach Anlage 1 Teil A überwiegt; 
ansonsten müssen die in Nummer 2 genannten Bestimmungen angewendet werden. 

(3) Bei Aufträgen, deren Gegenstand Personennahverkehrsleistungen der Kategorie Eisen-
bahnen sind, gilt Absatz 2 mit folgenden Maßgaben:  
1. Bei Verträgen über einzelne Linien mit einer Laufzeit von bis zu drei Jahren ist einma-

lig auch eine freihändige Vergabe ohne sonstige Voraussetzungen zulässig. 
2. Bei längerfristigen Verträgen ist eine freihändige Vergabe ohne sonstige Vorausset-

zungen im Rahmen des § 15 Abs. 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes zulässig, 
wenn ein wesentlicher Teil der durch den Vertrag bestellten Leistungen während der 
Vertragslaufzeit ausläuft und anschließend im Wettbewerb vergeben wird. Die Laufzeit 
des Vertrages soll zwölf Jahre nicht überschreiten. Der Umfang und die vorgesehenen 
Modalitäten des Auslaufens des Vertrages sind nach Abschluss des Vertrages in ge-
eigneter Weise öffentlich bekannt zu machen. 

(4) Wenn energieerbrauchsrelevante Waren, technische Geräte oder Ausrüstungen Gegens-
tandeiner Lieferleistung nach Absatz 1 oder wesentliche Voraussetzung zur Ausführung 
einer Dienstleistung nach Absatz 2 sind, müssen die Anforderungen der Absätze 5 bis 6b 
beachtet werden. 

(5) In der Leistungsbeschreibung sollen im Hinblick auf die Energieeffizienz insbesondere 
folgende Anforderungen gestellt werden: 
1. das höchste Leistungsniveau an Energieeffizienz und 
2. soweit vorhanden, die höchste Energieeffizienzklasse im Sinne der Energiever-

brauchskennzeichnungsverordnung. 
(6) In der Leistungsbeschreibung oder an anderer geeigneter Stelle in den Vergabeunterlagen 

sind von den Bietern folgende Informationen zu fordern:  
1. Konkrete Angaben zum Energieverbrauch, es sei denn, die auf dem Markt angebote-

nen Waren, technischen Geräte oder Ausrüstungen unterscheiden sich im zulässigen 
Energieverbrauch nur geringfügig, und 

2. In geeigneten Fällen, 
a) eine Analyse minimierter Lebenszykluskosten oder 
b) die Ergebnisse einer Buchstabe a vergleichbaren Methode zur Überprüfung der 

Wirtschaftlichkeit. 
(6a) Die Auftraggeber dürfen nach Absatz 6 übermittelte Informationen überprüfen und hierzu 

ergänzende Erläuterungen von den Bietern fordern. 
(6b) Im Rahmen der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes nach § 97 Absatz 5 des 

Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ist die anhand der Informationen nach 
Absatz 6 oder der Ergebnisse einer Überprüfung nach Absatz 6a zu ermittelnde Energie-
effizienz als Zuschlagskriterium angemessen zu berücksichtigen. 
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(7) Öffentliche Auftraggeber gemäß § 98 Nummer 1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen müssen bei der Beschaffung von Straßenfahrzeugen Energie-
verbrauch und Umweltauswirkungen als Kriterium angemessen berücksichtigen. Zumin-
dest müssen folgende Faktoren, jeweils bezogen auf die Lebensdauer des Straßenfahr-
zeugs im Sinne der Tabelle 3 der Anlage 2, berücksichtigt werden:  
1. Energieverbrauch, 
2. Kohlendioxid-Emissionen, 
3. Emissionen von Stickoxiden, 
4. Emissionen von Nichtmethan-Kohlenwasserstoffen und 
5. partikelförmige Abgasbestandteile. 

(8) Zur Berücksichtigung des Energieverbrauchs und der Umweltauswirkungen nach Ab-
satz 7 ist:  
1. § 8 EG VOL/A mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Auftraggeber in der Leis-

tungsbeschreibung oder in den technischen Spezifikationen Vorgaben zu Energie-
verbrauch und Umweltauswirkungen macht, und 

2. § 19 EG VOL/A mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Auftraggeber den Energie-
verbrauch und die Umweltauswirkungen von Straßenfahrzeugen als Kriterien ange-
messen bei der Entscheidung über den Zuschlag berücksichtigt. 

(9) Sollen der Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen von Straßenfahrzeugen im 
Rahmen der Entscheidung über den Zuschlag finanziell bewertet werden, ist die in 
Anlage 3 definierte Methode anzuwenden. Soweit die Angaben in Anlage 2 dem Auftrag-
geber einen Spielraum bei der Beurteilung des Energiegehaltes oder der Emissionskos-
ten einräumen, nutzt der Auftraggeber diesen Spielraum entsprechend den lokalen Be-
dingungen am Einsatzort des Fahrzeugs. 

(10) Von der Anwendung des Absatzes 7 sind Straßenfahrzeuge ausgenommen, die für den 
Einsatz im Rahmen des hoheitlichen Auftrags der Streitkräfte, des Katastrophenschutzes, 
der Feuerwehren und der Polizeien des Bundes und der Länder konstruiert und gebaut 
sind (Einsatzfahrzeuge). Bei der Beschaffung von Einsatzfahrzeugen werden die Anfor-
derungen nach Absatz 7 berücksichtigt, soweit es der Stand der Technik zulässt und 
hierdurch die Einsatzfähigkeit der Einsatzfahrzeuge zur Erfüllung des in Satz 1 genann-
ten hoheitlichen Auftrags nicht beeinträchtigt wird. 

 
§ 5 Vergabe freiberuflicher Leistungen 
(1) Bei der Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen 

Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb mit freiberuflichen Tätigkeiten angeboten werden, 
sowie bei Auslobungsverfahren, die zu solchen Dienstleistungsaufträgen führen sollen, 
müssen Auftraggeber nach § 98 Nummer 1 bis 3 und 5 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen folgende Bestimmungen der Vergabeordnung für freiberufliche 
Leistungen (VOF) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. November 2009 
(BAnz. Nr. 185a vom 8. Dezember 2009) anwenden:  
1. bei Aufträgen, die Dienstleistungen nach Anlage 1 Teil A zum Gegenstand haben, alle 

Bestimmungen der VOF; 
2. bei Aufträgen, die Dienstleistungen nach Anlage 1 Teil B zum Gegenstand haben, die 

Bestimmungen des § 6 Absatz 2 bis 7 VOF und § 14 VOF; 
3. bei Aufträgen, die sowohl Dienstleistungen nach Anlage 1 Teil A als auch Dienstleis-

tungen nach Anlage 1 Teil B zum Gegenstand haben, die in Nummer 1 genannten 
Bestimmungen, wenn der Wert der Dienstleistungen nach Anlage 1 Teil A überwiegt; 
ansonsten müssen die in Nummer 2 genannten Bestimmungen angewendet werden.  

(2) Absatz 1 gilt nicht für Dienstleistungen, deren Gegenstand eine Aufgabe ist, deren Lösung 
vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben werden kann. 
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§ 6 Vergabe von Bauleistungen 
(1) Auftraggeber nach § 98 Nr. 1 bis 3, 5 und 6 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-

kungen haben bei der Vergabe von Bauaufträgen und Baukonzessionen die Bestimmun-
gen des 2. Abschnittes des Teiles A der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 
(VOB/A) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BAnz. Nr. 155a vom 
15. Oktober 2009), geändert durch Bekanntmachung vom 19. Februar 2010 (BAnz. Nr. 36 
vom 5. März 2010, BAnz. S. 940) anzuwenden; für die in § 98 Nr. 6 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen genannten Auftraggeber gilt dies nur hinsichtlich der Be-
stimmungen, die auf diese Auftraggeber Bezug nehmen. 

(2) Wenn die Lieferung von energieverbrauchsrelevanten Waren, technischen Geräten oder 
Ausrüstungen wesentlicher Bestandteil einer Bauleitung ist, müssen die Anforderungen 
der Absätze 3 bis 6 beachtet werden. 

(3) In der Leistungsbeschreibung sollen im Hinblick auf die Energieeffizienz insbesondere 
folgende Anforderungen gestellt werden: 
1. das höchste Leistungsniveau an Energieeffizienz und 
2. soweit vorhanden, die höchste Energieeffizienzklasse im Sinne der Energiekenn-

zeichnungsverordnung. 
(4) In der Leistungsbeschreibung oder an anderer geeigneter Stelle in den Vergabeunterlagen 

sind von den Bietern folgende Informationen zu fordern: 
1. konkrete Angaben zum Energieverbrauch, es sei denn, die auf dem Markt angebote-

nen Waren, technischen Geräte oder Ausrüstungen unterscheiden sich im zulässigen 
Energieverbrauch nur geringfügig, und 

2. In geeigneten Fällen, 
a) eine Analyse minimierter Lebenszykluskosten oder 
b) die Ergebnisse einer Buchstabe a vergleichbaren Methode zur Überprüfung der 

Wirtschaftlichkeit. 
(5) Die Auftraggeber dürfen nach Absatz 4 übermittelte Informationen überprüfen und hierzu 

ergänzende Erläuterungen von den Bietern fordern. 
(6) Im Rahmen der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes nach § 97 Absatz 5 des 

Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ist die anhand der Informationen nach Ab-
satz 4 oder der Ergebnisse einer Überprüfung nach Absatz 5 zu ermittelnde Energieeffi-
zienz als Zuschlagskriterium angemessen zu berücksichtigen. 

 
§§ 6a - 13 
(weggefallen) 
 
§ 14 Bekanntmachungen 
(1) Die Auftraggeber geben in der Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen die Anschrift 

der Vergabekammer an, der die Nachprüfung obliegt. 
(2) Bei Bekanntmachungen im Amtsblatt der Europäischen Union nach diesen Bestimmungen 

haben die Auftraggeber die Bezeichnungen des Gemeinsamen Vokabulars für das öffent-
liche Auftragswesen (Common Procurement Vocabulary - CPV) zur Beschreibung des 
Auftragsgegenstandes zu verwenden.  

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie gibt im Bundesanzeiger einen 
Hinweis auf die Rechtsvorschrift zur Änderung der CPV bekannt. 

 
§ 15 
(weggefallen) 
 
§ 16 Ausgeschlossene Personen 
(1) Als Organmitglied oder Mitarbeiter eines Auftraggebers oder als Beauftragter oder als 

Mitarbeiter eines Beauftragten eines Auftraggebers dürfen bei Entscheidungen in einem 
Vergabeverfahren für einen Auftraggeber als voreingenommen geltende natürliche Perso-
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nen nicht mitwirken, soweit sie in diesem Verfahren 
1. Bieter oder Bewerber sind, 
2. einen Bieter oder Bewerber beraten oder sonst unterstützen oder als gesetzlicher Ver-

treter oder nur in dem Vergabeverfahren vertreten, 
3.   a) bei einem Bieter oder Bewerber gegen Entgelt beschäftigt oder bei ihm als Mit-

glied des Vorstandes, Aufsichtsrates oder gleichartigen Organs tätig sind oder 
      b) für ein in das Vergabeverfahren eingeschaltetes Unternehmen tätig sind, wenn 

dieses Unternehmen zugleich geschäftliche Beziehungen zum Auftraggeber und 
zum Bieter oder Bewerber hat, 

es sei denn, dass dadurch für die Personen kein Interessenkonflikt besteht oder sich 
die Tätigkeiten nicht auf die Entscheidungen in dem Vergabeverfahren auswirken. 

(2) Als voreingenommen gelten auch die Personen, deren Angehörige die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 erfüllen. Angehörige sind der Verlobte, der Ehegatte, Lebens-
partner, Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, Geschwister, Kinder der Geschwis-
ter, Ehegatten und Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Ehegatten und 
Lebenspartner, Geschwister der Eltern sowie Pflegeeltern und Pflegekinder. 

 
§ 17 Melde- und Berichtspflichten  
 
(1) Die Auftraggeber übermitteln der zuständigen Stelle eine jährliche statistische Aufstellung 

der im Vorjahr vergebenen Aufträge, und zwar getrennt nach öffentlichen Liefer-, 
Dienstleistungs- und Bauaufträgen (§§ 4 bis 6). 

(2) Für jeden Auftraggeber enthält die statistische Aufstellung mindestens die Anzahl und den 
Wert der vergebenen Aufträge. Die Daten werden soweit möglich wie folgt aufgeschlüs-
selt:  
a) nach den jeweiligen Vergabeverfahren,  
b) nach Waren, Dienstleistungen und Bauarbeiten gemäß den Kategorien der CPV-

Nomenklatur,  
c) nach der Staatsangehörigkeit des Bieters, an den der Auftrag vergeben wurde. 

(3) Werden die Aufträge im Verhandlungsverfahren vergeben, so werden die Daten auch 
nach den in § 3 EG Absatz 3 und 4 VOL/A, § 3 Absatz 1 und 4 VOF und § 3a Ab-
satz 5 und 6 VOB/A genannten Fallgruppen aufgeschlüsselt und enthalten die Anzahl und 
den Wert der vergebenen Aufträge nach Staatszugehörigkeit der erfolgreichen Bieter zu 
einem Mitgliedstaat der EU oder einem Drittstaat. 

(4) Die Daten enthalten zudem die Anzahl und den Gesamtwert der Aufträge, die auf Grund 
der Ausnahmeregelungen zum Beschaffungsübereinkommen vergeben wurden. 

(5) Die statistischen Aufstellungen für oberste und obere Bundesbehörden und vergleichbare 
Bundeseinrichtungen enthalten auch den geschätzten Gesamtwert der Aufträge unterhalb 
der EU-Schwellenwerte sowie nach Anzahl und Gesamtwert der Aufträge, die auf Grund 
der Ausnahmeregelungen zum Beschaffungsübereinkommen vergeben wurden. Sie ent-
halten keine Angaben über Dienstleistungen der Kategorie 8 des Anhangs I Teil A und 
über Fernmeldedienstleistungen der Kategorie 5, deren CPC-Referenznummern 7524 
(CPV-Referenznummer 64228000-0), 7525 (CPV-Referenznummer 64221000-1) und 
7526 (CPV-Referenznummer 64227000-3) lauten, sowie über Dienstleistungen des An-
hangs I Teil B, sofern der geschätzte Wert ohne Umsatzsteuer unter 193.000 Euro liegt. 

 
§ 18 - 22 
(weggefallen) 
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Abschnitt 2  
Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
§ 23 Übergangsbestimmungen 
Bereits begonnene Vergabeverfahren werden nach dem Recht, das zum Zeitpunkt des Be-
ginns des Verfahrens galt, beendet. Bis zu drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
begonnene Vergabeverfahren, bei denen eine elektronische Angebotsabgabe zugelassen ist, 
können nach den Verfahrensvorschriften, welche vor Inkrafttreten dieser Verordnung galten, 
abgewickelt werden, wenn dies in der Bekanntmachung festgelegt ist. 
 
§ 24 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 
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Anlage 1  *)  
(Fundstelle: BGBl. I 2011, 802 - 803) 
 
Teil A 1) 

 

Kategorie Bezeichnung CPC-Referenz-
nummern 2) 

CPV-Referenznummern 

1 Instandhaltung und 
Reparatur 

6112, 6122, 633, 
886 

Von 50100000-6 bis 50982000-
5 (außer 50310000-1 bis 
50324200-4 und 50116510-9, 
50190000-3, 50229000-6, 
50243000-0) und von 
51000000-9 bis 51900000-1 

2 Landverkehr 3), ein-
schließlich Geldtransport 
und Kurierdienste, ohne 
Postverkehr 

712 (außer 
71235), 7512, 

87304 

Von 60100000-9 bis 60183000-
4 (außer 60121000 bis 
60160000-7, 60161000-4, 
60220000-6) und von 
64120000-3 bis 64121200-2 

3 Fracht- und Personenbe-
förderung im Flugver-
kehr, ohne Postverkehr 

73 (außer 7321) Von 60410000-5 bis 60424120-
3 (außer 60411000-2, 
60421000-5) und 60500000-3, 
von 60440000-4 bis 60445000-9 

4 Postbeförderung im 
Landverkehr 4) sowie 
Luftpostbeförderung 

71235, 7321 60160000-7, 60161000-4, 
60411000-2, 60421000-5 

5 Fernmeldewesen 752 Von 64200000-8 bis 64228200-
2, 72318000-7 und von 
72700000-7 bis 72720000-3 

6 Finanzielle Dienstleis-
tungen:  
a) Versicherungsdienst-
leistungen, 
b) Bankdienstleistungen 
und Wertpapiergeschäf-
te 5) 

ex 81, 812, 814 Von 66100000-1 bis 66720000-
3 

 
 
________________________ 
 
*) Teil A entspricht Anhang VI, Teil B Anhang VII zur Verordnung (EG) Nr. 213/2008 der Kommission vom 28. November 2007 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) und der 
Vergaberichtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates 2004/17/EG und 2004/18/EG im Hinblick auf die Überarbeitung des Vokabulars 
(ABl. L 74 vom 15.3.2008, S. 1). 
1) Bei unterschiedlichen Auslegungen zwischen CPV und CPC gilt die CPC-Nomenklatur. 
2) CPC-Nomenklatur (vorläufige Fassung), die zur Festlegung des Anwendungsbereichs der Richtlinie 92/50/EWG verwendet wird. 
3) Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18. 
4) Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18. 
5) Ohne Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, Ankauf oder Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstru-
menten und mit Zentralbankdiensten. Ausgenommen sind ferner Dienstleistungen zum Erwerb oder zur Anmietung - ganz gleich, nach welchen 
Finanzmodalitäten - von Grundstücken, bestehenden Gebäuden oder anderem unbeweglichen Eigentum oder betreffende Rechte daran; Finanzdienst-
leistungen, die bei dem Vertrag über den Erwerb oder die Anmietung mit diesem gleichlaufend, ihm vorangehend oder im Anschluss an ihn gleich in 
welcher Form erbracht werden, fallen jedoch darunter. 
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7 Datenverarbeitung und 
verbundene Tätigkeiten 

84 Von 50310000-1 bis 50324200-
4, von 72000000-5 bis 
72920000-5 (außer 72318000-7 
und von 72700000-7 bis 
72720000-3), 79342410-4 

8 Forschung und Entwick-
lung 6) 

85 Von 73000000-2 bis 73436000-
7 (außer 73200000-4, 
73210000-7, 73220000-0) 

9 Buchführung, -haltung 
und -prüfung 

862 Von 79210000-9 bis 
792230000-3 

10 Markt- und Meinungsfor-
schung 

864 Von 79300000-7 bis 79330000-
6 und 79342310-9, 79342311-6 

11 Unternehmensberatung 7) 
und verbundene Tätigkei-
ten 

865, 866 Von 73200000-4 bis 
732200000-0, von 79400000-8 
bis 794212000-3 und 
793420000-3, 79342100-4, 
79342300-6, 79342320-2, 
79342321-9, 79910000-6, 
79991000-7, 98362000-8 

12 Architektur, technische 
Beratung und Planung, 
integrierte technische 
Leistungen, Stadt- und 
Landschaftsplanung, 
zugehörige wissenschaft-
liche und technische 
Beratung, technische 
Versuche und Analysen 

867 Von 71000000-8 bis 71900000-
7 (außer 71550000-8) und 
79994000-8 

13 Werbung 871 Von 79341000-6 bis 
793422200-5 (außer 79342000-
3 und 79342100-4) 

14 Gebäudereinigung und 
Hausverwaltung 

874, 82201 bis 
82206 

Von 70300000-4 bis 70340000-
6 und von 90900000-6 bis 
90924000-0 

15 Verlegen und Drucken 
gegen Vergütung oder 
auf vertraglicher Grund-
lage 

88442 Von 79800000-2 bis 79824000-
6, von 79970000-6 bis 
79980000-7 

 

 
 
________________________ 
 
6) Ohne Aufträge über Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, die anderer Art sind als diejenigen, deren Ergebnisse ausschließlich Eigentum 
des Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit sind, sofern die Dienstleistung vollständig durch den Auftraggeber 
vergütet wird. 
7) Ohne Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen. 
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16 Abfall- und Abwasserbe-
seitigung, sanitäre und 
ähnliche Dienstleistun-
gen 

94 Von 90400000-1 bis 90743200-
9 (außer 9071220-3), von 
90910000-9 bis 90920000-2 und 
50190000-3, 50229000-6, 
50243000-0 

 
 
Teil B 
 

Kategorie Bezeichnung CPC-Referenz-
nummern 2) 

CPV-Referenznummern 

17 Gaststätten und Beher-
bergungsgewerbe 

64 Von 55100000-1 bis 55524000-
9 und von 98340000-8 bis 
98341100-6 

18 Eisenbahnen 711 60200000-0 bis 60220000-6 

19 Schifffahrt 72 Von 60600000-4 bis 60553000-
0 und von 63727000-1 bis 
63727200-3 

20 Neben- und Hilfstätigkei-
ten des Verkehrs 

74 Von 63000000-9 bis 63734000-
3 (außer 63711200-8, 
63712700-0,63712710-3 und 
von 63727000-1 bis 63727200-
3) und 98361000-1 

21 Rechtsberatung 861 Von 79100000-5 bis 79140000-
7 

22 Arbeitsvermittlung und 
Arbeitskräftevermitt-
lung 8) 

872 Von 79600000-0 bis 79635000-
4 (außer 79611000-0, 
79632000-3,79633000-0) und 
von 98500000-8 bis 98514000-9 

23 Auskunfts- und Schutz-
dienste, ohne Geldtrans-
port 

873 (außer 87304) Von 79700000-1 bis 
797230000-8 

24 Unterrichtswesen und 
Berufsausbildung 

92 Von 80100000-5 bis 
806600000-8 (außer 80533000-
9, 80533100-0,80533200-1) 

25 Gesundheits-, Veterinär- 
und Sozialwesen 

93 79611000-0 und von 85000000-
9 bis 85323000-9 (außer 
85321000-5 und 85322000-2) 

 
 
 
________________________ 
 
8) Mit Ausnahme von Arbeitsverträgen. 
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26 Erholung, Kultur und 
Sport 9) 

96 Von 79995000-5 bis 79995200-
7 und von 92000000-1 bis 
92700000-8 (außer 92230000-2, 
922231000-9, 92232000-6) 

27 Sonstige Dienstleistun-
gen 

  

 

 
 
________________________ 
 
9) Mit Ausnahme von Aufträgen über Erwerb, Entwicklung, Produktion oder Koproduktion von Programmen durch Sendeunternehmen und Verträgen 
über Sendezeit. 
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Anlage 2 
Daten zur Berechnung der über die Lebensdauer von S traßenfahrzeugen an-
fallenden externen Kosten (entspricht dem Anhang zu r Richtlinie 2009/33/EG) 
(Fundstelle: BGBl. I 2011, 804; bzgl. einzelner Änderungen vgl. Fußnote) 
 
Tabelle 1  
Energiegehalt von Kraftstoffen 
 

Kraftstoff Energiegehalt in Megajoule (MJ)/Liter bzw.  
Megajoule (MJ)/Normkubikmeter (Nm3)  

Dieselkraftstoff  36 MJ/Liter  

Ottokraftstoff  32 MJ/Liter 

Erdgas  33-38 MJ/Nm3 

Flüssiggas (LPG)  24 MJ/Liter 

Ethanol 21 MJ/Liter 

Biodiesel  33 MJ/Liter  

Emulsionskraftstoff  32 MJ/Liter 

Wasserstoff  11 MJ/Nm3 

 
 
Tabelle 2  
Emissionskosten im Straßenverkehr (Preise von 2007)  
 

Kohlendioxid 
(CO2)  

Stickoxide 
(NOx) 

Nichtmethan- 
Kohlenwasserstoffe 

Partikelförmige 
Abgasbestandteile  

0,03-0,04 €/kg 0,0044 €/g  0,001 €/g 0,087 €/g  

 
 
Tabelle 3   
Gesamtkilometerleistung von Straßenfahrzeugen 
 

Fahrzeugklasse (Kategorien M und N gemäß der Richtlinie 
2007/46/EG) 

Gesamtkilometer- 
leistung 

Personenkraftwagen (M1) 200.000 km 

Leichte Nutzfahrzeuge (N1) 250.000 km 

Schwere Nutzfahrzeuge (N2, N3) 1.000.000 km 

Busse (M2, M3) 800.000 km 

 
________________________ 
 
Zu Anlage 2: Angefügt durch V vom 9. 5. 2011 (BGBl I S. 800) (12.05.2011).



 

 
www.mek-law.de 

VgV 
 

35 
 

Anlage 3 
Methode zur Berechnung der über die Lebensdauer von  Straßenfahrzeugen 
anfallenden Betriebskosten 
(Fundstelle: BGBl. I 2011, 805; bzgl. einzelner Änderungen vgl. Fußnote) 

 
1. Für die Zwecke von § 4 Absatz 9 Satz 1 werden die über die Lebensdauer eines Straßen-

fahrzeugs durch dessen Betrieb verursachten Energieverbrauchs- und Emissionskosten 
(Betriebskosten) nach der im Folgenden beschriebenen Methode finanziell bewertet und 
berechnet:  
a) Die Energieverbrauchskosten, die für den Betrieb eines Straßenfahrzeugs über des-

sen Lebensdauer anfallen, werden wie folgt berechnet:  
aa) Der Kraftstoffverbrauch je Kilometer eines Straßenfahrzeugs gemäß Nummer 2 

wird in Energieverbrauch je Kilometer (Megajoule/ Kilometer, MJ/km) gerechnet. 
Soweit der Kraftstoffverbrauch in anderen Einheiten angegeben ist, wird er nach 
den Umrechnungsfaktoren in Tabelle 1 der Anlage 2 in MJ/km umgerechnet. 

bb) Je Energieeinheit muss im Rahmen der Angebotswertung ein finanzieller Wert 
festgesetzt werden (€/MJ). Dieser finanzielle Wert wird nach einem Vergleich 
der Kosten je Energieeinheit von Ottokraftstoff oder Dieselkraftstoff vor Steuern 
bestimmt. Der jeweils günstigere Kraftstoff bestimmt den in der Angebotswer-
tung zu berücksichtigenden finanziellen Wert je Energieeinheit (€/MJ). 

cc) Zur Berechnung der Energieverbrauchskosten, die für den Betrieb eines Stra-
ßenfahrzeugs über dessen Lebensdauer anfallen, werden die Gesamtkilometer-
leistung gemäß Nummer 3 (gegebenenfalls unter Berücksichtigung der bereits 
erbrachten Kilometerleistung), der Energieverbrauch je Kilometer (MJ/km) ge-
mäß Doppelbuchstabe aa und die Kosten in Euro je Energieeinheit (€/MJ) ge-
mäß Doppelbuchstabe bb miteinander multipliziert. 

b) Zur Berechnung der Kohlendioxid-Emissionen, die für den Betrieb eines Straßenfahr-
zeugs über dessen Lebensdauer anfallen, werden die Gesamtkilometerleistung ge-
mäß Nummer 3 (gegebenenfalls unter Berücksichtigung der bereits erbrachten Kilo-
meterleistung), die Kohlendioxid-Emissionen in Kilogramm je Kilometer (kg/km) ge-
mäß Nummer 2 und die Emissionskosten je Kilogramm (€/kg) gemäß Tabelle 2 der 
Anlage 2 miteinander multipliziert. 

c) Zur Berechnung der in Tabelle 2 der Anlage 2 aufgeführten Kosten für Schadstoff-
emissionen, die für den Betrieb eines Straßenfahrzeugs über dessen Lebensdauer an-
fallen, werden die Kosten für Emissionen von Stickoxiden, Nichtmethan-
Kohlenwasserstoffen und partikelförmigen Abgasbestandteilen addiert. Zur Berech-
nung der über die Lebensdauer anfallenden Kosten für jeden einzelnen Schadstoff 
werden die Gesamtkilometerleistung gemäß Nummer 3 (gegebenenfalls unter Be-
rücksichtigung der bereits erbrachten Kilometerleistung), die Emissionen in Gramm je 
Kilometer (g/km) gemäß Nummer 2 und die jeweiligen Kosten je Gramm (€/g) mitein-
ander multipliziert. 

d) Auftraggeber dürfen bei der Berechnung der Emissionskosten nach den Buchstaben b 
und c höhere Werte zugrunde legen als diejenigen, die in Tabelle 2 der Anlage 2 an-
gegeben sind, sofern die Werte in Tabelle 2 der Anlage 2 um nicht mehr als das Dop-
pelte überschritten werden. 

2. Die Werte für den Kraftstoffverbrauch je Kilometer sowie für Kohlendioxid-Emissionen und 
Schadstoffemissionen je Kilometer basieren auf den genormten gemeinschaftlichen Test-
verfahren der Gemeinschaftsvorschriften über die Typgenehmigung. Für Straßenfahrzeu-
ge, für die keine genormten gemeinschaftlichen Testverfahren bestehen, werden zur Ge-
währleistung der Vergleichbarkeit verschiedener Angebote allgemein anerkannte Testver-
fahren, die Ergebnisse von Prüfungen, die für den Auftraggeber durchgeführt wurden, 
oder die Angaben des Herstellers herangezogen.  
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3. Die Gesamtkilometerleistung eines Fahrzeugs ist der Tabelle 3 der Anlage 2 zu entneh-
men. 

 

 
 
________________________ 
 
Zu Anlage 3: Angefügt durch V vom 9. 5. 2011 (BGBl I S. 800) (12.05.2011). 
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Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB ) 
 

Teil A 
Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleis tungen 

(VOB/A) 
 

- Ausgabe 2009 – 
 

vom 31. Juli 2009 (BAnz. Nr. 155a vom 15. Oktober 2009) 
geändert durch Bekanntmachung vom 19. Februar 2010 (BAnz. Nr. 36 vom 5. März 2010, BAnz. S. 940) 

 
 
Abschnitt 1 
Basisparagraphen 
 
§ 1 Bauleistungen 
Bauleistungen sind Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche Anlage hergestellt, instand 
gehalten, geändert oder beseitigt wird. 
 
§ 2 Grundsätze 
(1)  1. Bauleistungen werden an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmen 

zu angemessenen Preisen in transparenten Vergabeverfahren vergeben. 
2  Der Wettbewerb soll die Regel sein. Wettbewerbsbeschränkende und unlautere Ver-

haltensweisen sind zu bekämpfen. 
(2) Bei der Vergabe von Bauleistungen darf kein Unternehmen diskriminiert werden. 
(3)  Es ist anzustreben, die Aufträge so zu erteilen, dass die ganzjährige Bautätigkeit gefördert 

wird. 
(4) Die Durchführung von Vergabeverfahren zum Zwecke der Markterkundung ist unzulässig. 
(5) Der Auftraggeber soll erst dann ausschreiben, wenn alle Vergabeunterlagen fertig gestellt 

sind und wenn innerhalb der angegebenen Fristen mit der Ausführung begonnen werden 
kann. 

 
§ 3 Arten der Vergabe 
(1)  Bei Öffentlicher Ausschreibung werden Bauleistungen im vorgeschriebenen Verfahren 

nach öffentlicher Aufforderung einer unbeschränkten Zahl von Unternehmen zur Einrei-
chung von Angeboten vergeben. Bei Beschränkter Ausschreibung werden Bauleistungen 
im vorgeschriebenen Verfahren nach Aufforderung einer beschränkten Zahl von Unter-
nehmen zur Einreichung von Angeboten vergeben, gegebenenfalls nach öffentlicher Auf-
forderung, Teilnahmeanträge zu stellen (Beschränkte Ausschreibung nach Öffentlichem 
Teilnahmewettbewerb). Bei Freihändiger Vergabe werden Bauleistungen ohne ein förmli-
ches Verfahren vergeben. 

(2)  Öffentliche Ausschreibung muss stattfinden, soweit nicht die Eigenart der Leistung oder 
besondere Umstände eine Abweichung rechtfertigen. 

(3)  Beschränkte Ausschreibung kann erfolgen, 
1.  bis zu folgendem Auftragswert der Bauleistung ohne Umsatzsteuer: 

a)  50.000 € für Ausbaugewerke (ohne Energie- und Gebäudetechnik), Landschafts-
bau und Straßenausstattung, 

b)  150.000 € für Tief-, Verkehrswege- und Ingenieurbau, 
c)  100.000 € für alle übrigen Gewerke, 

2.  wenn eine Öffentliche Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis gehabt hat, 
3.  wenn die Öffentliche Ausschreibung aus anderen Gründen (z. B. Dringlichkeit, Ge-
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heimhaltung) unzweckmäßig ist. 
(4)  Beschränkte Ausschreibung nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb ist zulässig, 

1.  wenn die Leistung nach ihrer Eigenart nur von einem beschränkten Kreis von Unter-
nehmen in geeigneter Weise ausgeführt werden kann, besonders wenn außerge-
wöhnliche Zuverlässigkeit oder Leistungsfähigkeit (z. B. Erfahrung, technische Einrich-
tungen oder fachkundige Arbeitskräfte) erforderlich ist, 

2.  wenn die Bearbeitung des Angebots wegen der Eigenart der Leistung einen außerge-
wöhnlich hohen Aufwand erfordert. 

(5) Freihändige Vergabe ist zulässig, wenn die Öffentliche Ausschreibung oder Beschränkte 
Ausschreibung unzweckmäßig ist, besonders 
1.  wenn für die Leistung aus besonderen Gründen (z. B. Patentschutz, besondere Erfah-

rung oder Geräte) nur ein bestimmtes Unternehmen in Betracht kommt, 
2.  wenn die Leistung besonders dringlich ist, 
3.  wenn die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht so eindeutig und er-

schöpfend festgelegt werden kann, dass hinreichend vergleichbare Angebote erwartet 
werden können, 

4.  wenn nach Aufhebung einer Öffentlichen Ausschreibung oder Beschränkten Aus-
schreibung eine erneute Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis verspricht, 

5.  wenn es aus Gründen der Geheimhaltung erforderlich ist, 
6.  wenn sich eine kleine Leistung von einer vergebenen größeren Leistung nicht ohne 

Nachteil trennen lässt. Freihändige Vergabe kann außerdem bis zu einem Auftrags-
wert von 10.000 € ohne Umsatzsteuer erfolgen. 

 
§ 4 Vertragsarten 
(1) Bauleistungen sind so zu vergeben, dass die Vergütung nach Leistung bemessen wird 

(Leistungsvertrag), und zwar: 
1. in der Regel zu Einheitspreisen für technisch und wirtschaftlich einheitliche Teilleis-

tungen, deren Menge nach Maß, Gewicht oder Stückzahl vom Auftraggeber in den 
Vertragsunterlagen anzugeben ist (Einheitspreisvertrag), 

2. in geeigneten Fällen für eine Pauschalsumme, wenn die Leistung nach Ausführungs-
art und Umfang genau bestimmt ist und mit einer Änderung bei der Ausführung nicht 
zu rechnen ist (Pauschalvertrag). 

(2) Abweichend von Absatz 1 können Bauleistungen geringeren Umfangs, die überwiegend 
Lohnkosten verursachen, im Stundenlohn vergeben werden (Stundenlohnvertrag). 

(3) Das Angebotsverfahren ist darauf abzustellen, dass der Bieter die Preise, die er für seine 
Leistungen fordert, in die Leistungsbeschreibung einzusetzen oder in anderer Weise im 
Angebot anzugeben hat. 

(4) Das Auf- und Abgebotsverfahren, bei dem vom Auftraggeber angegebene Preise dem 
Auf- und Abgebot der Bieter unterstellt werden, soll nur ausnahmsweise bei regelmäßig 
wiederkehrenden Unterhaltungsarbeiten, deren Umfang möglichst zu umgrenzen ist, an-
gewandt werden. 

 
§ 5 Vergabe nach Losen, Einheitliche Vergabe 
(1)  Bauleistungen sollen so vergeben werden, dass eine einheitliche Ausführung und zwei-

felsfreie umfassende Haftung für Mängelansprüche erreicht wird; sie sollen daher in der 
Regel mit den zur Leistung gehörigen Lieferungen vergeben werden. 

(2)  Bauleistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fachge-
biet (Fachlose) zu vergeben. Bei der Vergabe kann aus wirtschaftlichen oder technischen 
Gründen auf eine Aufteilung oder Trennung verzichtet werden. 

 
§ 6 Teilnehmer am Wettbewerb 
(1)  1. Der Wettbewerb darf nicht auf Unternehmen beschränkt werden, die in bestimmten 

Regionen oder Orten ansässig sind. 
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2.  Bietergemeinschaften sind Einzelbietern gleichzusetzen, wenn sie die Arbeiten im ei-
genen Betrieb oder in den Betrieben der Mitglieder ausführen. 

3.  Justizvollzugsanstalten, Einrichtungen der Jugendhilfe, Aus- und Fortbildungsstätten 
und ähnliche Einrichtungen sowie Betriebe der öffentlichen Hand und Verwaltungen 
sind zum Wettbewerb mit gewerblichen Unternehmen nicht zuzulassen. 

(2)  1. Bei Öffentlicher Ausschreibung sind die Unterlagen an alle Bewerber abzugeben, die 
sich gewerbsmäßig mit der Ausführung von Leistungen der ausgeschriebenen Art be-
fassen. 

2.  Bei Beschränkter Ausschreibung sollen mehrere, im Allgemeinen mindestens 3 geeig-
nete Bewerber aufgefordert werden. 

3. Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe soll unter den Bewerbern 
möglichst gewechselt werden. 

(3)  1.  Zum Nachweis ihrer Eignung ist die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässig-
keit der Bewerber oder Bieter zu prüfen. 

2.  Dieser Nachweis kann mit der vom Auftraggeber direkt abrufbaren Eintragung in die 
allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen 
e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) erfolgen und umfasst die folgenden Angaben: 
a)  den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlos-

senen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die 
mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils 
bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen, 

b)  die Ausführung von Leistungen in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjah-
ren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, 

c)  die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurch-
schnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert 
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal, 

d)  die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, 
sowie Angaben, 

e)  ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse 
abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, 

f)  ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, 
g)  dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverläs-

sigkeit als Bewerber in Frage stellt, 
h)  dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge 

zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, 
i)  dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat. 

Diese Angaben können die Bewerber oder Bieter auch durch Einzelnachweise 
erbringen. Der Auftraggeber kann dabei vorsehen, dass für einzelne Angaben Ei-
generklärungen ausreichend sind. Diese sind von den Bietern, deren Angebote in 
die engere Wahl kommen, durch entsprechende Bescheinigungen der zuständi-
gen Stellen zu bestätigen. 

3. Andere, auf den konkreten Auftrag bezogene zusätzliche, insbesondere für die Prü-
fung der Fachkunde geeignete Angaben können verlangt werden. 

4.  Der Auftraggeber wird andere ihm geeignet erscheinende Nachweise der wirtschaftli-
chen und finanziellen Leistungsfähigkeit zulassen, wenn er feststellt, dass stichhaltige 
Gründe dafür bestehen. 

5.  Bei Öffentlicher Ausschreibung sind in der Aufforderung zur Angebotsabgabe die 
Nachweise zu bezeichnen, deren Vorlage mit dem Angebot verlangt oder deren späte-
re Anforderung vorbehalten wird. Bei Beschränkter Ausschreibung nach Öffentlichem 
Teilnahmewettbewerb ist zu verlangen, dass die Nachweise bereits mit dem Teilnah-
meantrag vorgelegt werden. 
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6. Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe ist vor der Aufforderung 
zur Angebotsabgabe die Eignung der Bewerber zu prüfen. Dabei sind die Bewerber 
auszuwählen, deren Eignung die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen 
notwendige Sicherheit bietet; dies bedeutet, dass sie die erforderliche Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzen und über ausreichende technische 
und wirtschaftliche Mittel verfügen. 

 
§ 7 Leistungsbeschreibung 
 
Allgemeines 
(1)  1.  Die Leistung ist eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Bewerber die 

Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und ihre Preise sicher und ohne 
umfangreiche Vorarbeiten berechnen können. 

2.  Um eine einwandfreie Preisermittlung zu ermöglichen, sind alle sie beeinflussenden 
Umstände festzustellen und in den Vergabeunterlagen anzugeben. 

3. Dem Auftragnehmer darf kein ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden für Um-
stände und Ereignisse, auf die er keinen Einfluss hat und deren Einwirkung auf die 
Preise und Fristen er nicht im Voraus schätzen kann. 

4.  Bedarfspositionen sind grundsätzlich nicht in die Leistungsbeschreibung aufzuneh-
men. Angehängte Stundenlohnarbeiten dürfen nur in dem unbedingt erforderlichen 
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden. 

5.  Erforderlichenfalls sind auch der Zweck und die vorgesehene Beanspruchung der fer-
tigen Leistung anzugeben. 

6.  Die für die Ausführung der Leistung wesentlichen Verhältnisse der Baustelle, z. B. Bo-
den- und Wasserverhältnisse, sind so zu beschreiben, dass der Bewerber ihre Aus-
wirkungen auf die bauliche Anlage und die Bauausführung hinreichend beurteilen 
kann. 

7.  Die „Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ in Abschnitt 0 der Allge-
meinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen, DIN 18299 ff., sind zu 
beachten. 

(2)  Bei der Beschreibung der Leistung sind die verkehrsüblichen Bezeichnungen zu beachten. 
 
Technische Spezifikationen 
(3)  Die technischen Anforderungen (Spezifikationen – siehe Anhang TS Nummer 1) an den 

Auftragsgegenstand müssen allen Bewerbern gleichermaßen zugänglich sein. 
(4)  Die technischen Spezifikationen sind in den Vergabeunterlagen zu formulieren: 

1.  entweder unter Bezugnahme auf die in Anhang TS definierten technischen Spezifika-
tionen in der Rangfolge 
a)  nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, 
b)  europäische technische Zulassungen, 
c)  gemeinsame technische Spezifikationen, 
d)  internationale Normen und andere technische Bezugsysteme, die von den europä-

ischen Normungsgremien erarbeitet wurden oder, 
e)  falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, nationale Normen, nationale 

technische Zulassungen oder nationale technische Spezifikationen für die Pla-
nung, Berechnung und Ausführung von Bauwerken und den Einsatz von Produk-
ten. 
Jede Bezugnahme ist mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen; 

2.  oder in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen, die so genau zu fassen 
sind, dass sie den Unternehmen ein klares Bild vom Auftragsgegenstand vermitteln 
und dem Auftraggeber die Erteilung des Zuschlags ermöglichen; 

3.  oder in Kombination von Nummer 1 und Nummer 2, d. h. 
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a) in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen unter Bezugnahme auf die 
Spezifikationen gemäß Nummer 1 als Mittel zur Vermutung der Konformität mit 
diesen Leistungs- oder Funktionsanforderungen; 

b)  oder mit Bezugnahme auf die Spezifikationen gemäß Nummer 1 hinsichtlich be-
stimmter Merkmale und mit Bezugnahme auf die Leistungs- oder Funktionsanfor-
derungen gemäß Nummer 2 hinsichtlich anderer Merkmale. 

(5)  Verweist der Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung auf die in Absatz 4 Nummer 1 
genannten Spezifikationen, so darf er ein Angebot nicht mit der Begründung ablehnen, die 
angebotene Leistung entspräche nicht den herangezogenen Spezifikationen, sofern der 
Bieter in seinem Angebot dem Auftraggeber nachweist, dass die von ihm vorgeschlage-
nen Lösungen den Anforderungen der technischen Spezifikation, auf die Bezug genom-
men wurde, gleichermaßen entsprechen. Als geeignetes Mittel kann eine technische Be-
schreibung des Herstellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle gelten. 

(6) Legt der Auftraggeber die technischen Spezifikationen in Form von Leistungs- oder Funk-
tionsanforderungen fest, so darf er ein Angebot, das einer nationalen Norm entspricht, mit 
der eine europäische Norm umgesetzt wird, oder einer europäischen technischen Zulas-
sung, einer gemeinsamen technischen Spezifikation, einer internationalen Norm oder ei-
nem technischen Bezugssystem, das von den europäischen Normungsgremien erarbeitet 
wurde, entspricht, nicht zurückweisen, wenn diese Spezifikationen die geforderten 
Leistungs- oder Funktionsanforderungen betreffen. Der Bieter muss in seinem Angebot 
mit geeigneten Mitteln dem Auftraggeber nachweisen, dass die der Norm entsprechende 
jeweilige Leistung den Leistungs- oder Funktionsanforderungen des Auftraggebers ent-
spricht. Als geeignetes Mittel kann eine technische Beschreibung des Herstellers oder ein 
Prüfbericht einer anerkannten Stelle gelten. 

(7)  Schreibt der Auftraggeber Umwelteigenschaften in Form von Leistungs- oder Funktionsan-
forderungen vor, so kann er die Spezifikationen verwenden, die in europäischen, multina-
tionalen oder anderen Umweltzeichen definiert sind, wenn 
1.  sie sich zur Definition der Merkmale des Auftragsgegenstands eignen, 
2.  die Anforderungen des Umweltzeichens auf Grundlage von wissenschaftlich abgesi-

cherten Informationen ausgearbeitet werden, 
3.  die Umweltzeichen im Rahmen eines Verfahrens erlassen werden, an dem interes-

sierte Kreise – wie z. B. staatliche Stellen, Verbraucher, Hersteller, Händler und Um-
weltorganisationen – teilnehmen können, und 

4.  wenn das Umweltzeichen für alle Betroffenen zugänglich und verfügbar ist. 
Der Auftraggeber kann in den Vergabeunterlagen angeben, dass bei Leistungen, die 
mit einem Umweltzeichen ausgestattet sind, vermutet wird, dass sie den in der Leis-
tungsbeschreibung festgelegten technischen Spezifikationen genügen. Der Auftrag-
geber muss jedoch auch jedes andere geeignete Beweismittel, wie technische Unter-
lagen des Herstellers oder Prüfberichte anerkannter Stellen, akzeptieren. Anerkannte 
Stellen sind die Prüf- und Eichlaboratorien sowie die Inspektions- und Zertifizierungs-
stellen, die mit den anwendbaren europäischen Normen übereinstimmen. Der Auf-
traggeber erkennt Bescheinigungen von in anderen Mitgliedstaaten ansässigen aner-
kannten Stellen an. 

(8)  Soweit es nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist, darf in technischen Spe-
zifikationen nicht auf eine bestimmte Produktion oder Herkunft oder ein besonderes Ver-
fahren oder auf Marken, Patente, Typen eines bestimmten Ursprungs oder einer bestimm-
ten Produktion verwiesen werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmen oder bestimmte 
Produkte begünstigt oder ausgeschlossen werden. Solche Verweise sind jedoch aus-
nahmsweise zulässig, wenn der Auftragsgegenstand nicht hinreichend genau und allge-
mein verständlich beschrieben werden kann; solche Verweise sind mit dem Zusatz „oder 
gleichwertig“ zu versehen. 
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Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis 
(9)  Die Leistung ist in der Regel durch eine allgemeine Darstellung der Bauaufgabe (Baube-

schreibung) und ein in Teilleistungen gegliedertes Leistungsverzeichnis zu beschreiben. 
(10) Erforderlichenfalls ist die Leistung auch zeichnerisch oder durch Probestücke darzustel-

len oder anders zu erklären, z. B. durch Hinweise auf ähnliche Leistungen, durch Men-
gen- oder statische Berechnungen. Zeichnungen und Proben, die für die Ausführung 
maßgebend sein sollen, sind eindeutig zu bezeichnen. 

(11) Leistungen, die nach den Vertragsbedingungen, den Technischen Vertragsbedingungen 
oder der gewerblichen Verkehrssitte zu der geforderten Leistung gehören (§ 2 Absatz 1 
VOB/B), brauchen nicht besonders aufgeführt zu werden. 

(12) Im Leistungsverzeichnis ist die Leistung derart aufzugliedern, dass unter einer Ordnungs-
zahl (Position) nur solche Leistungen aufgenommen werden, die nach ihrer technischen 
Beschaffenheit und für die Preisbildung als in sich gleichartig anzusehen sind. Ungleich-
artige Leistungen sollen unter einer Ordnungszahl (Sammelposition) nur zusammenge-
fasst werden, wenn eine Teilleistung gegenüber einer anderen für die Bildung eines 
Durchschnittspreises ohne nennenswerten Einfluss ist. 

 
Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm 
(13) Wenn es nach Abwägen aller Umstände zweckmäßig ist, abweichend von Absatz 9 

zusammen mit der Bauausführung auch den Entwurf für die Leistung dem Wettbewerb zu 
unterstellen, um die technisch, wirtschaftlich und gestalterisch beste sowie funktionsge-
rechteste Lösung der Bauaufgabe zu ermitteln, kann die Leistung durch ein Leistungs-
programm dargestellt werden. 

(14) 1. Das Leistungsprogramm umfasst eine Beschreibung der Bauaufgabe, aus der die 
Bewerber alle für die Entwurfsbearbeitung und ihr Angebot maßgebenden Bedingun-
gen und Umstände erkennen können und in der sowohl der Zweck der fertigen Leis-
tung als auch die an sie gestellten technischen, wirtschaftlichen, gestalterischen und 
funktionsbedingten Anforderungen angegeben sind, sowie gegebenenfalls ein Mus-
terleistungsverzeichnis, in dem die Mengenangaben ganz oder teilweise offen gelas-
sen sind. 

2. Die Absätze 10 bis 12 gelten sinngemäß. 
(15) Von dem Bieter ist ein Angebot zu verlangen, das außer der Ausführung der Leistung den 

Entwurf nebst eingehender Erläuterung und eine Darstellung der Bauausführung sowie 
eine eingehende und zweckmäßig gegliederte Beschreibung der Leistung – gegebenen-
falls mit Mengen und Preisangaben für Teile der Leistung – umfasst. Bei Beschreibung 
der Leistung mit Mengen- und Preisangaben ist vom Bieter zu verlangen, dass er 
1.  die Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere die von ihm selbst ermittelten Men-

gen, entweder ohne Einschränkung oder im Rahmen einer in den Vergabeunterlagen 
anzugebenden Mengentoleranz vertritt, und dass er 

2.  etwaige Annahmen, zu denen er in besonderen Fällen gezwungen ist, weil zum Zeit-
punkt der Angebotsabgabe einzelne Teilleistungen nach Art und Menge noch nicht 
bestimmt werden können (z. B. Aushub-, Abbruch- oder Wasserhaltungsarbeiten) – 
erforderlichenfalls anhand von Plänen und Mengenermittlungen – begründet. 

 
§ 8 Vergabeunterlagen 
(1) Die Vergabeunterlagen bestehen aus 

1.  dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe), gegebenenfalls Bewerbungs-
bedingungen (§ 8 Absatz 2) und 

2.  den Vertragsunterlagen (§§ 7 und 8 Absätze 3 bis 6). 
(2)  1.  Das Anschreiben muss alle Angaben nach § 12 Absatz 1 Nummer 2 enthalten, die 

außer den Vertragsunterlagen für den Entschluss zur Abgabe eines Angebots not-
wendig sind, sofern sie nicht bereits veröffentlicht wurden. 
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2.  Der Auftraggeber kann die Bieter auffordern, in ihrem Angebot die Leistungen an-
zugeben, die sie an Nachunternehmen zu vergeben beabsichtigen. 

3.  Der Auftraggeber hat anzugeben: 
a)  ob er Nebenangebote nicht zulässt, 
b)  ob er Nebenangebote ausnahmsweise nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 

zulässt. Von Bietern, die eine Leistung anbieten, deren Ausführung nicht in Allge-
meinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen gere-
gelt ist, sind im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaf-
fenheit dieser Leistung zu verlangen. 

4.  Auftraggeber, die ständig Bauleistungen vergeben, sollen die Erfordernisse, die die 
Bewerber bei der Bearbeitung ihrer Angebote beachten müssen, in den Bewerbungs-
bedingungen zusammenfassen und dem Anschreiben beifügen. 

(3) In den Vergabeunterlagen ist vorzuschreiben, dass die Allgemeinen Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) Bestandteile des Vertrags werden. Das gilt 
auch für etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen und etwaige Zusätzliche Technische 
Vertragsbedingungen, soweit sie Bestandteile des Vertrags werden sollen. 

(4)  1. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie können 
von Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für die bei ihnen allgemein 
gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzt werden. 
Diese dürfen den Allgemeinen Vertragsbedingungen nicht widersprechen. 

2. Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind die Allgemeinen Vertragsbedingungen und 
etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen durch Besondere Vertragsbedingungen zu 
ergänzen. In diesen sollen sich Abweichungen von den Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen auf die Fälle beschränken, in denen dort besondere Vereinbarungen aus-
drücklich vorgesehen sind und auch nur soweit es die Eigenart der Leistung und ihre 
Ausführung erfordern. 

(5)  Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. 
Sie können von Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für die bei ihnen all-
gemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen er-
gänzt werden. Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind Ergänzungen und Änderungen 
in der Leistungsbeschreibung festzulegen. 

(6)  1. In den Zusätzlichen Vertragsbedingungen oder in den Besonderen Vertragsbedingun-
gen sollen, soweit erforderlich, folgende Punkte geregelt werden: 
a)  Unterlagen (§ 8 Absatz 9; § 3 Absätze 5 und 6 VOB/B), 
b)  Benutzung von Lager- und Arbeitsplätzen, Zufahrtswegen, Anschlussgleisen, 

Wasser und Energieanschlüssen (§ 4 Absatz 4 VOB/B), 
c)  Weitervergabe an Nachunternehmen (§ 4 Absatz 8 VOB/B), 
d)  Ausführungsfristen (§ 9 Absätze 1 bis 4; § 5 VOB/B), 
e)  Haftung (§ 10 Absatz 2 VOB/B), 
f)  Vertragsstrafen und Beschleunigungsvergütungen (§ 9 Absatz 5; § 11 VOB/B), 
g) Abnahme (§ 12 VOB/B), 
h)  Vertragsart (§ 4), Abrechnung (§ 14 VOB/B), 
i)  Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B), 
j)  Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B), 
k)  Sicherheitsleistung (§ 9 Absätze 7 und 8; § 17 VOB/B), 
l)  Gerichtsstand (§ 18 Absatz 1 VOB/B), 
m)  Lohn- und Gehaltsnebenkosten, 
n) Änderung der Vertragspreise (§ 9 Absatz 9). 

2.  Im Einzelfall erforderliche besondere Vereinbarungen über die Mängelansprüche so-
wie deren Verjährung (§ 9 Absatz 6; § 13 Absätze 1, 4 und 7 VOB/B) und über die 
Verteilung der Gefahr bei Schäden, die durch Hochwasser, Sturmfluten, Grundwasser,  
Wind, Schnee, Eis und dergleichen entstehen können (§ 7 VOB/B), sind in den Be-
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sonderen Vertragsbedingungen zu treffen. Sind für bestimmte Bauleistungen gleichge-
lagerte Voraussetzungen im Sinne von § 9 Absatz 6 gegeben, so dürfen die besonde-
ren Vereinbarungen auch in Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen vorge-
sehen werden. 

(7)   1. Bei Öffentlicher Ausschreibung kann eine Erstattung der Kosten für die Vervielfälti-
gung der Leistungsbeschreibung und der anderen Unterlagen sowie für die Kosten der 
postalischen Versendung verlangt werden. 

2.  Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe sind alle Unterlagen un-
entgeltlich abzugeben. 

(8)   1. Für die Bearbeitung des Angebots wird keine Entschädigung gewährt. Verlangt jedoch 
der Auftraggeber, dass der Bewerber Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, statische Be-
rechnungen, Mengenberechnungen oder andere Unterlagen ausarbeitet, insbesonde-
re in den Fällen des § 7 Absätze 13 bis 15, so ist einheitlich für alle Bieter in der Aus-
schreibung eine angemessene Entschädigung festzusetzen. Diese Entschädigung 
steht jedem Bieter zu, der ein der Ausschreibung entsprechendes Angebot mit den ge-
forderten Unterlagen rechtzeitig eingereicht hat. 

2. Diese Grundsätze gelten für die Freihändige Vergabe entsprechend. 
(9)  Der Auftraggeber darf Angebotsunterlagen und die in den Angeboten enthaltenen eige-

nen Vorschläge eines Bieters nur für die Prüfung und Wertung der Angebote (§ 16) ver-
wenden. Eine darüber hinausgehende Verwendung bedarf der vorherigen schriftlichen 
Vereinbarung. 

(10) Sollen Streitigkeiten aus dem Vertrag unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs im 
schiedsrichterlichen Verfahren ausgetragen werden, so ist es in besonderer, nur das 
Schiedsverfahren betreffender Urkunde zu vereinbaren, soweit nicht § 1031 Absatz 2 der 
Zivilprozessordnung auch eine andere Form der Vereinbarung zulässt. 

 
§ 9 Vertragsbedingungen 
 
Ausführungsfristen 
(1)  1.  Die Ausführungsfristen sind ausreichend zu bemessen; Jahreszeit, Arbeitsbedingun-

gen und etwaige besondere Schwierigkeiten sind zu berücksichtigen. Für die Bauvor-
bereitung ist dem Auftragnehmer genügend Zeit zu gewähren. 

2.  Außergewöhnlich kurze Fristen sind nur bei besonderer Dringlichkeit vorzusehen. 
3.  Soll vereinbart werden, dass mit der Ausführung erst nach Aufforderung zu beginnen 

ist (§ 5 Absatz 2 VOB/B), so muss die Frist, innerhalb derer die Aufforderung ausge-
sprochen werden kann, unter billiger Berücksichtigung der für die Ausführung maßge-
benden Verhältnisse zumutbar sein; sie ist in den Vergabeunterlagen festzulegen. 

(2)  1.  Wenn es ein erhebliches Interesse des Auftraggebers erfordert, sind Einzelfristen für 
in sich abgeschlossene Teile der Leistung zu bestimmen. 

2. Wird ein Bauzeitenplan aufgestellt, damit die Leistungen aller Unternehmen sicher in-
einander greifen, so sollen nur die für den Fortgang der Gesamtarbeit besonders wich-
tigen Einzelfristen als vertraglich verbindliche Fristen (Vertragsfristen) bezeichnet wer-
den. 

(3)  Ist für die Einhaltung von Ausführungsfristen die Übergabe von Zeichnungen oder anderen 
Unterlagen wichtig, so soll hierfür ebenfalls eine Frist festgelegt werden. 

(4)  Der Auftraggeber darf in den Vertragsunterlagen eine Pauschalierung des Verzugsscha-
dens (§ 5 Absatz 4 VOB/B) vorsehen; sie soll 5 v. H. der Auftragssumme nicht überschrei-
ten. Der Nachweis eines geringeren Schadens ist zuzulassen. 
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Vertragsstrafen, Beschleunigungsvergütung 
(5)  Vertragsstrafen für die Überschreitung von Vertragsfristen sind nur zu vereinbaren, wenn 

die Überschreitung erhebliche Nachteile verursachen kann. Die Strafe ist in angemesse-
nen Grenzen zu halten. Beschleunigungsvergütung (Prämien) sind nur vorzusehen, wenn 
die Fertigstellung vor Ablauf der Vertragsfristen erhebliche Vorteile bringt. 

 
Verjährung der Mängelansprüche 
(6)  Andere Verjährungsfristen als nach § 13 Absatz 4 VOB/B sollen nur vorgesehen werden, 

wenn dies wegen der Eigenart der Leistung erforderlich ist. In solchen Fällen sind alle 
Umstände gegeneinander abzuwägen, insbesondere, wann etwaige Mängel wahrschein-
lich erkennbar werden und wieweit die Mängelursachen noch nachgewiesen werden kön-
nen, aber auch die Wirkung auf die Preise und die Notwendigkeit einer billigen Bemes-
sung der Verjährungsfristen für Mängelansprüche. 

 
Sicherheitsleistung 
(7)  Auf Sicherheitsleistung soll ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn Mängel der Leis-

tung voraussichtlich nicht eintreten. Unterschreitet die Auftragssumme 250.000 € ohne 
Umsatzsteuer, ist auf Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung und in der Regel auf Si-
cherheitsleistung für die Mängelansprüche zu verzichten. Bei Beschränkter Ausschreibung 
sowie bei Freihändiger Vergabe sollen Sicherheitsleistungen in der Regel nicht verlangt 
werden 

(8)  Die Sicherheit soll nicht höher bemessen und ihre Rückgabe nicht für einen späteren 
Zeitpunkt vorgesehen werden, als nötig ist, um den Auftraggeber vor Schaden zu bewah-
ren. Die Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag soll 
5 v. H. der Auftragssumme nicht überschreiten. Die Sicherheit für Mängelansprüche soll 
3 v. H. der Abrechnungssumme nicht überschreiten. 

 
Änderung der Vergütung 
(9)  Sind wesentliche Änderungen der Preisermittlungsgrundlagen zu erwarten, deren Eintritt 

oder Ausmaß ungewiss ist, so kann eine angemessene Änderung der Vergütung in den 
Vertragsunterlagen vorgesehen werden. Die Einzelheiten der Preisänderungen sind fest-
zulegen. 

 
§ 10 Fristen 
(1) Für die Bearbeitung und Einreichung der Angebote ist eine ausreichende Angebotsfrist 

vorzusehen, auch bei Dringlichkeit nicht unter 10 Kalendertagen. Dabei ist insbesondere 
der zusätzliche Aufwand für die Besichtigung von Baustellen oder die Beschaffung von 
Unterlagen für die Angebotsbearbeitung zu berücksichtigen. 

(2) Die Angebotsfrist läuft ab, sobald im Eröffnungstermin der Verhandlungsleiter mit der 
Öffnung der Angebote beginnt. 

(3) Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote in Textform zurückgezogen werden. 
(4) Für die Einreichung von Teilnahmeanträgen bei Beschränkter Ausschreibung nach Öffent-

lichem Teilnahmewettbewerb ist eine ausreichende Bewerbungsfrist vorzusehen. 
(5) Die Zuschlagsfrist beginnt mit dem Eröffnungstermin. 
(6) Die Zuschlagsfrist soll so kurz wie möglich und nicht länger bemessen werden, als der 

Auftraggeber für eine zügige Prüfung und Wertung der Angebote (§ 16) benötigt. Eine 
längere Zuschlagsfrist als 30 Kalendertage soll nur in begründeten Fällen festgelegt wer-
den. Das Ende der Zuschlagsfrist ist durch Angabe des Kalendertages zu bezeichnen. 

(7) Es ist vorzusehen, dass der Bieter bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an sein Angebot 
gebunden ist. 

(8) Die Absätze 5 bis 7 gelten bei Freihändiger Vergabe entsprechend. 
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§ 11 Grundsätze der Informationsübermittlung 
(1)  1.  Die Auftraggeber geben in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen an, ob 

Informationen per Post, Telefax, direkt, elektronisch oder durch eine Kombination die-
ser Kommunikationsmittel übermittelt werden. 

2.  Das für die elektronische Übermittlung gewählte Netz muss allgemein verfügbar sein 
und darf den Zugang der Bewerber und Bieter zu den Vergabeverfahren nicht be-
schränken. Die dafür zu verwendenden Programme und ihre technischen Merkmale 
müssen allgemein zugänglich, mit allgemein verbreiteten Erzeugnissen der Informati-
ons- und Kommunikationstechnologie kompatibel und nichtdiskriminierend sein. 

3.  Die Auftraggeber haben dafür Sorge zu tragen, dass den interessierten Unternehmen 
die Informationen über die Spezifikationen der Geräte, die für die elektronische Über-
mittlung der Anträge auf Teilnahme und der Angebote erforderlich sind, einschließlich 
Verschlüsselung zugänglich sind. Außerdem muss gewährleistet sein, dass die in An-
hang I genannten Anforderungen erfüllt sind. 

(2)  Der Auftraggeber kann im Internet ein Beschafferprofil einrichten, in dem allgemeine 
Informationen wie Kontaktstelle, Telefon- und Faxnummer, Postanschrift und E-Mail-
adresse sowie Angaben über Ausschreibungen, geplante und vergebene Aufträge oder 
aufgehobene Verfahren veröffentlicht werden können. 

 
§ 12 Bekanntmachung, Versand der Vergabeunterlagen 
(1)  1.  Öffentliche Ausschreibungen sind bekannt zu machen, z. B. in Tageszeitungen, amtli-

chen Veröffentlichungsblättern oder auf Internetportalen, sie können auch auf 
www.bund.de veröffentlicht werden. 

2.  Diese Bekanntmachungen sollen folgende Angaben enthalten: 
a)  Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer sowie E-Mailadresse des Auftragge-

bers (Vergabestelle), 
b)  gewähltes Vergabeverfahren, 
c)  gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver- 

und Entschlüsselung, 
d)  Art des Auftrags, 
e)  Ort der Ausführung, 
f)  Art und Umfang der Leistung, 
g)  Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch 

Planungsleistungen gefordert werden, 
h)  falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und 

Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für eines, mehrere oder al-
le Lose einzureichen, 

i)  Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des 
Bauleistungsauftrags; sofern möglich, Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen be-
gonnen werden sollen, 

j)  gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Zulässigkeit von Ne-
benangeboten, 

k)  Name und Anschrift, Telefon- und Faxnummer, E-Mailadresse der Stelle, bei der 
die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen 
werden können,  

l) gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die 
Unterlagen zu entrichten ist, 

m)  bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, 
an die diese Anträge zu richten sind, Tag, an dem die Aufforderungen zur Ange-
botsabgabe spätestens abgesandt werden, 

n) Frist für den Eingang der Angebote, 
o)  Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an 

die Angebote elektronisch zu übermitteln sind, 
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p)  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen, 
q)  Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen 

bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen, 
r)  gegebenenfalls geforderte Sicherheiten, 
s)  wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die 

maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind, 
t)  gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe 

haben muss, 
u)  verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters, 
v)  Zuschlagsfrist, 
w)  Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprü-

fung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann. 
(2)  1.  Bei Beschränkten Ausschreibungen nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb sind die 

Unternehmen durch Bekanntmachungen, z. B. in Tageszeitungen, amtlichen  
Veröffentlichungsblättern oder auf Internetportalen, aufzufordern, ihre Teilnahme am 
Wettbewerb zu beantragen. 

2.  Diese Bekanntmachungen sollen die Angaben gemäß § 12 Absatz 1 Nummer 2 ent-
halten. 

(3)  Anträge auf Teilnahme sind auch dann zu berücksichtigen, wenn sie durch Telefax oder in 
sonstiger Weise elektronisch übermittelt werden, sofern die sonstigen Teilnahmebedin-
gungen erfüllt sind. 

(4)  1.  Die Vergabeunterlagen sind den Bewerbern unverzüglich in geeigneter Weise zu 
übermitteln. 

2.  Die Vergabeunterlagen sind bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Ver-
gabe an alle ausgewählten Bewerber am selben Tag abzusenden. 

(5)  Wenn von den für die Preisermittlung wesentlichen Unterlagen keine Vervielfältigungen 
abgegeben werden können, sind diese in ausreichender Weise zur Einsicht auszulegen. 

(6)  Die Namen der Bewerber, die Vergabeunterlagen erhalten oder eingesehen haben, sind 
geheim zu halten. 

(7)  Erbitten Bewerber zusätzliche sachdienliche Auskünfte über die Vergabeunterlagen, so 
sind diese Auskünfte allen Bewerbern unverzüglich in gleicher Weise zu erteilen. 

 
§ 13 Form und Inhalt der Angebote 
(1)  1.  Der Auftraggeber legt fest, in welcher Form die Angebote einzureichen sind. Schriftlich 

eingereichte Angebote sind immer zuzulassen. Sie müssen unterzeichnet sein. Elekt-
ronisch übermittelte Angebote sind nach Wahl des Auftraggebers mit einer fortge-
schrittenen elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz und den Anforderungen 
des Auftraggebers oder mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Sig-
naturgesetz zu versehen.  

2.  Die Auftraggeber haben die Datenintegrität und die Vertraulichkeit der Angebote auf 
geeignete Weise zu gewährleisten. Per Post oder direkt übermittelte Angebote sind in 
einem verschlossenen Umschlag einzureichen, als solche zu kennzeichnen und bis 
zum Ablauf der für die Einreichung vorgesehenen Frist unter Verschluss zu halten. Bei 
elektronisch übermittelten Angeboten ist dies durch entsprechende technische Lösun-
gen nach den Anforderungen des Auftraggebers und durch Verschlüsselung sicherzu-
stellen. Die Verschlüsselung muss bis zur Öffnung des ersten Angebots aufrechterhal-
ten bleiben. 

3.  Die Angebote müssen die geforderten Preise enthalten. 
4.  Die Angebote müssen die geforderten Erklärungen und Nachweise enthalten. 
5.  Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. Änderungen des Bieters an 

seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. 
6.  Bieter können für die Angebotsabgabe eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfas-

sung des Leistungsverzeichnisses benutzen, wenn sie den vom Auftraggeber verfass-
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ten Wortlaut des Leistungsverzeichnisses im Angebot als allein verbindlich anerken-
nen; Kurzfassungen müssen jedoch die Ordnungszahlen (Positionen) vollzählig, in der 
gleichen Reihenfolge und mit den gleichen Nummern wie in dem vom Auftraggeber 
verfassten Leistungsverzeichnis, wiedergeben. 

7.  Muster und Proben der Bieter müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein. 
(2)  Eine Leistung, die von den vorgesehenen technischen Spezifikationen nach § 7 Absatz 3 

abweicht, kann angeboten werden, wenn sie mit dem geforderten Schutzniveau in Bezug 
auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichwertig ist. Die Abweichung 
muss im Angebot eindeutig bezeichnet sein. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot 
nachzuweisen. 

(3)  Die Anzahl von Nebenangeboten ist an einer vom Auftraggeber in den Vergabeunterlagen 
bezeichneten Stelle aufzuführen. Etwaige Nebenangebote müssen auf besonderer Anlage 
gemacht und als solche deutlich gekennzeichnet werden. 

(4)  Soweit Preisnachlässe ohne Bedingungen gewährt werden, sind diese an einer vom 
Auftraggeber in den Vergabeunterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen. 

(5)  Bietergemeinschaften haben die Mitglieder zu benennen sowie eines ihrer Mitglieder als 
bevollmächtigten Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des Vertrags zu be-
zeichnen. Fehlt die Bezeichnung des bevollmächtigten Vertreters im Angebot, so ist sie 
vor der Zuschlagserteilung beizubringen. 

(6)  Der Auftraggeber hat die Anforderungen an den Inhalt der Angebote nach den Absätzen 1 
bis 5 in die Vergabeunterlagen aufzunehmen. 

 
§ 14 Öffnung der Angebote, Eröffnungstermin 
(1)  Bei Ausschreibungen ist für die Öffnung und Verlesung (Eröffnung) der Angebote ein 

Eröffnungstermin abzuhalten, in dem nur die Bieter und ihre Bevollmächtigten zugegen 
sein dürfen. Bis zu diesem Termin sind die zugegangenen Angebote auf dem ungeöffne-
ten Umschlag mit Eingangsvermerk zu versehen und unter Verschluss zu halten. Elektro-
nische Angebote sind zu kennzeichnen und verschlüsselt aufzubewahren. 

(2)  Zur Eröffnung zuzulassen sind nur Angebote, die dem Verhandlungsleiter bei Öffnung des 
ersten Angebots vorliegen. 

(3)  1.  Der Verhandlungsleiter stellt fest, ob der Verschluss der schriftlichen Angebote Unver-
sehrt ist und die elektronischen Angebote verschlüsselt sind. 

2.  Die Angebote werden geöffnet und in allen wesentlichen Teilen im Eröffnungstermin 
gekennzeichnet. Name und Anschrift der Bieter und die Endbeträge der Angebote 
oder ihrer einzelnen Abschnitte, ferner andere den Preis betreffende Angaben (wie 
z. B. Preisnachlässe ohne Bedingungen) werden verlesen. Es wird bekannt gegeben, 
ob und von wem und in welcher Zahl Nebenangebote eingereicht sind. Weiteres aus 
dem Inhalt der Angebote soll nicht mitgeteilt werden. 

3.  Muster und Proben der Bieter müssen im Termin zur Stelle sein. 
(4)  1.  Über den Eröffnungstermin ist eine Niederschrift in Schriftform oder in elektronischer 

Form zu fertigen. Sie ist zu verlesen; in ihr ist zu vermerken, dass sie verlesen und als 
richtig anerkannt worden ist oder welche Einwendungen erhoben worden sind. 

2.  Sie ist vom Verhandlungsleiter zu unterschreiben oder mit einer Signatur nach § 13 
Absatz 1 Nummer 1 zu versehen; die anwesenden Bieter und Bevollmächtigten sind 
berechtigt, mit zu unterzeichnen oder eine Signatur nach § 13 Absatz 1 Nummer 1 an-
zubringen. 

(5)  Angebote, die bei der Öffnung des ersten Angebots nicht vorgelegen haben (Absatz 2), 
sind in der Niederschrift oder in einem Nachtrag besonders aufzuführen. Die Eingangszei-
ten und die etwa bekannten Gründe, aus denen die Angebote nicht vorgelegen haben, 
sind zu vermerken. Der Umschlag und andere Beweismittel sind aufzubewahren. 

(6)  1.  Ein Angebot, das nachweislich vor Ablauf der Angebotsfrist dem Auftraggeber zuge-
gangen war, aber bei Öffnung des ersten Angebots aus vom Bieter nicht zu vertreten-
den Gründen dem Verhandlungsleiter nicht vorgelegen hat, ist wie ein rechtzeitig vor-
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liegendes Angebot zu behandeln. 
2.  Den Bietern ist dieser Sachverhalt unverzüglich in Textform mitzuteilen. In die Mittei-

lung sind die Feststellung, dass der Verschluss unversehrt war und die Angaben nach 
Absatz 3 Nummer 2 aufzunehmen. 

3.  Dieses Angebot ist mit allen Angaben in die Niederschrift oder in einen Nachtrag auf-
zunehmen. Im Übrigen gilt Absatz 5 Satz 2 und 3. 

(7)  Den Bietern und ihren Bevollmächtigten ist die Einsicht in die Niederschrift und ihre Nach-
träge (Absätze 5 und 6 sowie § 16 Absatz 5) zu gestatten; den Bietern sind nach Antrag-
stellung die Namen der Bieter sowie die verlesenen und die nachgerechneten Endbeträge 
der Angebote sowie die Zahl ihrer Nebenangebote nach der rechnerischen Prüfung un-
verzüglich mitzuteilen. Die Niederschrift darf nicht veröffentlicht werden. 

(8)  Die Angebote und ihre Anlagen sind sorgfältig zu verwahren und geheim zu halten; dies 
gilt auch bei Freihändiger Vergabe. 

 
§ 15 Aufklärung des Angebotsinhalts 
(1)  1.  Bei Ausschreibungen darf der Auftraggeber nach Öffnung der Angebote bis zur Zu-

schlagserteilung von einem Bieter nur Aufklärung verlangen, um sich über seine Eig-
nung, insbesondere seine technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, das An-
gebot selbst, etwaige Nebenangebote, die geplante Art der Durchführung, etwaige Ur-
sprungsorte oder Bezugsquellen von Stoffen oder Bauteilen und über die Angemes-
senheit der Preise, wenn nötig durch Einsicht in die vorzulegenden Preisermittlungen 
(Kalkulationen) zu unterrichten. 

2.  Die Ergebnisse solcher Aufklärungen sind geheim zu halten. Sie sollen in Textform 
niedergelegt werden. 

(2)  Verweigert ein Bieter die geforderten Aufklärungen und Angaben oder lässt er die ihm 
gesetzte angemessene Frist unbeantwortet verstreichen, so kann sein Angebot unberück-
sichtigt bleiben. 

(3)  Verhandlungen, besonders über Änderung der Angebote oder Preise, sind unstatthaft, 
außer wenn sie bei Nebenangeboten oder Angeboten aufgrund eines Leistungspro-
gramms nötig sind, um unumgängliche technische Änderungen geringen Umfangs und 
daraus sich ergebende Änderungen der Preise zu vereinbaren. 

 
§ 16 Prüfung und Wertung der Angebote 
 
Ausschluss 
(1)  1.  Auszuschließen sind: 

a)  Angebote, die im Eröffnungstermin dem Verhandlungsleiter bei Öffnung des ers-
ten Angebots nicht vorgelegen haben, ausgenommen Angebote nach § 14 Ab-
satz 6, 

b)  Angebote, die den Bestimmungen des § 13 Absatz 1 Nummern 1, 2 und 5 nicht 
entsprechen, 

c)  Angebote, die den Bestimmungen des § 13 Absatz 1 Nummer 3 nicht entspre-
chen; ausgenommen solche Angebote, bei denen lediglich in einer einzelnen un-
wesentlichen Position die Angabe des Preises fehlt und durch die Außerachtlas-
sung dieser Position der Wettbewerb und die Wertungsreihenfolge, auch bei Wer-
tung dieser Position mit dem höchsten Wettbewerbspreis, nicht beeinträchtigt wer-
den, 

d)  Angebote von Bietern, die in Bezug auf die Ausschreibung eine Abrede getroffen 
haben, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, 

e)  Nebenangebote, wenn der Auftraggeber in der Bekanntmachung oder in den Ver-
gabeunterlagen erklärt hat, dass er diese nicht zulässt, 

f)  Nebenangebote, die dem § 13 Absatz 3 Satz 2 nicht entsprechen, 
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g)  Angebote von Bietern, die im Vergabeverfahren vorsätzlich unzutreffende Erklä-
rungen in Bezug auf ihre Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit ab-
gegeben haben. 

2.  Außerdem können Angebote von Bietern ausgeschlossen werden, wenn 
a)  ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 

eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse 
abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, 

b)  sich das Unternehmen in Liquidation befindet, 
c)  nachweislich eine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit 

als Bewerber in Frage stellt, 
d)  die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur 

gesetzlichen Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt wurde, 
e)  sich das Unternehmen nicht bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat. 

3.  Fehlen geforderte Erklärungen oder Nachweise und wird das Angebot nicht entspre-
chend Nummern 1 oder 2 ausgeschlossen, verlangt der Auftraggeber die fehlenden 
Erklärungen oder Nachweise nach. Diese sind spätestens innerhalb von 6 Kalender-
tagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber vorzulegen. Die Frist beginnt am 
Tag nach der Absendung der Aufforderung durch den Auftraggeber. Werden die Er-
klärungen oder Nachweise nicht innerhalb der Frist vorgelegt, ist das Angebot auszu-
schließen. 

 
Eignung 
(2)  1.  Bei Öffentlicher Ausschreibung ist zunächst die Eignung der Bieter zu prüfen. Dabei 

sind anhand der vorgelegten Nachweise die Angebote der Bieter auszuwählen, deren 
Eignung die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen notwendigen Sicherhei-
ten bietet; dies bedeutet, dass sie die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit besitzen und über ausreichende technische und wirtschaftliche Mittel 
verfügen. 

2.  Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe sind nur Umstände zu be-
rücksichtigen, die nach Aufforderung zur Angebotsabgabe Zweifel an der Eignung des 
Bieters begründen (vgl. § 6 Absatz 3 Nummer 6). 

 
Prüfung 
(3)  Die übrigen Angebote sind rechnerisch, technisch und wirtschaftlich zu prüfen. 
(4)  1.  Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der 

Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßge-
bend. 

2.  Bei Vergabe für eine Pauschalsumme gilt diese ohne Rücksicht auf etwa angegebene 
Einzelpreise. 

3.  Nummern 1 und 2 gelten auch bei Freihändiger Vergabe. 
(5)  Die aufgrund der Prüfung festgestellten Angebotsendsummen sind in der Niederschrift 

über den Eröffnungstermin zu vermerken. 
 
Wertung 
(6)  1.  Auf ein Angebot mit einem unangemessen hohen oder niedrigen Preis darf der Zu-

schlag nicht erteilt werden. 
2.  Erscheint ein Angebotspreis unangemessen niedrig und ist anhand vorliegender Un-

terlagen über die Preisermittlung die Angemessenheit nicht zu beurteilen, ist in Text-
form vom Bieter Aufklärung über die Ermittlung der Preise für die Gesamtleistung oder 
für Teilleistungen zu verlangen, gegebenenfalls unter Festlegung einer zumutbaren 
Antwortfrist. Bei der Beurteilung der Angemessenheit sind die Wirtschaftlichkeit des 
Bauverfahrens, die gewählten technischen Lösungen oder sonstige günstige Ausfüh-
rungsbedingungen zu berücksichtigen. 



 

 
www.mek-law.de 

VOB/A 
 

51 
 

3.  In die engere Wahl kommen nur solche Angebote, die unter Berücksichtigung rationel-
len Baubetriebs und sparsamer Wirtschaftsführung eine einwandfreie Ausführung ein-
schließlich Haftung für Mängelansprüche erwarten lassen. Unter diesen Angeboten 
soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt werden, das unter Berücksichtigung aller Ge-
sichtspunkte, wie z. B. Qualität, Preis, technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, 
Umwelteigenschaften, Betriebs- und Folgekosten, Rentabilität, Kundendienst und 
technische Hilfe oder Ausführungsfrist als das wirtschaftlichste erscheint. Der niedrigs-
te Angebotspreis allein ist nicht entscheidend. 

(7)  Ein Angebot nach § 13 Absatz 2 ist wie ein Hauptangebot zu werten. 
(8)  Nebenangebote sind zu werten, es sei denn, der Auftraggeber hat sie in der Bekanntma-

chung oder in den Vergabeunterlagen nicht zugelassen. 
(9)  Preisnachlässe ohne Bedingung sind nicht zu werten, wenn sie nicht an der vom Auftrag-

geber nach § 13 Absatz 4 bezeichneten Stelle aufgeführt sind. Unaufgefordert angebotene 
Preisnachlässe mit Bedingungen für die Zahlungsfrist (Skonti) werden bei der Wertung der 
Angebote nicht berücksichtigt. 

 
Freihändige Vergabe 
(10) Die Bestimmungen der Absätze 2 und 6 gelten auch bei Freihändiger Vergabe. Absatz 1 

Nummer 1 und Absätze 7 bis 9 und § 6 Absatz 1 Nummer 2 sind entsprechend auch bei 
Freihändiger Vergabe anzuwenden. 

 
§ 17 Aufhebung der Ausschreibung 
(1)  Die Ausschreibung kann aufgehoben werden, wenn: 

1.  kein Angebot eingegangen ist, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht, 
2.  die Vergabeunterlagen grundlegend geändert werden müssen, 
3.  andere schwer wiegende Gründe bestehen. 

(2)  Die Bewerber und Bieter sind von der Aufhebung der Ausschreibung unter Angabe der 
Gründe, gegebenenfalls über die Absicht, ein neues Vergabeverfahren einzuleiten, unver-
züglich in Textform zu unterrichten. 

 
§ 18 Zuschlag 
(1)  Der Zuschlag ist möglichst bald, mindestens aber so rechtzeitig zu erteilen, dass dem 

Bieter die Erklärung noch vor Ablauf der Zuschlagsfrist (§ 10 Absätze 5 bis 8) zugeht. 
(2)  Werden Erweiterungen, Einschränkungen oder Änderungen vorgenommen oder wird der 

Zuschlag verspätet erteilt, so ist der Bieter bei Erteilung des Zuschlags aufzufordern, sich 
unverzüglich über die Annahme zu erklären. 

 
§ 19 Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote  
(1)  Bieter, deren Angebote ausgeschlossen worden sind (§ 16 Absatz 1) und solche, deren 

Angebote nicht in die engere Wahl kommen, sollen unverzüglich unterrichtet werden. Die 
übrigen Bieter sind zu unterrichten, sobald der Zuschlag erteilt worden ist. 

(2)  Auf Verlangen sind den nicht berücksichtigten Bewerbern oder Bietern innerhalb einer 
Frist von 15 Kalendertagen nach Eingang ihres in Textform gestellten Antrags die Gründe 
für die Nichtberücksichtigung ihrer Bewerbung oder ihres Angebots in Textform mitzutei-
len, den Bietern auch die Merkmale und Vorteile des Angebots des erfolgreichen Bieters 
sowie dessen Name. 

(3)  Nicht berücksichtigte Angebote und Ausarbeitungen der Bieter dürfen nicht für eine neue 
Vergabe oder für andere Zwecke benutzt werden. 

(4)  Entwürfe, Ausarbeitungen, Muster und Proben zu nicht berücksichtigten Angeboten sind 
zurückzugeben, wenn dies im Angebot oder innerhalb von 30 Kalendertagen nach Ableh-
nung des Angebots verlangt wird. 
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(5)  Auftraggeber informieren fortlaufend Unternehmen auf Internetportalen oder in ihren 
Beschafferprofilen über beabsichtigte Beschränkte Ausschreibungen nach § 3 Absatz 3 
Nummer 1 ab einem voraussichtlichen Auftragswert von 25.000 € ohne Umsatzsteuer. 
Diese Informationen müssen folgende Angaben enthalten: 
1.  Name, Anschrift, Telefon-, Faxnummer und E-Mailadresse des Auftraggebers 
2.  Auftragsgegenstand, 
3.  Ort der Ausführung, 
4.  Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung, 
5.  voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung. 

 
§ 20 Dokumentation 
(1)  Das Vergabeverfahren ist zeitnah so zu dokumentieren, dass die einzelnen Stufen des 

Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen, die maßgebenden Feststellungen sowie die Be-
gründung der einzelnen Entscheidungen in Textform festgehalten werden. Diese Doku-
mentation muss mindestens enthalten: 
1.  Name und Anschrift des Auftraggebers, 
2.  Art und Umfang der Leistung, 
3.  Wert des Auftrags, 
4.  Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und Gründe für ihre Auswahl, 
5.  Namen der nicht berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für die Ableh-

nung, 
6.  Gründe für die Ablehnung von ungewöhnlich niedrigen Angeboten, 
7.  Name des Auftragnehmers und Gründe für die Erteilung des Zuschlags auf sein An-

gebot, 
8.  Anteil der beabsichtigten Weitergabe an Nachunternehmen, soweit bekannt, 
9.  bei Beschränkter Ausschreibung, Freihändiger Vergabe Gründe für die Wahl des je-

weiligen Verfahrens, 
10. gegebenenfalls die Gründe, aus denen der Auftraggeber auf die Vergabe eines Auf-

trags verzichtet hat. Der Auftraggeber trifft geeignete Maßnahmen, um den Ablauf der 
mit elektronischen Mitteln durchgeführten Vergabeverfahren zu dokumentieren. 

(2)  Wird auf die Vorlage zusätzlich zum Angebot verlangter Unterlagen und Nachweise ver-
zichtet, ist dies in der Dokumentation zu begründen. 

(3)  Nach Zuschlagserteilung hat der Auftraggeber auf geeignete Weise, z. B. auf Internetpor-
talen oder im Beschafferprofil zu informieren, wenn bei 
1.  Beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb der Auftragswert 

25.000 € ohne Umsatzsteuer 
2.  Freihändigen Vergaben der Auftragswert 15.000 € ohne Umsatzsteuer 

übersteigt. Diese Informationen werden 6 Monate vorgehalten und müssen folgende 
Angaben enthalten: 
a)  Name, Anschrift, Telefon-, Faxnummer und E-Mailadresse des Auftraggebers, 
b)  gewähltes Vergabeverfahren, 
c)  Auftragsgegenstand, 
d)  Ort der Ausführung, 
e)  Name des beauftragten Unternehmens. 

 
§ 21 Nachprüfungsstellen 
In der Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen sind die Nachprüfungsstellen mit An-
schrift anzugeben, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstö-
ße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann. 
 



 

 
www.mek-law.de 

VOB/A 
 

53 
 

§ 22 Baukonzessionen 
(1)  Eine Baukonzession ist ein Vertrag über die Durchführung eines Bauauftrages, bei dem 

die Gegenleistung für die Bauarbeiten statt in einem Entgelt in dem befristeten Recht auf 
Nutzung der baulichen Anlage, gegebenenfalls zuzüglich der Zahlung eines Preises be-
steht. 

(2)  Für die Vergabe von Baukonzessionen sind die §§ 1 bis 21 sinngemäß anzuwenden. 
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Anhang I 
Anforderungen an die Geräte, die für den elektronis chen Empfang der Anträ-
ge auf Teilnahme und der Angebote verwendet werden 
 
Die Geräte müssen gewährleisten, dass 
a) für die Angebote eine elektronische Signatur verwendet werden kann, 
b)  Tag und Uhrzeit des Eingangs der Teilnahmeanträge oder Angebote genau bestimmbar 

sind, 
c)  ein Zugang zu den Daten nicht vor Ablauf des hierfür festgesetzten Termins erfolgt, 
d)  bei einem Verstoß gegen das Zugangsverbot der Verstoß sicher festgestellt werden kann, 
e)  ausschließlich die hierfür bestimmten Personen den Zeitpunkt der Öffnung der Daten 

festlegen oder ändern können, 
f)  der Zugang zu den übermittelten Daten nur möglich ist, wenn die hierfür bestimmten 

Personen gleichzeitig und erst nach dem festgesetzten Zeitpunkt tätig werden und 
g) die übermittelten Daten ausschließlich den zur Kenntnisnahme bestimmten Personen 

zugänglich bleiben. 
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Anhang TS 
Technische Spezifikationen 
 
Begriffsbestimmungen 
1.  „Technische Spezifikationen“ sind sämtliche, insbesondere die in den Verdingungsunter-

lagen enthaltenen technischen Anforderungen an eine Bauleistung, ein Material, ein Er-
zeugnis oder eine Lieferung, mit deren Hilfe die Bauleistung, das Material, das Erzeugnis 
oder die Lieferung so bezeichnet werden können, dass sie ihren durch den Auftraggeber 
festgelegten Verwendungszweck erfüllen. Zu diesen technischen Anforderungen gehören 
Qualitätsstufen, Umweltleistungsstufen, die Konzeption für alle Verwendungsarten („De-
sign for all“) (einschließlich des Zugangs von Behinderten) sowie Konformitätsbewertung, 
die Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit oder Abmessungen, einschließlich Konformitätsbe-
wertungsverfahren, Terminologie, Symbole, Versuchs- und Prüfmethoden, Verpackung, 
Kennzeichnung und Beschriftung sowie Produktionsprozesse und -methoden. Außerdem 
gehören dazu auch die Vorschriften für die Planung und die Berechnung von Bauwerken, 
die Bedingungen für die Prüfung, Inspektion und Abnahme von Bauwerken, die Konstruk-
tionsmethoden oder -verfahren und alle anderen technischen Anforderungen, die der Auf-
traggeber für fertige Bauwerke oder dazu notwendige Materialien oder Teile durch allge-
meine und spezielle Vorschriften anzugeben in der Lage ist. 

2.  „Norm“ ist eine technische Spezifikation, die von einem anerkannten Normungsgremium 
zur wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wurde, deren Einhaltung je-
doch nicht zwingend vorgeschrieben ist und die unter eine der nachstehenden Kategorien 
fällt: 
- internationale Norm: Norm, die von einem internationalen Normungsgremium ange-

nommen wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist; 
- europäische Norm: Norm, die von einem europäischen Normungsgremium ange-

nommen wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist; 
- nationale Norm:  Norm, die von einem nationalen Normungsgremium angenommen 

wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist. 
3.  „Europäische technische Zulassung“ ist eine positive technische Beurteilung der Brauch-

barkeit eines Produkts hinsichtlich der Erfüllung der wesentlichen Anforderung an bauliche 
Anlagen; sie erfolgt aufgrund der spezifischen Merkmale des Produkts und der festgeleg-
ten Anwendungs- und Verwendungsbedingungen. Die europäische technische Zulassung 
wird von einem zu diesem Zweck in einem Mitgliedstaat zugelassenen Gremium ausge-
stellt. 

4.  „Gemeinsame technische Spezifikationen“ sind technische Spezifikationen, die nach 
einem von den Mitgliedstaaten anerkannten Verfahren erarbeitet und die im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht wurden. 

5.  „Technische Bezugsgröße“ ist jeder Bezugsrahmen, der keine offizielle Norm ist und der 
von den europäischen Normungsgremien nach den an die Bedürfnisse des Marktes ange-
passten Verfahren erarbeitet wurde. 
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Abschnitt 2 
Basisparagraphen mit zusätzlichen Bestimmungen nach  der Richtlinie 
2004/18/EG 1) 
 
§ 1 Bauleistungen 
Bauleistungen sind Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche Anlage hergestellt, instand 
gehalten, geändert oder beseitigt wird. 
 
§ 1a Anwendung der a-Paragrafen 
(1)  1.  Die Bestimmungen der a-Paragraphen sind zusätzlich zu den Basisparagraphen von 

Auftraggebern im Sinne von § 98 Nummern 1 bis 3, 5 und 6 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen für Bauaufträge anzuwenden, bei denen der geschätzte 
Gesamtauftragswert der Baumaßnahme bzw. des Bauwerks (alle Bauaufträge für eine 
bauliche Anlage) mindestens dem in § 2 Nummer 4 der Vergabeverordnung (VgV) 
genannten Schwellenwert ohne Umsatzsteuer entspricht. Der Gesamtauftragswert 
umfasst auch den geschätzten Wert der vom Auftraggeber beigestellten Stoffe, Bau-
teile und Leistungen. Bauaufträge sind Verträge über die Ausführung oder die gleich-
zeitige Planung und Ausführung eines Bauvorhabens oder eines Bauwerkes für den 
öffentlichen Auftraggeber, das Ergebnis von Tief- oder Hochbauarbeiten ist und eine 
wirtschaftliche oder technische Funktion erfüllen soll, oder einer dem Auftraggeber 
unmittelbar wirtschaftlich zugute kommenden Bauleistung durch Dritte gemäß den 
vom Auftraggeber genannten Erfordernissen. 

2.  Werden die Bauaufträge im Sinne von Absatz 1 für eine bauliche Anlage in Losen 
vergeben, sind die Bestimmungen der a-Paragraphen anzuwenden 
a)  bei jedem Los mit einem geschätzten Auftragswert von 1 Million € und mehr, 
b)  unabhängig davon für alle Bauaufträge, bis mindestens 80 v. H. des geschätzten 

Gesamtauftragswertes aller Bauaufträge für die bauliche Anlage erreicht sind. 
(2) Die Bestimmungen der a-Paragraphen sind auch anzuwenden, 

1.  von den im Anhang IV der Richtlinie 2004/18/EG genannten Beschaffungsstellen 2), 
wenn eine Baumaßnahme aus nur einem Bauauftrag mit mindestens einem Auftrags-
wert nach § 2 Nummer 2 VgV ohne Umsatzsteuer besteht, 

2. von allen übrigen Auftraggebern, wenn eine Baumaßnahme aus nur einem Bauauftrag 
mit mindestens einem Auftragswert nach § 2 Nummer 3 VgV ohne Umsatzsteuer be-
steht, und bei dem die Lieferung so überwiegt, dass das Verlegen und Anbringen le-
diglich eine Nebenarbeit darstellt. 

(3)  Maßgebender Zeitpunkt für die Schätzung des Gesamtauftragswerts ist die Einleitung des 
ersten Vergabeverfahrens für die bauliche Anlage. 

(4)  Eine bauliche Anlage darf für die Schwellenwertermittlung nicht in der Absicht aufgeteilt 
werden, sie der Anwendung der a-Paragraphen zu entziehen. 

 
§ 2 Grundsätze 
(1)  1.  Bauleistungen werden an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmen 

zu angemessenen Preisen in transparenten Vergabeverfahren vergeben. 
2.  Der Wettbewerb soll die Regel sein. Wettbewerbsbeschränkende und unlautere Ver-

haltensweisen sind zu bekämpfen. 
(2) Bei der Vergabe von Bauleistungen darf kein Unternehmen diskriminiert werden. 
(3)  Es ist anzustreben, die Aufträge so zu erteilen, dass die ganzjährige Bautätigkeit gefördert 

wird. 
 
________________________ 
 
1) Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge, (ABl. EU Nr. L 134 vom 30. April 2004 S. 114 – 240) 
2) AA, BMAS, BMBF, BMELV, BMF, BMFSFJ, BMG, BMI, BMJ, BMU, BMVg, BMVBS, BMWi, BMZ 
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(4) Die Durchführung von Vergabeverfahren zum Zwecke der Markterkundung ist unzulässig. 
(5) Der Auftraggeber soll erst dann ausschreiben, wenn alle Vergabeunterlagen fertig gestellt 

sind und wenn innerhalb der angegebenen Fristen mit der Ausführung begonnen werden 
kann. 

 
§ 3 Arten der Vergabe 
(1) Bei Öffentlicher Ausschreibung werden Bauleistungen im vorgeschriebenen Verfahren 

nach öffentlicher Aufforderung einer unbeschränkten Zahl von Unternehmen zur Einrei-
chung von Angeboten vergeben. Bei Beschränkter Ausschreibung werden Bauleistungen 
im vorgeschriebenen Verfahren nach Aufforderung einer beschränkten Zahl von Unter-
nehmen zur Einreichung von Angeboten vergeben, gegebenenfalls nach öffentlicher Auf-
forderung, Teilnahmeanträge zu stellen (Beschränkte Ausschreibung nach Öffentlichem 
Teilnahmewettbewerb). Bei Freihändiger Vergabe werden Bauleistungen ohne ein förmli-
ches Verfahren vergeben. 

(2) Öffentliche Ausschreibung muss stattfinden, soweit nicht die Eigenart der Leistung oder 
besondere Umstände eine Abweichung rechtfertigen. 

(3) Beschränkte Ausschreibung kann erfolgen, 
1.  bis zu folgendem Auftragswert der Bauleistung ohne Umsatzsteuer: 

a)  50.000 € für Ausbaugewerke (ohne Energie- und Gebäudetechnik), Landschafts-
bau und Straßenausstattung, 

b)  150.000 € für Tief-, Verkehrswege- und Ingenieurbau, 
c)  100.000 € für alle übrigen Gewerke, 

2.  wenn eine Öffentliche Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis gehabt hat, 
3.  wenn die Öffentliche Ausschreibung aus anderen Gründen (z. B. Dringlichkeit, Ge-

heimhaltung) unzweckmäßig ist. 
(4)  Beschränkte Ausschreibung nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb ist zulässig, 

1.  wenn die Leistung nach ihrer Eigenart nur von einem beschränkten Kreis von Unter-
nehmen in geeigneter Weise ausgeführt werden kann, besonders wenn außerge-
wöhnliche Zuverlässigkeit oder Leistungsfähigkeit (z. B. Erfahrung, technische Einrich-
tungen oder fachkundige Arbeitskräfte) erforderlich ist, 

2.  wenn die Bearbeitung des Angebots wegen der Eigenart der Leistung einen außerge-
wöhnlich hohen Aufwand erfordert. 

(5)  Freihändige Vergabe ist zulässig, wenn die Öffentliche Ausschreibung oder Beschränkte 
Ausschreibung unzweckmäßig ist, besonders 
1.  wenn für die Leistung aus besonderen Gründen (z. B. Patentschutz, besondere Erfah-

rung oder Geräte) nur ein bestimmtes Unternehmen in Betracht kommt, 
2.  wenn die Leistung besonders dringlich ist, 
3.  wenn die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht so eindeutig und er-

schöpfend festgelegt werden kann, dass hinreichend vergleichbare Angebote erwartet 
werden können, 

4.  wenn nach Aufhebung einer Öffentlichen Ausschreibung oder Beschränkten Aus-
schreibung eine erneute Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis verspricht, 

5.  wenn es aus Gründen der Geheimhaltung erforderlich ist, 
6. wenn sich eine kleine Leistung von einer vergebenen größeren Leistung nicht ohne 

Nachteil trennen lässt. Freihändige Vergabe kann außerdem bis zu einem Auftrags-
wert von 10.000 € ohne Umsatzsteuer erfolgen. 

 
§ 3a Arten der Vergabe 
(1)  Bauaufträge im Sinne von § 1a werden vergeben: 

1.  im Offenen Verfahren, das der Öffentlichen Ausschreibung (§ 3 Absatz 1 Satz 1) ent-
spricht, 

2.  im Nichtoffenen Verfahren, das der Beschränkten Ausschreibung nach Öffentlichem 
Teilnahmewettbewerb (§ 3 Absatz 1 Satz 2) entspricht, 
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3.  im Wettbewerblichen Dialog; ein Wettbewerblicher Dialog ist ein Verfahren zur Verga-
be besonders komplexer Aufträge. In diesem Verfahren erfolgen eine Aufforderung 
zur Teilnahme und anschließend Verhandlungen mit ausgewählten Unternehmen über 
alle Einzelheiten des Auftrags, 

4.  im Verhandlungsverfahren, das an die Stelle der Freihändigen Vergabe (§ 3 Absatz 1 
Satz 3) tritt. Beim Verhandlungsverfahren wendet sich der Auftraggeber an ausge-
wählte Unternehmen und verhandelt mit einem oder mehreren dieser Unternehmen 
über die von diesen unterbreiteten Angebote, um sie entsprechend den in der Be-
kanntmachung, den Vergabeunterlagen und etwaigen sonstigen Unterlagen angege-
benen Anforderungen anzupassen, gegebenenfalls nach Öffentlicher Vergabebe-
kanntmachung. 

(2)  Das Offene Verfahren muss angewendet werden, wenn die Voraussetzungen des § 3 
Absatz 2 vorliegen. 

(3)  Das Nichtoffene Verfahren ist zulässig, wenn die Voraussetzungen des § 3 Absätze 3 und 
4 vorliegen sowie nach Aufhebung eines Offenen Verfahrens oder Nichtoffenen Verfah-
rens, sofern nicht das Verhandlungsverfahren zulässig ist. 

(4)  1.  Der Wettbewerbliche Dialog ist zulässig, wenn der Auftraggeber objektiv nicht in der 
Lage ist, 
a)  die technischen Mittel anzugeben, mit denen seine Bedürfnisse und Ziele erfüllt 

werden können oder 
b)  die rechtlichen oder finanziellen Bedingungen des Vorhabens anzugeben. 

2.  Der Auftraggeber hat seine Bedürfnisse und Anforderungen bekannt zu machen; die 
Erläuterung dieser Anforderungen erfolgt in der Bekanntmachung oder in einer Be-
schreibung. 

3.  Mit den im Anschluss an die Bekanntmachung nach Nummer 2 ausgewählten Unter-
nehmen ist ein Dialog zu eröffnen, in dem der Auftraggeber ermittelt und festlegt, wie 
seine Bedürfnisse am besten erfüllt werden können. Bei diesem Dialog kann er mit 
den ausgewählten Unternehmen alle Einzelheiten des Auftrags erörtern. Der Auftrag-
geber hat dafür zu sorgen, dass alle Unternehmen bei dem Dialog gleich behandelt 
werden. Insbesondere darf er nicht Informationen so weitergeben, dass bestimmte 
Unternehmen begünstigt werden könnten. Der Auftraggeber darf Lösungsvorschläge 
oder vertrauliche Informationen eines Unternehmens nicht ohne dessen Zustimmung 
an die anderen Unternehmen weitergeben und diese nur im Rahmen des Vergabever-
fahrens verwenden. 

4.  Der Auftraggeber kann vorsehen, dass der Dialog in verschiedenen aufeinander fol-
genden Phasen abgewickelt wird, um die Zahl der in der Dialogphase zu erörternden 
Lösungen anhand der in der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen ange-
gebenen Zuschlagskriterien zu verringern. Der Auftraggeber hat die Unternehmen, de-
ren Lösungen nicht für die nächstfolgende Dialogphase vorgesehen sind, darüber zu 
informieren. In der Schlussphase müssen noch so viele Angebote vorliegen, dass ein 
echter Wettbewerb gewährleistet ist. 

5.  Der Auftraggeber hat den Dialog für abgeschlossen zu erklären, wenn 
a)  eine Lösung gefunden worden ist, die seine Bedürfnisse erfüllt oder 
b)  erkennbar ist, dass keine Lösung gefunden werden kann; 

er hat die Unternehmen darüber zu informieren. Im Fall von Buchstabe a hat er 
die Unternehmen aufzufordern, auf der Grundlage der eingereichten und in der 
Dialogphase näher ausgeführten Lösungen ihr endgültiges Angebot vorzulegen. 
Die Angebote müssen alle zur Ausführung des Projekts erforderlichen Einzelhei-
ten enthalten. Der Auftraggeber kann verlangen, dass Präzisierungen, Klarstellun-
gen und Ergänzungen zu diesen Angeboten gemacht werden. Diese Präzisierun-
gen, Klarstellungen oder Ergänzungen dürfen jedoch keine Änderung der grund-
legenden Elemente des Angebots oder der Ausschreibung zur Folge haben, die 
den Wettbewerb verfälschen oder diskriminierend wirken könnte. 
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6.  Der Auftraggeber hat die Angebote aufgrund der in der Bekanntmachung oder in der 
Beschreibung festgelegten Zuschlagskriterien zu bewerten und das wirtschaftlichste 
Angebot auszuwählen. Der Auftraggeber darf das Unternehmen, dessen Angebot als 
das wirtschaftlichste ermittelt wurde, auffordern, bestimmte Einzelheiten des Angebots 
näher zu erläutern oder im Angebot enthaltene Zusagen zu bestätigen. Dies darf nicht 
dazu führen, dass wesentliche Aspekte des Angebots oder der Ausschreibung geän-
dert werden, und dass der Wettbewerb verzerrt wird oder andere am Verfahren betei-
ligte Unternehmen diskriminiert werden. 

7.  Verlangt der Auftraggeber, dass die am Wettbewerblichen Dialog teilnehmenden Un-
ternehmen Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, Berechnungen oder andere Unterlagen 
ausarbeiten, muss er einheitlich für alle Unternehmen, die die geforderte Unterlage 
rechtzeitig vorgelegt haben, eine angemessene Kostenerstattung hierfür gewähren. 

(5)  Das Verhandlungsverfahren ist zulässig nach Öffentlicher Vergabebekanntmachung, 
1.  wenn bei einem Offenen Verfahren oder Nichtoffenen Verfahren keine wirtschaftlichen 

Angebote abgegeben worden sind, sofern die ursprünglichen Vertragsunterlagen nicht 
grundlegend geändert werden, 

2.  wenn die betroffenen Bauvorhaben nur zu Forschungs-, Versuchs- oder Entwick-
lungszwecken und nicht mit dem Ziel der Rentabilität oder der Deckung der Entwick-
lungskosten durchgeführt werden, 

3.  wenn im Ausnahmefall die Leistung nach Art und Umfang oder wegen der damit ver-
bundenen Wagnisse nicht eindeutig und so erschöpfend beschrieben werden kann, 
dass eine einwandfreie Preisermittlung zwecks Vereinbarung einer festen Vergütung 
möglich ist. 

(6)  Das Verhandlungsverfahren ist zulässig ohne Öffentliche Vergabebekanntmachung, 
1.  wenn bei einem Offenen Verfahren oder Nichtoffenen Verfahren keine wirtschaftlichen 

Angebote abgegeben worden sind, sofern die ursprünglichen Vertragsunterlagen nicht 
grundlegend geändert werden und in das Verhandlungsverfahren alle Bieter aus dem 
vorausgegangenen Verfahren einbezogen werden, die fachkundig, zuverlässig und 
leistungsfähig sind, 

2.  wenn bei einem Offenen Verfahren oder Nichtoffenen Verfahren keine oder nur nach 
§ 16 Absatz 1 Nummern 2 und 3 auszuschließende Angebote abgegeben worden 
sind, sofern die ursprünglichen Vertragsunterlagen nicht grundlegend geändert wer-
den (wegen der Berichtspflicht siehe § 23a), 

3. wenn die Arbeiten aus technischen oder künstlerischen Gründen oder aufgrund des 
Schutzes von Ausschließlichkeitsrechten nur von einem bestimmten Unternehmen 
ausgeführt werden können, 

4.  wenn wegen der Dringlichkeit der Leistung aus zwingenden Gründen infolge von Er-
eignissen, die der Auftraggeber nicht verursacht hat und nicht voraussehen konnte, 
die in § 10a Absätze 1, 2 und 3 vorgeschriebenen Fristen nicht eingehalten werden 
können, 

5.  wenn an einen Auftragnehmer zusätzliche Leistungen vergeben werden sollen, die 
weder in seinem Vertrag noch in dem ihm zugrunde liegenden Entwurf enthalten sind, 
jedoch wegen eines unvorhergesehenen Ereignisses zur Ausführung der im Hauptauf-
trag beschriebenen Leistung erforderlich sind, sofern diese Leistungen 
a)  sich entweder aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht ohne wesentli-

che Nachteile für den Auftraggeber vom Hauptauftrag trennen lassen oder 
b)  für die Vollendung der im Hauptauftrag beschriebenen Leistung unbedingt erfor-

derlich sind, auch wenn sie getrennt vergeben werden könnten, 
vorausgesetzt, dass die geschätzte Vergütung für alle solche zusätzlichen Leis-
tungen die Hälfte der Vergütung der Leistung nach dem Hauptauftrag nicht über-
schreitet, 

6.  wenn gleichartige Bauleistungen wiederholt werden, die durch denselben Auftragge-
ber an den Auftragnehmer vergeben werden, der den ersten Auftrag erhalten hat, so-
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fern sie einem Grundentwurf entsprechen und dieser Entwurf Gegenstand des ersten 
Auftrags war, der nach den in § 3a genannten Verfahren vergeben wurde. Die Mög-
lichkeit der Anwendung dieses Verfahrens muss bereits bei der Ausschreibung des 
ersten Bauabschnitts angegeben werden; der für die Fortsetzung der Bauarbeiten in 
Aussicht genommene Gesamtauftragswert wird vom öffentlichen Auftraggeber bei der 
Anwendung von § 1a berücksichtigt. Dieses Verfahren darf jedoch nur binnen drei 
Jahren nach Abschluss des ersten Auftrags angewandt werden. 

7.  bei zusätzlichen Leistungen des ursprünglichen Auftragnehmers, die zur teilweisen 
Erneuerung von gelieferten Waren oder Einrichtungen zur laufenden Benutzung oder 
zur Erweiterung von Lieferungen oder bestehenden Einrichtungen bestimmt sind, 
wenn ein Wechsel des Unternehmens dazu führen würde, dass der Auftraggeber Wa-
ren mit unterschiedlichen technischen Merkmalen kaufen müsste und dies eine tech-
nische Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige technische Schwierigkeiten bei 
Gebrauch, Betrieb oder Wartung mit sich bringen würde. Die Laufzeit dieser Aufträge 
darf in der Regel drei Jahre nicht überschreiten. Die Fälle der Nummern 5 und 6 fin-
den nur Anwendung bei der Vergabe von Aufträgen mit einem Schwellenwert nach 
§ 1a Absatz 1 Nummer 2. Der Fall der Nummer 7 findet nur Anwendung bei der Ver-
gabe von Aufträgen mit einem Schwellenwert nach § 1a Absatz 2. 

(7)  1.  Der Auftraggeber enthält sich beim Verhandlungsverfahren jeder diskriminierenden
 Weitergabe von Informationen, durch die bestimmte Bieter gegenüber anderen be-
günstigt werden können. 

2.  Der Auftraggeber kann vorsehen, dass das Verhandlungsverfahren in verschiedenen 
aufeinander folgenden Phasen abgewickelt wird, um so die Zahl der Angebote, über 
die verhandelt wird, anhand der in der Bekanntmachung oder in den Vertragsunterla-
gen angegebenen Zuschlagskriterien zu verringern. In der Schlussphase müssen 
noch so viele Angebote vorliegen, dass ein echter Wettbewerb gewährleistet ist. 

 
§ 4 Vertragsarten 
(1)  Bauleistungen sind so zu vergeben, dass die Vergütung nach Leistung bemessen wird 

(Leistungsvertrag), und zwar: 
1.  in der Regel zu Einheitspreisen für technisch und wirtschaftlich einheitliche Teilleis-

tungen, deren Menge nach Maß, Gewicht oder Stückzahl vom Auftraggeber in den 
Vertragsunterlagen anzugeben ist (Einheitspreisvertrag), 

2.  in geeigneten Fällen für eine Pauschalsumme, wenn die Leistung nach Ausführungs-
art und Umfang genau bestimmt ist und mit einer Änderung bei der Ausführung nicht 
zu rechnen ist (Pauschalvertrag). 

(2)  Abweichend von Absatz 1 können Bauleistungen geringeren Umfangs, die überwiegend 
Lohnkosten verursachen, im Stundenlohn vergeben werden (Stundenlohnvertrag). 

(3)  Das Angebotsverfahren ist darauf abzustellen, dass der Bieter die Preise, die er für seine 
Leistungen fordert, in die Leistungsbeschreibung einzusetzen oder in anderer Weise im 
Angebot anzugeben hat. 

(4)  Das Auf- und Abgebotsverfahren, bei dem vom Auftraggeber angegebene Preise dem 
Auf- und Abgebot der Bieter unterstellt werden, soll nur ausnahmsweise bei regelmäßig 
wiederkehrenden Unterhaltungsarbeiten, deren Umfang möglichst zu umgrenzen ist, an-
gewandt werden. 

 
§ 5 Vergabe nach Losen, Einheitliche Vergabe 
(1)  Bauleistungen sollen so vergeben werden, dass eine einheitliche Ausführung und zwei-

felsfreie umfassende Haftung für Mängelansprüche erreicht wird; sie sollen daher in der 
Regel mit den zur Leistung gehörigen Lieferungen vergeben werden. 

(2)  Bauleistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fachge-
biet (Fachlose) zu vergeben. Bei der Vergabe kann aus wirtschaftlichen oder technischen 
Gründen auf eine Aufteilung oder Trennung verzichtet werden. 
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§ 5a Vergabe nach Lose 
§ 5 Absatz 2 gilt nicht. 
 
§ 6 Teilnehmer am Wettbewerb 
(1)  1. Der Wettbewerb darf nicht auf Unternehmen beschränkt werden, die in bestimmten 

Regionen oder Orten ansässig sind. 
2.  Bietergemeinschaften sind Einzelbietern gleichzusetzen, wenn sie die Arbeiten im ei-

genen Betrieb oder in den Betrieben der Mitglieder ausführen. 
3.  Justizvollzugsanstalten, Einrichtungen der Jugendhilfe, Aus- und Fortbildungsstätten 

und ähnliche Einrichtungen sowie Betriebe der öffentlichen Hand und Verwaltungen 
sind zum Wettbewerb mit gewerblichen Unternehmen nicht zuzulassen. 

(2)  1.  Bei Öffentlicher Ausschreibung sind die Unterlagen an alle Bewerber abzugeben, die 
 sich gewerbsmäßig mit der Ausführung von Leistungen der ausgeschriebenen Art be-
fassen. 

2.  Bei Beschränkter Ausschreibung sollen mehrere, im Allgemeinen mindestens 3 geeig-
nete Bewerber aufgefordert werden. 

3.  Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe soll unter den Bewerbern 
möglichst gewechselt werden. 

(3)  1.  Zum Nachweis ihrer Eignung ist die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässig-
keit der Bewerber oder Bieter zu prüfen. 

2.  Dieser Nachweis kann mit der vom Auftraggeber direkt abrufbaren Eintragung in die 
allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen 
e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) erfolgen und umfasst die folgenden Angaben: 
a)  den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlos-

senen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die 
mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils 
bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen, 

b)  die Ausführung von Leistungen in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjah-
ren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, 

c)  die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurch-
schnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert 
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal, 

d)  die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Anga-
ben, 

e)  ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse 
abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, 

f)  ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, 
g)  dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverläs-

sigkeit als Bewerber in Frage stellt, 
h)  dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge 

zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, 
i)  dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat. 

Diese Angaben können die Bewerber oder Bieter auch durch Einzelnachweise 
erbringen. Der Auftraggeber kann dabei vorsehen, dass für einzelne Angaben Ei-
generklärungen ausreichend sind. Diese sind von den Bietern, deren Angebote in 
die engere Wahl kommen, durch entsprechende Bescheinigungen der zuständi-
gen Stellen zu bestätigen. 

3.  Andere, auf den konkreten Auftrag bezogene zusätzliche, insbesondere für die Prü-
fung der Fachkunde geeignete Angaben können verlangt werden. 

4.  Der Auftraggeber wird andere ihm geeignet erscheinende Nachweise der wirtschaftli-
chen und finanziellen Leistungsfähigkeit zulassen, wenn er feststellt, dass stichhaltige 
Gründe dafür bestehen. 
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5.  Bei Öffentlicher Ausschreibung sind in der Aufforderung zur Angebotsabgabe die 
Nachweise zu bezeichnen, deren Vorlage mit dem Angebot verlangt oder deren späte-
re Anforderung vorbehalten wird. Bei Beschränkter Ausschreibung nach Öffentlichem 
Teilnahmewettbewerb ist zu verlangen, dass die Nachweise bereits mit dem Teilnah-
meantrag vorgelegt werden. 

6. Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe ist vor der Aufforderung 
zur Angebotsabgabe die Eignung der Bewerber zu prüfen. Dabei sind die Bewerber 
auszuwählen, deren Eignung die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen 
notwendige Sicherheit bietet; dies bedeutet, dass sie die erforderliche Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzen und über ausreichende technische 
und wirtschaftliche Mittel verfügen. 

 
§ 6a Teilnehmer am Wettbewerb 
(1)  1.  Ein Unternehmen ist von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren wegen Unzuver-

lässigkeit auszuschließen, wenn der Auftraggeber Kenntnis davon hat, dass eine Per-
son, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig wegen Versto-
ßes gegen eine der folgenden Vorschriften verurteilt worden ist: 
a)  § 129 des Strafgesetzbuches (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des 

Strafgesetzbuches (Bildung terroristischer Vereinigungen), § 129b des Strafge-
setzbuches (kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland), 

b)  § 261 des Strafgesetzbuches (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlang-
ter Vermögenswerte), 

c)  § 263 des Strafgesetzbuches (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haus-
halt der EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag 
verwaltet werden, 

d) § 264 des Strafgesetzbuches (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen 
den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem 
Auftrag verwaltet werden, 

e)  § 334 des Strafgesetzbuches (Bestechung), auch in Verbindung mit Artikel 2 des 
EU-Bestechungsgesetzes, Artikel 2 § 1 des Gesetzes zur Bekämpfung internatio-
naler Bestechung, Artikel 7 Absatz 2 Nummer 10 des Vierten Strafrechtsände-
rungsgesetzes und § 2 des Gesetzes über das Ruhen der Verfolgungsverjährung 
und die Gleichstellung der Richter und Bediensteten des Internationalen Strafge-
richtshofes, 

f)  Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Beste-
chung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Ge-
schäftsverkehr), 

g) § 370 der Abgabenordnung, auch in Verbindung mit § 12 des Gesetzes zur Durch-
führung der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen (MOG), 
soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, 
die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden. Einem Verstoß gegen die-
se Vorschriften gleichgesetzt sind Verstöße gegen entsprechende Strafnormen 
anderer Staaten. Ein Verhalten ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn eine 
für dieses Unternehmen für die Führung der Geschäfte verantwortlich handelnde 
Person selbst gehandelt hat oder ein Aufsichts- oder Organisationsverschulden 
gemäß § 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) dieser Person im 
Hinblick auf das Verhalten einer anderen für den Bewerber handelnden Person 
vorliegt. 

2.  Als Nachweis, dass die Kenntnis nach Nummer 1 unrichtig ist, akzeptiert der Auftrag-
geber eine Urkunde einer zuständigen Gerichts- oder Verwaltungsbehörde des Her-
kunftslands. Wenn eine Urkunde oder Bescheinigung vom Herkunftsland nicht aus-
gestellt ist oder nicht vollständig alle vorgesehenen Fälle erwähnt, kann dies durch 
eine  
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eidesstattliche Erklärung oder eine förmliche Erklärung vor einer zuständigen Ge-
richts- oder Verwaltungsbehörde, einem Notar oder einer dafür qualifizierten Berufs-
organisation des Herkunftslands ersetzt werden. 

3.  Von einem Ausschluss nach Nummer 1 kann nur abgesehen werden, wenn zwingen-
de Gründe des Allgemeininteresses vorliegen und andere die Leistung nicht ange-
messen erbringen können oder wenn aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls 
der Verstoß die Zuverlässigkeit des Unternehmens nicht in Frage stellt. 

(2)  Beim Offenen Verfahren sind die Unterlagen an alle Bewerber abzugeben. 
(3) Beim Nichtoffenen Verfahren müssen mindestens 5 geeignete Bewerber aufgefordert 

werden. § 6 Absatz 2 Nummer 2 gilt nicht. Auf jeden Fall muss die Zahl der aufgeforder-
ten Bewerber einen echten Wettbewerb sicherstellen. Die Eignung ist anhand der mit 
dem Teilnahmeantrag vorgelegten Nachweise zu prüfen. 

(4)  Beim Verhandlungsverfahren mit Vergabebekanntmachung und beim Wettbewerblichen 
Dialog darf bei einer hinreichenden Anzahl geeigneter Bewerber die Zahl der zu Verhand-
lungen aufzufordernden Bewerber nicht unter drei liegen. Es sind jedoch so viele Bewer-
ber zu berücksichtigen, dass ein Wettbewerb gewährleistet ist. 

(5)  Beim Verhandlungsverfahren gilt § 6 Absatz 3. 
(6)  Will der Auftraggeber im Nichtoffenen Verfahren, im Wettbewerblichen Dialog oder im 

Verhandlungsverfahren die Zahl der Teilnehmer begrenzen, so gibt er in der Bekanntma-
chung die von ihm vorgesehenen objektiven und nicht diskriminierenden, auftragsbezo-
genen Kriterien, die vorgesehene Mindestzahl und gegebenenfalls auch die Höchstzahl 
an einzuladenden Bewerbern an. 

(7)   1.  Der Umfang der geforderten Eignungsnachweise sowie die ggf. gestellten Mindestan-
forderungen an die Leistungsfähigkeit müssen mit dem Auftragsgegenstand zusam-
menhängen und ihm angemessen sein. 

2.  Kann ein Unternehmen aus einem berechtigten Grund die geforderten Nachweise 
nicht beibringen, so kann er den Nachweis seiner Eignung durch Vorlage jedes ande-
ren vom Auftraggeber als geeignet erachteten Belegs erbringen. 

(8) Der Auftraggeber kann von Bietergemeinschaften die Annahme einer bestimmten 
Rechtsform nur für den Fall der Auftragserteilung verlangen und sofern dies für die ord-
nungsgemäße Durchführung des Auftrages notwendig ist. 

(9)  Hat ein Bieter oder Bewerber vor Einleitung des Vergabeverfahrens den Auftraggeber 
beraten oder sonst unterstützt, so hat der Auftraggeber sicherzustellen, dass der Wett-
bewerb durch die Teilnahme des Bieters oder Bewerbers nicht verfälscht wird. 

(10) Ein Bieter kann sich, ggf. auch als Mitglied einer Bietergemeinschaft, bei der Erfüllung 
eines Auftrags der Fähigkeiten anderer Unternehmen bedienen, ungeachtet des rechtli-
chen Charakters der zwischen ihm und diesen Unternehmen bestehenden Verbindungen. 
In diesem Fall fordert der Auftraggeber von den in der engeren Wahl befindlichen Bietern 
den Nachweis darüber, dass ihnen die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, indem 
sie beispielsweise entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorle-
gen. 

(11) 1.  Auftraggeber können zusätzlich Angaben über Umweltmanagementverfahren verlan-
gen, die der Bewerber oder Bieter bei der Ausführung des Auftrags gegebenenfalls 
anwenden will. In diesen Fällen kann der Auftraggeber zum Nachweis dafür, dass der 
Bewerber oder Bieter bestimmte Normen für das Umweltmanagement erfüllt, die Vor-
lage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen verlangen. In diesen Fällen nehmen 
sie auf das Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbe-
triebsprüfung (EMAS) oder auf Normen für das Umweltmanagement Bezug, die auf 
den einschlägigen europäischen oder internationalen Normen beruhen und von ent-
sprechenden Stellen zertifiziert sind, die dem Gemeinschaftsrecht oder einschlägigen 
europäischen oder internationalen Zertifizierungsnormen entsprechen. Gleichwertige 
Bescheinigungen von Stellen in anderen Mitgliedstaaten sind anzuerkennen. Die Auf-
traggeber erkennen auch andere Nachweise für gleichwertige Umweltmanagement- 
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Maßnahmen an, die von Bewerbern oder Bietern vorgelegt werden. 
2.  Auftraggeber können zum Nachweis dafür, dass der Bewerber oder Bieter bestimmte 

Qualitätssicherungsnormen erfüllt, die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger 
Stellen verlangen. In diesen Fällen nehmen sie auf Qualitätssicherungsverfahren Be-
zug, die den einschlägigen europäischen Normen genügen und von entsprechenden 
Stellen zertifiziert sind, die den europäischen Zertifizierungsnormen entsprechen. 
Gleichwertige Bescheinigungen von Stellen aus anderen Mitgliedstaaten sind anzu-
erkennen. Die Auftraggeber erkennen auch andere gleichwertige Nachweise für Qua-
litätssicherungsmaßnahmen an. 

 
§ 7 Leistungsbeschreibung 
 
Allgemeines 
(1)  1.  Die Leistung ist eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Bewerber die 

Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und ihre Preise sicher und ohne 
umfangreiche Vorarbeiten berechnen können. 

2.  Um eine einwandfreie Preisermittlung zu ermöglichen, sind alle sie beeinflussenden 
Umstände festzustellen und in den Vergabeunterlagen anzugeben. 

3.  Dem Auftragnehmer darf kein ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden für Um-
stände und Ereignisse, auf die er keinen Einfluss hat und deren Einwirkung auf die 
Preise und Fristen er nicht im Voraus schätzen kann. 

4.  Bedarfspositionen sind grundsätzlich nicht in die Leistungsbeschreibung aufzuneh-
men. Angehängte Stundenlohnarbeiten dürfen nur in dem unbedingt erforderlichen 
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden. 

5.  Erforderlichenfalls sind auch der Zweck und die vorgesehene Beanspruchung der fer-
tigen Leistung anzugeben. 

6.  Die für die Ausführung der Leistung wesentlichen Verhältnisse der Baustelle, z. B. Bo-
den und Wasserverhältnisse, sind so zu beschreiben, dass der Bewerber ihre Auswir-
kungen auf die bauliche Anlage und die Bauausführung hinreichend beurteilen kann. 

7.  Die „Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ in Abschnitt 0 der Allge-
meinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen, DIN 18299 ff., sind zu 
beachten. 

(2)  Bei der Beschreibung der Leistung sind die verkehrsüblichen Bezeichnungen zu beachten. 
 
Technische Spezifikationen  
(3)  Die technischen Anforderungen (Spezifikationen – siehe Anhang TS Nummer 1) an den 

Auftragsgegenstand müssen allen Bewerbern gleichermaßen zugänglich sein. 
(4)  Die technischen Spezifikationen sind in den Vergabeunterlagen zu formulieren: 

1.  entweder unter Bezugnahme auf die in Anhang TS definierten technischen Spezifika-
tionen in der Rangfolge 
a)  nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, 
b)  europäische technische Zulassungen, 
c)  gemeinsame technische Spezifikationen, 
d) internationale Normen und andere technische Bezugsysteme, die von den europä-

ischen Normungsgremien erarbeitet wurden oder, 
e)  falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, nationale Normen, nationale 

technische Zulassungen oder nationale technische Spezifikationen für die Pla-
nung, Berechnung und Ausführung von Bauwerken und den Einsatz von Produk-
ten. Jede Bezugnahme ist mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen; 

2.  oder in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen, die so genau zu fassen 
sind, dass sie den Unternehmen ein klares Bild vom Auftragsgegenstand vermitteln 
und dem Auftraggeber die Erteilung des Zuschlags ermöglichen; 
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3.  oder in Kombination von Nummer 1 und Nummer 2, d. h. 
a)  in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen unter Bezugnahme auf die 

Spezifikationen gemäß Nummer 1 als Mittel zur Vermutung der Konformität mit 
diesen Leistungs- oder Funktionsanforderungen; 

b)  oder mit Bezugnahme auf die Spezifikationen gemäß Nummer 1 hinsichtlich be-
stimmter Merkmale und mit Bezugnahme auf die Leistungs- oder Funktionsanfor-
derungen gemäß Nummer 2 hinsichtlich anderer Merkmale. 

(5)  Verweist der Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung auf die in Absatz 4 Nummer 1 
genannten Spezifikationen, so darf er ein Angebot nicht mit der Begründung ablehnen, die 
angebotene Leistung entspräche nicht den herangezogenen Spezifikationen, sofern der 
Bieter in seinem Angebot dem Auftraggeber nachweist, dass die von ihm vorgeschlage-
nen Lösungen den Anforderungen der technischen Spezifikation, auf die Bezug genom-
men wurde, gleichermaßen entsprechen. Als geeignetes Mittel kann eine technische Be-
schreibung des Herstellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle gelten. 

(6)  Legt der Auftraggeber die technischen Spezifikationen in Form von Leistungs- oder Funk-
tionsanforderungen fest, so darf er ein Angebot, das einer nationalen Norm entspricht, mit 
der eine europäische Norm umgesetzt wird, oder einer europäischen technischen Zulas-
sung, einer gemeinsamen technischen Spezifikation, einer internationalen Norm oder ei-
nem technischen Bezugssystem, das von den europäischen Normungsgremien erarbeitet 
wurde, entspricht, nicht zurückweisen, wenn diese Spezifikationen die geforderten 
Leistungs- oder Funktionsanforderungen betreffen. Der Bieter muss in seinem Angebot 
mit geeigneten Mitteln dem Auftraggeber nachweisen, dass die der Norm entsprechende 
jeweilige Leistung den Leistungs- oder Funktionsanforderungen des Auftraggebers ent-
spricht. Als geeignetes Mittel kann eine technische Beschreibung des Herstellers oder ein 
Prüfbericht einer anerkannten Stelle gelten. 

(7)  Schreibt der Auftraggeber Umwelteigenschaften in Form von Leistungs- oder Funktionsan-
forderungen vor, so kann er die Spezifikationen verwenden, die in europäischen, multina-
tionalen oder anderen Umweltzeichen definiert sind, wenn 
1.  sie sich zur Definition der Merkmale des Auftragsgegenstands eignen, 
2.  die Anforderungen des Umweltzeichens auf Grundlage von wissenschaftlich abgesi-

cherten Informationen ausgearbeitet werden, 
3.  die Umweltzeichen im Rahmen eines Verfahrens erlassen werden, an dem interes-

sierte Kreise – wie z. B. staatliche Stellen, Verbraucher, Hersteller, Händler und Um-
weltorganisationen – teilnehmen können, und 

4.  wenn das Umweltzeichen für alle Betroffenen zugänglich und verfügbar ist. 
Der Auftraggeber kann in den Vergabeunterlagen angeben, dass bei Leistungen, die 
mit einem Umweltzeichen ausgestattet sind, vermutet wird, dass sie den in der Leis-
tungsbeschreibung festgelegten technischen Spezifikationen genügen. Der Auftrag-
geber muss jedoch auch jedes andere geeignete Beweismittel, wie technische Unter-
lagen des Herstellers oder Prüfberichte anerkannter Stellen, akzeptieren. Anerkannte 
Stellen sind die Prüf- und Eichlaboratorien sowie die Inspektions- und Zertifizierungs-
stellen, die mit den anwendbaren europäischen Normen übereinstimmen. Der Auf-
traggeber erkennt Bescheinigungen von in anderen Mitgliedstaaten ansässigen aner-
kannten Stellen an. 

(8) Soweit es nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist, darf in technischen Spe-
zifikationen nicht auf eine bestimmte Produktion oder Herkunft oder ein besonderes Ver-
fahren oder auf Marken, Patente, Typen eines bestimmten Ursprungs oder einer bestimm-
ten Produktion verwiesen werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmen oder bestimmte 
Produkte begünstigt oder ausgeschlossen werden. Solche Verweise sind jedoch aus-
nahmsweise zulässig, wenn der Auftragsgegenstand nicht hinreichend genau und allge-
mein verständlich beschrieben werden kann; solche Verweise sind mit dem Zusatz „oder 
gleichwertig“ zu versehen. 
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Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis 
(9)  Die Leistung ist in der Regel durch eine allgemeine Darstellung der Bauaufgabe (Baube-

schreibung) und ein in Teilleistungen gegliedertes Leistungsverzeichnis zu beschreiben. 
(10) Erforderlichenfalls ist die Leistung auch zeichnerisch oder durch Probestücke darzustel-

len oder anders zu erklären, z. B. durch Hinweise auf ähnliche Leistungen, durch Men-
gen- oder statische Berechnungen. Zeichnungen und Proben, die für die Ausführung 
maßgebend sein sollen, sind eindeutig zu bezeichnen. 

(11) Leistungen, die nach den Vertragsbedingungen, den Technischen Vertragsbedingungen 
oder der gewerblichen Verkehrssitte zu der geforderten Leistung gehören (§ 2 Absatz 1 
VOB/B), brauchen nicht besonders aufgeführt zu werden. 

(12) Im Leistungsverzeichnis ist die Leistung derart aufzugliedern, dass unter einer Ordnungs-
zahl (Position) nur solche Leistungen aufgenommen werden, die nach ihrer technischen 
Beschaffenheit und für die Preisbildung als in sich gleichartig anzusehen sind. Ungleich-
artige Leistungen sollen unter einer Ordnungszahl (Sammelposition) nur zusammenge-
fasst werden, wenn eine Teilleistung gegenüber einer anderen für die Bildung eines 
Durchschnittspreises ohne nennenswerten Einfluss ist. 

 
Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm 
(13) Wenn es nach Abwägen aller Umstände zweckmäßig ist, abweichend von Absatz 9 

zusammen mit der Bauausführung auch den Entwurf für die Leistung dem Wettbewerb zu 
unterstellen, um die technisch, wirtschaftlich und gestalterisch beste sowie funktionsge-
rechteste Lösung der Bauaufgabe zu ermitteln, kann die Leistung durch ein Leistungs-
programm dargestellt werden. 

(14) 1.  Das Leistungsprogramm umfasst eine Beschreibung der Bauaufgabe, aus der die 
Bewerber alle für die Entwurfsbearbeitung und ihr Angebot maßgebenden Bedingun-
gen und Umstände erkennen können und in der sowohl der Zweck der fertigen Leis-
tung als auch die an sie gestellten technischen, wirtschaftlichen, gestalterischen und 
funktionsbedingten Anforderungen angegeben sind, sowie gegebenenfalls ein Mus-
terleistungsverzeichnis, in dem die Mengenangaben ganz oder teilweise offen gelas-
sen sind. 

2.  Die Absätze 10 bis 12 gelten sinngemäß. 
(15) Von dem Bieter ist ein Angebot zu verlangen, das außer der Ausführung der Leistung den 

Entwurf nebst eingehender Erläuterung und eine Darstellung der Bauausführung sowie 
eine eingehende und zweckmäßig gegliederte Beschreibung der Leistung – gegebenen-
falls mit Mengen und Preisangaben für Teile der Leistung – umfasst. Bei Beschreibung 
der Leistung mit Mengen- und Preisangaben ist vom Bieter zu verlangen, dass er 
1.  die Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere die von ihm selbst ermittelten Men-

gen, entweder ohne Einschränkung oder im Rahmen einer in den Vergabeunterlagen 
anzugebenden Mengentoleranz vertritt, und dass er 

2.  etwaige Annahmen, zu denen er in besonderen Fällen gezwungen ist, weil zum Zeit-
punkt der Angebotsabgabe einzelne Teilleistungen nach Art und Menge noch nicht 
bestimmt werden können (z. B. Aushub-, Abbruch- oder Wasserhaltungsarbeiten) – 
erforderlichenfalls anhand von Plänen und Mengenermittlungen – begründet. 

 
§ 8 Vergabeunterlagen 
(1)  Die Vergabeunterlagen bestehen aus 

1.  dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe), gegebenenfalls Bewerbungs-
bedingungen (§ 8 Absatz 2) und 

2.  den Vertragsunterlagen (§§ 7 und 8 Absätze 3 bis 6). 
(2)  1.  Das Anschreiben muss alle Angaben nach § 12 Absatz 1 Nummer 2 enthalten, die 

 außer den Vertragsunterlagen für den Entschluss zur Abgabe eines Angebots not-
wendig sind, sofern sie nicht bereits veröffentlicht wurden. 
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2. Der Auftraggeber kann die Bieter auffordern, in ihrem Angebot die Leistungen an-
zugeben, die sie an Nachunternehmen zu vergeben beabsichtigen. 

3.  Der Auftraggeber hat anzugeben: 
a)  ob er Nebenangebote nicht zulässt, 
b)  ob er Nebenangebote ausnahmsweise nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 

zulässt. 
Von Bietern, die eine Leistung anbieten, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Tech-
nischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, sind im An-
gebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung 
zu verlangen. 

4.  Auftraggeber, die ständig Bauleistungen vergeben, sollen die Erfordernisse, die die 
Bewerber bei der Bearbeitung ihrer Angebote beachten müssen, in den Bewerbungs-
bedingungen zusammenfassen und dem Anschreiben beifügen. 

(3)  In den Vergabeunterlagen ist vorzuschreiben, dass die Allgemeinen Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) Bestandteile des Vertrags werden. Das gilt 
auch für etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen und etwaige Zusätzliche Technische 
Vertragsbedingungen, soweit sie Bestandteile des Vertrags werden sollen. 

(4)  1.  Die Allgemeinen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie können 
von Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für die bei ihnen allgemein 
gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzt werden. 
Diese dürfen den Allgemeinen Vertragsbedingungen nicht widersprechen. 

2.  Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind die Allgemeinen Vertragsbedingungen und 
etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen durch Besondere Vertragsbedingungen zu 
ergänzen. In diesen sollen sich Abweichungen von den Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen auf die Fälle beschränken, in denen dort besondere Vereinbarungen aus-
drücklich vorgesehen sind und auch nur soweit es die Eigenart der Leistung und ihre 
Ausführung erfordern. 

(5)  Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. 
Sie können von Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für die bei ihnen all-
gemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen er-
gänzt werden. Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind Ergänzungen und Änderungen 
in der Leistungsbeschreibung festzulegen. 

(6)  1.  In den Zusätzlichen Vertragsbedingungen oder in den Besonderen Vertragsbedingun-
gen sollen, soweit erforderlich, folgende Punkte geregelt werden: 
a)  Unterlagen (§ 8 Absatz 9; § 3 Absätze 5 und 6 VOB/B), 
b)  Benutzung von Lager- und Arbeitsplätzen, Zufahrtswegen, Anschlussgleisen, 

Wasser und Energieanschlüssen (§ 4 Absatz 4 VOB/B), 
c)  Weitervergabe an Nachunternehmen (§ 4 Absatz 8 VOB/B), 
d)  Ausführungsfristen (§ 9 Absätze 1 bis 4; § 5 VOB/B), 
e)  Haftung (§ 10 Absatz 2 VOB/B), 
f)  Vertragsstrafen und Beschleunigungsvergütungen (§ 9 Absatz 5; § 11 VOB/B), 
g) Abnahme (§ 12 VOB/B), 
h)  Vertragsart (§ 4), Abrechnung (§ 14 VOB/B), 
i)  Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B), 
j)  Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B), 
k)  Sicherheitsleistung (§ 9 Absätze 7 und 8; § 17 VOB/B), 
l)  Gerichtsstand (§ 18 Absatz 1 VOB/B), 
m)  Lohn- und Gehaltsnebenkosten, 
n)  Änderung der Vertragspreise (§ 9 Absatz 9). 

2.  Im Einzelfall erforderliche besondere Vereinbarungen über die Mängelansprüche sowie 
deren Verjährung (§ 9 Absatz 6; § 13 Absätze 1, 4 und 7 VOB/B) und über die Verteilung 
der Gefahr bei Schäden, die durch Hochwasser, Sturmfluten, Grundwasser, Wind, 
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Schnee, Eis und dergleichen entstehen können (§ 7 VOB/B), sind in den Besonderen Ver-
tragsbedingungen zu treffen. Sind für bestimmte Bauleistungen gleichgelagerte Voraus-
setzungen im Sinne von § 9 Absatz 6 gegeben, so dürfen die besonderen Vereinbarungen 
auch in Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen vorgesehen werden. 

(7)  1.  Bei Öffentlicher Ausschreibung kann eine Erstattung der Kosten für die Vervielfälti-
gung der Leistungsbeschreibung und der anderen Unterlagen sowie für die Kosten 
der postalischen Versendung verlangt werden. 

2.  Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe sind alle Unterlagen un-
entgeltlich abzugeben. 

(8)  1.  Für die Bearbeitung des Angebots wird keine Entschädigung gewährt. Verlangt je-
doch der Auftraggeber, dass der Bewerber Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, statische 
Berechnungen, Mengenberechnungen oder andere Unterlagen ausarbeitet, insbe-
sondere in den Fällen des § 7 Absätze 13 bis 15, so ist einheitlich für alle Bieter in 
der Ausschreibung eine angemessene Entschädigung festzusetzen. Diese Entschä-
digung steht jedem Bieter zu, der ein der Ausschreibung entsprechendes Angebot mit 
den geforderten Unterlagen rechtzeitig eingereicht hat. 

2.  Diese Grundsätze gelten für die Freihändige Vergabe entsprechend. 
(9)  Der Auftraggeber darf Angebotsunterlagen und die in den Angeboten enthaltenen eige-

nen Vorschläge eines Bieters nur für die Prüfung und Wertung der Angebote (§ 16) ver-
wenden. Eine darüber hinausgehende Verwendung bedarf der vorherigen schriftlichen 
Vereinbarung. 

(10) Sollen Streitigkeiten aus dem Vertrag unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs im 
schiedsrichterlichen Verfahren ausgetragen werden, so ist es in besonderer, nur das 
Schiedsverfahren betreffender Urkunde zu vereinbaren, soweit nicht § 1031 Absatz 2 der 
Zivilprozessordnung auch eine andere Form der Vereinbarung zulässt. 

 
§ 8a Vergabeunterlagen 
Bei Bauaufträgen im Sinne von § 1a muss das Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabga-
be) außer den Angaben nach § 12 Absatz 1 Nummer 2, die in Anhang II der Verordnung (EG) 
Nummer 1564/2005 geforderten Informationen enthalten, sofern sie nicht bereits veröffentlicht 
wurden. 
 
§ 9 Vertragsbedingungen 
 
Ausführungsfristen 
(1)  1.  Die Ausführungsfristen sind ausreichend zu bemessen; Jahreszeit, Arbeitsbedingun-

gen und etwaige besondere Schwierigkeiten sind zu berücksichtigen. Für die Bauvor-
bereitung ist dem Auftragnehmer genügend Zeit zu gewähren. 

2.  Außergewöhnlich kurze Fristen sind nur bei besonderer Dringlichkeit vorzusehen. 
3.  Soll vereinbart werden, dass mit der Ausführung erst nach Aufforderung zu beginnen 

ist (§ 5 Absatz 2 VOB/B), so muss die Frist, innerhalb derer die Aufforderung ausge-
sprochen werden kann, unter billiger Berücksichtigung der für die Ausführung maßge-
benden Verhältnisse zumutbar sein; sie ist in den Vergabeunterlagen festzulegen. 

(2)  1.  Wenn es ein erhebliches Interesse des Auftraggebers erfordert, sind Einzelfristen für 
in sich abgeschlossene Teile der Leistung zu bestimmen. 

2.  Wird ein Bauzeitenplan aufgestellt, damit die Leistungen aller Unternehmen sicher in-
einander greifen, so sollen nur die für den Fortgang der Gesamtarbeit besonders wich-
tigen Einzelfristen als vertraglich verbindliche Fristen (Vertragsfristen) bezeichnet wer-
den. 

(3)  Ist für die Einhaltung von Ausführungsfristen die Übergabe von Zeichnungen oder anderen 
Unterlagen wichtig, so soll hierfür ebenfalls eine Frist festgelegt werden. 
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(4) Der Auftraggeber darf in den Vertragsunterlagen eine Pauschalierung des Verzugsscha-
dens (§ 5 Absatz 4 VOB/B) vorsehen; sie soll 5 v. H. der Auftragssumme nicht überschrei-
ten. Der Nachweis eines geringeren Schadens ist zuzulassen. 

 
Vertragsstrafen, Beschleunigungsvergütung 
(5)  Vertragsstrafen für die Überschreitung von Vertragsfristen sind nur zu vereinbaren, wenn 

die Überschreitung erhebliche Nachteile verursachen kann. Die Strafe ist in angemesse-
nen Grenzen zu halten. Beschleunigungsvergütung (Prämien) sind nur vorzusehen, wenn 
die Fertigstellung vor Ablauf der Vertragsfristen erhebliche Vorteile bringt. 

 
Verjährung der Mängelansprüche 
(6)  Andere Verjährungsfristen als nach § 13 Absatz 4 VOB/B sollen nur vorgesehen werden, 

wenn dies wegen der Eigenart der Leistung erforderlich ist. In solchen Fällen sind alle 
Umstände gegeneinander abzuwägen, insbesondere, wann etwaige Mängel wahrschein-
lich erkennbar werden und wieweit die Mängelursachen noch nachgewiesen werden kön-
nen, aber auch die Wirkung auf die Preise und die Notwendigkeit einer billigen Bemes-
sung der Verjährungsfristen für Mängelansprüche. 

 
Sicherheitsleistung 
(7)  Auf Sicherheitsleistung soll ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn Mängel der Leis-

tung voraussichtlich nicht eintreten. Unterschreitet die Auftragssumme 250.000 € ohne 
Umsatzsteuer, ist auf Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung und in der Regel auf Si-
cherheitsleistung für die Mängelansprüche zu verzichten. Bei Beschränkter Ausschreibung 
sowie bei Freihändiger Vergabe sollen Sicherheitsleistungen in der Regel nicht verlangt 
werden. 

(8)  Die Sicherheit soll nicht höher bemessen und ihre Rückgabe nicht für einen späteren 
Zeitpunkt vorgesehen werden, als nötig ist, um den Auftraggeber vor Schaden zu bewah-
ren. Die Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag soll 
5 v. H. der Auftragssumme nicht überschreiten. Die Sicherheit für Mängelansprüche soll 
3 v. H. der Abrechnungssumme nicht überschreiten. 

 
Änderung der Vergütung 
(9)  Sind wesentliche Änderungen der Preisermittlungsgrundlagen zu erwarten, deren Eintritt 

oder Ausmaß ungewiss ist, so kann eine angemessene Änderung der Vergütung in den 
Vertragsunterlagen vorgesehen werden. Die Einzelheiten der Preisänderungen sind fest-
zulegen. 

 
§ 10 Fristen 
(1)  Für die Bearbeitung und Einreichung der Angebote ist eine ausreichende Angebotsfrist 

vorzusehen, auch bei Dringlichkeit nicht unter 10 Kalendertagen. Dabei ist insbesondere 
der zusätzliche Aufwand für die Besichtigung von Baustellen oder die Beschaffung von 
Unterlagen für die Angebotsbearbeitung zu berücksichtigen. 

(2)  Die Angebotsfrist läuft ab, sobald im Eröffnungstermin der Verhandlungsleiter mit der 
Öffnung der Angebote beginnt. 

(3)  Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote in Textform zurückgezogen werden. 
(4)  Für die Einreichung von Teilnahmeanträgen bei Beschränkter Ausschreibung nach Öffent-

lichem Teilnahmewettbewerb ist eine ausreichende Bewerbungsfrist vorzusehen. 
(5)  Die Zuschlagsfrist beginnt mit dem Eröffnungstermin. 
(6)  Die Zuschlagsfrist soll so kurz wie möglich und nicht länger bemessen werden, als der 

Auftraggeber für eine zügige Prüfung und Wertung der Angebote (§ 16) benötigt. Eine 
längere Zuschlagsfrist als 30 Kalendertage soll nur in begründeten Fällen festgelegt wer-
den. Das Ende der Zuschlagsfrist ist durch Angabe des Kalendertages zu bezeichnen. 
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(7)  Es ist vorzusehen, dass der Bieter bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an sein Angebot 
gebunden ist. 

(8)  Die Absätze 5 bis 7 gelten bei Freihändiger Vergabe entsprechend. 
 
§ 10a Fristen 
(1)  1. Beim Offenen Verfahren beträgt die Frist für den Eingang der Angebote (Angebots-

frist) mindestens 52 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absendung der Be-
kanntmachung. 

2.  Die Frist für den Eingang der Angebote kann verkürzt werden, wenn eine Vorinforma-
tion gemäß § 12a Absatz 1 nach dem vorgeschriebenen Muster (Anhang I der Ver-
ordnung (EG) Nummer 1564/2005) mindestens 52 Kalendertage, höchstens aber 
12 Monate vor dem Zeitpunkt der Absendung der Bekanntmachung des Auftrags im 
Offenen Verfahren nach § 12a Absatz 2 an das Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften abgesandt wurde. Diese Vorinformation muss mindestens die im Muster ei-
ner Bekanntmachung (Anhang II der Verordnung (EG) Nummer 1564/ 2005) für das 
Offene Verfahren geforderten Angaben enthalten, soweit diese Informationen zum 
Zeitpunkt der Absendung der Vorinformation vorlagen. Die verkürzte Frist muss für die 
Interessenten ausreichen, um ordnungsgemäße Angebote einreichen zu können. Sie 
sollte generell mindestens 36 Kalendertage vom Zeitpunkt der Absendung der Be-
kanntmachung des Auftrags an betragen; sie darf 22 Kalendertage nicht unterschrei-
ten. 

3.  Können die Vertragsunterlagen, die zusätzlichen Unterlagen oder die geforderten 
Auskünfte wegen ihres großen Umfangs nicht innerhalb der in § 12a Absätze 4 und 5 
genannten Fristen zugesandt bzw. erteilt werden, sind die in den Nummern 1 und 2 
vorgesehenen Fristen angemessen zu verlängern. 

4.  Bei Bekanntmachungen, die über das Internetportal des Amtes für amtliche Veröffent-
lichungen der Europäischen Gemeinschaften 3) auf elektronischem Wege erstellt und 
übermittelt werden (elektronische Bekanntmachung), können die in Nummern 1 und 2 
genannten Angebotsfristen um 7 Kalendertage verkürzt werden. 

5.  Die Angebotsfrist kann um weitere 5 Kalendertage verkürzt werden, wenn ab der Ver-
öffentlichung der Bekanntmachung die Vertragsunterlagen und alle zusätzlichen Un-
terlagen auf elektronischem Wege frei, direkt und vollständig verfügbar gemacht wer-
den; in der Bekanntmachung ist die Internetadresse anzugeben, unter der diese Un-
terlagen abrufbar sind. 

6.  Im Offenen Verfahren darf die Kumulierung der Verkürzungen keinesfalls zu einer An-
gebotsfrist führen, die kürzer ist als 15 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Ab-
sendung der Bekanntmachung. 

(2)  1.  Beim Nichtoffenen Verfahren beträgt die Frist für den Eingang der Anträge auf Teil-
nahme (Bewerbungsfrist) mindestens 37 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Ab-
sendung der Bekanntmachung. Aus Gründen der Dringlichkeit kann die Bewerbungs-
frist auf 15 Kalendertage verkürzt werden. 

2.  Die Bewerbungsfrist kann bei elektronischen Bekanntmachungen gemäß Absatz 1 
Nummer 4 um 7 Kalendertage verkürzt werden. 

3.  Beim Nichtoffenen Verfahren beträgt die Angebotsfrist mindestens 40 Kalendertage, 
gerechnet vom Tag nach Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe. Die Frist 
für den Eingang der Angebote kann auf 26 Kalendertage verkürzt werden, wenn eine 
Vorinformation gemäß § 12a Absatz 1 nach dem vorgeschriebenen Muster (Anhang I 
der Verordnung (EG) Nummer 1564/2005) mindestens 52 Kalendertage, höchstens 
aber 12 Monate vor dem Zeitpunkt der Absendung der Bekanntmachung des Auftrags 
im Nichtoffenen Verfahren nach § 12a Absatz 2 an das Amtsblatt der Europäischen  

 
________________________ 
 
3) http://simap.europa.eu/ 



 

 
www.mek-law.de 

VOB/A 
 

71 
 

Gemeinschaften abgesandt wurde. Diese Vorinformation muss mindestens die im 
Muster einer Bekanntmachung (Anhang II der Verordnung (EG) Nummer 1564/2005) 
für das Nichtoffene Verfahren oder gegebenenfalls die im Muster einer Bekanntma-
chung (Anhang II der Verordnung (EG) Nummer 1564/2005) für das Verhandlungsver-
fahren geforderten Angaben enthalten, soweit diese Informationen zum Zeitpunkt der 
Absendung der Vorinformation vorlagen. 

4.  Aus Gründen der Dringlichkeit können diese Fristen wie folgt verkürzt werden: 
a)  auf mindestens 15 Kalendertage für den Eingang der Anträge auf Teilnahme bzw. 

mindestens 10 Kalendertage bei elektronischer Bekanntmachung gemäß Absatz 1 
Nummer 4, 

b)  bei Nichtoffenen Verfahren auf mindestens 10 Kalendertage für den Eingang der 
Angebote. 

5. Die Angebotsfrist kann um weitere 5 Kalendertage verkürzt werden, wenn ab der Ver-
öffentlichung der Bekanntmachung die Vertragsunterlagen und alle zusätzlichen Un-
terlagen auf elektronischem Wege frei, direkt und vollständig verfügbar gemacht wer-
den; in der Bekanntmachung ist die Internetadresse anzugeben, unter der diese Un-
terlagen abrufbar sind. 

(3)  Beim Wettbewerblichen Dialog ist entsprechend Absatz 2 Nummer 1 Satz 1 und Num-
mer 2 und beim Verhandlungsverfahren mit Vergabebekanntmachung ist entsprechend 
Absatz 2 Nummern 1 und 2 zu verfahren. 

(4)  Können die Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsichtnahme in nicht über-
sandte Unterlagen erstellt werden und können die Fristen der Absätze 1 und 2 deswegen 
nicht eingehalten werden, so sind sie angemessen zu verlängern. 

 
§ 11 Grundsätze der Informationsübermittlung 
(1)  1. Die Auftraggeber geben in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen an, ob 

Informationen per Post, Telefax, direkt, elektronisch oder durch eine Kombination die-
ser Kommunikationsmittel übermittelt werden. 

2.  Das für die elektronische Übermittlung gewählte Netz muss allgemein verfügbar sein 
und darf den Zugang der Bewerber und Bieter zu den Vergabeverfahren nicht be-
schränken. Die dafür zu verwendenden Programme und ihre technischen Merkmale 
müssen allgemein zugänglich, mit allgemein verbreiteten Erzeugnissen der Informati-
ons- und Kommunikationstechnologie kompatibel und nichtdiskriminierend sein. 

3.  Die Auftraggeber haben dafür Sorge zu tragen, dass den interessierten Unternehmen 
die Informationen über die Spezifikationen der Geräte, die für die elektronische Über-
mittlung der Anträge auf Teilnahme und der Angebote erforderlich sind, einschließlich 
Verschlüsselung zugänglich sind. Außerdem muss gewährleistet sein, dass die in An-
hang I genannten Anforderungen erfüllt sind. 

(2)  Der Auftraggeber kann im Internet ein Beschafferprofil einrichten, in dem allgemeine 
Informationen wie Kontaktstelle, Telefon- und Faxnummer, Postanschrift und  
E-Mailadresse sowie Angaben über Ausschreibungen, geplante und vergebene Aufträge 
oder aufgehobene Verfahren veröffentlicht werden können. 

 
§ 11a Anforderungen an Teilnahmeanträge 
(1)  Die Auftraggeber haben die Datenintegrität und die Vertraulichkeit der übermittelten An-

träge auf Teilnahme am Vergabeverfahren auf geeignete Weise zu gewährleisten. Per 
Post oder direkt übermittelte Anträge auf Teilnahme am Vergabeverfahren sind in einem 
verschlossenen Umschlag einzureichen, als solche zu kennzeichnen und bis zum Ablauf 
der für ihre Einreichung vorgesehenen Frist unter Verschluss zu halten. Bei elektronisch 
übermittelten Teilnahmeanträgen ist dies durch entsprechende organisatorische und tech-
nische Lösungen nach den Anforderungen des Auftraggebers und durch Verschlüsselung 
sicherzustellen. Die Verschlüsselung muss bis zum Ablauf der für ihre Einreichung vorge-
sehenen Frist aufrechterhalten bleiben. 
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(2)  Anträge auf Teilnahme am Vergabeverfahren können auch per Telefax oder telefonisch 
gestellt werden. Werden Anträge auf Teilnahme telefonisch oder per Telefax gestellt, sind 
diese vom Bewerber bis zum Ablauf der Frist für die Abgabe der Teilnahmeanträge durch 
Übermittlung per Post, direkt oder elektronisch zu bestätigen. 

 
§ 12 Bekanntmachung, Versand der Vergabeunterlagen 
(1)  1.  Öffentliche Ausschreibungen sind bekannt zu machen, z. B. in Tageszeitungen, amtli-

chen Veröffentlichungsblättern oder auf Internetportalen, sie können auch auf 
www.bund.de veröffentlicht werden. 

2.  Diese Bekanntmachungen sollen folgende Angaben enthalten: 
a)  Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer sowie E-Mailadresse des Auftragge-

bers (Vergabestelle), 
b)  gewähltes Vergabeverfahren, 
c)  gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver- 

und Entschlüsselung, 
d)  Art des Auftrags, 
e)  Ort der Ausführung, 
f)  Art und Umfang der Leistung, 
g)  Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch 

Planungsleistungen gefordert werden, 
h)  falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und 

Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für eines, mehrere oder al-
le Lose einzureichen, 

i)  Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des 
Bauleistungsauftrags; sofern möglich, Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen be-
gonnen werden sollen, 

j)  gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Zulässigkeit von Ne-
benangeboten, 

k)  Name und Anschrift, Telefon- und Faxnummer, E-Mailadresse der Stelle, bei der 
die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen 
werden können, 

l)  gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die 
Unterlagen zu entrichten ist, 

m)  bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, 
an die diese Anträge zu richten sind, Tag, an dem die Aufforderungen zur Ange-
botsabgabe spätestens abgesandt werden, 

n)  Frist für den Eingang der Angebote, 
o)  Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an 

die Angebote elektronisch zu übermitteln sind, 
p)  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen, 
q)  Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen 

bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen, 
r)  gegebenenfalls geforderte Sicherheiten, 
s)  wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die 

maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind, 
t)  gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe 

haben muss, 
u)  verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters, 
v)  Zuschlagsfrist, 
w) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprü-

fung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann. 
(2)  1. Bei Beschränkten Ausschreibungen nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb sind die 

Unternehmen durch Bekanntmachungen, z. B. in Tageszeitungen, amtlichen Veröf-
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fentlichungsblättern oder auf Internetportalen, aufzufordern, ihre Teilnahme am Wett-
bewerb zu beantragen. 

2.  Diese Bekanntmachungen sollen die Angaben gemäß § 12 Absatz 1 Nummer 2 ent-
halten. 

(3)  Anträge auf Teilnahme sind auch dann zu berücksichtigen, wenn sie durch Telefax oder in 
sonstiger Weise elektronisch übermittelt werden, sofern die sonstigen Teilnahmebedin-
gungen erfüllt sind. 

(4)  1.  Die Vergabeunterlagen sind den Bewerbern unverzüglich in geeigneter Weise zu 
 übermitteln. 

2.  Die Vergabeunterlagen sind bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Ver-
gabe an alle ausgewählten Bewerber am selben Tag abzusenden. 

(5) Wenn von den für die Preisermittlung wesentlichen Unterlagen keine Vervielfältigungen 
abgegeben werden können, sind diese in ausreichender Weise zur Einsicht auszulegen. 

(6)  Die Namen der Bewerber, die Vergabeunterlagen erhalten oder eingesehen haben, sind 
geheim zu halten. 

(7)  Erbitten Bewerber zusätzliche sachdienliche Auskünfte über die Vergabeunterlagen, so 
sind diese Auskünfte allen Bewerbern unverzüglich in gleicher Weise zu erteilen. 

 
§ 12a Vorinformation, Bekanntmachung, Versand der V ergabeunterlagen 
(1)  1. Die wesentlichen Merkmale für 

a)  eine beabsichtigte bauliche Anlage mit mindestens einem geschätzten Gesamt-
auftragswert nach § 2 Nummer 4 VgV ohne Umsatzsteuer, 

b)  einen beabsichtigten Bauauftrag, bei dem der Wert der zu liefernden Stoffe und 
Bauteile weit überwiegt, mit einem geschätzten Auftragswert von mindestens 
750.000 €, sind als Vorinformation bekannt zu machen. 

2.  Die Vorinformation ist nur dann zwingend vorgeschrieben, wenn die Auftraggeber die 
Möglichkeit wahrnehmen, die Frist für den Eingang der Angebote gemäß § 10a Absatz 
1 Nummer 2 zu verkürzen. 

3.  Die Vorinformation ist nach dem in Anhang I der Verordnung (EG) Nummer 1564/2005 
enthaltenen Muster zu erstellen. 

4.  Sie sind sobald wie möglich nach Genehmigung der Planung dem Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften 4) zu übermitteln oder im Be-
schafferprofil nach § 11 Absatz 2 zu veröffentlichen; in diesem Fall ist dem Amt für 
amtliche Veröffentlichungen zuvor auf elektronischem Wege die Veröffentlichung mit 
dem in Anhang VIII der Verordnung (EG) Nummer 1564/2005 enthaltenem Muster zu 
melden. Die Vorinformation kann außerdem in Tageszeitungen, amtlichen Veröffentli-
chungsblättern oder Internetportalen veröffentlicht werden. 

(2)  1. Werden Bauaufträge im Sinne von § 1a im Wege eines Offenen Verfahrens, eines 
 Nichtoffenen Verfahrens, eines Wettbewerblichen Dialogs oder eines Verhandlungs-
verfahrens mit Vergabebekanntmachung vergeben, sind die Unternehmen durch Be-
kanntmachungen aufzufordern, ihre Teilnahme am Wettbewerb zu beantragen. 

2.  Die Bekanntmachungen müssen die in Anhang II der Verordnung (EG) Nummer 
1564/2005 geforderten Informationen enthalten und sind im Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften zu veröffentlichen. Sie sind dem Amt für amtliche Veröffentli-
chungen der Europäischen Gemeinschaften unverzüglich, in Fällen des beschleunig-
ten Verfahrens per Telefax oder elektronisch 5) zu übermitteln. Die Bekanntmachung 
soll sich auf ca. 650 Wörter beschränken. 

3.  Der Tag der Absendung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften muss nachgewiesen werden können. 

 
________________________ 
 
4) Veröffentlichung des Supplements zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg 
5) http://simap.europa.eu/ 
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4.  Die Bekanntmachung wird unentgeltlich, spätestens 12 Tage nach der Absendung im 
Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in der Originalsprache 
veröffentlicht. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Angaben wird in den übrigen 
Amtssprachen der Gemeinschaften veröffentlicht; der Wortlaut in der Originalsprache 
ist verbindlich. 

5. Die Bekanntmachungen können auch inländisch veröffentlicht werden, z. B. in Tages-
zeitungen, amtlichen Veröffentlichungsblättern oder Internetportalen. Sie dürfen nur 
die dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften 
übermittelten Angaben enthalten und dürfen nicht vor Absendung an dieses Amt ver-
öffentlicht werden. 

6. Bekanntmachungen, die über das Internetportal des Amtes für amtliche Veröffentli-
chungen der Europäischen Gemeinschaften 6) auf elektronischem Wege erstellt und 
übermittelt wurden (elektronische Bekanntmachung), werden abweichend von Num-
mer 4 spätestens 5 Kalendertage nach ihrer Absendung veröffentlicht. 

(3)  1. Die Bekanntmachung ist beim Offenen Verfahren, Nichtoffenen Verfahren, Verhand-
lungsverfahren und Wettbewerblichen Dialog nach dem im Anhang II der Verordnung 
 (EG) Nummer 1564/2005 enthaltenen Muster zu erstellen. 

2. Dabei sind zu allen Nummern Angaben zu machen; die Texte des Musters sind nicht 
zu wiederholen. 

(4)  Sind bei Offenen Verfahren die Vergabeunterlagen nicht auf elektronischem Weg frei, 
direkt und vollständig verfügbar, werden die Vergabeunterlagen den Bewerbern binnen 
6 Kalendertagen nach Eingang des Antrags zugesandt, sofern dieser Antrag rechtzeitig 
vor dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote eingegangen ist. 

(5)  Rechtzeitig beantragte Auskünfte über die Vergabeunterlagen sind spätestens 6 Kalender-
tage vor Ablauf der Angebotsfrist zu erteilen. Bei Nichtoffenen Verfahren und beschleunig-
ten Verhandlungsverfahren nach § 10a Absatz 2 Nummer 4a beträgt diese Frist 4 Kalen-
dertage. 

 
§ 13 Form und Inhalt der Angebote 
(1)  1.  Der Auftraggeber legt fest, in welcher Form die Angebote einzureichen sind. 

 Schriftlich eingereichte Angebote sind immer zuzulassen. Sie müssen unterzeichnet 
sein. Elektronisch übermittelte Angebote sind nach Wahl des Auftraggebers mit einer 
fortgeschrittenen elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz und den Anforde-
rungen des Auftraggebers oder mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach 
dem Signaturgesetz zu versehen. 

2.  Die Auftraggeber haben die Datenintegrität und die Vertraulichkeit der Angebote auf 
geeignete Weise zu gewährleisten. Per Post oder direkt übermittelte Angebote sind in 
einem verschlossenen Umschlag einzureichen, als solche zu kennzeichnen und bis 
zum Ablauf der für die Einreichung vorgesehenen Frist unter Verschluss zu halten. Bei 
elektronisch übermittelten Angeboten ist dies durch entsprechende technische Lösun-
gen nach den Anforderungen des Auftraggebers und durch Verschlüsselung sicherzu-
stellen. Die Verschlüsselung muss bis zur Öffnung des ersten Angebots aufrechterhal-
ten bleiben. 

3.  Die Angebote müssen die geforderten Preise enthalten. 
4. Die Angebote müssen die geforderten Erklärungen und Nachweise enthalten. 
5.  Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. Änderungen des Bieters an 

seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. 
6.  Bieter können für die Angebotsabgabe eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfas-

sung des Leistungsverzeichnisses benutzen, wenn sie den vom Auftraggeber verfass-
ten Wortlaut des Leistungsverzeichnisses im Angebot als allein verbindlich anerken- 
 

 
________________________ 
 

6) http://simap.europa.eu/ 
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nen; Kurzfassungen müssen jedoch die Ordnungszahlen (Positionen) vollzählig, in der  
gleichen Reihenfolge und mit den gleichen Nummern wie in dem vom Auftraggeber 
verfassten Leistungsverzeichnis, wiedergeben. 

7.  Muster und Proben der Bieter müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein. 
(2)  Eine Leistung, die von den vorgesehenen technischen Spezifikationen nach § 7 Absatz 3 

abweicht, kann angeboten werden, wenn sie mit dem geforderten Schutzniveau in Bezug 
auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichwertig ist. Die Abweichung 
muss im Angebot eindeutig bezeichnet sein. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot 
nachzuweisen. 

(3)  Die Anzahl von Nebenangeboten ist an einer vom Auftraggeber in den Vergabeunterlagen 
bezeichneten Stelle aufzuführen. Etwaige Nebenangebote müssen auf besonderer Anlage 
gemacht und als solche deutlich gekennzeichnet werden. 

(4) Soweit Preisnachlässe ohne Bedingungen gewährt werden, sind diese an einer vom 
Auftraggeber in den Vergabeunterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen. 

(5) Bietergemeinschaften haben die Mitglieder zu benennen sowie eines ihrer Mitglieder als 
bevollmächtigten Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des Vertrags zu be-
zeichnen. Fehlt die Bezeichnung des bevollmächtigten Vertreters im Angebot, so ist sie 
vor der Zuschlagserteilung beizubringen. 

(6)  Der Auftraggeber hat die Anforderungen an den Inhalt der Angebote nach den Absätzen 1 
bis 5 in die Vergabeunterlagen aufzunehmen. 

 
§ 13a Form der Angebote 
§ 13 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 gilt nicht. 
 
§ 14 Öffnung der Angebote, Eröffnungstermin 
(1)  Bei Ausschreibungen ist für die Öffnung und Verlesung (Eröffnung) der Angebote ein 

Eröffnungstermin abzuhalten, in dem nur die Bieter und ihre Bevollmächtigten zugegen 
sein dürfen. Bis zu diesem Termin sind die zugegangenen Angebote auf dem ungeöffne-
ten Umschlag mit Eingangsvermerk zu versehen und unter Verschluss zu halten. Elektro-
nische Angebote sind zu kennzeichnen und verschlüsselt aufzubewahren. 

(2)  Zur Eröffnung zuzulassen sind nur Angebote, die dem Verhandlungsleiter bei Öffnung des 
ersten Angebots vorliegen. 

(3)  1.  Der Verhandlungsleiter stellt fest, ob der Verschluss der schriftlichen Angebote unver-
sehrt ist und die elektronischen Angebote verschlüsselt sind. 

2.  Die Angebote werden geöffnet und in allen wesentlichen Teilen im Eröffnungstermin 
gekennzeichnet. Name und Anschrift der Bieter und die Endbeträge der Angebote 
oder ihrer einzelnen Abschnitte, ferner andere den Preis betreffende Angaben (wie 
z. B. Preisnachlässe ohne Bedingungen) werden verlesen. Es wird bekannt gegeben, 
ob und von wem und in welcher Zahl Nebenangebote eingereicht sind. Weiteres aus 
dem Inhalt der Angebote soll nicht mitgeteilt werden. 

3.  Muster und Proben der Bieter müssen im Termin zur Stelle sein. 
(4)  1.  Über den Eröffnungstermin ist eine Niederschrift in Schriftform oder in elektronischer 

Form zu fertigen. Sie ist zu verlesen; in ihr ist zu vermerken, dass sie verlesen und als 
richtig anerkannt worden ist oder welche Einwendungen erhoben worden sind. 

2.  Sie ist vom Verhandlungsleiter zu unterschreiben oder mit einer Signatur nach § 13 
Absatz 1 Nummer 1 zu versehen; die anwesenden Bieter und Bevollmächtigten sind 
berechtigt, mit zu unterzeichnen oder eine Signatur nach § 13 Absatz 1 Nummer 1 an-
zubringen. 

(5) Angebote, die bei der Öffnung des ersten Angebots nicht vorgelegen haben (Absatz 2), 
sind in der Niederschrift oder in einem Nachtrag besonders aufzuführen. Die Eingangszei-
ten und die etwa bekannten Gründe, aus denen die Angebote nicht vorgelegen haben, 
sind zu vermerken. Der Umschlag und andere Beweismittel sind aufzubewahren. 
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(6)  1.  Ein Angebot, das nachweislich vor Ablauf der Angebotsfrist dem Auftraggeber zuge-
gangen war, aber bei Öffnung des ersten Angebots aus vom Bieter nicht zu vertreten-
den Gründen dem Verhandlungsleiter nicht vorgelegen hat, ist wie ein rechtzeitig vor-
liegendes Angebot zu behandeln. 

2.  Den Bietern ist dieser Sachverhalt unverzüglich in Textform mitzuteilen. In die Mittei-
lung sind die Feststellung, dass der Verschluss unversehrt war und die Angaben nach 
Absatz 3 Nummer 2 aufzunehmen. 

3.  Dieses Angebot ist mit allen Angaben in die Niederschrift oder in einen Nachtrag auf-
zunehmen. Im Übrigen gilt Absatz 5 Satz 2 und 3. 

(7)  Den Bietern und ihren Bevollmächtigten ist die Einsicht in die Niederschrift und ihre Nach-
träge (Absätze 5 und 6 sowie § 16 Absatz 5) zu gestatten; den Bietern sind nach Antrag-
stellung die Namen der Bieter sowie die verlesenen und die nachgerechneten Endbeträge 
der Angebote sowie die Zahl ihrer Nebenangebote nach der rechnerischen Prüfung un-
verzüglich mitzuteilen. Die Niederschrift darf nicht veröffentlicht werden. 

(8)  Die Angebote und ihre Anlagen sind sorgfältig zu verwahren und geheim zu halten; dies 
gilt auch bei Freihändiger Vergabe. 

 
§ 15 Aufklärung des Angebotsinhalts 
(1)  1.  Bei Ausschreibungen darf der Auftraggeber nach Öffnung der Angebote bis zur Zu-

schlagserteilung von einem Bieter nur Aufklärung verlangen, um sich über seine Eig-
nung, insbesondere seine technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, das An-
gebot selbst, etwaige Nebenangebote, die geplante Art der Durchführung, etwaige Ur-
sprungsorte oder Bezugsquellen von Stoffen oder Bauteilen und über die Angemes-
senheit der Preise, wenn nötig durch Einsicht in die vorzulegenden Preisermittlungen 
(Kalkulationen) zu unterrichten. 

2.  Die Ergebnisse solcher Aufklärungen sind geheim zu halten. Sie sollen in Textform 
niedergelegt werden. 

(2)  Verweigert ein Bieter die geforderten Aufklärungen und Angaben oder lässt er die ihm 
gesetzte angemessene Frist unbeantwortet verstreichen, so kann sein Angebot unberück-
sichtigt bleiben. 

(3)  Verhandlungen, besonders über Änderung der Angebote oder Preise, sind unstatthaft, 
außer wenn sie bei Nebenangeboten oder Angeboten aufgrund eines Leistungspro-
gramms nötig sind, um unumgängliche technische Änderungen geringen Umfangs und 
daraus sich ergebende Änderungen der Preise zu vereinbaren. 

 
§ 16 Prüfung und Wertung der Angebote 
 
Ausschluss 
(1)  1.  Auszuschließen sind: 

a)  Angebote, die im Eröffnungstermin dem Verhandlungsleiter bei Öffnung des ers-
ten Angebots nicht vorgelegen haben, ausgenommen Angebote nach § 14 Ab-
satz 6, 

b)  Angebote, die den Bestimmungen des § 13 Absatz 1 Nummern 1, 2 und 5 nicht 
entsprechen, 

c)  Angebote, die den Bestimmungen des § 13 Absatz 1 Nummer 3 nicht entspre-
chen; ausgenommen solche Angebote, bei denen lediglich in einer einzelnen un-
wesentlichen Position die Angabe des Preises fehlt und durch die Außerachtlas-
sung dieser Position der Wettbewerb und die Wertungsreihenfolge, auch bei Wer-
tung dieser Position mit dem höchsten Wettbewerbspreis, nicht beeinträchtigt 
werden, 

d)  Angebote von Bietern, die in Bezug auf die Ausschreibung eine Abrede getroffen 
haben, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, 
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e)  Nebenangebote, wenn der Auftraggeber in der Bekanntmachung oder in den Ver-
gabeunterlagen erklärt hat, dass er diese nicht zulässt, 

f)  Nebenangebote, die dem § 13 Absatz 3 Satz 2 nicht entsprechen, 
g)  Angebote von Bietern, die im Vergabeverfahren vorsätzlich unzutreffende Erklä-

rungen in Bezug auf ihre Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit ab-
gegeben haben. 

2.  Außerdem können Angebote von Bietern ausgeschlossen werden, wenn 
a)  ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 

eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse 
abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, 

b)  sich das Unternehmen in Liquidation befindet, 
c)  nachweislich eine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit 

als Bewerber in Frage stellt, 
d)  die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur 

gesetzlichen Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt wurde, 
e)  sich das Unternehmen nicht bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat. 

3.  Fehlen geforderte Erklärungen oder Nachweise und wird das Angebot nicht entspre-
chend Nummern 1 oder 2 ausgeschlossen, verlangt der Auftraggeber die fehlenden 
Erklärungen oder Nachweise nach. Diese sind spätestens innerhalb von 6 Kalender-
tagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber vorzulegen. Die Frist beginnt am 
Tag nach der Absendung der Aufforderung durch den Auftraggeber. Werden die Er-
klärungen oder Nachweise nicht innerhalb der Frist vorgelegt, ist das Angebot auszu-
schließen. 

 
Eignung 
(2)  1. Bei Öffentlicher Ausschreibung ist zunächst die Eignung der Bieter zu prüfen. Dabei 

sind anhand der vorgelegten Nachweise die Angebote der Bieter auszuwählen, deren 
Eignung die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen notwendigen Sicherhei-
ten bietet; dies bedeutet, dass sie die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit besitzen und über ausreichende technische und wirtschaftliche Mittel 
verfügen. 

2.  Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe sind nur Umstände zu be-
rücksichtigen, die nach Aufforderung zur Angebotsabgabe Zweifel an der Eignung des 
Bieters begründen (vgl. § 6 Absatz 3 Nummer 6). 

 
Prüfung 
(3)  Die übrigen Angebote sind rechnerisch, technisch und wirtschaftlich zu prüfen. 
(4)  1.  Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der 

Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßge-
bend. 

2.  Bei Vergabe für eine Pauschalsumme gilt diese ohne Rücksicht auf etwa angegebene 
Einzelpreise. 

3.  Nummern 1 und 2 gelten auch bei Freihändiger Vergabe. 
(5)  Die aufgrund der Prüfung festgestellten Angebotsendsummen sind in der Niederschrift 

über den Eröffnungstermin zu vermerken. 
 
Wertung 
(6)  1.  Auf ein Angebot mit einem unangemessen hohen oder niedrigen Preis darf der Zu-

schlag nicht erteilt werden. 
2.  Erscheint ein Angebotspreis unangemessen niedrig und ist anhand vorliegender Un-

terlagen über die Preisermittlung die Angemessenheit nicht zu beurteilen, ist in Text-
form vom Bieter Aufklärung über die Ermittlung der Preise für die Gesamtleistung oder 
für Teilleistungen zu verlangen, gegebenenfalls unter Festlegung einer zumutbaren 
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Antwortfrist. Bei der Beurteilung der Angemessenheit sind die Wirtschaftlichkeit des 
Bauverfahrens, die gewählten technischen Lösungen oder sonstige günstige Ausfüh-
rungsbedingungen zu berücksichtigen. 

3. In die engere Wahl kommen nur solche Angebote, die unter Berücksichtigung rationel-
len Baubetriebs und sparsamer Wirtschaftsführung eine einwandfreie Ausführung ein-
schließlich Haftung für Mängelansprüche erwarten lassen. Unter diesen Angeboten 
soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt werden, das unter Berücksichtigung aller Ge-
sichtspunkte, wie z. B. Qualität, Preis, technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, 
Umwelteigenschaften, Betriebs- und Folgekosten, Rentabilität, Kundendienst und 
technische Hilfe oder Ausführungsfrist als das wirtschaftlichste erscheint. Der niedrigs-
te Angebotspreis allein ist nicht entscheidend. 

(7)  Ein Angebot nach § 13 Absatz 2 ist wie ein Hauptangebot zu werten. 
(8)  Nebenangebote sind zu werten, es sei denn, der Auftraggeber hat sie in der Bekanntma-

chung oder in den Vergabeunterlagen nicht zugelassen. 
(9)  Preisnachlässe ohne Bedingung sind nicht zu werten, wenn sie nicht an der vom Auftrag-

geber nach § 13 Absatz 4 bezeichneten Stelle aufgeführt sind. Unaufgefordert angebotene 
Preisnachlässe mit Bedingungen für die Zahlungsfrist (Skonti) werden bei der Wertung der 
Angebote nicht berücksichtigt. 

 
Freihändige Vergabe 
(10) Die Bestimmungen der Absätze 2 und 6 gelten auch bei Freihändiger Vergabe. Absatz 1 

Nummer 1 und Absätze 7 bis 9 und § 6 Absatz 1 Nummer 2 sind entsprechend auch bei 
Freihändiger Vergabe anzuwenden. 

 
§ 16a Wertung der Angebote 
(1) Bei der Wertung der Angebote dürfen nur Kriterien und deren Gewichtung berücksichtigt 

werden, die in der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen genannt sind. 
(2) Angebote, die aufgrund einer staatlichen Beihilfe ungewöhnlich niedrig sind, können allein 

aus diesem Grund nur dann zurückgewiesen werden, wenn der Bieter nach Aufforderung 
innerhalb einer vom Auftraggeber festzulegenden ausreichenden Frist nicht nachweisen 
kann, dass die betreffende Beihilfe rechtmäßig gewährt wurde. Auftraggeber, die unter 
diesen Umständen ein Angebot zurückweisen, müssen die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften darüber unterrichten. 

(3)  Der Auftraggeber berücksichtigt nur Nebenangebote, die die von ihm verlangten Mindest-
anforderungen erfüllen. 

 
§ 17 Aufhebung der Ausschreibung 
(1)  Die Ausschreibung kann aufgehoben werden, wenn: 

1.  kein Angebot eingegangen ist, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht, 
2.  die Vergabeunterlagen grundlegend geändert werden müssen, 
3.  andere schwer wiegende Gründe bestehen. 

(2)  Die Bewerber und Bieter sind von der Aufhebung der Ausschreibung unter Angabe der 
Gründe, gegebenenfalls über die Absicht, ein neues Vergabeverfahren einzuleiten, unver-
züglich in Textform zu unterrichten. 

 
§ 17a Aufhebung der Ausschreibung 
Der Auftraggeber kann bestimmte Informationen nach § 17 Absatz 2 zurückhalten, wenn die 
Weitergabe den Gesetzesvollzug vereiteln würde oder sonst nicht im öffentlichen Interesse 
läge, oder die berechtigten Geschäftsinteressen von Unternehmen oder den fairen Wettbe-
werb beeinträchtigen würde. 
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§ 18 Zuschlag 
(1)  Der Zuschlag ist möglichst bald, mindestens aber so rechtzeitig zu erteilen, dass dem 

Bieter die Erklärung noch vor Ablauf der Zuschlagsfrist (§ 10 Absätze 5 bis 8) zugeht. 
(2)  Werden Erweiterungen, Einschränkungen oder Änderungen vorgenommen oder wird der 

Zuschlag verspätet erteilt, so ist der Bieter bei Erteilung des Zuschlags aufzufordern, sich 
unverzüglich über die Annahme zu erklären. 

 
§ 18a Bekanntmachung der Auftragserteilung 
(1)  1.  Die Erteilung eines öffentlichen Auftrages im Sinne von § 3a Absatz 1 ist bekannt 

 zu machen. 
2.  Die Bekanntmachung ist nach dem in Anhang III der Verordnung(EG) Nummer 

1564/2005 enthaltenen Muster zu erstellen. 
3. Angaben, deren Veröffentlichung 

a)  den Gesetzesvollzug behindern, 
b)  dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen, 
c)  die berechtigten geschäftlichen Interessen öffentlicher oder privater Unternehmen 

berühren oder 
d)  den fairen Wettbewerb zwischen Unternehmen beeinträchtigen würden, 

sind nicht in die Bekanntmachung aufzunehmen. 
(2)  Die Bekanntmachung ist dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 

Gemeinschaften in kürzester Frist – spätestens 48 Kalendertage nach Auftragserteilung – 
zu übermitteln. 

 
§ 19 Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote  
(1)  Bieter, deren Angebote ausgeschlossen worden sind (§ 16 Absatz 1) und solche, deren 

Angebote nicht in die engere Wahl kommen, sollen unverzüglich unterrichtet werden. Die 
übrigen Bieter sind zu unterrichten, sobald der Zuschlag erteilt worden ist. 

(2)  Auf Verlangen sind den nicht berücksichtigten Bewerbern oder Bietern innerhalb einer 
Frist von 15 Kalendertagen nach Eingang ihres in Textform gestellten Antrags die Gründe 
für die Nichtberücksichtigung ihrer Bewerbung oder ihres Angebots in Textform mitzutei-
len, den Bietern auch die Merkmale und Vorteile des Angebots des erfolgreichen Bieters 
sowie dessen Name. 

(3)  Nicht berücksichtigte Angebote und Ausarbeitungen der Bieter dürfen nicht für eine neue 
Vergabe oder für andere Zwecke benutzt werden. 

(4)  Entwürfe, Ausarbeitungen, Muster und Proben zu nicht berücksichtigten Angeboten sind 
zurückzugeben, wenn dies im Angebot oder innerhalb von 30 Kalendertagen nach Ableh-
nung des Angebots verlangt wird. 

(5)  Auftraggeber informieren fortlaufend Unternehmen auf Internetportalen oder in ihren 
Beschafferprofilen über beabsichtigte Beschränkte Ausschreibungen nach § 3 Absatz 3 
Nummer 1 ab einem voraussichtlichen Auftragswert von 25.000 € ohne Umsatzsteuer. 
Diese Informationen müssen folgende Angaben enthalten: 
1.  Name, Anschrift, Telefon-, Faxnummer und E-Mailadresse des Auftraggebers, 
2.  Auftragsgegenstand, 
3.  Ort der Ausführung, 
4.  Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung, 
5.  voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung. 

 
§ 19a Nicht berücksichtigte Bewerbungen 
(1)  Auf Verlangen sind den nicht berücksichtigten Bewerbern oder Bietern unverzüglich, 

spätestens jedoch innerhalb einer Frist von 15 Kalendertagen nach Eingang ihres schrift-
lichen Antrags die Entscheidung über den Vertragsabschluss sowie die Gründe für die 
Nichtberücksichtigung ihrer Bewerbung oder ihres Angebots mitzuteilen. Den Bietern, die 
ein ordnungsgemäßes Angebot eingereicht haben, sind auch die Merkmale und Vorteile 
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des Angebots des erfolgreichen Bieters sowie dessen Name schriftlich mitzuteilen. § 17a 
gilt entsprechend. 

(2)  Bei einem Verhandlungsverfahren mit Vergabebekanntmachung und beim Wettbewerbli-
chen Dialog ist § 19 Absatz 2 entsprechend anzuwenden. 

 
§ 20 Dokumentation 
(1)  Das Vergabeverfahren ist zeitnah so zu dokumentieren, dass die einzelnen Stufen des 

Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen, die maßgebenden Feststellungen sowie die Be-
gründung der einzelnen Entscheidungen in Textform festgehalten werden. Diese Doku-
mentation muss mindestens enthalten: 
1.  Name und Anschrift des Auftraggebers, 
2.  Art und Umfang der Leistung, 
3.  Wert des Auftrags, 
4.  Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und Gründe für ihre Auswahl, 
5.  Namen der nicht berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für die Ableh-

nung, 
6.  Gründe für die Ablehnung von ungewöhnlich niedrigen Angeboten, 
7.  Name des Auftragnehmers und Gründe für die Erteilung des Zuschlags auf sein An-

gebot, 
8.  Anteil der beabsichtigten Weitergabe an Nachunternehmen, soweit bekannt, 
9.  bei Beschränkter Ausschreibung, Freihändiger Vergabe Gründe für die Wahl des je-

weiligen Verfahrens, 
10. gegebenenfalls die Gründe, aus denen der Auftraggeber auf die Vergabe eines Auf-

trags verzichtet hat. Der Auftraggeber trifft geeignete Maßnahmen, um den Ablauf der 
mit elektronischen Mitteln durchgeführten Vergabeverfahren zu dokumentieren. 

(2)  Wird auf die Vorlage zusätzlich zum Angebot verlangter Unterlagen und Nachweise ver-
zichtet, ist dies in der Dokumentation zu begründen. 

(3)  Nach Zuschlagserteilung hat der Auftraggeber auf geeignete Weise, z. B. auf Internetpor-
talen oder im Beschafferprofil zu informieren, wenn bei 
1.  Beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb der Auftragswert 

25.000 € ohne Umsatzsteuer 
2.  Freihändigen Vergaben der Auftragswert 15.000 € ohne Umsatzsteuer 

übersteigt. Diese Informationen werden 6 Monate vorgehalten und müssen folgende 
Angaben enthalten: 
a)  Name, Anschrift, Telefon-, Faxnummer und E-Mailadresse des Auftraggebers, 
b)  gewähltes Vergabeverfahren, 
c)  Auftragsgegenstand, 
d)  Ort der Ausführung, 
e)  Name des beauftragten Unternehmens. 

 
§ 21 Nachprüfungsstellen 
In der Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen sind die Nachprüfungsstellen mit An-
schrift anzugeben, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstö-
ße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann. 
 
§ 21a Nachprüfungsbehörden 
In der Vergabebekanntmachung und den Vergabeunterlagen sind die Nachprüfungsbehörden 
mit Anschrift anzugeben, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter 
Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann. 
 
§ 22 Baukonzessionen 
(1)  Eine Baukonzession ist ein Vertrag über die Durchführung eines Bauauftrages, bei dem 

die Gegenleistung für die Bauarbeiten statt in einem Entgelt in dem befristeten Recht auf 
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Nutzung der baulichen Anlage, gegebenenfalls zuzüglich der Zahlung eines Preises be-
steht. 

(2)  Für die Vergabe von Baukonzessionen sind die §§ 1 bis 21 sinngemäß anzuwenden. 
 
§ 22a Baukonzessionen 
(1)  1.  Für die Vergabe von Baukonzessionen mit mindestens einem geschätzten Gesamt-

auftragswert nach § 2 Nummer 4 VgV ohne Umsatzsteuer sind die a-Paragraphen 
nicht anzuwenden, ausgenommen die Regelungen nach den Nummern 2 bis 4. 

2. Die Absicht eines öffentlichen Auftraggebers, eine Baukonzession zu vergeben, ist 
bekannt zu machen. Die Bekanntmachung hat nach Anhang X der Verordnung (EG) 
Nummer 1564/2005 zu erfolgen. Sie ist im Amtsblatt für amtliche Veröffentlichungen 
der Europäischen Gemeinschaften unverzüglich zu veröffentlichen. 

3.  § 12a Absatz 2 gilt entsprechend. 
4.  Die Frist für den Eingang von Bewerbungen für die Konzession beträgt mindestens 52 

Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absendung der Bekanntmachung. 
(2)  1. Die Absicht eines Baukonzessionärs, Bauaufträge an Dritte zu vergeben, ist bekannt 

zu machen. Die Bekanntmachung hat nach Anhang XI der Verordnung(EG) Nummer 
1564/2005 zu erfolgen. Sie ist im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften unver-
züglich zu veröffentlichen. 

2.  § 12a Absatz 2 gilt entsprechend. 
3.  Die Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme beträgt mindestens 37 Kalender-

tage, gerechnet vom Tag nach Absendung der Bekanntmachung. Die Frist für den 
Eingang der Angebote beträgt mindestens 40 Kalendertage, gerechnet vom Tag der 
Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe. 

(3)  Baukonzessionäre, die öffentliche Auftraggeber sind, müssen bei der Vergabe von Bau-
aufträgen an Dritte mit einem geschätzten Gesamtauftragswert von mindestens nach § 2 
Nummer 4 VgV ohne Umsatzsteuer die Basisparagraphen mit a-Paragraphen anwenden. 

 
§ 23a Melde- und Berichtspflichten 
(1)  Auf Verlangen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften ist die Dokumentation 

zu übermitteln. 
(2)  Für die jährlich fällige EG-Statistik ist der zuständigen Stelle eine Meldung vorzulegen, die 

mindestens folgende Angaben enthält: 
1. bei den Ministerien des Bundes 7) 

a)  für jeden einzelnen öffentlichen Auftraggeber den geschätzten Gesamtwert der 
Aufträge unterhalb der Schwellenwerte; 

b)  für jeden einzelnen öffentlichen Auftraggeber Anzahl und Wert der Aufträge über 
den Schwellenwerten, so weit wie möglich aufgeschlüsselt nach Verfahren, Kate-
gorien von Bauarbeiten entsprechend der geltenden EG-Nomenklatur und Natio-
nalität des Unternehmens, das den Zuschlag erhalten hat, bei Verhandlungsver-
fahren aufgeschlüsselt nach § 3a Absätze 5 und 6, mit Angaben über Anzahl und 
Wert der Aufträge, die in die einzelnen Mitgliedstaaten und in Drittländer vergeben 
wurden; 

2.  bei den anderen öffentlichen Auftraggebern im Sinne des § 98 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen Angaben für jede Kategorie von Auftraggebern über 
Anzahl und Wert der Aufträge über den Schwellenwerten, so weit wie möglich aufge-
schlüsselt nach Verfahren, Kategorien von Bauarbeiten entsprechend der geltenden 
EG-Nomenklatur und Nationalität des Unternehmens, das den Zuschlag erhalten hat, 
bei Verhandlungsverfahren aufgeschlüsselt nach § 3a Absätze 5 und 6 mit Angaben  
 

________________________ 
 
7) AA, BMAS, BMBF, BMELV, BMF, BMFSFJ, BMG, BMI, BMJ, BMU, BMVg, BMVBS, BMWi, BMZ 
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 über Anzahl und Wert der Aufträge, die in die einzelnen Mitgliedstaaten und in Dritt-
länder vergeben wurden; 

 
3.  bei den vorstehend unter Nummer 1 aufgeführten öffentlichen Auftraggebern Angaben 

für jeden Auftraggeber über Anzahl und Gesamtwert der Aufträge, die aufgrund von 
Ausnahmeregelungen zum Beschaffungsübereinkommen vergeben wurden; bei den 
anderen öffentlichen Auftraggebern im Sinne des § 98 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen Angaben für jede Kategorie von Auftraggebern über den Ge-
samtwert der Aufträge, die aufgrund von Ausnahmeregelungen zum Beschaffungs-
übereinkommen vergeben wurden. 
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Anhang I  
Anforderungen an die Geräte, die für den elektronis chen Empfang der Anträ-
ge auf Teilnahme und der Angebote verwendet werden 
 
Die Geräte müssen gewährleisten, dass 
a)  für die Angebote eine elektronische Signatur verwendet werden kann, 
b)  Tag und Uhrzeit des Eingangs der Teilnahmeanträge oder Angebote genau bestimmbar 

sind, 
c)  ein Zugang zu den Daten nicht vor Ablauf des hierfür festgesetzten Termins erfolgt, 
d)  bei einem Verstoß gegen das Zugangsverbot der Verstoß sicher festgestellt werden kann, 
e)  ausschließlich die hierfür bestimmten Personen den Zeitpunkt der Öffnung der Daten 

festlegen oder ändern können, 
f)  der Zugang zu den übermittelten Daten nur möglich ist, wenn die hierfür bestimmten 

Personen gleichzeitig und erst nach dem festgesetzten Zeitpunkt tätig werden und 
g)  die übermittelten Daten ausschließlich den zur Kenntnisnahme bestimmten Personen 

zugänglich bleiben. 
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Anhang TS  
Technische Spezifikationen 
 
Begriffsbestimmungen 
1.  „Technische Spezifikationen“ sind sämtliche, insbesondere die in den Verdingungsunter-

lagen enthaltenen technischen Anforderungen an eine Bauleistung, ein Material, ein Er-
zeugnis oder eine Lieferung, mit deren Hilfe die Bauleistung, das Material, das Erzeugnis 
oder die Lieferung so bezeichnet werden können, dass sie ihren durch den Auftraggeber 
festgelegten Verwendungszweck erfüllen. Zu diesen technischen Anforderungen gehören 
Qualitätsstufen, Umweltleistungsstufen, die Konzeption für alle Verwendungsarten („De-
sign for all“) (einschließlich des Zugangs von Behinderten) sowie Konformitätsbewertung, 
die Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit oder Abmessungen, einschließlich Konformitätsbe-
wertungsverfahren, Terminologie, Symbole, Versuchs- und Prüfmethoden, Verpackung, 
Kennzeichnung und Beschriftung sowie Produktionsprozesse und -methoden. Außerdem 
gehören dazu auch die Vorschriften für die Planung und die Berechnung von Bauwerken, 
die Bedingungen für die Prüfung, Inspektion und Abnahme von Bauwerken, die Konstruk-
tionsmethoden oder -verfahren und alle anderen technischen Anforderungen, die der Auf-
traggeber für fertige Bauwerke oder dazu notwendige Materialien oder Teile durch allge-
meine und spezielle Vorschriften anzugeben in der Lage ist. 

2.  „Norm“ ist eine technische Spezifikation, die von einem anerkannten Normungsgremium 
zur wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wurde, deren Einhaltung je-
doch nicht zwingend vorgeschrieben ist und die unter eine der nachstehenden Kategorien 
fällt: 
- internationale Norm:  Norm, die von einem internationalen Normungsgremium ange-

nommen wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist; 
- europäische Norm:  Norm, die von einem europäischen Normungsgremium ange-

nommen wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist; 
- nationale Norm:  Norm, die von einem nationalen Normungsgremium angenommen 

wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist. 
3.  „Europäische technische Zulassung“ ist eine positive technische Beurteilung der Brauch-

barkeit eines Produkts hinsichtlich der Erfüllung der wesentlichen Anforderung an bauliche 
Anlagen; sie erfolgt aufgrund der spezifischen Merkmale des Produkts und der festgeleg-
ten Anwendungs- und Verwendungsbedingungen. Die europäische technische Zulassung 
wird von einem zu diesem Zweck in einem Mitgliedstaat zugelassenen Gremium ausge-
stellt. 

4.  „Gemeinsame technische Spezifikationen“ sind technische Spezifikationen, die nach 
einem von den Mitgliedstaaten anerkannten Verfahren erarbeitet und die im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht wurden. 

5. „Technische Bezugsgröße“ ist jeder Bezugsrahmen, der keine offizielle Norm ist und der 
von den europäischen Normungsgremien nach den an die Bedürfnisse des Marktes ange-
passten Verfahren erarbeitet wurde. 
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Vergabeordnung für freiberufliche Dienstleistungen 
- VOF - 

 

- Ausgabe 2009 - 
 

vom 18. November 2009 (BAnz. Nr. 185a vom 8. Dezember 2009) 

 
 
Kapitel 1 
Allgemeine Vorschriften 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Die folgenden Regeln gelten für die Vergabe von Aufträgen über Dienstleistungen des 

Anhangs I Teil A, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder im Wettbe-
werb mit freiberuflich Tätigen angeboten werden und deren Gegenstand eine Aufgabe ist, 
deren Lösung nicht vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben werden kann, sowie bei 
Wettbewerben nach Kapitel 2. 

(2) Die Bestimmungen der VOF sind anzuwenden, sofern der geschätzte Auftragswert die 
Schwellenwerte für Dienstleistungen oder Wettbewerbe ohne Umsatzsteuer nach § 2 der 
Vergabeverordnung erreicht oder überschreitet. 

(3) Für die Vergabe der in Anhang I Teil B genannten Dienstleistungen gelten nur § 6 Ab-
satz 2 bis 7 und § 14. Aufträge, deren Gegenstand Dienstleistungen sowohl des An-
hangs I Teil A als auch des Anhangs I Teil B sind, werden nach den Regelungen für dieje-
nigen Dienstleistungen vergeben, deren Wert anteilsmäßig überwiegt. 

 
§ 2 Grundsätze  
(1) Aufträge werden an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmen verge-

ben. Dabei darf kein Unternehmen diskriminiert werden. 
(2) Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln, es sei denn, eine 

Benachteiligung ist auf Grund des Vierten Teils des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB) ausdrücklich geboten oder gestattet. 

(3) Aufträge sollen unabhängig von Ausführungs- und Lieferinteressen vergeben werden. 
(4) Kleinere Büroorganisationen und Berufsanfänger sollen angemessen beteiligt werden. 
 
§ 3 Vergabeart  
(1) Aufträge werden im Verhandlungsverfahren mit vorheriger öffentlicher Aufforderung zur 

Teilnahme (Teilnahmewettbewerb) vergeben. 
(2) Der Auftraggeber kann vorsehen, dass das Verhandlungsverfahren in verschiedenen 

aufeinander folgenden Phasen abgewickelt wird, um so die Zahl der Angebote, über die 
verhandelt wird, anhand der in der Bekanntmachung oder in den Vertragsunterlagen an-
gegebenen Zuschlagskriterien zu verringern. In der Bekanntmachung oder in den Verga-
beunterlagen ist anzugeben, ob diese Möglichkeit in Anspruch genommen wird. 

(3) Bei der Aufforderung zur Verhandlung teilt der Auftraggeber den ausgewählten Bewerbern 
den vorgesehenen weiteren Ablauf des Verfahrens mit. 

(4) Die Auftraggeber können in folgenden Fällen Aufträge im Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb vergeben: 
a) wenn der Auftrag aus technischen oder künstlerischen Gründen oder aufgrund des 

Schutzes von Ausschließlichkeitsrechten (z. B. Paten-/Urheberrecht) nur von einer 
bestimmten Person ausgeführt werden kann, 

b) wenn im Anschluss an einen Wettbewerb im Sinne des Kapitels 2 der Auftrag gemäß 
den einschlägigen Bestimmungen an den Gewinner oder an einen Preisträger des 
Wettbewerbes vergeben werden muss. Im letzteren Fall müssen alle Preisträger des 
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Wettbewerbes zur Teilnahme an den Verhandlungen aufgefordert werden, 
c) soweit dies unbedingt erforderlich ist, wenn aus dringlichen, zwingenden Gründen, die 

die Auftraggeber nicht voraussehen konnten, die vorgeschriebenen Fristen nicht ein-
gehalten werden können. Die Umstände, die die zwingende Dringlichkeit begründen, 
dürfen auf keinen Fall dem Verhalten der Auftraggeber zuzuschreiben sein, 

d) für zusätzliche Dienstleistungen, die weder in dem der Vergabe zugrunde liegenden 
Entwurf noch im zuerst geschlossenen Vertrag vorgesehen sind, die aber wegen ei-
nes unvorhergesehenen Ereignisses zur Ausführung der darin beschriebenen Dienst-
leistungen erforderlich sind, sofern der Auftrag an eine Person vergeben wird, die die-
se Dienstleistungen erbringt, 
- wenn sich die zusätzlichen Dienstleistungen in technischer und wirtschaftlicher 

Hinsicht nicht ohne wesentlichen Nachteil für den Auftraggeber vom Hauptauftrag 
trennen lassen oder 

- wenn diese Dienstleistungen zwar von der Ausführung des ursprünglichen Auf-
trags getrennt werden können, aber für dessen Vollendung unbedingt erforderlich 
sind. 

Der Gesamtwert der Aufträge für die zusätzlichen Dienstleistungen darf jedoch 
50 v. H. des Wertes des Hauptauftrages nicht überschreiten, 

e) bei neuen Dienstleistungen, die in der Wiederholung gleichartiger Leistungen beste-
hen, die durch den gleichen Auftraggeber an die Person vergeben werden, die den 
ersten Auftrag erhalten hat, sofern sie einem Grundentwurf entsprechen und dieser 
Entwurf Gegenstand des ersten Auftrags war. Die Möglichkeit der Anwendung dieses 
Verfahrens muss bereits in der Bekanntmachung des ersten Vorhabens angegeben 
werden. Dieses Verfahren darf jedoch nur binnen drei Jahren nach Abschluss des ers-
ten Auftrags angewandt werden. 

 
§ 4 Teilnehmer am Vergabeverfahren  
(1) Bewerber oder Bieter können einzelne oder mehrere natürliche oder juristische Personen 

sein, die Leistungen nach § 1 Absatz 1 ausführen. Sind Bewerber gemäß der Rechtsvor-
schriften des Staates, in dem sie ansässig sind (Herkunftsland), zur Erbringung der betref-
fenden Leistung berechtigt, dürfen sie nicht allein deshalb zurückgewiesen werden, weil 
sie gemäß den einschlägigen deutschen Rechtsvorschriften entweder eine natürliche oder 
juristische Person sein müssten. 

(2) Bewerber oder Bieter können verpflichtet werden, Auskünfte darüber zu geben, 
- ob und auf welche Art sie wirtschaftlich mit Unternehmen verknüpft sind oder 
- ob und auf welche Art sie auf den Auftrag bezogen in relevanter Weise mit Anderen 

zusammenarbeiten, 
sofern dem nicht berufsrechtliche Vorschriften entgegenstehen. 

(3) Bewerber oder Bieter sind zu verpflichten, die Namen und die berufliche Qualifikation der 
Personen anzugeben, die die Leistung tatsächlich erbringen. 

(4) Soll der Auftrag an mehrere Bieter gemeinsam vergeben werden, kann der Auftraggeber 
verlangen, dass diese im Falle der Auftragserteilung eine bestimmte Rechtsform anneh-
men, sofern dies für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrages notwendig ist und 
berufsrechtliche Vorschriften dem nicht entgegenstehen. 

(5) Haben Bewerber oder Bieter vor Einleitung des Vergabeverfahrens Auftraggeber beraten 
oder sonst unterstützt, haben die Auftraggeber sicherzustellen, dass der Wettbewerb 
durch die Teilnahme dieser Bewerber oder Bieter nicht verfälscht wird. 

(6) Ein Bewerber oder Bieter ist von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren wegen Unzu-
verlässigkeit auszuschließen, wenn der Auftraggeber Kenntnis davon hat, dass eine Per-
son, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt worden 
ist: 
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a) § 129 des Strafgesetzbuches (StGB) (Bildung krimineller Vereinigungen), 
§ 129a StGB (Bildung terroristischer Vereinigungen), § 129b StGB (kriminelle und ter-
roristische Vereinigungen im Ausland), 

b) § 261 StGB (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte), 
c) § 263 StGB (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen 

Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, 
d) § 264 StGB (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG 

oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, 
e) § 334 StGB (Bestechung), auch in Verbindung mit Artikel 2 des EU-Bestechungs- 

gesetzes, Artikel 2 § 1 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung, Ar-
tikel 7 Absatz 2 Nummer 10 des Vierten Strafrechtsänderungsgesetzes und § 2 des 
Gesetzes über das Ruhen der Verfolgungsverjährung und die Gleichstellung der Rich-
ter und Bediensteten des Internationalen Strafgerichtshofes, 

f) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung 
ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsver-
kehr), 

g) § 370 der Abgabenordnung, auch in Verbindung mit § 12 des Gesetzes zur Durchfüh-
rung der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen (MOG), soweit 
sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die von der 
EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden. 

Einem Verstoß gegen diese Vorschriften gleichgesetzt sind Verstöße gegen entsprechen-
de Strafnormen anderer Staaten. Ein Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist 
einem Bewerber oder Bieter zuzurechnen, wenn sie für diesen Bewerber oder Bieter bei 
der Führung der Geschäfte selbst verantwortlich gehandelt hat oder ein Aufsichts- oder 
Organisationsverschulden gemäß § 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) 
dieser Person im Hinblick auf das Verhalten einer anderen für den Bewerber oder Bieter 
handelnden, rechtskräftig verurteilten Person vorliegt. 

(7) Als Nachweis, dass die Kenntnis gemäß Absatz 6 unrichtig ist und die dort genannten 
Fälle nicht vorliegen, akzeptieren die Auftraggeber einen Auszug aus dem Bundeszentral-
register oder eine gleichwertige Urkunde einer zuständigen Gerichts- oder Verwaltungs-
behörde des Herkunftslands. Wird eine Urkunde oder Bescheinigung vom Herkunftsland 
nicht ausgestellt oder nicht vollständig alle vorgesehenen Fälle erwähnt, kann dies durch 
eine eidesstattliche Erklärung oder eine förmliche Erklärung vor einer zuständigen Ge-
richts- oder Verwaltungsbehörde, einem Notar oder einer dafür qualifizierten Berufsorga-
nisation des Herkunftslands ersetzt werden. 

(8) Von einem Ausschluss nach Absatz 6 kann nur abgesehen werden, wenn zwingende 
Gründe des Allgemeininteresses vorliegen und Andere die Leistung nicht angemessen 
erbringen können oder wenn aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls der Verstoß 
die Zuverlässigkeit des Bewerbers oder Bieters nicht in Frage stellt. 

(9) Von der Teilnahme am Vergabeverfahren können Bewerber oder Bieter ausgeschlossen 
werden, 
a) die sich im Insolvenzverfahren oder in Liquidation befinden oder ihre Tätigkeit einge-

stellt haben oder sich aufgrund eines in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vor-
gesehenen gleichartigen Verfahrens in einer entsprechenden Lage befinden, 

b) die aufgrund eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen bestraft worden sind, die ihre 
berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellen, 

c) die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen haben, 
die vom Auftraggeber nachweislich festgestellt wurde, 

d) die ihre Verpflichtung zur Zahlung der Steuern und Abgaben nicht erfüllt haben, 
e) die sich bei der Erteilung von Auskünften, die nach den §§ 4, 5 und 10 eingeholt wer-

den können, in erheblichem Maß falscher Erklärungen schuldig gemacht haben oder 
diese Auskünfte unberechtigterweise nicht erteilen. 
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§ 5 Nachweis der Eignung  
(1) Zum Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit (Eignung) dürfen 

nur Unterlagen und Angaben gefordert werden, die durch den Gegenstand des Auftrages 
gerechtfertigt sind. Dabei hat der Auftraggeber die berechtigten Interessen der Bewerber 
oder Bieter am Schutz ihrer technischen, fachlichen oder handelsbezogenen Betriebsge-
heimnisse zu berücksichtigen; die Verpflichtung zur beruflichen Verschwiegenheit bleibt 
unberührt. 

(2) Grundsätzlich sind als Nachweise nach Absatz 4 Buchstabe c und Absatz 5 Buchstabe b 
bis f und h sowie nach § 4 Absatz 9 Eigenerklärungen zu verlangen. Die Forderung von 
darüber hinausgehenden Unterlagen und Angaben haben die Auftraggeber in der Doku-
mentation zu begründen. 

(3) Fehlende Erklärungen und Nachweise, die bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist nicht 
vorgelegt wurden, können auf Anforderung der Auftraggeber bis zum Ablauf einer zu be-
stimmenden Nachfrist nachgereicht werden. 

(4) Der Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Bewerbers kann 
in der Regel durch einen oder mehrere der nachstehenden Nachweise erbracht werden: 
a) entsprechende Bankerklärung oder den Nachweis entsprechender Berufshaftpflicht-

versicherungsdeckung, 
b) Vorlage von Bilanzen oder Bilanzauszügen, falls deren Veröffentlichung nach dem 

Gesellschaftsrecht des Mitgliedsstaates, in dem der Bewerber ansässig ist, vorge-
schrieben ist, 

c) Erklärung über den Gesamtumsatz des Bewerbers und seinen Umsatz für entspre-
chende Dienstleistungen in den letzten drei Geschäftsjahren. 

Kann ein Bewerber oder Bieter aus einem berechtigten Grund die vom Auftraggeber ge-
forderten Nachweise nicht beibringen, so kann er den Nachweis seiner finanziellen und 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit durch Vorlage jedes anderen, vom Auftraggeber für 
geeignet erachteten Belegs erbringen. 

(5) Der Nachweis der fachlichen Eignung kann folgendermaßen erbracht werden: 
a) soweit nicht bereits durch Nachweis der Berufszulassung erbracht, durch Studien-

nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Bewerbers oder 
Bieters und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, insbesondere der für die 
Dienstleistungen verantwortlichen Person oder Personen, 

b) durch eine Liste der wesentlichen in den letzten drei Jahren erbrachten Leistungen mit 
Angabe des Rechnungswertes, der Leistungszeit sowie der öffentlichen oder privaten 
Auftraggeber der Dienstleistungen, 
- bei Leistungen für öffentliche Auftraggeber durch eine von der zuständigen Be-

hörde ausgestellte oder beglaubigte Bescheinigung, 
- bei Leistungen für private Auftraggeber durch eine vom Auftraggeber ausgestellte 

Bescheinigung; ist eine derartige Bescheinigung nicht erhältlich, so ist eine einfa-
che Erklärung des Bewerbers zulässig, 

c) durch Angabe über die technische Leitung, 
d) durch eine Erklärung, aus der das jährliche Mittel der vom Bewerber oder Bieter in 

den letzten drei Jahren Beschäftigten und die Anzahl seiner Führungskräfte in den 
letzten drei Jahren ersichtlich ist, 

e) durch eine Erklärung, aus der hervorgeht, über welche Ausstattung, welche Geräte 
und welche technische Ausrüstung der Bewerber oder Bieter für die Dienstleistungen 
verfügen wird, 

f) durch eine Beschreibung der Maßnahmen des Bewerbers oder Bieters zur Gewähr-
leistung der Qualität und seiner Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten (z. B. 
durch Fortbildungszertifikate von Kammern und Verbänden), 

g) sind die zu erbringenden Leistungen komplexer Art oder sollten sie ausnahmsweise 
einem besonderen Zweck dienen, durch eine Kontrolle, die vom Auftraggeber oder in 
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dessen Namen von einer anderen damit einverstandenen zuständigen amtlichen Stel-
le aus dem Land durchgeführt wird, in dem der Bewerber oder Bieter ansässig ist; 
diese Kontrolle betrifft die Leistungsfähigkeit und erforderlichenfalls die Untersu-
chungs- und Forschungsmöglichkeiten des Bewerbers sowie die zur Gewährleistung 
der Qualität getroffenen Vorkehrungen, 

h) durch die Angabe, welche Teile des Auftrags der Bewerber oder Bieter unter Umstän-
den als Unterauftrag zu vergeben beabsichtigt. 

(6) Ein Bewerber oder Bieter kann sich, auch als Mitglied einer Bietergemeinschaft, bei der 
Erfüllung eines Auftrags der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen, ungeachtet des 
rechtlichen Charakters der zwischen ihm und diesen Unternehmen bestehenden Verbin-
dungen. Er muss in diesem Fall vor Zuschlagserteilung dem Auftraggeber gegenüber 
nachweisen, dass ihm die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, z. B. durch Vorlage 
einer entsprechenden Verpflichtungserklärung dieser Unternehmen. 

(7) Verlangen die Auftraggeber zum Nachweis dafür, dass die Bewerber oder Bieter bestimm-
te Qualitätssicherungsnormen erfüllen, die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger 
Stellen, so nehmen sie auf Qualitätssicherungsverfahren Bezug, die den einschlägigen 
europäischen Normen entsprechen und von entsprechenden Stellen gemäß den europäi-
schen Zertifizierungsnormen zertifiziert sind. Gleichwertige Bescheinigungen von Stellen 
aus anderen EG-Mitgliedstaaten sind anzuerkennen. Die Auftraggeber erkennen auch an-
dere gleichwertige Nachweise für Qualitätssicherungsmaßnahmen an. 

(8) Verlangen die Auftraggeber als Merkmal der technischen Leistungsfähigkeit den Nach-
weis dafür, dass die Bewerber oder Bieter bestimmte Normen für das Umweltmanage-
ment erfüllen, die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen, so nehmen sie auf 
das Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung 
(EMAS) oder auf Normen für das Umweltmanagement Bezug, die auf den einschlägigen 
europäischen oder internationalen Normen beruhen und von entsprechenden Stellen zerti-
fiziert sind, die dem europäischen Gemeinschaftsrecht oder europäischen oder internatio-
nalen Zertifizierungsnormen entsprechen. Gleichwertige Bescheinigungen von Stellen in 
anderen EG-Mitgliedstaaten sind anzuerkennen. Die Auftraggeber erkennen auch andere 
Nachweise für gleichwertige Umweltmanagementmaßnahmen an, die von den Bewerbern 
oder Bietern vorgelegt werden. 

(9) Bei der Prüfung der Eignung erkennen die Auftraggeber als Nachweis auch Bescheini-
gungen der zuständigen Berufskammer an. 

 
§ 6 Aufgabenbeschreibung  
(1) Die Aufgabe ist klar und eindeutig zu beschreiben, damit alle Bewerber oder Bieter die 

Beschreibung im gleichen Sinne verstehen können. 
(2) Die technischen Anforderungen sind in der Aufgabenbeschreibung zu formulieren: 

1. entweder unter Bezugnahme auf die im Anhang TS definierten technischen Spezifika-
tionen in der Rangfolge: 
a) nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, 
b) europäische technische Zulassungen, 
c) gemeinsame technische Spezifikationen, 
d) internationale Normen und andere technische Bezugssysteme, die von den euro-

päischen Normungsgremien erarbeitet wurden oder, 
e) falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, nationale Normen, nationale 

technische Zulassungen oder nationale technische Spezifikationen für die Pla-
nung, Berechnung und Ausführung von Bauwerken und den Einsatz von Produk-
ten. 

 Jede Bezugnahme ist mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zu versehen; 
2. oder in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen, die so genau zu fassen 

sind, dass sie ein klares Bild vom Auftragsgegenstand vermitteln und den Auftragge-
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bern die Erteilung des Zuschlags ermöglichen; 
3. oder als Kombination von Nummer 1 und 2, d.h. 

a) in Form von Leistungsanforderungen unter Bezugnahme auf die Spezifikationen 
gemäß Nummer 1 als Mittel zur Vermutung der Konformität mit diesen Leistungs- 
oder Funktionsanforderungen; 

b) oder mit Bezugnahme auf die Spezifikationen gemäß Nummer 1 hinsichtlich be-
stimmter Merkmale und mit Bezugnahme auf die Leistungs- und Funktionsanfor-
derungen gemäß Nummer 2 hinsichtlich anderer Merkmale. 

(3) Verweisen die Auftraggeber auf die in Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a genannten tech-
nischen Anforderungen, so dürfen sie ein Angebot nicht mit der Begründung ablehnen, die 
angebotene Dienstleistung entspräche nicht den Spezifikationen, sofern die Bieter in ih-
rem Angebot den Auftraggebern mit geeigneten Mitteln nachweisen, dass die von ihnen 
vorgeschlagenen Lösungen den Anforderungen der technischen Spezifikation, auf die Be-
zug genommen wurde, gleichermaßen entsprechen. Als geeignetes Mittel gelten insbe-
sondere eine technische Beschreibung des Herstellers oder ein Prüfbericht einer aner-
kannten Stelle. 

(4) Legen die Auftraggeber die technischen Anforderungen in Form von Leistungs- oder 
Funktionsanforderungen fest, so dürfen sie ein Angebot, das einer nationalen Norm, mit 
der eine europäische Norm umgesetzt wird, oder einer europäischen technischen Zulas-
sung, einer gemeinsamen technischen Spezifikation, einer internationalen Norm oder ei-
nem technischen Bezugssystem, das von den europäischen Normungsgremien erarbeitet 
wurde, entspricht, nicht zurückweisen, wenn diese Spezifikationen die geforderten 
Leistungs- oder Funktionsanforderungen betreffen. Die Bieter müssen in ihren Angeboten 
mit geeigneten Mitteln dem Auftraggeber nachweisen, dass die der Norm entsprechende 
jeweilige Dienstleistung den Leistungs- oder Funktionsanforderungen der Auftraggeber 
entspricht. Als geeignete Mittel gelten eine technische Beschreibung des Herstellers oder 
ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle. 

(5) Schreiben die Auftraggeber Umwelteigenschaften in Form von Leistungs- oder Funktions-
anforderungen vor, so können sie die Spezifikationen verwenden, die in europäischen, 
multinationalen oder anderen Umweltzeichen definiert sind, wenn 
a) sie sich zur Definition der Merkmale des Auftragsgegenstands eignen, 
b) die Anforderungen des Umweltzeichens auf der Grundlage von wissenschaftlich ab-

gesicherten Informationen ausgearbeitet werden, 
c) die Umweltzeichen im Rahmen eines Verfahrens erlassen werden, an dem interes-

sierte Kreise wie z.B. staatliche Stellen, Verbraucher, Hersteller, Händler und Umwelt-
organisationen teilnehmen können und 

d) das Umweltzeichen für alle Betroffenen zugänglich und verfügbar ist. 
Die Auftraggeber können in den Vergabeunterlagen angeben, dass bei Dienstleistungen, 
die mit einem Umweltzeichen ausgestattet sind, vermutet wird, dass sie den in der 
Leistungs- oder Aufgabenbeschreibung festgelegten technischen Anforderungen genü-
gen. Die Auftraggeber müssen jedes andere geeignete Beweismittel, wie technische Un-
terlagen des Herstellers oder Prüfberichte anerkannter Stellen, akzeptieren. 

(6) Anerkannte Stellen sind die Prüf- und Eichlaboratorien im Sinne des Eichgesetzes sowie 
die Inspektions- und Zertifizierungsstellen, die mit den anwendbaren europäischen Nor-
men übereinstimmen. Die Auftraggeber erkennen Bescheinigungen von in anderen Mit-
gliedstaaten ansässigen anerkannten Stellen an. 

(7) Soweit es nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist, darf in den technischen 
Anforderungen nicht auf eine bestimmte Produktion oder Herkunft oder ein besonderes 
Verfahren oder auf Marken, Patente, Typen, eines bestimmten Ursprungs oder einer be-
stimmten Produktion verwiesen werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmen oder be-
stimmte Produkte begünstigt oder ausgeschlossen werden. Solche Verweise sind jedoch 
ausnahmsweise zulässig, wenn der Auftragsgegenstand nicht hinreichend genau und all-
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gemein verständlich beschrieben werden kann; solche Verweise sind mit dem Zusatz 
"oder gleichwertig" zu versehen. 

 
§ 7 Fristen 1) 
(1) Die von den Auftraggebern festgesetzte Frist für den Antrag auf Teilnahme beträgt min-

destens 37 Tage ab dem Tag der Absendung der Bekanntmachung. Bei elektronisch er-
stellten und übermittelten Bekanntmachungen kann diese Frist um sieben Tage verkürzt 
werden. 

(2) In den Fällen besonderer Dringlichkeit beträgt die Frist für den Antrag auf Teilnahme 
mindestens 15 Tage, oder mindestens 10 Tage bei elektronischer Übermittlung, jeweils ab 
dem Tag der Absendung der Bekanntmachung (Beschleunigtes Verfahren). 

(3) Die Auftraggeber müssen rechtzeitig angeforderte, zusätzliche Auskünfte über die Aufga-
ben spätestens 6 Tage, im Beschleunigten Verfahren spätestens 4 Tage vor Ablauf der 
Bewerbungsfrist, erteilen. 

(4) Können die Teilnahmeanträge oder Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung oder Ein-
sichtnahme in nicht übersandte Unterlagen erstellt werden oder können die Auftraggeber 
die Auskünfte nicht rechtzeitig erteilen, so sind die Bewerbungs- oder Angebotsfristen ent-
sprechend zu verlängern. 

 
§ 8 Grundsätze der Informationsübermittlung 
(1) Die Auftraggeber geben in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen an, ob 

Informationen auf dem Postweg, mittels Telefax, direkt, elektronisch oder durch eine 
Kombination dieser Kommunikationsmittel übermittelt werden. 

(2) Das für die elektronische Übermittlung gewählte Netz muss allgemein verfügbar sein und 
darf den Zugang der Bewerber und Bieter zu den Vergabeverfahren nicht beschränken. 
Die dafür zu verwendenden Programme und ihre technischen Merkmale müssen 
- allgemein zugänglich, 
- kompatibel mit allgemein verbreiteten Erzeugnissen der Informations- und Kommuni-

kationstechnologie und 
- nicht diskriminierend 
sein. 

(3) Die Auftraggeber gewährleisten die Unversehrtheit und die Vertraulichkeit der übermittel-
ten Anträge auf Teilnahme und der Angebote. Auf dem Postwege oder direkt übermittelte 
Anträge auf Teilnahme und Angebote sind in einem verschlossenen Umschlag einzurei-
chen und als solche zu kennzeichnen. Bis zum Ablauf der für ihre Einreichung vorgesehe-
nen Frist werden sie unter Verschluss gehalten. Bei per Telefax übermittelten Anträgen 
auf Teilnahme und Angeboten ist dies durch entsprechende organisatorische und techni-
sche Lösungen nach den Anforderungen des Auftraggebers sicherzustellen; dies gilt auch 
für elektronisch übermittelte Anträge auf Teilnahme und Angebote, wobei deren Vertrau-
lichkeit durch Verschlüsselung sicherzustellen ist. Die Verschlüsselung muss bis zum Ab-
lauf der für ihre Einreichung vorgesehenen Frist aufrechterhalten bleiben. 

(4) Telefonisch gestellte Anträge auf Teilnahme sind vom Bewerber bis zum Ablauf der Frist 
für die Abgabe der Anträge auf Teilnahme in Textform zu bestätigen. 

(5) Angebote müssen unterschrieben sein. Elektronisch übermittelte Angebote sind mit einer 
fortgeschrittenen elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz und den Anforderun-
gen des Auftraggebers oder mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem 
Signaturgesetz zu versehen. Bei Abgabe des Angebotes per Telefax genügt die Unter-
schrift auf der Telefaxvorlage. 

 
________________________ 
 
1) Die Berechnung der Firsten erfolgt nach der Verordnung (EWG/Euratom) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln für die 
Fristen, Daten und Termine ABl. EG Nr. L 124 S. 1) 
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(6) Die Auftraggeber haben dafür zu sorgen, dass den interessierten Unternehmen die Infor-
mationen über die Anforderungen an die Geräte, die für die elektronische Übermittlung der 
Anträge auf Teilnahme und der Angebote erforderlich sind, einschließlich Verschlüsselung 
zugänglich sind. Außerdem muss gewährleistet sein, dass die Geräte die in Anhang II ge-
nannten Anforderungen erfüllen können. 

 
§ 9 Bekanntmachungen 
(1) Die Bekanntmachung einer beabsichtigten Auftragsvergabe wird nach dem in Anhang II 

der Verordnung (EG) Nr. 1564/2005 2) enthaltenen Muster erstellt. 
(2) Auftraggeber, die einen Wettbewerb nach Kapitel 2 durchführen wollen, teilen ihre Absicht 

durch Bekanntmachung nach dem in Anhang XII der Verordnung (EG) Nr. 1564/2005 ent-
haltenen Muster mit. Die Bekanntmachung ist dem Amt für amtliche Veröffentlichungen 
der Europäischen Gemeinschaften unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Die Bekanntmachung ist auf elektronischem 3) oder anderem Wege unverzüglich dem Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln. Soweit 
keine elektronische Übermittlung der Bekanntmachung erfolgt, darf der Inhalt der Be-
kanntmachung nicht mehr als 650 Wörter umfassen. In Fällen besonderer Dringlichkeit 
muss die Bekanntmachung per Telefax oder auf elektronischem Weg übermittelt werden. 
Der Auftraggeber muss den Tag der Absendung nachweisen können. 

(4) Elektronisch erstellte und übersandte Bekanntmachungen werden spätestens fünf Tage 
nach ihrer Absendung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen veröffentlicht. Nicht 
elektronisch erstellte und übermittelte Bekanntmachungen werden spätestens zwölf Tage 
nach der Absendung veröffentlicht. Die Bekanntmachungen werden unentgeltlich und un-
gekürzt im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in der jeweiligen 
Originalsprache und eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestandteile davon in den 
anderen Amtssprachen der Gemeinschaft veröffentlicht. In den Amtsblättern oder der 
Presse des Landes des Auftraggebers darf die Bekanntmachung nicht vor dem Tag der 
Absendung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaf-
ten veröffentlicht werden; bei der Veröffentlichung ist dieser Zeitpunkt anzugeben. Die 
Veröffentlichung darf nur die im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften oder die in 
einem Beschafferprofil nach Absatz 5 veröffentlichten Angaben enthalten. 

(5) Die Auftraggeber können im Internet ein Beschafferprofil einrichten. Es enthält Angaben 
über geplante und laufende Vergabeverfahren, über vergebene Aufträge sowie alle sons-
tigen für die Auftragsvergabe relevanten Informationen wie zum Beispiel Kontaktstelle, Te-
lefon- und Telefaxnummer, Anschrift, E-Mail-Adresse des Auftraggebers. 

 
§ 10 Auswahl der Bewerber 
(1) Die Auftraggeber wählen unter den Bewerbern, die nicht ausgeschlossen wurden und die 

die Eignungskriterien (Fachkunde, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit) erfüllen, dieje-
nigen aus, die sie zu Verhandlungen auffordern. 

(2) Die der Auswahl zugrunde gelegten Eignungskriterien und die erforderlichen Erklärungen 
und Nachweise sind von den Auftraggebern in der Bekanntmachung zu benennen. 

(3) Erfüllen mehrere Bewerber gleichermaßen die Anforderungen und ist die Bewerberzahl 
nach einer objektiven Auswahl entsprechend der zu Grunde gelegten Kriterien zu hoch, 
kann die Auswahl unter den verbleibenden Bewerbern durch Los getroffen werden. 

(4) Die Auftraggeber haben die Mindestzahl und gegebenenfalls die Höchstzahl der zu Ver-
handlungen aufzufordernden Bewerber in der Bekanntmachung zu benennen. Bei hinrei-
chender Anzahl geeigneter Bewerber darf die Mindestzahl nicht unter drei liegen. 

 
________________________ 
 
2) ABl. EG Nr. L 257 S. 1 
3) Das Muster und die Modalitäten für die elektronische Übermittlung der Bekanntmachungen sind unter der Internetadresse http://simap.europa.eu 
abrufbar. 
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(5) Die Auftraggeber teilen den nicht berücksichtigten Bewerbern nach Abschluss des Teil-
nahmewettbewerbs innerhalb von 15 Tagen die Gründe für die Ablehnung ihrer Bewer-
bung um Teilnahme am Verhandlungsverfahren mit. Die Auftraggeber können in Satz 1 
genannte Informationen über die Auftragsvergabe zurückhalten, wenn die Weitergabe den 
Gesetzesvollzug vereiteln würde oder sonst nicht im öffentlichen Interesse läge oder den 
berechtigten Geschäftsinteressen von Bewerbern oder dem fairen Wettbewerb schaden 
würde. 

 
§ 11 Aufforderung zur Verhandlung, Angebotsabgabe, Auftragserteilung 
(1) Die Auftraggeber fordern die ausgewählten Bewerber gleichzeitig in Textform zu Verhand-

lungen auf. Die Verhandlungen können sowohl über den Gegenstand der Leistung als 
auch über die im Rahmen der Verhandlung abgeforderten Angebote geführt werden. 

(2) Die Aufforderung zur Verhandlung enthält mindestens Folgendes: 
- das Anschreiben mit den Verfahrensbedingungen, Angaben zu den Fristen, einen 

Hinweis auf die Bekanntmachung sowie die Zuschlagskriterien, falls sie noch nicht in 
der Bekanntmachung aufgeführt sind, 

- die Aufgabenbeschreibung und eventuell einen Vertragsentwurf, aus dem die konkre-
te Leistung und die Auftragsbedingungen hervorgehen. 

(3) Fehlende Erklärungen und Nachweise können auf Verlangen der Auftraggeber bis zum 
Ablauf einer zu bestimmenden Frist nachgereicht werden. 

(4)  Die Auftraggeber haben in der Aufgabenbeschreibung oder der Vergabebekanntmachung 
oder der Aufforderung zur Angebotsabgabe alle Zuschlagskriterien anzugeben, deren 
Anwendung vorgesehen ist. Sie haben auch anzugeben, wie die einzelnen Kriterien ge-
wichtet werden. Die Gewichtung kann mittels einer Spanne angegeben werden. Kann die 
Gewichtung aus nachvollziehbaren Gründen nicht angegeben werden, so gibt der Auf-
traggeber die Kriterien in der absteigenden Reihenfolge ihrer Bedeutung an. 

(5) Bei der Entscheidung über die Auftragserteilung berücksichtigen die Auftraggeber ver-
schiedene, durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigte Kriterien, zum Beispiel Qualität, 
fachlicher oder technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaften, Kun-
dendienst und technische Hilfe, Leistungszeitpunkt, Ausführungszeitraum oder -frist und 
Preis/Honorar. Bei der Festlegung dieser Zuschlagskriterien ist auf die klare und nachvoll-
ziehbare Abgrenzung zu den Eignungskriterien bei der Auswahl der Bewerber zu achten. 
Ist die zu erbringende Leistung nach einer gesetzlichen Gebühren- oder Honorarordnung 
zu vergüten, ist der Preis nur im dort vorgeschriebenen Rahmen zu berücksichtigen. 

(6) Die Entscheidung für einen Bieter ist nur auf der Grundlage eines zuschlagsfähigen An-
gebotes zulässig. 
Der Auftraggeber schließt den Vertrag mit dem Bieter, der aufgrund des ausgehandelten 
Auftragsinhalts und der ausgehandelten Auftragsbedingungen im Rahmen der bekannt 
gemachten Zuschlagskriterien und deren Gewichtung die bestmögliche Leistung erwarten 
lässt. 

(7) Das Verfahren endet mit Vertragsschluss oder mit Verzicht auf die Auftragserteilung. 
 
§ 12 Dokumentation 
(1) Das Vergabeverfahren ist von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, sodass die einzel-

nen Stufen des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzel-
nen Entscheidungen festgehalten werden. 

(2) Die Dokumentation umfasst mindestens Folgendes: 
a) den Namen und die Anschrift des Auftraggebers, Gegenstand und Wert des Auftrags, 
b) die Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre Aus-

wahl, 
c) die Namen der nicht berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre 

Ablehnung, 
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d) die Gründe für die Ablehnung von ungewöhnlich niedrigen Angeboten, 
e) den Namen des erfolgreichen Bieters und die Gründe für die Auswahl seines Ange-

bots sowie - falls bekannt - den Anteil am Auftrag, den der Zuschlagempfänger an 
Dritte weiterzugeben beabsichtigt, 

f) die Gründe für einen Verzicht auf die Vergabe eines bekannt gemachten Auftrages 
 
§ 13 Kosten  
(1) Von den Bewerbern oder Bietern dürfen Entgelte für die Durchführung der Vergabeverfah-

ren nicht erhoben werden. Bei Wettbewerben nach Kapitel 2 können Kopierkosten bei 
postalischer oder direkter Versendung erhoben werden. 

(2) Für die Ausarbeitung der Bewerbungs- und Angebotsunterlagen werden Kosten nicht 
erstattet. 

(3) Verlangt der Auftraggeber darüber hinaus, dass Bewerber Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, 
Berechnungen oder andere Unterlagen ausarbeiten, so ist einheitlich für alle Bewerber ei-
ne angemessene Vergütung festzusetzen. Gesetzliche Gebühren- oder Honorarordnun-
gen und der Urheberrechtsschutz bleiben unberührt. 

 
§ 14 Information über die Auftragserteilung, Verzic ht auf die Auftragserteilung 
(1) Die Auftraggeber machen über jeden vergebenen Auftrag Mitteilung anhand einer Be-

kanntmachung. Sie wird nach dem im Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1564/2005 ent-
haltenen Muster erstellt und ist spätestens 48 Tage nach Vergabe des Auftrags an das 
Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln. 

(2) Auftraggeber, die einen Wettbewerb durchgeführt haben, geben spätestens 48 Tage nach 
Durchführung eine Bekanntmachung nach Anhang XIII der Verordnung (EG) 
Nr. 1564/2005 an das Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. 

(3) Bei der Bekanntmachung von Dienstleistungsaufträgen des Anhangs I Teil B geben die 
Auftraggeber in ihrer Bekanntmachung an, ob sie mit der Veröffentlichung einverstanden 
sind. 

(4) Bestimmte Angaben über die Auftragsvergabe brauchen jedoch bei bestimmten Einzelauf-
trägen nicht veröffentlicht zu werden, wenn ihre Bekanntgabe den Gesetzesvollzug behin-
dern, dem öffentlichen Interesse in anderer Weise zuwiderlaufen, die legitimen geschäftli-
chen Interessen einzelner Personen berühren oder den fairen Wettbewerb beeinträchtigen 
würde. 

(5) Die Auftraggeber teilen unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Tagen nach Eingang 
eines entsprechenden Antrags, den nicht berücksichtigten Bietern die Gründe für die Ab-
lehnung ihres Angebotes, die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie 
den Namen des erfolgreichen Bieters mit. 

(6) Die Auftraggeber teilen den Bewerbern unverzüglich die Gründe mit, aus denen beschlos-
sen wurde, auf die Vergabe eines bekannt gemachten Auftrages zu verzichten oder das 
Verfahren erneut einzuleiten. Auf Antrag teilen sie dies in Textform mit. Die Entscheidung, 
auf die Vergabe eines Auftrages zu verzichten, teilen die Auftraggeber dem Amt für amtli-
che Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften mit. 
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Kapitel 2  
Wettbewerbe  
 
§ 15 Grundsätze 
(1) Wettbewerbe sind Auslobungsverfahren, die dazu dienen, dem Auftraggeber einen Plan 

oder eine Planung zu verschaffen, deren Auswahl durch ein Preisgericht aufgrund verglei-
chender Beurteilungen mit oder ohne Verteilung von Preisen erfolgt. 

(2) Wettbewerbe, die dem Ziel dienen, alternative Vorschläge für Planungen insbesondere 
auf dem Gebiet der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens auf der Grundla-
ge veröffentlichter einheitlicher Richtlinien zu erhalten (Planungswettbewerbe), können je-
derzeit vor, während oder ohne Verhandlungsverfahren ausgelobt werden. 
In den einheitlichen Richtlinien wird auch die Mitwirkung von Architekten- und Ingenieur-
kammern an der Vorbereitung und Durchführung der Wettbewerbe geregelt. 

(3) Die auf die Durchführung von Wettbewerben anwendbaren Regeln sind den an der Teil-
nahme am Wettbewerb Interessierten mitzuteilen. 

(4) Die Zulassung zur Teilnahme an einem Wettbewerb darf nicht beschränkt werden 
- auf das Gebiet eines Mitgliedstaates oder einen Teil davon, 
- auf natürliche oder juristische Personen. 

(5) Der Auslober eines Wettbewerbes hat zu gewährleisten, dass jedem Bewerber und jedem 
Teilnehmer die gleiche Chance eingeräumt wird. 
Für alle Teilnehmer gelten die gleichen Bedingungen und Fristen. Ihnen werden die glei-
chen Informationen jeweils zum gleichen Zeitpunkt übermittelt. 

(6) Die Wettbewerbsbeiträge bleiben bis zur Entscheidung des Preisgerichts anonym. 
 
§ 16 Wettbewerbsdurchführung  
(1) Mit der Auslobung sind Preise und ggf. Anerkennungen auszusetzen, die der Bedeutung 

und Schwierigkeit der Bauaufgabe sowie dem Leistungsumfang nach der jeweils gelten-
den Honorarordnung angemessen sind. 

(2) Ausgeschlossen von der Teilnahme an Wettbewerben sind Personen, die infolge ihrer 
Beteiligung an der Auslobung oder Durchführung des Wettbewerbes bevorzugt sein oder 
Einfluss auf die Entscheidung des Preisgerichts nehmen können. Das Gleiche gilt für Per-
sonen, die sich durch Angehörige oder ihnen wirtschaftlich verbundene Personen einen 
entsprechenden Vorteil oder Einfluss verschaffen können. 

(3) Bei Wettbewerben mit beschränkter Teilnehmerzahl haben die Auftraggeber eindeutige 
und nicht diskriminierende Auswahlkriterien festzulegen. Die Zahl der Teilnehmer muss 
ausreichen, um einen echten Wettbewerb zu gewährleisten. 

(4) Das Preisgericht darf nur aus Preisrichtern bestehen, die von den Teilnehmern des Wett-
bewerbes unabhängig sind. Wird von diesen Teilnehmern eine bestimmte berufliche Qua-
lifikation verlangt, muss die Mehrheit der Preisrichter über dieselbe oder eine gleichwerti-
ge Qualifikation verfügen. 

(5) Das Preisgericht ist in seinen Entscheidungen und Stellungnahmen unabhängig. Es trifft 
diese aufgrund von Wettbewerbsarbeiten, die anonym vorgelegt werden, und nur auf-
grund von Kriterien, die in der Bekanntmachung nach § 9 Absatz 2 genannt sind. 
Das Preisgericht hat in seinen Entscheidungen die in der Auslobung als bindend bezeich-
neten Vorgaben des Auslobers zu beachten. Nicht zugelassene oder über das geforderte 
Maß hinausgehende Leistungen sind von der Wertung auszuschließen. 

(6) Das Preisgericht hat einen von den Preisrichtern zu unterzeichnenden Bericht zu erstellen 
über die Rangfolge der von ihm ausgewählten Projekte und die einzelnen Wettbewerbsar-
beiten. Der Auslober informiert die Teilnehmer unverzüglich über das Ergebnis durch 
Versendung des Protokolls der Preisgerichtssitzung. Der Auslober stellt möglichst spätes-
tens einen Monat nach der Entscheidung des Preisgerichts alle eingereichten Wettbe-
werbsarbeiten mit Namensangaben der Verfasser unter Auslegung des Protokolls öffent-
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lich aus. 
Soweit ein Preisträger wegen mangelnder Teilnahmeberechtigung oder Verstoßes gegen 
Wettbewerbsregeln nicht berücksichtigt werden kann, rücken die übrigen Preisträger so-
wie sonstige Teilnehmer in der Rangfolge des Preisgerichts nach, soweit das Preisgericht 
ausweislich seines Protokolls nichts anderes bestimmt hat. 

 
§ 17 Auftrag, Nutzung  
(1) Soweit und sobald die Wettbewerbsaufgabe realisiert werden soll, ist einer oder sind 

mehrere der Preisträger mit den weiteren Planungsleistungen nach Maßgabe der in § 15 
Absatz 2 genannten einheitlichen Richtlinien zu beauftragen, sofern mindestens einer der 
Preisträger eine einwandfreie Ausführung der zu übertragenden Leistungen gewährleistet 
und sonstige wichtige Gründe der Beauftragung nicht entgegenstehen. 

(2) Urheberrechtlich und wettbewerbsrechtlich geschützte Teillösungen von Wettbewerbsteil-
nehmern, die bei der Auftragserteilung nicht berücksichtigt worden sind, dürfen nur gegen 
eine angemessene Vergütung genutzt werden. 

 
 
Kapitel 3  
Besondere Vorschriften zur Vergabe von Architekten-  und Ingenieurleistun-
gen  
 
§ 18 Anwendungsbereich  
(1) Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten zusätzlich für die Vergabe von Architekten- und 

Ingenieurleistungen. 
(2) Architekten- und Ingenieurleistungen sind 

- Leistungen, die von der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) er-
fasst werden sowie 

- sonstige Leistungen, für die die berufliche Qualifikation des Architekten oder Ingeni-
eurs erforderlich ist oder vom Auftraggeber gefordert wird. 

 
§ 19 Qualifikation des Auftragnehmers  
(1) Wird als Berufsqualifikation der Beruf des Architekten oder der einer seiner Fachrichtun-

gen gefordert, so ist jeder zuzulassen, der nach dem für die Auftragsvergabe geltenden 
Landesrecht berechtigt ist, die Berufsbezeichnung Architekt zu tragen oder in der Bundes-
republik Deutschland als Architekt tätig zu werden. 

(2) Wird als Berufsqualifikation der Beruf des "Beratenden Ingenieurs" oder "Ingenieurs" 
gefordert, so ist jeder zuzulassen, der nach dem für die Auftragsvergabe geltenden Lan-
desrecht berechtigt ist, die Berufsbezeichnung "Beratender Ingenieur" oder "Ingenieur" zu 
tragen oder in der Bundesrepublik Deutschland als "Beratender Ingenieur" oder "Ingeni-
eur" tätig zu werden. 

(3) Juristische Personen sind als Auftragnehmer zuzulassen, wenn sie für die Durchführung 
der Aufgabe einen verantwortlichen Berufsangehörigen nach den Absätzen 1 und 2 be-
nennen. 

 
§ 20 Auftragserteilung  
(1) Die Auftragsverhandlungen mit den nach § 10 Absatz 1 ausgewählten Bietern dienen der 

Ermittlung des Bieters, der im Hinblick auf die gestellte Aufgabe am ehesten die Gewähr 
für eine sachgerechte und qualitätsvolle Leistungserfüllung bietet. Die Auftraggeber führen 
zu diesem Zweck Auftragsgespräche mit den ausgewählten Bietern durch und entschei-
den über die Auftragsvergabe nach Abschluss dieser Gespräche. 

(2) Die Präsentation von Referenzobjekten, die der Bewerber oder Bieter zum Nachweis 
seiner Leistungsfähigkeit vorlegt, ist zugelassen. Die Ausarbeitung von Lösungsvorschlä-
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gen der gestellten Planungsaufgabe kann vom Auftraggeber nur im Rahmen eines Verfah-
rens nach Absatz 3 oder eines Wettbewerbes gemäß Kapitel 2 verlangt werden. Die Aus-
wahl eines Bewerbers oder Bieters darf nicht durch unaufgefordert eingereichte Lösungs-
vorschläge beeinflusst werden. 

(3) Verlangen Auftraggeber außerhalb eines Planungswettbewerbes Lösungsvorschläge für 
die Planungsaufgabe, so sind die Lösungsvorschläge der Bieter nach den Honorarbe-
stimmungen der HOAI zu vergüten. 
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Anhang  
 
Anhang I 
Teil A  1) 

 

Kategorie Bezeichnung CPC-Referenz- 
nummern 2) 

CPV-Referenznummern 

1 Instandhaltung und Reparatur 6112, 6122, 633, 
886 

Von 50100000-6 bis 
50982000-5 (außer 
50310000-1 bis 
50324200-4 und 
50116510-9, 50190000-
3, 50229000-6, 
50243000-0) und von 
51000000-9 bis 
51900000-1 

2 Landverkehr 3) , einschließlich 
Geldtransport und Kurierdienste, 
ohne Postverkehr 

712 (außer 71235) 
7512, 87304 

Von 60100000-9 bis 
60183000-4 (außer 
60121000 bis 60160000-
7, 60161000-4, 
60220000-6), und von 
64120000-3 bis 
64121200-2 

3 Fracht- und Personenbeförderung 
im Flugverkehr, ohne Postverkehr 

73 (außer 7321) Von 60410000-5 bis 
60424120-3 (außer 
60411000-2, 60421000-
5) und 60500000-3, von 
60440000-4 bis 
60445000-9 

4 Postbeförderung im Landverkehr 4) 
sowie Luftpostbeförderung 

71235, 7321 60160000-7, 60161000-
4, 60411000-2, 
60421000-5 

5 Fernmeldewesen 752 Von 64200000-8 bis 
64228200-2, 72318000-
7, und von 72700000-7 
bis 72720000-3 

6 Finanzielle Dienstleistungen: ex 81, 812, 814 Von 66100000-1 bis 
66720000-3 

 
 
 
________________________ 
 
1) Bei unterschiedlichen Auslegungen zwischen CPV und CPC gilt die CPC-Nomenklatur. 
2) CPC-Nomenklatur (vorläufige Fassung), die zur Festlegung des Anwendungsbereichs der Richtlinie 92/50/EWG verwendet wird. 
3) Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18. 
4) Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18. 
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 a) Versicherungsdienstleistungen     

 b) Bankdienstleistungen und 
Wertpapiergeschäfte 5)  

    

7 Datenverarbeitung und verbundene 
Tätigkeiten 

84 Von 50310000-1 bis 
50324200-4, von 
72000000-5 bis 
72920000-5 (außer 
72318000-7 und von 
72700000-7 bis 
72720000-3), 79342410-
4 

8 Forschung und Entwicklung 6)  85 Von 73000000-2 bis 
73436000-7 (außer 
73200000-4, 73210000-
7, 73220000-0) 

9 Buchführung, -haltung und -prüfung 862 Von 79210000-9 bis 
792230000-3 

10 Markt- und Meinungsforschung 864 Von 79300000-7 bis 
79330000-6, und 
79342310-9, 79342311-
6 

11 Unternehmensberatung 7) und ver-
bundene Tätigkeiten 

865, 866 Von 73200000-4 bis 
732200000-0, von 
79400000-8 bis 
794212000-3 und 
793420000-3, 
79342100-4, 79342300-
6, 79342320-2, 
79342321-9, 79910000-
6, 79991000-7, 
98362000-8 

12 Architektur, technische Beratung 
und Planung, integrierte technische 
Leistungen, Stadt und Landschafts-
planung, zugehörige wissenschaftli-
che und technische Beratung, 
technische Versuche und Analysen 

867 Von 71000000-8 bis 
71900000-7 (außer 
71550000), und 
79994000-8 

 
________________________ 
 
5) Ohne Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, Ankauf oder Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzierungsin-
strumenten und mit Zentralbankdiensten. Ausgenommen sind ferner Dienstleistungen zum Erwerb oder zur Anmietung – ganz gleich, nach welchen 
Finanzmodalitäten – von Grundstücken, bestehenden Gebäuden oder anderem unbeweglichen Eigentum oder betreffend Rechte daran; Finanzdienst-
leistungen, die bei dem Vertrag über den Erwerb oder die Anmietung mit ihm gleichlaufend, ihm vorangehend oder im Anschluss an ihn gleich in 
welcher Form erbracht werden, fallen jedoch darunter. 
6) Ohne Aufträge über Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen anderer Art als diejenigen, deren Ergebnisse ausschließlich Eigentum des 
Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit sind, sofern die Dienstleistung vollständig durch den Auftraggeber 
vergütet wird. 
7) Ohne Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen. 
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13 Werbung 871 Von 79341000-6 bis 
793422200-5 (außer 
79342000-3 und 
79342100-4) 

14 Gebäudereinigung und Hausverwal-
tung 

874, 82201 bis 
82206 

Von 70300000-4 bis 
70340000-6, und von 
90900000-6 bis 
90924000-0 

15 Verlegen und rucken [richtig 
Drucken] gegen Vergütung oder auf 
vertraglicher Grundlage 

88442 Von 79800000-2 bis 
79824000-6, von 
79970000-6 bis 
79980000-7 

16 Abfall- und Abwasserbeseitigung, 
sanitäre und ähnliche Dienstleistun-
gen 

94 Von 90400000-1 bis 
90743200-9, (außer 
9071220-3), von 
90910000-9 bis 
90920000-2 und 
50190000-3, 50229000-
6, 50243000-0 

 
 
Teil B  

 

Kategorie Bezeichnung CPC-Referenz- 
nummern 2) 

CPV-Referenznummern 

17 Gaststätten und Beherbergungsge-
werbe 

64 Von 55100000-1 bis 
55524000-9, und von 
98340000-8 bis 
98341100-6 

18 Eisenbahnen 711 60200000-0 bis 
60220000-6 

19 Schifffahrt 72 Von 60600000-4 bis 
60553000-0 und von 
63727000-1 bis 
63727200-3 

20 Neben- und Hilfstätigkeiten des 
Verkehrs 

74 63000000-9, bis 
63734000-3 (außer 
63711200-8, 63712700-
0, 63712710-3 und von 
63727000-1 bis 
63727200-3), und 
98361000-1 
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21 Rechtsberatung 861 Von 79100000-5 bis 
79140000-7 

22 Arbeits- und Arbeitskräftevermitt-
lung 8) 

872 Von 79600000-0 bis 
79635000-4 (außer 
79611000-0, 79632000-
3, 79633000-0), und von 
98500000-8 bis 
98514000- 
 

23 Auskunfts- und Schutzdienste, ohne 
Geldtransport 

873 (außer 87304) Von 79700000-1 bis 
797230000-8 

24 Unterrichtswesen und Berufsausbil-
dung 

92 Von 80100000-5 bis 
806600000-8 (außer 
80533000-9, 80533100-
0, 80533200-1) 

25 Gesundheits-, Veterinär- und Sozi-
alwesen 

93 79611000-0 und von 
85000000-9 bis 
85323000-9 (außer 
85321000-5 und 
85322000-2) 

26 Erholung, Kultur und Sport 9) 96 Von 79995000-5 bis 
79995200-7, und von 
92000000-1 bis 
92700000-8 (außer 
92230000-2, 
922231000-9, 
92232000-6) 

27 Sonstige Dienstleistungen   

 
 
 
________________________ 
 
8) Mit Ausnahm von Arbeitsverträgen. 
9) Mit Ausnahme von Aufträgen über Erwerb, Entwicklung, Produktion oder Koproduktion von Programmen durch Sendeunternehmen und Verträgen 
über Sendezeit. 
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Anhang II  
Anforderungen an die Geräte, die den elektronischen  Empfang der Anträge 
auf Teilnahme und der Angebote verwendet werden 
 
Die Geräte müssen gewährleisten, dass 
a) für die Angebote eine elektronische Signatur verwendet werden kann, 
b) Tag und Uhrzeit des Eingangs der Teilnahmeanträge oder Angebote genau bestimmbar 

sind, 
c) ein Zugang zu den Daten nicht vor Ablauf des hierfür festgesetzten Termins erfolgt, 
d) bei einem Verstoß gegen das Zugangsverbot der Verstoß sicher festgestellt werden kann, 
e) ausschließlich die hierfür bestimmten Personen den Zeitpunkt der Öffnung der Daten 

festlegen oder ändern können, 
f) der Zugang zu den übermittelten Daten nur möglich ist, wenn die hierfür bestimmten 

Personen gleichzeitig und erst nach dem festgesetzten Zeitpunkt tätig werden und 
g) die übermittelten Daten ausschließlich den zur Kenntnisnahme bestimmten Personen 

zugänglich bleiben. 
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Anhang TS  
Technische Spezifikationen 
 
Begriffsbestimmungen   
1. "Technische Spezifikationen" sind sämtliche, insbesondere in den Vergabeunterlagen 

enthaltenen, technischen Anforderungen an ein Material, ein Erzeugnis oder eine Liefe-
rung, mit deren Hilfe das Material, das Erzeugnis oder die Lieferung so bezeichnet werden 
können, dass sie ihren durch den Auftraggeber festgelegten Verwendungszweck erfüllen. 
Zu diesen technischen Anforderungen gehören Qualitätsstufen, Umweltleistungsstufen, 
die Konzeption für alle Verwendungsarten ("Design for all") einschließlich des Zugangs für 
Menschen mit Behinderungen sowie Konformitätsbewertung, Vorgaben für Gebrauchs-
tauglichkeit, Verwendung, Sicherheit und Abmessungen, einschließlich Vorschriften für 
Verkaufsbezeichnung, Terminologie, Bildzeichen, Prüfungen und Prüfverfahren, Verpa-
ckung, Kennzeichnung und Beschriftung sowie Produktionsprozesse und -methoden so-
wie über Konformitätsbewertungsverfahren. Außerdem gehören dazu auch die Vorschrif-
ten für die Planung und Berechnung von Bauwerken, die Bedingungen für die Prüfung, In-
spektion und Abnahme von Bauwerken, die Konstruktionsmethoden oder -verfahren und 
alle anderen technischen Anforderungen, die der Auftraggeber bezüglich fertiger Bauwer-
ke oder der dazu notwendigen Materialien oder Teile durch allgemeine oder spezielle Vor-
schriften anzugeben in der Lage ist. 

2. "Norm" ist eine technische Spezifikation, die von einer anerkannten Normenorganisation 
zur wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wurde, deren Einhaltung 
grundsätzlich nicht zwingend vorgeschrieben ist. 

3. "Internationale Norm" ist eine Norm, die von einem internationalen Normungsgremium 
angenommen wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist. 

4. "Europäische Norm" ist eine Norm, die von einem europäischen Normungsgremium an-
genommen wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist. 

5. "Nationale Norm" ist eine Norm, die von einem nationalen Normungsgremium angenom-
men wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist. 

6. "Europäische technische Zulassung" ist eine positive technische Beurteilung der Brauch-
barkeit eines Produkts hinsichtlich der Erfüllung der wesentlichen Anforderung an bauliche 
Anlagen; sie erfolgt aufgrund der spezifischen Merkmale des Produkts und der festgeleg-
ten Anwendungs- und Verwendungsbedingungen. Die europäische technische Zulassung 
wird von einer zu diesem Zweck vom Mitgliedstaat zugelassenen Organisation ausgestellt. 

7. "Gemeinsame technische Spezifikation" ist eine technische Spezifikation, die nach einem 
von den Mitgliedstaaten anerkannten Verfahren erarbeitet wurde, und die im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht wurde. 

8. "Technische Bezugsgröße" ist jeder Bezugsrahmen, der keine offizielle Norm ist und von 
den europäischen Normungsgremien nach den an die Bedürfnisse des Marktes ange-
passten Verfahren erarbeitet wurde. 
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Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) 
 

Teil A  
Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Leistun gen  

(VOL/A) 
 

- Ausgabe 2009 - 
 

vom 20. November 2009 (BAnz. Nr. 196a vom 29. Dezember 2009), 
geändert durch Bekanntmachung vom 19. Februar 2010 (BAnz. Nr. 32 vom 26. Februar 2010, BAnz. S. 755) 

 
 
Abschnitt 1 
Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
Die folgenden Regeln gelten für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen über Leistungen 
(Lieferungen und Dienstleistungen). Sie gelten nicht 
- für Bauleistungen, die unter die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - VOB - 

fallen und 
- für Leistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit 1) erbracht oder im Wettbe-

werb mit freiberuflich Tätigen angeboten werden. Die Bestimmungen der Haushaltsord-
nungen bleiben unberührt. 

 
§ 2 Grundsätze 
(1) Aufträge werden in der Regel im Wettbewerb und im Wege transparenter Vergabeverfah-

ren an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige (geeignete) Unternehmen zu ange-
messenen Preisen vergeben. Dabei darf kein Unternehmen diskriminiert werden. 

(2) Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet 
(Fachlose) zu vergeben. Bei der Vergabe kann auf eine Aufteilung oder Trennung verzich-
tet werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründen [richtig Gründe] dies erfordern. 

(3) Die Durchführung von Vergabeverfahren lediglich zur Markterkundung und zum Zwecke 
von Ertragsberechnungen ist unzulässig. 

(4) Bei der Vergabe sind die Vorschriften über die Preise bei öffentlichen Aufträgen zu beach-
ten. 2) 

 
§ 3 Arten der Vergabe 
(1) Öffentliche Ausschreibungen sind Verfahren, in denen eine unbeschränkte Anzahl von 

Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten aufgefordert wird. Bei Beschränkten 
Ausschreibungen wird in der Regel öffentlich zur Teilnahme (Teilnahmewettbewerb), aus 
dem Bewerberkreis sodann eine beschränkte Anzahl von Unternehmen zur Angebotsab-
gabe aufgefordert. Freihändige Vergaben sind Verfahren, bei denen sich die Auftraggeber  
 

________________________ 
 
1) vgl. § 18 Absatz 1 Nummer 1 EStG: 
(1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind: 
1. Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbständig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schrift-
stellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit, die selbständige Berufstätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, 
Patentanwälte, Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks- und Betriebs-
wirte, vereidigten Buchprüfer (vereidigten Bücherrevisoren), Steuerbevollmächtigten, Heilpraktiker, Dentisten, Krankengymnasten, Journalisten, 
Bildberichterstatter, Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und ähnlicher Berufe. Ein Angehöriger eines freien Berufs im Sinne der Sätze 1 und 2 ist auch 
dann freiberuflich tätig, wenn er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte bedient; Voraussetzung ist, dass er auf Grund eigener Fachkennt-
nisse leitend und eigenverantwortlich tätig wird. Eine Vertretung im Fall vorübergehender Verhinderung steht der Annahme einer leitenden und 
eigenverantwortlichen Tätigkeit nicht entgegen; ... 
2) Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 21. November 1953 (BAnz. Nr. 244 vom 18. Dezember 1953), zuletzt 
geändert durch Verordnung PR Nr. 1/86 vom 15. April 1986 (BGBl. I S. 435 und BAnz. S. 5046) und Verordnung PR Nr. 1/89 vom 13. Juni 1989 
(BGBl. I S. 1094 und BAnz. S. 3042) 
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 mit oder auch ohne Teilnahmewettbewerb grundsätzlich an mehrere ausgewählte Unter-
nehmen wenden, um mit einem oder mehreren über die Auftragsbedingungen zu verhan-
deln. 
Bei Beschränkten Ausschreibungen und Freihändigen Vergaben sollen mehrere - grund-
sätzlich mindestens drei - Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. 

(2) Die Vergabe von Aufträgen erfolgt in Öffentlicher Ausschreibung. In begründeten Aus-
nahmefällen ist eine Beschränkte Ausschreibung oder eine Freihändige Vergabe zulässig. 

(3) Eine Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb ist zulässig, wenn 
a) die Leistung nach ihrer Eigenart nur von einem beschränkten Kreis von Unternehmen 

in geeigneter Weise ausgeführt wenn [richtig werden], kann, besonders wenn außer-
gewöhnliche Eignung (§ 2 Absatz 1 Satz 1) erforderlich ist, 

b) eine Öffentliche Ausschreibung aus anderen Gründen (z. B. Dringlichkeit, Geheimhal-
tung) unzweckmäßig ist. 

(4) Eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb ist zulässig, wenn 
a) eine Öffentliche Ausschreibung kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt hat, 
b) die Öffentliche Ausschreibung für den Auftraggeber oder die Bewerber einen Aufwand 

verursachen würde, der zu dem erreichten Vorteil oder dem Wert der Leistung im 
Missverhältnis stehen würde. 

(5) Eine Freihändige Vergabe ist zulässig, wenn 
a) nach Aufhebung einer Öffentlichen oder Beschränkten Ausschreibung eine Wiederho-

lung kein wirtschaftliches Ergebnis verspricht, 
b) im Anschluss an Entwicklungsleistungen Aufträge in angemessenem Umfang und für 

angemessene Zeit an Unternehmen, die an der Entwicklung beteiligt waren, vergeben 
werden müssen, 

c) es sich um die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen zur Er-
füllung wissenschaftlich-technischer Fachaufgaben auf dem Gebiet von Forschung, 
Entwicklung und Untersuchung handelt, die nicht der Aufrechterhaltung des allgemei-
nen Dienstbetriebs und der Infrastruktur einer Dienststelle des Auftraggebers dienen, 

d) bei geringfügigen Nachbestellungen im Anschluss an einen bestehenden Vertrag kein 
höherer Preis als für die ursprüngliche Leistung erwartet wird, und die Nachbestellun-
gen insgesamt 20 vom Hundert des Wertes der ursprünglichen Leistung nicht über-
schreiten, 

e) Ersatzteile oder Zubehörstücke zu Maschinen und Geräten vom Lieferanten der ur-
sprünglichen Leistung beschafft werden sollen und diese Stücke in brauchbarer Aus-
führung von anderen Unternehmen nicht oder nicht unter wirtschaftlichen Bedingun-
gen bezogen werden können, 

f) es aus Gründen der Geheimhaltung erforderlich ist, 
g) die Leistung aufgrund von Umständen, die die Auftraggeber nicht voraussehen konn-

ten, besonders dringlich ist und die Gründe für die besondere Dringlichkeit nicht dem 
Verhalten der Auftraggeber zuzuschreiben sind, 

h) die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht so eindeutig und erschöp-
fend beschrieben werden kann, dass hinreichend vergleichbare Angebote erwartet 
werden können, 

i) sie durch Ausführungsbestimmungen von einem Bundesminister - gegebenenfalls 
Landesminister - bis zu einem bestimmten Höchstwert zugelassen ist, 

j) Aufträge ausschließlich an Werkstätten für behinderte Menschen vergeben werden 
sollen, 

k) Aufträge ausschließlich an Justizvollzugsanstalten vergeben werden sollen, 
l) für die Leistung aus besonderen Gründen nur ein Unternehmen in Betracht kommt. 

(6) Leistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 500,- Euro (ohne Umsatz-
steuer) können unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit ohne ein Vergabeverfahren beschafft werden (Direktkauf). 
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§ 4 Rahmenvereinbarungen  
(1) Rahmenvereinbarungen sind Aufträge, die ein oder mehrere Auftraggeber an ein oder 

mehrere Unternehmen vergeben können, um die Bedingungen für Einzelaufträge, die 
während eines bestimmten Zeitraumes vergeben werden sollen, festzulegen, insbesonde-
re über den in Aussicht genommenen Preis. Das in Aussicht genommene Auftragsvolu-
men ist so genau wie möglich zu ermitteln und bekannt zu geben, braucht aber nicht ab-
schließend festgelegt zu werden. Die Auftraggeber dürfen für dieselbe Leistung nicht meh-
rere Rahmenvereinbarungen abschließen. Die Laufzeit darf vier Jahre nicht überschreiten, 
es sei denn der Auftragsgegenstand oder andere besondere Umstände rechtfertigen eine 
Ausnahme. 

(2) Die Erteilung von Einzelaufträgen ist nur zulässig zwischen den Auftraggebern, die ihren 
voraussichtlichen Bedarf für das Vergabeverfahren gemeldet haben und den Unterneh-
men, mit denen Rahmenvereinbarungen abgeschlossen wurden. 

 
§ 5 Dynamische elektronische Verfahren  
(1) Die Auftraggeber können für die Vergabe von Aufträgen ein dynamisches elektronisches 

Verfahren einrichten. Ein dynamisches elektronisches Verfahren ist ein zeitlich befristetes 
ausschließlich elektronisches offenes Vergabeverfahren zur Beschaffung marktüblicher 
Leistungen, bei denen die allgemein auf dem Markt verfügbaren Spezifikationen den An-
forderungen des Auftraggebers genügen. Die Auftraggeber verwenden bei der Einrichtung 
des dynamischen elektronischen Verfahrens und bei der Vergabe der Aufträge aus-
schließlich elektronische Mittel gemäß § 11 Absatz 2 und 3 und § 13 Absatz 1 und 2. Sie 
haben dieses Verfahren als offenes Vergabeverfahren unter Einhaltung der Vorschriften 
der Öffentlichen Ausschreibung in allen Phasen von der Einrichtung bis zur Vergabe des 
zu vergebenden Auftrags durchzuführen. Alle Unternehmen, die die Eignungskriterien er-
füllen und ein erstes vorläufiges Angebot im Einklang mit den Vergabeunterlagen und den 
etwaigen zusätzlichen Dokumenten vorgelegt haben, werden zur Teilnahme zugelassen. 
Die Unternehmen können jederzeit ihre vorläufigen Angebote nachbessern, sofern die 
Angebote mit den Vergabeunterlagen vereinbar bleiben. 

(2) Beim dynamischen elektronischen Verfahren ist Folgendes einzuhalten: 
a) In der Bekanntmachung wird angegeben, dass es sich um ein dynamisches elektroni-

sches Verfahren handelt. 
b) In den Vergabeunterlagen sind insbesondere der Gegenstand der beabsichtigten Be-

schaffungen sowie alle erforderlichen Informationen zum dynamischen elektronischen 
Verfahren, zur verwendeten elektronischen Ausrüstung des Auftraggebers, zu den 
Datenformaten und zu den technischen Vorkehrungen und Merkmalen der elektroni-
schen Verbindung zu präzisieren. 

c) Es ist auf elektronischem Wege ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekannt-
machung und bis zur Beendigung des dynamischen elektronischen Verfahrens ein 
freier, unmittelbarer und uneingeschränkter Zugang zu den Vergabeunterlagen und 
den zusätzlichen Dokumenten zu gewähren und in der Bekanntmachung die Internet-
Adresse anzugeben, unter der diese Dokumente abgerufen werden können. 

d) Die Auftraggeber ermöglichen während der gesamten Laufzeit des dynamischen 
elektronischen Verfahrens jedem Unternehmen, ein vorläufiges Angebot zu unterbrei-
ten, um zur Teilnahme am dynamischen elektronischen Verfahren zugelassen zu 
werden. Sie prüfen dieses Angebot innerhalb einer angemessenen Frist. Die Auftrag-
geber unterrichten das Unternehmen unverzüglich darüber, ob das Unternehmen zur 
Teilnahme am dynamischen elektronischen Verfahren zugelassen ist oder sein vorläu-
figes Angebot abgelehnt wurde. 

e) Die Auftraggeber fordern alle zugelassenen Unternehmen auf, endgültige Angebote 
für die zu vergebenden Aufträge einzureichen. Für die Einreichung der Angebote le-
gen sie eine angemessene Frist fest. Sie vergeben den Auftrag an das Unternehmen, 
das nach den in der Bekanntmachung für die Einrichtung des dynamischen elektroni-
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schen Verfahrens aufgestellten Zuschlagskriterien das wirtschaftlichste Angebot vor-
gelegt hat. Die Zuschlagskriterien können in der Aufforderung zur Abgabe eines end-
gültigen Angebots präzisiert werden. 

f) Die Laufzeit eines dynamischen elektronischen Verfahrens darf grundsätzlich 
vier Jahre nicht überschreiten. Eine Überschreitung der Laufzeit ist nur in besonders 
zu begründenden Fällen zulässig. 

(3) Eine Entscheidung der Auftraggeber, auf ein eingeleitetes dynamisches elektronisches 
Verfahren zu verzichten, ist den zugelassenen Unternehmen unverzüglich mitzuteilen. 

 
§ 6 Teilnehmer am Wettbewerb  
(1) Bewerber- und Bietergemeinschaften sind wie Einzelbewerber und -bieter zu behandeln. 

Für den Fall der Auftragserteilung können die Auftraggeber verlangen, dass eine Bieter-
gemeinschaft eine bestimmte Rechtsform annimmt, sofern dies für die ordnungsgemäße 
Durchführung des Auftrages notwendig ist. 

(2) Von den Bewerbern und Bietern dürfen Entgelte für die Durchführung der Vergabeverfah-
ren nicht erhoben werden. 

(3) Von den Unternehmen dürfen zum Nachweis ihrer Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit (Eignung) nur Unterlagen und Angaben gefordert werden, die durch den 
Gegenstand des Auftrags gerechtfertigt sind. Grundsätzlich sind Eigenerklärungen zu ver-
langen. Die Forderung von anderen Nachweisen als Eigenerklärungen haben die Auftrag-
geber in der Dokumentation zu begründen. 

(4) Die Auftraggeber können Eignungsnachweise, die durch Präqualifizierungsverfahren 
erworben werden, zulassen. 

(5) Von der Teilnahme am Wettbewerb können Bewerber ausgeschlossen werden, 
a) über deren Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches 

Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse 
abgelehnt worden ist, 

b) die sich in Liquidation befinden, 
c) die nachweislich eine schwere Verfehlung begangen haben, die ihre Zuverlässigkeit 

als Bewerber in Frage stellt, 
d) die ihre Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur 

gesetzlichen Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt haben, 
e) die im Vergabeverfahren unzutreffende Erklärungen in Bezug auf ihre Eignung abge-

geben haben. 
(6) Hat ein Bieter oder Bewerber vor Einleitung des Vergabeverfahrens den Auftraggeber 

beraten oder sonst unterstützt, so hat der Auftraggeber sicherzustellen, dass der Wettbe-
werb durch die Teilnahme des Bieters oder Bewerbers nicht verfälscht wird. 

(7) Justizvollzugsanstalten sind zum Wettbewerb mit gewerblichen Unternehmen nicht zuzu-
lassen. 

 
§ 7 Leistungsbeschreibung  
(1) Die Leistung ist eindeutig und erschöpfend zu beschreiben, so dass alle Bewerber die 

Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und dass miteinander vergleichbare 
Angebote zu erwarten sind (Leistungsbeschreibung). 

(2) Die Leistung oder Teile derselben sollen durch verkehrsübliche Bezeichnungen nach Art, 
Beschaffenheit und Umfang hinreichend genau beschrieben werden. Andernfalls können 
sie 
a) durch eine Darstellung ihres Zweckes, ihrer Funktion sowie der an sie gestellten sons-

tigen Anforderungen, 
b) in ihren wesentlichen Merkmalen und konstruktiven Einzelheiten oder 
c) durch Verbindung der Beschreibungsarten, 

 beschrieben werden. 
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(3) Bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren sowie bestimmte Ursprungsorte und Bezugsquel-
len dürfen nur dann ausdrücklich vorgeschrieben werden, wenn dies durch die Art der zu 
vergebenden Leistung gerechtfertigt ist. 

(4) Bezeichnungen für bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren (z. B. Markennamen) dürfen 
ausnahmsweise, jedoch nur mit dem Zusatz "oder gleichwertiger Art", verwendet werden, 
wenn eine hinreichend genaue Beschreibung durch verkehrsübliche Bezeichnungen nicht 
möglich ist. Der Zusatz "oder gleichwertiger Art" kann entfallen, wenn ein sachlicher 
Grund die Produktvorgabe rechtfertigt. Ein solcher Grund liegt dann vor, wenn die Auf-
traggeber Erzeugnisse oder Verfahren mit unterschiedlichen Merkmalen zu bereits bei ih-
nen vorhandenen Erzeugnissen oder Verfahren beschaffen müssten und dies mit unver-
hältnismäßig hohem finanziellen Aufwand oder unverhältnismäßigen Schwierigkeiten bei 
Integration, Gebrauch, Betrieb oder Wartung verbunden wäre. Die Gründe sind zu doku-
mentieren. 

 
§ 8 Vergabeunterlagen  
(1) Die Vergabeunterlagen umfassen alle Angaben, die erforderlich sind, um eine Entschei-

dung zur Teilnahme am Vergabeverfahren oder zur Angebotsabgabe zu ermöglichen. Sie 
bestehen in der Regel aus 
a) dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe oder Begleitschreiben für die 

Abgabe der angeforderten Unterlagen), 
b) der Beschreibung der Einzelheiten der Durchführung des Verfahrens (Bewerbungsbe-

dingungen), einschließlich der Angabe der Zuschlagskriterien, sofern nicht in der Be-
kanntmachung bereits genannt und 

c) den Vertragsunterlagen, die aus Leistungsbeschreibung und Vertragsbedingungen 
bestehen. 

(2) Bei Öffentlicher Ausschreibung darf bei direkter oder postalischer Übermittlung für die 
Vervielfältigung der Vergabeunterlagen Kostenersatz gefordert werden. Die Höhe des 
Kostenersatzes ist in der Bekanntmachung anzugeben. 

(3) Sofern die Auftraggeber Nachweise verlangen, haben sie diese in einer abschließenden 
Liste zusammenzustellen. 

(4) Die Auftraggeber können Nebenangebote zulassen. Fehlt eine entsprechende Angabe in 
der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen, sind keine Nebenangebote zugelas-
sen. 

 
§ 9 Vertragsbedingungen  
(1) Die Allgemeinen Vertragsbedingungen (VOL/B) sind grundsätzlich zum Vertragsgegens-

tand zu machen. Zusätzliche Allgemeine Vertragsbedingungen dürfen der VOL/B nicht wi-
dersprechen. Für die Erfordernisse einer Gruppe gleichgelagerter Einzelfälle können Er-
gänzende Vertragsbedingungen Abweichungen von der VOL/B vorsehen. 

(2) Vertragsstrafen sollen nur für die Überschreitung von Ausführungsfristen vereinbart wer-
den, wenn die Überschreitung erhebliche Nachteile verursachen kann. Die Strafe ist in 
angemessenen Grenzen zu halten. 

(3) Andere Verjährungsfristen als nach § 14 VOL/B sind nur vorzusehen, wenn dies nach der 
Eigenart der Leistung erforderlich ist. 

(4) Auf Sicherheitsleistungen soll ganz oder teilweise verzichtet werden, es sei denn, sie 
erscheinen ausnahmsweise für die sach- und fristgemäße Durchführung der verlangten 
Leistung notwendig. Die Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem 
Vertrag soll 5 vom Hundert der Auftragssumme nicht überschreiten. 

 
§ 10 Fristen  
(1) Für die Bearbeitung und Abgabe der Teilnahmeanträge und der Angebote sowie für die 

Geltung der Angebote sind ausreichende Fristen (Teilnahme-, Angebots- und Bindefris-
ten) vorzusehen. 
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(2) Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote in allen für deren Einreichung vorge-
sehenen Formen zurückgezogen werden. 

 
§ 11 Grundsätze der Informationsübermittlung  
(1) Die Auftraggeber geben in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen an, ob 

Informationen auf dem Postweg, mittels Telekopie, direkt, elektronisch oder durch eine 
Kombination dieser Kommunikationsmittel übermittelt werden. 

(2) Das für die elektronische Übermittlung gewählte Netz muss allgemein verfügbar sein und 
darf den Zugang der Bewerber oder Bieter zu den Vergabeverfahren nicht beschränken. 
Die dafür zu verwendenden Programme und ihre technischen Merkmale müssen 
- allgemein zugänglich, 
- kompatibel mit allgemein verbreiteten Erzeugnissen der Informations- und Kommuni-

kationstechnologie und 
- nichtdiskriminierend 
sein. 

(3) Die Auftraggeber haben dafür Sorge zu tragen, dass den interessierten Unternehmen die 
Informationen über die Anforderungen an die Geräte, die für die elektronische Übermitt-
lung der Anträge auf Teilnahme und der Angebote erforderlich sind, einschließlich Ver-
schlüsselung zugänglich sind. 

 
§ 12 Bekanntmachung, Versand von Vergabeunterlagen 
(1) Öffentliche Ausschreibungen, Beschränkte Ausschreibungen mit Teilnahmewettbewerb 

und Freihändige Vergaben mit Teilnahmewettbewerb sind in Tageszeitungen, amtlichen 
Veröffentlichungsblättern, Fachzeitschriften oder Internetportalen bekannt zu machen. Be-
kanntmachungen in Internetportalen müssen zentral über die Suchfunktion des Internet-
portals www.bund.de ermittelt werden können. 

(2) Aus der Bekanntmachung müssen alle Angaben für eine Entscheidung zur Teilnahme am 
Vergabeverfahren oder zur Angebotsabgabe ersichtlich sein. Sie enthält mindestens: 
a) die Bezeichnung und die Anschrift der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle, der 

den Zuschlag erteilenden Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote oder Teilnah-
meanträge einzureichen sind, 

b) die Art der Vergabe, 
c) die Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind, 
d) Art und Umfang der Leistung sowie den Ort der Leistungserbringung, 
e) gegebenenfalls die Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose, 
f) gegebenenfalls die Zulassung von Nebenangeboten, 
g) etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist, 
h) die Bezeichnung und die Anschrift der Stelle, die die Vergabeunterlagen abgibt oder 

bei der sie eingesehen werden können, 
i) die Teilnahme- oder Angebots- und Bindefrist, 
j) die Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen, 
k) die wesentlichen Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie 

enthalten sind, 
l) die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die 

Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen, 
m) sofern verlangt, die Höhe der Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen bei 

Öffentlichen Ausschreibungen, 
n) die Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen ge-

nannt werden. 
(3) Die Vergabeunterlagen sind zu übermitteln 

a) bei Öffentlicher Ausschreibung an alle anfordernden Unternehmen, 
b) bei Beschränkter Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb und Freihändiger Vergabe 

mit Teilnahmewettbewerb an die Unternehmen, die einen Teilnahmeantrag gestellt 



 

 
www.mek-law.de 

VOL/A 
 

110 
 

haben, geeignet sind und ausgewählt wurden, oder 
c) bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe ohne Teilnahmewettbe-

werb an die Unternehmen, die von den Auftraggebern ausgewählt wurden. 
(4) Die Namen der Unternehmen, die Vergabeunterlagen erhalten oder eingesehen haben, 

sind vertraulich zu behandeln. 
 
§ 13 Form und Inhalt der Angebote  
(1) Die Auftraggeber legen fest, in welcher Form die Angebote einzureichen sind. Auf dem 

Postweg oder direkt eingereichte Angebote müssen unterschrieben sein; elektronisch 
übermittelte Angebote sind mit einer "fortgeschrittenen elektronischen Signatur" nach dem 
Signaturgesetz 3) und den Anforderungen der Auftraggeber oder mit einer "qualifizierten 
elektronischen Signatur" nach dem Signaturgesetz zu versehen; in den Fällen des § 3 Ab-
satz 5 Buchstabe i genügt die "elektronische Signatur" nach dem Signaturgesetz, bei Ab-
gabe des Angebotes mittels Telekopie die Unterschrift auf der Telekopievorlage. 

(2) Die Auftraggeber haben bei Ausschreibungen die Unversehrtheit und Vertraulichkeit der 
Angebote zu gewährleisten. Auf dem Postweg oder direkt zu übermittelnde Angebote sind 
in einem verschlossenen Umschlag einzureichen, als solche zu kennzeichnen und bis 
zum Ablauf der Angebotsfrist unter Verschluss zu halten. Bei elektronisch zu übermitteln-
den Angeboten ist die Unversehrtheit durch entsprechende organisatorische und techni-
sche Lösungen nach den Anforderungen des Auftraggebers und die Vertraulichkeit durch 
Verschlüsselung sicherzustellen. Die Verschlüsselung muss bis zum Ablauf der Angebots-
frist aufrechterhalten bleiben. 

(3) Die Angebote müssen alle geforderten Angaben, Erklärungen und Preise enthalten. 
(4) Änderungen an den Vertragsunterlagen sind unzulässig. Korrekturen des Bieters an 

seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. 
(5) Der Bieter hat auf Verlangen im Angebot anzugeben, ob für den Gegenstand des Ange-

bots gewerbliche Schutzrechte bestehen oder von dem Bieter oder anderen beantragt 
sind. Der Bieter hat stets anzugeben, wenn er erwägt, Angaben aus seinem Angebot für 
die Anmeldung eines gewerblichen Schutzrechtes zu verwerten. 

(6) Bietergemeinschaften haben in den Angeboten jeweils die Mitglieder sowie eines ihrer 
Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des Ver-
trages zu benennen. Fehlt eine dieser Angaben im Angebot, so ist sie vor der Zuschlags-
erteilung beizubringen. 

 
§ 14 Öffnung der Angebote  
(1) Bei Ausschreibungen sind auf dem Postweg und direkt übermittelte Angebote ungeöffnet 

zu lassen, mit Eingangsvermerk zu versehen und bis zum Zeitpunkt der Öffnung unter 
Verschluss zu halten. Elektronische Angebote sind auf geeignete Weise zu kennzeichnen 
und verschlüsselt aufzubewahren. Mittels Telekopie eingereichte Angebote sind ebenfalls 
entsprechend zu kennzeichnen und auf geeignete Weise unter Verschluss zu halten. 

(2) Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des Auftraggebers ge-
meinsam durchgeführt und dokumentiert. Bieter sind nicht zugelassen. Dabei wird min-
destens festgehalten: 
a) Name und Anschrift der Bieter, 
b) die Endbeträge ihrer Angebote und andere den Preis betreffende Angaben, 
c) ob und von wem Nebenangebote eingereicht worden sind. 

(3) Die Angebote und ihre Anlagen sowie die Dokumentation über die Angebotsöffnung sind 
auch nach Abschluss des Vergabeverfahrens sorgfältig zu verwahren und vertraulich zu 
behandeln. 

 
 
________________________ 
 
3) Signaturgesetz - SigG 
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§ 15 Aufklärung des Angebotsinhalts, Verhandlungsve rbot  
Bei Ausschreibungen dürfen die Auftraggeber von den Bietern nur Aufklärungen über das 
Angebot oder deren Eignung verlangen. Verhandlungen sind unzulässig. 
 
§ 16 Prüfung und Wertung der Angebote  
(1) Die Angebote sind auf Vollständigkeit sowie auf rechnerische und fachliche Richtigkeit zu 

prüfen. 
(2) Erklärungen und Nachweise, die auf Anforderung der Auftraggeber bis zum Ablauf der 

Angebotsfrist nicht vorgelegt wurden, können bis zum Ablauf einer zu bestimmenden 
Nachfrist nachgefordert werden. Dies gilt nicht für die Nachforderung von Preisangaben, 
es sei denn, es handelt sich um unwesentliche Einzelpositionen, deren Einzelpreise den 
Gesamtpreis nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht 
beeinträchtigen. 

(3) Ausgeschlossen werden: 
a) Angebote, die nicht die geforderten oder nachgeforderten Erklärungen und Nachweise 

enthalten, 
b) Angebote, die nicht unterschrieben bzw. nicht elektronisch signiert sind, 
c) Angebote, in denen Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen nicht zweifelsfrei 

sind, 
d) Angebote, bei denen Änderungen oder Ergänzungen an den Vertragsunterlagen vor-

genommen worden sind, 
e) Angebote, die nicht form- oder fristgerecht eingegangen sind, es sei denn, der Bieter 

hat dies nicht zu vertreten, *) 
f) Angebote von Bietern, die in Bezug auf die Vergabe eine unzulässige, wettbewerbs-

beschränkende Abrede getroffen haben, 
g) nicht zugelassene Nebenangebote. 

(4) Außerdem können Angebote von Bietern ausgeschlossen werden, die auch als Bewerber 
von der Teilnahme am Wettbewerb hätten ausgeschlossen werden können (§ 6 Absatz 5). 

(5) Bei der Auswahl der Angebote, die für den Zuschlag in Betracht kommen, sind nur Bieter 
zu berücksichtigen, die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen die erforderliche 
Eignung besitzen. 

(6) Erscheint ein Angebot im Verhältnis zu der zu erbringenden Leistung ungewöhnlich nied-
rig, verlangen die Auftraggeber vom Bieter Aufklärung. Auf Angebote, deren Preise in of-
fenbarem Missverhältnis zur Leistung stehen, darf der Zuschlag nicht erteilt werden. 

(7) Bei der Wertung der Angebote berücksichtigen die Auftraggeber vollständig und aus-
schließlich die Kriterien, die in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannt 
sind. 

(8) Bei der Entscheidung über den Zuschlag berücksichtigen die Auftraggeber verschiedene 
durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigte Kriterien, beispielsweise Qualität, Preis, 
technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaften, Betriebskosten, Le-
benszykluskosten, Rentabilität, Kundendienst und technische Hilfe, Lieferzeitpunkt und 
Lieferungs- oder Ausführungsfrist. 

 
§ 17 Aufhebung von Vergabeverfahren  
(1) Die Vergabeverfahren können ganz oder bei Vergabe nach Losen auch teilweise aufge-

hoben werden, wenn 
a) kein Angebot eingegangen ist, das den Bewerbungsbedingungen entspricht, 
b) sich die Grundlagen der Vergabeverfahren wesentlich geändert haben, 
c) sie kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt haben, 
d) andere schwerwiegende Gründe bestehen. 

 
________________________ 
 
*) Zu Abschnitt 1 § 16: Berichtigt am 19.02.2010 (BAnz Nr. 32). 
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(2) Die Bewerber oder Bieter sind von der Aufhebung der Vergabeverfahren unter Bekannt-
gabe der Gründe unverzüglich zu benachrichtigen. 

 
§ 18 Zuschlag  
(1) Der Zuschlag ist auf das unter Berücksichtigung aller Umstände wirtschaftlichste Angebot 

zu erteilen. Der niedrigste Angebotspreis allein ist nicht entscheidend. 
(2) Die Annahme eines Angebotes (Zuschlag) erfolgt in Schriftform, elektronischer Form oder 

mittels Telekopie. 
(3) Bei einer Zuschlagserteilung in elektronischer Form genügt eine "fortgeschrittene elektro-

nische Signatur", in den Fällen des § 3 Absatz 5 Buchstabe i eine "elektronische Signatur" 
nach dem Signaturgesetz, bei Übermittlung durch Telekopie die Unterschrift auf der Tele-
kopievorlage. 

 
§ 19 Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote , Informationen  
(1) Die Auftraggeber teilen unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Tagen nach Eingang 

eines entsprechenden Antrags, den nicht berücksichtigten Bietern die Gründe für die Ab-
lehnung ihres Angebotes, die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebotes sowie 
den Namen des erfolgreichen Bieters und den nicht berücksichtigten Bewerbern die 
Gründe für ihre Nichtberücksichtigung mit. 

(2) Die Auftraggeber informieren nach Beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewett-
bewerb und Freihändigen Vergaben ohne Teilnahmewettbewerb für die Dauer von 
drei Monaten über jeden vergebenen Auftrag ab einem Auftragswert von 25.000 Euro oh-
ne Umsatzsteuer auf Internetportalen oder ihren Internetseiten. Diese Information enthält 
mindestens folgende Angaben: 
- Name des Auftraggebers und dessen Beschaffungsstelle sowie deren Adressdaten, 
- Name des beauftragten Unternehmens; soweit es sich um eine natürliche Person 

handelt, ist deren Einwilligung einzuholen oder die Angabe zu anonymisieren, 
- Vergabeart, 
- Art und Umfang der Leistung, 
- Zeitraum der Leistungserbringung. 

(3) Die Auftraggeber können die Informationen zurückhalten, wenn die Weitergabe den Ge-
setzesvollzug vereiteln würde oder sonst nicht im öffentlichen Interesse läge oder die be-
rechtigten Geschäftsinteressen von Unternehmen oder den fairen Wettbewerb beeinträch-
tigen würde. 

 
§ 20 Dokumentation  
Das Vergabeverfahren ist von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die einzelnen 
Stufen des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Ent-
scheidungen festgehalten werden. 
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Abschnitt 2  
Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen im Anwe ndungsbereich der 
Richtlinie 2004/18/EG  4) 
 
§ 1 EG Anwendungsbereich  
(1) Die folgenden Regeln gelten für die Vergabe von Aufträgen über Leistungen (Liefer- und 

Dienstleistungen), soweit sie dem vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen unterliegen. Sie gelten nicht für 
- Bauleistungen, die unter die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - VOB - 

fallen und 
- Dienstleistungen, die unter die Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen - VOF - 

fallen. 
(2) Für die Vergabe von Aufträgen, deren Gegenstand Dienstleistungen im Sinne des An-

hangs 1 Teil A sind, findet dieser Abschnitt uneingeschränkt Anwendung. 
(3) Für die Vergabe von Aufträgen, deren Gegenstand Dienstleistungen im Sinne des An-

hangs 1 Teil B sind, findet § 4 Absatz 4 der Vergabeverordnung - VgV - Anwendung. 
 
§ 2 EG Grundsätze  
(1) Aufträge werden in der Regel im Wettbewerb und im Wege transparenter Vergabeverfah-

ren an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige (geeignete) Unternehmen zu ange-
messenen Preisen vergeben. Dabei darf kein Unternehmen diskriminiert werden. 

(2) Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu 
berücksichtigen. Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art 
oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen zusammen 
vergeben werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern. 

(3) Die Durchführung von Vergabeverfahren lediglich zur Markterkundung und zum Zwecke 
von Ertragsberechnungen ist unzulässig. 

(4) Bei der Vergabe sind die Vorschriften über die Preise bei öffentlichen Aufträgen zu beach-
ten. 5) 

 
§ 3 EG Arten der Vergabe  
(1) Die Vergabe von Aufträgen erfolgt im offenen Verfahren. In begründeten Ausnahmefällen 

ist ein nicht offenes Verfahren, ein Verhandlungsverfahren oder ein wettbewerblicher Dia-
log zulässig. 

(2) Ein nicht offenes Verfahren ist zulässig, wenn 
a) die Leistung nach ihrer Eigenart nur von einem beschränkten Kreis von Unternehmen 

in geeigneter Weise ausgeführt werden kann, besonders wenn außergewöhnliche 
Eignung (§ 2 EG Absatz 1 Satz 1) erforderlich ist, 

b) das offene Verfahren für den Auftraggeber oder die Bewerber einen Aufwand verursa-
chen würde, der zu dem erreichbaren Vorteil oder dem Wert der Leistung im Missver-
hältnis stehen würde, 

c) ein offenes Verfahren kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt hat, 
d) ein offenes Verfahren aus anderen Gründen unzweckmäßig ist. 

(3) Die Auftraggeber können Aufträge im Verhandlungsverfahren mit vorheriger öffentlicher 
Aufforderung zur Teilnahme (Teilnahmewettbewerb) vergeben, wenn 

 
 
________________________ 
 
4) ABl. EU Nr. L 134 S. 114 in der Fassung der Berichtigung vom 26. November 2004 (ABl. EU Nr. L 351 S. 44, der Richtlinie 2005/51/EG der 
Kommission vom 7. September 2005 (ABl. EU Nr. L 257 S. 127) und der Verordnung (EG) Nr. 2083/2005 der Kommission vom 19. Dezember 2005 
(ABl. EU Nr. L 333 S. 28). 
5) Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 21. November 1953 (BAnz. Nr. 244 vom 18. Dezember 1953), zuletzt 
geändert durch Verordnung PR Nr. 1/86 vom 15. April 1986 (BGBl. I S. 435 und BAnz. S. 5046) und Verordnung PR Nr. 1/89 vom 13. Juni 1989 
(BGBl. I S. 1094 und BAnz. S. 3042). 
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a) in einem offenen oder einem nicht offenen Verfahren oder einem wettbewerblichen 
Dialog nur Angebote abgegeben worden sind, die ausgeschlossen wurden, sofern die 
ursprünglichen Bedingungen des Auftrags nicht grundlegend geändert werden; die 
Auftraggeber können in diesen Fällen von einem Teilnahmewettbewerb absehen, 
wenn sie in das Verhandlungsverfahren alle Unternehmen einbeziehen, welche die 
Voraussetzungen an Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit erfüllen und 
form- und fristgerechte Angebote abgegeben haben, 

b) es sich um Aufträge handelt, die ihrer Natur nach oder wegen der damit verbundenen 
Risiken die vorherige Festlegung eines Gesamtpreises nicht zulassen, 

c) die zu erbringenden Dienstleistungsaufträge, insbesondere geistig-schöpferische 
Dienstleistungen der Kategorie 6 des Anhangs I A, dergestalt sind, dass vertragliche 
Spezifikationen nicht hinreichend genau festgelegt werden können, um den Auftrag 
durch die Wahl des besten Angebots in Übereinstimmung mit den Vorschriften über 
offene und nicht offene Verfahren vergeben zu können. 

(4) Die Auftraggeber können Aufträge im Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 
vergeben: 
a) wenn in einem offenen oder einem nicht offenen Verfahren keine oder keine wirt-

schaftlichen Angebote abgegeben worden sind, sofern die ursprünglichen Bedingun-
gen des Auftrags nicht grundlegend geändert werden; 

b) wenn es sich um die Lieferung von Waren handelt, die nur zum Zwecke von For-
schungen, Versuchen, Untersuchungen, Entwicklungen oder Verbesserungen herge-
stellt werden, wobei unter diese Bestimmung nicht eine Serienfertigung zum Nachweis 
der Marktfähigkeit des Produktes oder zur Deckung der Forschungs- und Entwick-
lungskosten fällt; 

c) wenn der Auftrag wegen seiner technischen oder künstlerischen Besonderheiten oder 
aufgrund des Schutzes von Ausschließlichkeitsrechten (z. B. Patent-, Urheberrecht) 
nur von einem bestimmten Unternehmen durchgeführt werden kann; 

d) soweit dies unbedingt erforderlich ist, wenn aus dringlichen zwingenden Gründen, die 
die Auftraggeber nicht voraussehen konnten, die vorgeschriebenen Fristen nicht ein-
gehalten werden können. Die Umstände, die die zwingende Dringlichkeit begründen, 
dürfen auf keinen Fall dem Verhalten der Auftraggeber zuzuschreiben sein; 

e) bei zusätzlichen Lieferungen des ursprünglichen Auftragnehmers, die entweder zur 
teilweisen Erneuerung von gelieferten Waren oder Einrichtungen zur laufenden Be-
nutzung oder zur Erweiterung von Lieferungen oder bestehenden Einrichtungen be-
stimmt sind, wenn ein Wechsel des Unternehmens dazu führen würde, dass die Auf-
traggeber Waren mit unterschiedlichen technischen Merkmalen kaufen müssten und 
dies eine technische Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige technische Schwierig-
keiten bei Gebrauch, Betrieb oder Wartung mit sich bringen würde. Die Laufzeit dieser 
Aufträge sowie die der Daueraufträge darf in der Regel drei Jahre nicht überschreiten; 

f) für zusätzliche Dienstleistungen, die weder in dem der Vergabe zugrunde liegenden 
Entwurf noch im zuerst geschlossenen Vertrag vorgesehen sind, die aber wegen ei-
nes unvorhergesehenen Ereignisses zur Ausführung der darin beschriebenen Dienst-
leistungen erforderlich sind, sofern der Auftrag an das Unternehmen vergeben wird, 
das diese Dienstleistung erbringt, wenn sich die zusätzlichen Dienstleistungen in tech-
nischer und wirtschaftlicher Hinsicht nicht ohne wesentlichen Nachteil für den Auftrag-
geber vom Hauptauftrag trennen lassen oder wenn diese Dienstleistungen zwar von 
der Ausführung des ursprünglichen Auftrags getrennt werden können, aber für dessen 
Vollendung unbedingt erforderlich sind. 

 Der Gesamtwert der Aufträge für die zusätzlichen Dienstleistungen darf jedoch 
50 vom Hundert des Wertes des Hauptauftrags nicht überschreiten; 

g) bei neuen Dienstleistungen, die in der Wiederholung gleichartiger Leistungen beste-
hen, die durch den gleichen Auftraggeber an das Unternehmen vergeben werden, das 
den ersten Auftrag erhalten hat, sofern sie einem Grundentwurf entsprechen und die-
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ser Entwurf Gegenstand des ersten Auftrags war, der entweder im offenen oder nicht 
offenen Verfahren vergeben wurde. Die Möglichkeit der Anwendung des Verhand-
lungsverfahrens muss bereits in der Ausschreibung des ersten Vorhabens angegeben 
werden; der für die nachfolgenden Dienstleistungen in Aussicht genommene Gesamt-
auftragswert wird vom Auftraggeber bei der Berechnung des Auftragswertes berück-
sichtigt. Das Verhandlungsverfahren darf jedoch nur innerhalb von drei Jahren nach 
Abschluss des ersten Auftrags angewandt werden; 

h) wenn im Anschluss an einen Wettbewerb im Sinne des Absatzes 8 Satz 1 der Auftrag 
nach den Bedingungen dieses Wettbewerbs an den Gewinner oder an einen der 
Preisträger vergeben werden muss. Im letzteren Fall müssen alle Preisträger des 
Wettbewerbs zur Teilnahme an den Verhandlungen aufgefordert werden; 

i) bei auf einer Warenbörse notierten und gekauften Ware; 
j) wenn Waren zu besonders günstigen Bedingungen bei Lieferanten, die ihre Ge-

schäftstätigkeit endgültig einstellen, oder bei Insolvenzverwaltern oder Liquidatoren im 
Rahmen eines Insolvenz-, Vergleichs- oder Ausgleichsverfahrens oder eines in den 
Vorschriften eines anderen Mitgliedstaates vorgesehenen gleichartigen Verfahrens 
erworben werden. 

(5) Vergeben die Auftraggeber einen Auftrag im nicht offenen Verfahren oder im Verhand-
lungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb, so können sie eine Höchstzahl von Unterneh-
men bestimmen, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. Die Zahl ist in der Be-
kanntmachung anzugeben. Sie darf im nicht offenen Verfahren nicht unter fünf, im Ver-
handlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nicht unter drei liegen. 

(6) Die Auftraggeber können vorsehen, dass das Verhandlungsverfahren in verschiedenen 
aufeinander folgenden Phasen abgewickelt wird, um so die Zahl der Angebote, über die 
verhandelt wird, oder die zu erörternden Lösungen anhand der vorgegebenen Zuschlags-
kriterien zu verringern. Wenn die Auftraggeber dies vorsehen, geben sie dies in der Be-
kanntmachung oder in den Vergabeunterlagen an. In der Schlussphase des Verfahrens 
müssen so viele Angebote vorliegen, dass ein echter Wettbewerb gewährleistet ist, sofern 
eine ausreichende Anzahl von geeigneten Bewerbern vorhanden ist. 

(7) Die Auftraggeber können für die Vergabe eines Auftrags einen wettbewerblichen Dialog 
durchführen, sofern sie objektiv nicht in der Lage sind, 
- die technischen Mittel anzugeben, mit denen ihre Bedürfnisse und Ziele erfüllt werden 

können oder 
- die rechtlichen oder finanziellen Bedingungen des Vorhabens anzugeben. 

 Zu diesem Zweck gehen die Auftraggeber wie folgt vor: 
a) Sie beschreiben und erläutern ihre Bedürfnisse und Anforderungen in der Bekannt-

machung oder in einer Leistungsbeschreibung. In der Bekanntmachung können sie 
eine Höchstzahl von Unternehmen bestimmen, die zur Teilnahme am Dialog aufge-
fordert werden und die nicht unter drei liegen darf. 

b) Mit den im Anschluss an die Bekanntmachung ausgewählten Unternehmen eröffnen 
die Auftraggeber einen Dialog, in dem sie ermitteln und festlegen, wie ihre Bedürfnis-
se am besten erfüllt werden können. Dabei können sie mit den ausgewählten Unter-
nehmen alle Einzelheiten des Auftrages erörtern. Sie sorgen dafür, dass alle Unter-
nehmen bei dem Dialog gleich behandelt werden, geben Lösungsvorschläge oder ver-
trauliche Informationen eines Unternehmens nicht ohne dessen Zustimmung an die 
anderen Unternehmen weiter und verwenden diese nur im Rahmen des Vergabever-
fahrens. 

c) Die Auftraggeber können vorsehen, dass der Dialog in verschiedenen aufeinander 
folgenden Phasen abgewickelt wird, um die Zahl der in der Dialogphase zu erörtern-
den Lösungen anhand der Zuschlagskriterien zu verringern. Die Unternehmen, deren 
Lösungen nicht für die nächstfolgende Dialogphase vorgesehen sind, werden darüber 
informiert. 
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d) Die Auftraggeber erklären den Dialog für abgeschlossen, wenn eine oder mehrere Lö-
sungen gefunden worden sind, die ihre Bedürfnisse erfüllen oder erkennbar ist, dass 
keine Lösung gefunden werden kann. Im Fall der ersten Alternative fordern sie die Un-
ternehmen auf, auf der Grundlage der eingereichten und in der Dialogphase näher 
ausgeführten Lösungen ihr endgültiges Angebot vorzulegen, das alle zur Ausführung 
des Projekts erforderlichen Einzelheiten enthalten muss. Die Auftraggeber können 
verlangen, dass Präzisierungen, Klarstellungen und Ergänzungen zu diesen Angebo-
ten gemacht werden. Diese Präzisierungen, Klarstellungen oder Ergänzungen dürfen 
jedoch keine Änderung der grundlegenden Elemente des Angebotes oder der Aus-
schreibung zur Folge haben, die den Wettbewerb verfälschen oder diskriminierend 
wirken könnte. 

e) Die Auftraggeber bewerten die Angebote aufgrund der in der Bekanntmachung oder in 
den Vergabeunterlagen festgelegten Zuschlagskriterien und wählen das wirtschaft-
lichste Angebot aus. Sie dürfen das Unternehmen, dessen Angebot als das wirtschaft-
lichste ermittelt wurde, auffordern, bestimmte Einzelheiten des Angebotes näher zu 
erläutern oder im Angebot enthaltene Zusagen zu bestätigen. Dies darf nicht dazu 
führen, dass wesentliche Aspekte des Angebotes oder der Ausschreibung geändert 
werden, und dass der Wettbewerb verzerrt wird oder andere am Verfahren beteiligte 
Unternehmen diskriminiert werden. 

f) Verlangen die Auftraggeber, dass die am wettbewerblichen Dialog teilnehmenden Un-
ternehmen Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, Berechnungen oder andere Unterlagen 
ausarbeiten, müssen sie einheitlich für alle Unternehmen, die die geforderte Unterlage 
rechtzeitig vorgelegt haben, eine angemessene Kostenerstattung hierfür gewähren. 

(8) Die Auftraggeber können, soweit die entsprechenden Leistungen nicht unter die VOF 
fallen, Auslobungen (Wettbewerbe) für Aufträge durchführen, die zu einer Dienstleistung 
führen sollen. Dabei verfahren sie wie folgt: 
a) Die Auftraggeber teilen ihre Absicht durch Bekanntmachung nach dem im Anhang XII 

der Verordnung (EG) zur Einführung von Standardformularen für die Veröffentlichung 
von Vergabebekanntmachungen auf dem Gebiet der öffentlichen Aufträge in der je-
weils geltenden Fassung enthaltenen Muster mit und machen die auf die Durchfüh-
rung des Wettbewerbs anwendbaren Regeln den an der Teilnahme am Wettbewerb 
Interessierten zugänglich. 

b) Bei Wettbewerben mit beschränkter Teilnehmerzahl haben die Auftraggeber eindeuti-
ge und nicht diskriminierende Auswahlkriterien festzulegen. Die Zahl der Bewerber 
muss ausreichen, um einen echten Wettbewerb zu gewährleisten. 

c) Das Preisgericht darf nur aus Preisrichtern bestehen, die von den Teilnehmern des 
Wettbewerbs unabhängig sind. Wird von den Wettbewerbsteilnehmern eine bestimm-
te berufliche Qualifikation verlangt, muss mindestens ein Drittel der Preisrichter über 
dieselbe oder eine gleichwertige Qualifikation verfügen. Es trifft Entscheidungen und 
Stellungnahmen selbstständig und unabhängig aufgrund von Wettbewerbsarbeiten, 
die anonym vorgelegt werden, aufgrund der Kriterien, die in der Bekanntmachung ge-
nannt sind. Das Preisgericht erstellt einen von den Preisrichtern zu unterzeichnenden 
Bericht über die Rangfolge der von ihm ausgewählten Projekte und über die einzelnen 
Wettbewerbsarbeiten. 

d) Auftraggeber, die einen Wettbewerb durchgeführt haben, geben spätestens 48 Tage 
nach Durchführung eine Bekanntmachung nach dem im Anhang XIII der Verordnung 
(EG) Nr. 1564/2005 enthaltenen Muster an das Amt für amtliche Veröffentlichungen 
der Europäischen Gemeinschaften. Die Bestimmungen über die Behandlung nicht be-
rücksichtigter Bewerbungen gelten entsprechend. 

 



 

 
www.mek-law.de 

VOL/A 
 

117 
 

§ 4 EG Rahmenvereinbarungen  
(1) Rahmenvereinbarungen sind Aufträge, die ein oder mehrere Auftraggeber an ein oder 

mehrere Unternehmen vergeben können, um die Bedingungen für Einzelaufträge, die 
während eines bestimmten Zeitraumes vergeben werden sollen, festzulegen, insbesonde-
re über den in Aussicht genommenen Preis. Das in Aussicht genommene Auftragsvolu-
men ist so genau wie möglich zu ermitteln und bekannt zu geben, braucht aber nicht ab-
schließend festgelegt zu werden. Die Auftraggeber dürfen für dieselbe Leistung nicht meh-
rere Rahmenvereinbarungen abschließen. 

(2) Die Erteilung von Einzelaufträgen nach den Absätzen 3 bis 6 ist nur zulässig zwischen 
den Auftraggebern, die ihren voraussichtlichen Bedarf für das Vergabeverfahren gemeldet 
haben, und den Unternehmen, mit denen die Rahmenvereinbarungen abgeschlossen wur-
den. 

(3) Wird eine Rahmenvereinbarung mit einem Unternehmen geschlossen, so werden die auf 
dieser Rahmenvereinbarung beruhenden Einzelaufträge entsprechend den Bedingungen 
der Rahmenvereinbarung vergeben. Vor der Vergabe der Einzelaufträge können die Auf-
traggeber das an der Rahmenvereinbarung beteiligte Unternehmen in Textform konsultie-
ren und dabei auffordern, sein Angebot erforderlichenfalls zu vervollständigen. 

(4) Wird eine Rahmenvereinbarung mit mehreren Unternehmen geschlossen, so müssen 
mindestens drei Unternehmen beteiligt sein, sofern eine ausreichend große Zahl von Un-
ternehmen die Eignungskriterien und eine ausreichend große Zahl von zulässigen Ange-
boten die Zuschlagskriterien erfüllt. 

(5) Die Vergabe von Einzelaufträgen, die auf einer mit mehreren Unternehmen geschlosse-
nen Rahmenvereinbarung beruhen, erfolgt 
a) sofern alle Bedingungen festgelegt sind, nach den Bedingungen der Rahmenverein-
barung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb oder 
b) sofern nicht alle Bedingungen in der Rahmenvereinbarung festgelegt sind, nach er-
neutem Aufruf der Parteien zum Wettbewerb zu denselben Bedingungen, die erforderli-
chenfalls zu präzisieren sind, oder nach anderen in der Rahmenvereinbarung genannten 
Bedingungen. 

(6) Im Fall von Absatz 5 Buchstabe b ist folgendes Verfahren einzuhalten: 
a) Vor Vergabe jedes Einzelauftrags konsultieren die Auftraggeber in Textform die Un-

ternehmen, ob sie in der Lage sind, den Einzelauftrag auszuführen. 
b) Die Auftraggeber setzen eine angemessene Frist für die Abgabe der Angebote für je-

den Einzelauftrag; dabei berücksichtigen sie insbesondere die Komplexität des Auf-
tragsgegenstands und die für die Übermittlung der Angebote erforderliche Zeit. 

c) Die Auftraggeber geben an, in welcher Form die Angebote einzureichen sind; der In-
halt der Angebote ist bis zum Ablauf der Angebotsfrist geheim zu halten. 

d) Die Auftraggeber vergeben die einzelnen Aufträge an das Unternehmen, das auf der 
Grundlage der in der Rahmenvereinbarung aufgestellten Zuschlagskriterien das wirt-
schaftlichste Angebot abgegeben hat. 

(7) Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung darf vier Jahre nicht überschreiten, es sei denn 
der Auftragsgegenstand oder andere besondere Umstände rechtfertigen eine Ausnahme. 

 
§ 5 EG Dynamische elektronische Verfahren  
(1) Die Auftraggeber können für die Vergabe von Aufträgen über marktübliche Waren und 

Leistungen ein dynamisches elektronisches Verfahren gemäß § 101 Absatz 6 
Satz 2 GWB einrichten. Die Auftraggeber verwenden bei der Einrichtung des dynami-
schen elektronischen Verfahrens und bei der Vergabe der Aufträge dabei ausschließlich 
elektronische Mittel gemäß § 13 EG Absatz 2 und 3 und § 16 EG Absatz 1 und 2. Sie ha-
ben dieses Verfahren als offenes Vergabeverfahren in allen Phasen von der Einrichtung 
bis zur Vergabe des zu vergebenden Auftrags durchzuführen. Alle Unternehmen, die die 
Eignungskriterien erfüllen und ein erstes vorläufiges Angebot im Einklang mit den Verga-
beunterlagen und den etwaigen zusätzlichen Dokumenten vorgelegt haben, werden zur 
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Teilnahme zugelassen. Die Unternehmen können jederzeit ihre vorläufigen Angebote 
nachbessern, sofern die Angebote mit den Vergabeunterlagen vereinbar bleiben. 

(2) Beim dynamischen elektronischen Verfahren ist Folgendes einzuhalten: 
a) In der Bekanntmachung wird angegeben, dass es sich um ein dynamisches elektroni-

sches Verfahren handelt. 
b) In den Vergabeunterlagen sind insbesondere der Gegenstand der beabsichtigten Be-

schaffungen sowie alle erforderlichen Informationen zum dynamischen elektronischen 
Verfahren, zur verwendeten elektronischen Ausrüstung des Auftraggebers, zu den 
Datenformaten und zu den technischen Vorkehrungen und Merkmalen der elektroni-
schen Verbindung zu präzisieren. 

c) Es ist auf elektronischem Wege ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekannt-
machung und bis zur Beendigung des dynamischen elektronischen Verfahrens ein 
freier, unmittelbarer und uneingeschränkter Zugang zu den Vergabeunterlagen und 
den zusätzlichen Dokumenten zu gewähren und in der Bekanntmachung die Internet-
Adresse anzugeben, unter der diese Dokumente abgerufen werden können. 

d) Die Auftraggeber ermöglichen während der gesamten Laufzeit des dynamischen 
elektronischen Verfahrens jedem Unternehmen, ein vorläufiges Angebot zu unterbrei-
ten, um zur Teilnahme am dynamischen elektronischen Verfahren zugelassen zu 
werden. Sie prüfen dieses Angebot innerhalb einer Frist von höchstens 15 Kalender-
tagen ab dem Zeitpunkt der Vorlage des Angebots. Sie können die Frist zur Ange-
botswertung verlängern, sofern nicht zwischenzeitlich ein Aufruf zum Wettbewerb er-
folgt. Die Auftraggeber unterrichten das Unternehmen unverzüglich darüber, ob das 
Unternehmen zur Teilnahme am dynamischen elektronischen Verfahren zugelassen 
ist oder sein vorläufiges Angebot abgelehnt wurde. 

e) Für jeden Einzelauftrag hat ein gesonderter Aufruf zum Wettbewerb zu erfolgen. Vor 
diesem Aufruf zum Wettbewerb veröffentlichen die Auftraggeber eine vereinfachte 
Bekanntmachung nach Anhang IX der Verordnung (EG) zur Einführung von Standard-
formularen für die Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen auf dem Gebiet 
der öffentlichen Aufträge in der jeweils geltenden Fassung, in der alle interessierten 
Unternehmen aufgefordert werden, innerhalb einer Frist von mindestens 15 Kalender-
tagen ab dem Versand der vereinfachten Bekanntmachung ein vorläufiges Angebot 
abzugeben. Die Auftraggeber nehmen den Aufruf zum Wettbewerb erst dann vor, 
wenn alle fristgerecht eingegangenen vorläufigen Angebote ausgewertet wurden. 

f) Die Auftraggeber fordern alle zugelassenen Unternehmen auf, endgültige Angebote 
für die zu vergebenden Aufträge einzureichen. Für die Einreichung der Angebote le-
gen sie eine angemessene Frist fest. Sie vergeben den Auftrag an das Unternehmen, 
das nach den in der Bekanntmachung für die Einrichtung des dynamischen elektroni-
schen Verfahrens aufgestellten Zuschlagskriterien das wirtschaftlichste Angebot vor-
gelegt hat. Die Zuschlagskriterien können in der Aufforderung zur Abgabe eines end-
gültigen Angebots präzisiert werden. 

g) Die Laufzeit eines dynamischen elektronischen Verfahrens darf grundsätzlich 
vier Jahre nicht überschreiten. Eine Überschreitung der Laufzeit ist nur in besonders 
zu begründenden Fällen zulässig. 

(3) Eine Entscheidung der Auftraggeber, auf ein eingeleitetes dynamisches elektronisches 
Verfahren zu verzichten, ist den zugelassenen Unternehmen unverzüglich mitzuteilen. *) 

 
§ 6 EG Teilnehmer am Wettbewerb  
(1) Bewerber oder Bieter, die gemäß den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie ansäs-

sig sind (Herkunftsland), zur Erbringung der betreffenden Leistung berechtigt sind, dürfen 
nicht allein deshalb zurückgewiesen werden, weil sie gemäß den einschlägigen deutschen 
Rechtsvorschriften entweder eine natürliche oder juristische Person sein müssten. 

 
________________________ 
 
*) Zu Abschnitt 2 § 5 EG: Berichtigt am 19.02.2010 (BAnz Nr. 32). 
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(2) Bewerber- und Bietergemeinschaften sind wie Einzelbewerber und -bieter zu behandeln. 
Für den Fall der Auftragserteilung können die Auftraggeber verlangen, dass eine Bieter-
gemeinschaft eine bestimmte Rechtsform annimmt, sofern dies für die ordnungsgemäße 
Durchführung des Auftrages notwendig ist. 

(3) Von den Bewerbern und Bietern dürfen Entgelte für die Durchführung der Vergabeverfah-
ren nicht erhoben werden. 

(4) Ein Unternehmen ist von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren wegen Unzuverläs-
sigkeit auszuschließen, wenn der Auftraggeber Kenntnis davon hat, dass eine Person, de-
ren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt ist wegen: 
a) § 129 des Strafgesetzbuches (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Straf-

gesetzbuches (Bildung terroristischer Vereinigungen), § 129b des Strafgesetzbuches 
(kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland), 

b) § 261 des Strafgesetzbuches (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter 
Vermögenswerte), 

c) § 263 des Strafgesetzbuches (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt 
der Europäischen Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von 
den Europäischen Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet werden, 

d) § 264 des Strafgesetzbuches (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den 
Haushalt der Europäischen Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von 
den Europäischen Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet werden, 

e) § 334 des Strafgesetzbuches (Bestechung), auch in Verbindung mit Artikel 2 des EU-
Bestechungsgesetzes, Artikel 2 § 1 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Be-
stechung, Artikel 7 Absatz 2 Nummer 10 des Vierten Strafrechtsänderungsgesetzes 
und § 2 des Gesetzes über das Ruhen der Verfolgungsverjährung und die Gleichstel-
lung der Richter und Bediensteten des Internationalen Strafgerichtshofes, 

f) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung 
ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsver-
kehr) oder 

g) § 370 der Abgabenordnung, auch in Verbindung mit § 12 des Gesetzes zur Durchfüh-
rung der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen (MOG), soweit 
sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Gemeinschaften oder gegen 
Haushalte richtet, die von den Europäischen Gemeinschaften oder in deren Auftrag 
verwaltet werden. 

Einem Verstoß gegen diese Vorschriften gleichgesetzt sind Verstöße gegen entsprechen-
de Strafnormen anderer Staaten. Ein Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist 
einem Unternehmen zuzurechnen, wenn sie für dieses Unternehmen bei der Führung der 
Geschäfte selbst verantwortlich gehandelt hat oder ein Aufsichts- oder Organisationsver-
schulden gemäß § 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) einer Person im 
Hinblick auf das Verhalten einer anderen für das Unternehmen handelnden, rechtskräftig 
verurteilten Person vorliegt. 

(5) Von einem Ausschluss nach Absatz 4 kann nur abgesehen werden, wenn zwingende 
Gründe des Allgemeininteresses vorliegen und andere Unternehmen die Leistung nicht 
angemessen erbringen können oder wenn aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls 
der Verstoß die Zuverlässigkeit des Unternehmens nicht in Frage stellt. 

(6) Von der Teilnahme am Wettbewerb können Bewerber ausgeschlossen werden, 
a) über deren Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches 

Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse 
abgelehnt worden ist, 

b) die sich in Liquidation befinden, 
c) die nachweislich eine schwere Verfehlung begangen haben, die ihre Zuverlässigkeit 

als Bewerber in Frage stellt, 
d) die ihre Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur 

gesetzlichen Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt haben, 
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e) die im Vergabeverfahren vorsätzlich unzutreffende Erklärungen in Bezug auf ihre Eig-
nung abgegeben haben. 

(7) Hat ein Bieter oder Bewerber vor Einleitung des Vergabeverfahrens den Auftraggeber 
beraten oder sonst unterstützt, so hat der Auftraggeber sicherzustellen, dass der Wettbe-
werb durch die Teilnahme des Bieters oder Bewerbers nicht verfälscht wird. 

 
§ 7 EG Nachweis der Eignung  
(1) Von den Unternehmen dürfen zum Nachweis ihrer Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 

Zuverlässigkeit (Eignung) nur Unterlagen und Angaben gefordert werden, die durch den 
Gegenstand des Auftrags gerechtfertigt sind. Grundsätzlich sind Eigenerklärungen zu ver-
langen. Die Forderung von anderen Nachweisen als Eigenerklärungen haben die Auftrag-
geber in der Dokumentation zu begründen. 

(2) In finanzieller und wirtschaftlicher Hinsicht kann von dem Unternehmen zum Nachweis 
seiner Leistungsfähigkeit in der Regel Folgendes verlangt werden: 
a) Vorlage entsprechender Bankauskünfte, 
b) bei Dienstleistungsaufträgen entweder entsprechende Bankerklärungen oder den 

Nachweis entsprechender Berufshaftpflichtversicherungsdeckung, 
c) Vorlage von Bilanzen oder Bilanzauszügen des Unternehmens, falls deren Veröffentli-

chung nach dem Gesellschaftsrecht des Staates, in dem das Unternehmen ansässig 
ist, vorgeschrieben ist, 

d) Erklärung über den Gesamtumsatz des Unternehmens sowie den Umsatz bezüglich 
der besonderen Leistungsart, die Gegenstand der Vergabe ist, jeweils bezogen auf 
die letzten drei Geschäftsjahre. 

(3) In fachlicher und technischer Hinsicht kann das Unternehmen je nach Art, Menge und 
Verwendungszweck der zu erbringenden Leistung seine Leistungsfähigkeit folgenderma-
ßen nachweisen: 
a) durch eine Liste der wesentlichen in den letzten drei Jahren erbrachten Leistungen mit 

Angabe des Rechnungswertes, der Leistungszeit sowie der öffentlichen oder privaten 
Auftraggeber: 
- bei Leistungen an öffentliche Auftraggeber durch eine von der zuständigen Be-

hörde ausgestellte oder beglaubigte Bescheinigung, 
- bei Leistungen an private Auftraggeber durch eine von diesen ausgestellte Be-

scheinigung; ist eine derartige Bescheinigung nicht erhältlich, so ist eine einfache 
Erklärung des Unternehmens zulässig, 

b) durch die Beschreibung der technischen Ausrüstung, der Maßnahmen des Unterneh-
mens zur Gewährleistung der Qualität sowie der Untersuchungs- und Forschungs-
möglichkeiten des Unternehmens, 

c) durch Angaben über die technische Leitung oder die technischen Stellen, unabhängig 
davon, ob sie dem Unternehmen angeschlossen sind oder nicht, und zwar insbeson-
dere über diejenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind, 

d) bei Lieferaufträgen durch Muster, Beschreibungen und/oder Fotografien der zu erbrin-
genden Leistung, deren Echtheit auf Verlangen des Auftraggebers nachgewiesen 
werden muss, 

e) bei Lieferaufträgen durch Bescheinigungen der zuständigen amtlichen Qualitätskon-
trollinstitute oder -dienststellen, mit denen bestätigt wird, dass die durch entsprechen-
de Bezugnahmen genau gekennzeichneten Leistungen bestimmten Spezifikationen 
oder Normen entsprechen, 

f) sind die zu erbringenden Leistungen komplexer Art oder sollen sie ausnahmsweise 
einem besonderen Zweck dienen, durch eine Kontrolle, die von den Behörden des 
Auftraggebers oder in deren Namen von einer anderen damit einverstandenen zu-
ständigen amtlichen Stelle aus dem Land durchgeführt wird, in dem das Unternehmen 
ansässig ist; diese Kontrolle betrifft die Produktionskapazitäten und erforderlichenfalls  
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 die Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens sowie die von 
diesem zur Gewährleistung der Qualität getroffenen Vorkehrungen, 

g) durch Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung, insbe-
sondere der für die Leistungen verantwortlichen Personen. 

(4) Die Auftraggeber können Eignungsnachweise, die durch Präqualifizierungsverfahren 
erworben werden, zulassen. 

(5) Die Auftraggeber geben bereits in der Bekanntmachung an, welche Nachweise vorzule-
gen sind. Kann ein Unternehmen aus einem stichhaltigen Grund die vom Auftraggeber ge-
forderten Nachweise nicht beibringen, so kann es seine Leistungsfähigkeit durch Vorlage 
anderer, vom Auftraggeber für geeignet erachteter Belege nachweisen. 

(6) Als Nachweis dafür, dass die Kenntnis gemäß § 6 EG Absatz 4 unrichtig ist und die dort 
genannten Fälle nicht vorliegen, akzeptieren die Auftraggeber einen Auszug aus dem 
Bundeszentralregister oder eine gleichwertige Urkunde einer zuständigen Gerichts- oder 
Verwaltungsbehörde des Herkunftslands. Wenn eine Urkunde oder Bescheinigung vom 
Herkunftsland nicht ausgestellt wird oder nicht vollständig alle vorgesehenen Fälle er-
wähnt, kann dies durch eine eidesstattliche Erklärung oder eine förmliche Erklärung vor 
einer zuständigen Gerichts- oder Verwaltungsbehörde, einem Notar oder einer dafür quali-
fizierten Berufsorganisation des Herkunftslands ersetzt werden. 

(7) Die Auftraggeber können von den Bewerbern oder Bietern entsprechende Bescheinigun-
gen der zuständigen Stellen oder Erklärungen darüber verlangen, dass die in § 6 EG Ab-
satz 6 genannten Ausschlussgründe auf sie nicht zutreffen. Als ausreichender Nachweis 
für das Nichtvorliegen der in § 6 EG Absatz 6 genannten Tatbestände sind zu akzeptieren: 
- bei den Buchstaben a und b ein Auszug aus dem Strafregister, eine Erklärung der 

Stelle, die das Insolvenzregister führt, oder - in Ermangelung solcher - eine gleichwer-
tige Bescheinigung einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde des Ursprungs- oder 
Herkunftslandes des Unternehmens, aus der hervorgeht, dass sich das Unternehmen 
nicht in einer solchen Lage befindet, 

- bei dem Buchstaben d eine von der zuständigen Behörde des betreffenden Mitglied-
staates ausgestellte Bescheinigung. 

Wird eine solche Bescheinigung in dem betreffenden Land nicht ausgestellt oder werden 
darin nicht alle in § 6 EG Absatz 6 Buchstaben a bis c vorgesehenen Fälle erwähnt, so 
kann sie durch eine eidesstattliche Erklärung ersetzt werden, die das betreffende Unter-
nehmen vor einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde, einem Notar oder jeder anderen 
befugten Behörde des betreffenden Staates abgibt. 
In den Staaten, in denen es einen derartigen Eid nicht gibt, kann dieser durch eine feierli-
che Erklärung ersetzt werden. Die zuständige Behörde oder der Notar stellen eine Be-
scheinigung über die Echtheit der eidesstattlichen oder der feierlichen Erklärung aus. 

(8) Unternehmen können aufgefordert werden, den Nachweis darüber zu erbringen, dass sie 
im Berufs- oder Handelsregister nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Landes der 
Gemeinschaft oder des Vertragsstaates des EWR-Abkommens eingetragen sind, in dem 
sie ansässig sind. 6) 

(9) Ein Unternehmen kann sich, auch als Mitglied einer Bietergemeinschaft, zum Nachweis 
der Leistungsfähigkeit und Fachkunde der Fähigkeiten anderer Unternehmen bedienen, 
 

________________________ 
 
6) Diese Berufs- oder Handelsregister sind: für die Bundesrepublik Deutschland das "Handelsregister", die "Handwerksrolle" und das "Vereinsregister"; 
für Belgien das "Registre du commerce" oder das "Handelsregister" und die "Ordres professionnels" oder "Beroepsorden"; für Dänemark das "Aktie-
selskabs-Registret", das "Forenings-Registret" oder das "Handelsregistret" oder das "Erhvervs-og Selskabsstyrelsen"; für Frankreich das "Registre du 
commerce" und das "Repertoire des metiers"; für Italien das "Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato" oder das 
"Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato" oder der "Consiglio nazionale degli ordini professionali"; für Luxemburg das "Registre aux 
firmes" und die "Röle de 1a Chambre des metiers"; für die Niederlande das "Handelsregister"; für Portugal das "Registo Nacional das Pessoas 
Colectivas". Im Vereinigten Königreich und in Irland kann der Unternehmer zur Vorlage einer Bescheinigung des "Registrar of Companies" oder des 
"Registrar of Friendly Societies" aufgefordert werden, aus der hervorgeht, dass die Lieferfirma "incorporated" oder "registered" ist, oder, wenn dies 
nicht der Fall ist, zur Vorlage einer Bescheinigung, wonach der betreffende Unternehmer eidesstattlich erklärt hat, dass er den betreffenden Beruf in 
dem Lande, in dem er ansässig ist, an einem bestimmten Ort und unter einem bestimmten Firmennamen ausübt; für Österreich das "Firmenbuch", das 
"Gewerberegister", die "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern", für Finnland das "Kaupparekisteri" - "Handelsregistret", für Island die "Fir-
maskrá", die "Hlutafelagaskrá", für Liechtenstein das "Gewerberegister", für Norwegen das "Foretaksregisteret", für Schweden das "Aktiebolagsre-
gistret", das "Handelsregistret" und das "Föreningsregistret". 
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 ungeachtet des rechtlichen Charakters der zwischen ihm und diesen Unternehmen be-
stehenden Verbindungen. Es muss in diesem Fall dem Auftraggeber nachweisen, dass 
ihm die erforderlichen Mittel bei der Erfüllung des Auftrags zur Verfügung stehen, indem 
es beispielsweise eine entsprechende Verpflichtungserklärung dieser Unternehmen vor-
legt. 

(10) Verlangen die Auftraggeber zum Nachweis dafür, dass das Unternehmen bestimmte 
Qualitätsanforderungen erfüllt, die Vorlage von Bescheinigungen von unabhängigen Qua-
litätsstellen, so nehmen diese auf Qualitätsnachweisverfahren auf der Grundlage der ein-
schlägigen Normen und auf Bescheinigungen Bezug, die durch Stellen zertifiziert sind, 
die den europäischen Zertifizierungsnormen entsprechen. Gleichwertige Bescheinigun-
gen von Stellen aus anderen Mitgliedstaaten sind anzuerkennen. Die Auftraggeber er-
kennen auch andere gleichwertige Nachweise für Qualitätssicherungsmaßnahmen an. 

(11) Verlangen bei der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen die Auftraggeber als Nachweis 
der technischen Leistungsfähigkeit, dass die Unternehmen bestimmte Normen für das 
Umweltmanagement erfüllen, die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen, so 
nehmen sie auf das Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umwelt-
betriebsprüfung (EMAS) oder auf Normen für das Umweltmanagement Bezug, die auf 
den einschlägigen europäischen oder internationalen Normen beruhen und von entspre-
chenden Stellen zertifiziert sind, die dem europäischen Gemeinschaftsrecht oder europä-
ischen oder internationalen Zertifizierungsnormen entsprechen. Gleichwertige Bescheini-
gungen von Stellen in anderen Mitgliedstaaten sind anzuerkennen. Die Auftraggeber er-
kennen auch andere Nachweise für gleichwertige Umweltmanagementmaßnahmen an, 
die von den Unternehmen vorgelegt werden. 

(12) Die Unternehmen sind verpflichtet, die geforderten Nachweise vor Ablauf der Teilnahme- 
oder der Angebotsfrist oder der nach § 19 EG Absatz 2 vorgesehenen Frist einzureichen, 
wenn diese nicht für den Auftraggeber auf elektronischem Weg verfügbar sind. 

(13) Die Auftraggeber können Unternehmen auffordern, die vorgelegten Nachweise zu ver-
vollständigen oder zu erläutern. 

 
§ 8 EG Leistungsbeschreibung, Technische Anforderun gen  
(1) Die Leistung ist eindeutig und erschöpfend zu beschreiben, so dass alle Bewerber die 

Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und dass miteinander vergleichbare 
Angebote zu erwarten sind (Leistungsbeschreibung). 

(2) Die technischen Anforderungen sind in der Leistungsbeschreibung zu formulieren: 
1. entweder unter Bezugnahme auf die im Anhang TS definierten technischen Spezifika-

tionen in der Rangfolge: 
a) nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, 
b) europäische technische Zulassungen, 
c) gemeinsame technische Spezifikationen, 
d) internationale Normen und andere technische Bezugssysteme, die von den euro-

päischen Normungsgremien erarbeitet wurden oder, 
e) falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, nationale Normen, nationale 

technische Zulassungen oder nationale technische Spezifikationen für die Pla-
nung, Berechnung und Ausführung von Bauwerken und den Einsatz von Produk-
ten; 

jede Bezugnahme ist mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zu versehen; 
2. oder in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen, die so genau zu fassen 

sind, dass sie ein klares Bild vom Auftragsgegenstand vermitteln und den Auftragge-
bern die Erteilung des Zuschlags ermöglichen; 

3. oder als Kombination von Nummer 1 und 2, d. h. 
a) in Form von Leistungsanforderungen unter Bezugnahme auf die Spezifikationen 

gemäß Nummer 1 als Mittel zur Vermutung der Konformität mit diesen Leistungs- 
und Funktionsanforderungen, 
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b) oder mit Bezugnahme auf die Spezifikationen gemäß Nummer 1, hinsichtlich be-
stimmter Merkmale und mit Bezugnahme auf die Leistungs- und Funktionsanfor-
derungen gemäß Nummer 2 hinsichtlich anderer Merkmale. 

(3) Verweisen die Auftraggeber auf die in Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a genannten tech-
nischen Anforderungen, so dürfen sie ein Angebot nicht mit der Begründung ablehnen, die 
angebotenen Waren und Dienstleistungen entsprächen nicht den von ihnen herangezo-
genen Spezifikationen, wenn die Unternehmen in ihren Angeboten den Auftraggebern mit 
geeigneten Mitteln nachweisen, dass die von ihnen vorgeschlagenen Lösungen den An-
forderungen der technischen Spezifikation, auf die Bezug genommen wurde, gleicherma-
ßen entsprechen. Als geeignete Mittel gelten insbesondere eine technische Beschreibung 
des Herstellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle. 

(4) Legen die Auftraggeber die technischen Anforderungen in Form von Leistungs- oder 
Funktionsanforderungen fest, so dürfen sie ein Angebot, das einer nationalen Norm, mit 
der eine europäische Norm umgesetzt wird oder einer europäischen technischen Zulas-
sung, einer gemeinsamen technischen Spezifikation, einer internationalen Norm oder ei-
nem technischen Bezugssystem, das von den europäischen Normungsgremien erarbeitet 
wurde, entspricht, nicht zurückweisen, wenn diese Spezifikationen die von ihnen geforder-
ten Leistungs- oder Funktionsanforderungen betreffen. Die Bieter müssen in ihren Ange-
boten mit geeigneten Mitteln nachweisen, dass die der Norm entsprechende jeweilige Wa-
re oder Dienstleistung den Leistungs- oder Funktionsanforderungen der Auftraggeber ent-
spricht. Als geeignete Mittel gelten insbesondere eine technische Beschreibung des Her-
stellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle. 

(5) Schreiben die Auftraggeber Umwelteigenschaften in Form von Leistungs- oder Funktions-
anforderungen vor, so können sie die Spezifikationen verwenden, die in europäischen, 
multinationalen oder anderen Umweltzeichen definiert sind, wenn 
a) sie sich zur Definition der Merkmale des Auftragsgegenstandes eignen, 
b) die Anforderungen des Umweltzeichens auf der Grundlage von wissenschaftlich ab-

gesicherten Informationen ausgearbeitet werden, 
c) die Umweltzeichen im Rahmen eines Verfahrens erlassen werden, an dem interes-

sierte Kreise wie staatliche Stellen, Verbraucher, Hersteller, Händler und Umweltorga-
nisationen teilnehmen können und 

d) das Umweltzeichen für alle Betroffenen zugänglich und verfügbar ist. 
Die Auftraggeber können in den Vergabeunterlagen angeben, dass bei Waren oder 
Dienstleistungen, die mit einem Umweltzeichen ausgestattet sind, vermutet wird, dass sie 
den in der Leistungs- oder Aufgabenbeschreibung festgelegten technischen Anforderun-
gen genügen. Die Auftraggeber müssen jedes andere geeignete Beweismittel, wie techni-
sche Unterlagen des Herstellers oder Prüfberichte anerkannter Stellen, akzeptieren. 

(6) Anerkannte Stellen sind die Prüf- und Eichlaboratorien im Sinne des Eichgesetzes sowie 
die Inspektions- und Zertifizierungsstellen, die mit den anwendbaren europäischen Nor-
men übereinstimmen. Die Auftraggeber erkennen Bescheinigungen von in anderen Mit-
gliedstaaten ansässigen anerkannten Stellen an. 

(7) Soweit es nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist, darf in den technischen 
Anforderungen nicht auf eine bestimmte Produktion oder Herkunft oder ein besonderes 
Verfahren oder auf Marken, Patente, Typen, einen bestimmten Ursprung oder eine be-
stimmte Produktion verwiesen werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmen oder be-
stimmte Produkte begünstigt oder ausgeschlossen werden. Solche Verweise sind jedoch 
ausnahmsweise zulässig, wenn der Auftragsgegenstand nicht hinreichend genau und all-
gemein verständlich beschrieben werden kann; solche Verweise sind mit dem Zusatz 
"oder gleichwertig" zu versehen. 
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§ 9 EG Vergabeunterlagen  
(1) Die Vergabeunterlagen umfassen alle Angaben, die erforderlich sind, um eine Entschei-

dung zur Teilnahme am Vergabeverfahren oder zur Angebotsabgabe zu ermöglichen. Sie 
bestehen in der Regel aus 
a) dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe oder Begleitschreiben für die 

Abgabe der angeforderten Unterlagen), 
b) der Beschreibung der Einzelheiten der Durchführung des Verfahrens (Bewerbungsbe-

dingungen), einschließlich der Angabe der Zuschlagskriterien und deren Gewichtung, 
sofern nicht in der Bekanntmachung bereits genannt und 

c) den Vertragsunterlagen, die aus Leistungsbeschreibung und Vertragsbedingungen 
bestehen. 

(2) Die Auftraggeber haben die Zuschlagskriterien zu gewichten. Die Gewichtung kann mit 
einer angemessenen Marge erfolgen. Kann nach Ansicht der Auftraggeber die Gewich-
tung aus nachvollziehbaren Gründen nicht angegeben werden, so legen die Auftraggeber 
die Kriterien in absteigender Reihenfolge ihrer Bedeutung fest. 

(3) Im offenen Verfahren darf bei direkter oder postalischer Übermittlung für die Vervielfälti-
gung der Vergabeunterlagen Kostenersatz gefordert werden. Die Höhe des Kostenersat-
zes ist in der Bekanntmachung anzugeben. 

(4) Sofern die Auftraggeber Nachweise verlangen, haben sie diese in einer abschließenden 
Liste zusammenzustellen. 

(5) Die Auftraggeber können Nebenangebote zulassen. Fehlt eine entsprechende Angabe in 
der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen, sind keine Nebenangebote zugelas-
sen. Lassen die Auftraggeber Nebenangebote zu, legen sie hierzu in der Bekanntma-
chung oder den Vergabeunterlagen Mindestanforderungen fest. 

 
§ 10 EG Aufforderung zur Angebotsabgabe und zur Tei lnahme am wettbewerblichen 
Dialog  
(1) Ist ein Teilnahmewettbewerb durchgeführt worden, so wählen die Auftraggeber anhand 

der mit den Teilnahmeanträgen vorgelegten oder durch die Bewerber elektronisch verfüg-
bar gemachten Unterlagen unter den Bewerbern, die den Anforderungen an Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit, und Zuverlässigkeit entsprechen, diejenigen aus, die sie gleichzeitig 
und unter Beifügen der Vergabeunterlagen in Textform auffordern, in einem nicht offenen 
oder einem Verhandlungsverfahren ein Angebot einzureichen oder am wettbewerblichen 
Dialog teilzunehmen. Teilnahmeanträge, die nach Ablauf der vorgeschriebenen Einrei-
chungsfrist nicht den Anforderungen des § 14 EG entsprechen, dürfen nicht berücksichtigt 
werden. 

(2) Bei Aufforderung zur Angebotsabgabe in nicht offenen Verfahren und Verhandlungsver-
fahren oder zur Teilnahme an einem wettbewerblichen Dialog enthalten die Vergabeunter-
lagen mindestens Folgendes: 
a) im nicht offenen Verfahren und Verhandlungsverfahren mit öffentlichem Teilnahme-

wettbewerb den Hinweis auf die veröffentlichte Bekanntmachung, 
b) beim wettbewerblichen Dialog den Termin und den Ort des Beginns der Dialogphase, 
c) alle vorgesehenen Zuschlagskriterien, einschließlich deren Gewichtung oder, sofern 

diese aus nachvollziehbaren Gründen nicht angegeben werden können, der abstei-
genden Reihenfolge der ihnen zuerkannten Bedeutung, 

d) ob beabsichtigt ist, ein Verhandlungsverfahren oder einen wettbewerblichen Dialog in 
verschiedenen Phasen abzuwickeln, um die Zahl der Angebote zu verringern, 

e) die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstö-
ße gegen Vergabestimmungen wenden kann. 

Die Angaben zu den Buchstaben c und d können anstatt in der Aufforderung auch in der 
Vergabebekanntmachung erfolgen. 
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§ 11 EG Vertragsbedingungen  
(1) Die Allgemeinen Vertragsbedingungen (VOL/B) sind grundsätzlich zum Vertragsgegens-

tand zu machen. Zusätzliche Allgemeine Vertragsbedingungen dürfen der VOL/B nicht wi-
dersprechen. Für die Erfordernisse einer Gruppe gleichgelagerter Einzelfälle können Er-
gänzende Vertragsbedingungen Abweichungen von der VOL/B vorsehen. 

(2) Vertragsstrafen sollen nur für die Überschreitung von Ausführungsfristen vereinbart wer-
den, wenn die Überschreitung erhebliche Nachteile verursachen kann. Die Strafe ist in 
angemessenen Grenzen zu halten. 

(3) Andere Verjährungsfristen als nach § 14 VOL/B sind nur vorzusehen, wenn dies nach der 
Eigenart der Leistung erforderlich ist. 

(4) Auf Sicherheitsleistungen soll ganz oder teilweise verzichtet werden, es sei denn sie 
erscheinen ausnahmsweise für die sach- und fristgemäße Durchführung der verlangten 
Leistung notwendig. Die Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem 
Vertrag soll 5 vom Hundert der Auftragssumme nicht überschreiten. 

(5) Wird ein Unternehmen, das nicht öffentlicher Auftraggeber ist, mit der Wahrnehmung oder 
Durchführung einer öffentlichen Aufgabe betraut, verpflichtet der Auftraggeber das Unter-
nehmen, sofern es Unteraufträge an Dritte vergibt, die Regeln über die Berücksichtigung 
mittelständischer Interessen (§ 2 EG Absatz 2) einzuhalten. 

 
§ 12 EG Fristen 7) 
(1) Bei der Festsetzung der Fristen für den Eingang der Angebote und der Anträge auf Teil-

nahme berücksichtigen die Auftraggeber unbeschadet der nachstehend festgelegten Min-
destfristen insbesondere die Komplexität des Auftrags und die Zeit, die für die Ausarbei-
tung der Angebote erforderlich ist. Die Auftraggeber bestimmen eine angemessene Frist, 
innerhalb der die Bieter an ihre Angebote gebunden sind (Bindefrist). 

(2) Beim offenen Verfahren beträgt die Angebotsfrist mindestens 52 Tage, gerechnet 
vom Tage der Absendung der Bekanntmachung an. 

(3) Diese Angebotsfrist kann verkürzt werden, wenn 
a) die öffentlichen Auftraggeber eine Vorinformation gemäß § 15 EG Absatz 6 nach dem 

vorgeschriebenen Muster (Anhang I der Verordnung (EG) zur Einführung von Stan-
dardformularen für die Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen auf dem Ge-
biet der öffentlichen Aufträge in der jeweils geltenden Fassung) mindestens 52 Tage, 
höchstens aber 12 Monate vor dem Zeitpunkt der Absendung der Bekanntmachung 
des Auftrags im Offenen Verfahren nach § 15 EG Absatz 1 bis 4 im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften oder in ihrem Beschafferprofil nach § 15 EG Ab-
satz 5 veröffentlicht haben. Diese Vorinformation oder das Beschafferprofil muss min-
destens ebenso viele Informationen wie das Muster einer Bekanntmachung für das of-
fene Verfahren (Anhang II der in Satz 1 genannten Verordnung [EG]) enthalten, so-
weit diese Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung für 
die Vorinformation vorlagen, und 

b) die verkürzte Frist für die Interessenten ausreicht, um ordnungsgemäße Angebote ein-
reichen zu können. Sie sollte in der Regel nicht weniger als 36 Tage vom Zeitpunkt 
der Absendung der Bekanntmachung des Auftrags an betragen; sie muss auf jeden 
Fall mindestens 22 Tage betragen. 

(4) Beim nicht offenen Verfahren, wettbewerblichen Dialog und im Verhandlungsverfahren mit 
öffentlichem Teilnahmewettbewerb beträgt die von den Auftraggebern festzusetzende 
Frist für den Antrag auf Teilnahme mindestens 37 Tage ab dem Tag der Absendung der 
Bekanntmachung. In Fällen besonderer Dringlichkeit (beschleunigtes Verfahren) beim  
 

 
________________________ 
 
7) Die Berechnung der Fristen erfolgt nach der Verordnung (EWG/-Euratom) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln für 
die Fristen, Daten und Termine, ABl. EG Nr. L 124 vom 8. Juni 1971, S. 1 (vgl. Anhang III). 

 



 

 
www.mek-law.de 

VOL/A 
 

126 
 

 nicht offenen Verfahren und Verhandlungsverfahren mit öffentlichem Teilnahmewettbe-
werb beträgt diese Frist mindestens 15 Tage oder mindestens 10 Tage bei elektronischer 
Übermittlung, jeweils gerechnet vom Tag der Absendung der Bekanntmachung an. 

(5) Die von den Auftraggebern festzusetzende Angebotsfrist beim nicht offenen Verfahren 
beträgt mindestens 40 Tage, gerechnet vom Tag der Absendung der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe an. In Fällen besonderer Dringlichkeit beträgt die Frist mindestens 
10 Tage, gerechnet vom Tage der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe an. 
Haben die Auftraggeber eine Vorinformation veröffentlicht, können sie die Frist für den 
Eingang der Angebote im Allgemeinen auf 36 Tage ab dem Tag der Absendung der Auf-
forderung zur Angebotsabgabe, jedoch keinesfalls weniger als 22 Tage festsetzen. Ab-
satz 3 Buchstabe a gilt entsprechend. 

(6) Bei elektronisch erstellten und übermittelten Bekanntmachungen können die Fristen nach 
Absatz 2 und 3 Buchstabe b und Absatz 4 Satz 1 um 7 Tage verkürzt werden. Machen die 
Auftraggeber die Vergabeunterlagen und alle zusätzliche Unterlagen elektronisch frei, di-
rekt und vollständig verfügbar, können sie die Frist für den Eingang der Angebote nach 
Absatz 2 und Absatz 5 Satz 1 um weitere 5 Tage verkürzen. 

(7) Machen die Auftraggeber die Vergabeunterlagen und alle zusätzlichen Unterlagen nicht 
auf elektronischem Weg frei, direkt und vollständig verfügbar und sind die Vergabeunter-
lagen und die zusätzlichen Unterlagen rechtzeitig angefordert worden, so müssen die Auf-
traggeber die genannten Unterlagen innerhalb von 6 Tagen nach Eingang des Antrags an 
die Unternehmen absenden. 

(8) Die Auftraggeber müssen rechtzeitig angeforderte zusätzliche Auskünfte über die Verga-
beunterlagen und das Anschreiben spätestens 6 Tage, beim nicht offenen Verfahren oder 
beschleunigten Verhandlungsverfahren spätestens 4 Tage vor Ablauf der Angebotsfrist er-
teilen. 

(9) Können die Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsichtnahme in nicht über-
sandte Vergabeunterlagen erstellt werden oder konnten die Fristen nach Absatz 7 oder 8 
nicht eingehalten werden, so sind die Angebotsfristen entsprechend zu verlängern. 

(10) Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote in allen für deren Einreichung vorge-
sehenen Formen zurückgezogen werden. 

 
§ 13 EG Grundsätze der Informationsübermittlung  
(1) Die Auftraggeber geben in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen an, ob 

Informationen auf dem Postweg, mittels Telekopie, direkt, elektronisch oder durch eine 
Kombination dieser Kommunikationsmittel übermittelt werden. 

(2) Das für die elektronische Übermittlung gewählte Netz muss allgemein verfügbar sein und 
darf den Zugang der Bewerber oder Bieter zu den Vergabeverfahren nicht beschränken. 
Die dafür zu verwendenden Programme und ihre technischen Merkmale müssen 
- allgemein zugänglich, 
- kompatibel mit allgemein verbreiteten Erzeugnissen der Informations- und Kommuni-

kationstechnologie und 
- nichtdiskriminierend 

 sein. 
(3) Die Auftraggeber haben dafür Sorge zu tragen, dass den interessierten Unternehmen die 

Informationen über die Anforderungen an die Geräte, die für die elektronische Übermitt-
lung der Anträge auf Teilnahme und der Angebote erforderlich sind, einschließlich Ver-
schlüsselung zugänglich sind. Außerdem muss gewährleistet sein, dass die Geräte die in 
Anhang II genannten Anforderungen erfüllen können. 

 
§ 14 EG Anforderungen an Teilnahmeanträge  
(1) Die Auftraggeber gewährleisten die Unversehrtheit und die Vertraulichkeit der übermittel-

ten Teilnahmeanträge. 
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(2) Auf dem Postweg oder direkt übermittelte Teilnahmeanträge sind in einem verschlosse-
nen Umschlag einzureichen und als solche zu kennzeichnen. Bis zum Ablauf der für ihre 
Einreichung vorgesehenen Frist werden sie unter Verschluss gehalten. 

(3) Bei mittels Telekopie übermittelten Teilnahmeanträgen ist dies durch entsprechende 
organisatorische und technische Lösungen nach den Anforderungen des Auftraggebers 
sicherzustellen; dies gilt auch für elektronisch übermittelte Teilnahmeanträge, wobei deren 
Vertraulichkeit durch Verschlüsselung sicherzustellen ist. Die Verschlüsselung muss bis 
zum Ablauf der für die Einreichung vorgesehenen Frist aufrechterhalten bleiben. 

(4) Telefonisch angekündigte Teilnahmeanträge sind vom Bewerber vor Ablauf der Frist für 
die Abgabe der Teilnahmeanträge in Textform einzureichen. 

 
§ 15 EG Bekanntmachung, Versand der Vergabeunterlag en  
(1) Die Bekanntmachung einer beabsichtigten Auftragsvergabe wird nach dem in Anhang II 

der Verordnung (EG) zur Einführung von Standardformularen für die Veröffentlichung von 
Vergabebekanntmachungen auf dem Gebiet der öffentlichen Aufträge in der jeweils gel-
tenden Fassung enthaltenen Muster erstellt. 

(2) Die Bekanntmachung ist auf elektronischem 8) oder auf anderem Wege unverzüglich dem 
Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften 9) zu übermitteln. 
Sofern keine elektronische Übermittlung der Bekanntmachung erfolgt, ist der Inhalt der 
Bekanntmachung auf ca. 650 Worte beschränkt. In Fällen besonderer Dringlichkeit muss 
die Bekanntmachung mittels Telekopie oder auf elektronischem Weg übermittelt werden. 
Die Auftraggeber müssen den Tag der Absendung nachweisen können. 

(3) Elektronisch erstellte und übersandte Bekanntmachungen werden spätestens fünf Tage 
nach ihrer Absendung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften veröffentlicht. Nicht elektronisch erstellte und übersandte Bekanntmachun-
gen werden spätestens zwölf Tage nach der Absendung veröffentlicht. Die Bekanntma-
chungen werden unentgeltlich ungekürzt im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften in der jeweiligen Originalsprache und eine Zusammenfassung der wich-
tigsten Bestandteile davon in den anderen Amtssprachen der Gemeinschaft veröffentlicht; 
hierbei ist nur der Wortlaut in der Originalsprache verbindlich. 

(4) Die Bekanntmachung darf in der Bundesrepublik Deutschland nicht vor dem Tag der 
Absendung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaf-
ten veröffentlicht werden. Diese Veröffentlichung darf keine anderen Angaben enthalten 
als die an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften ab-
gesandten Bekanntmachung oder als in einem Beschafferprofil veröffentlicht wurden. Auf 
das Datum der Absendung der europaweiten Bekanntmachung an das Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften ist in der nationalen Bekanntma-
chung hinzuweisen. 

(5) Die Auftraggeber können im Internet ein Beschafferprofil einrichten. Es enthält Angaben 
über geplante und laufende Vergabeverfahren, über vergebene Aufträge sowie alle sons-
tigen für die Auftragsvergabe relevanten Informationen wie zum Beispiel Kontaktstelle, Te-
lefon- und Telefaxnummer, Anschrift, E-Mail-Adresse des Auftraggebers. 

(6) Die Auftraggeber veröffentlichen sobald wie möglich nach Beginn des jeweiligen Haus-
haltsjahres nicht verbindliche Bekanntmachungen, die Angaben enthalten über alle für die 
nächsten 12 Monate beabsichtigten Aufträge, deren nach der Vergabeverordnung ge-
schätzter Wert jeweils mindestens 750.000 Euro beträgt. Die Lieferaufträge sind nach Wa-
renbereichen unter Bezugnahme auf die Verordnung (EG) über das Gemeinsame Voka-
bular für öffentliche Aufträge (CPV) des Europäischen Parlaments und des Rates in  
 

 
________________________ 
 
8) Das Muster und die Modalitäten für die elektronische Übermittlung der Bekanntmachungen sind unter der Internetadresse http://simap.europa.eu/ 
abrufbar. 
9) Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg. 
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 der jeweils geltenden Fassung aufzuschlüsseln, die Dienstleistungsaufträge nach den im 
Anhang I A genannten Kategorien. 

(7) Die Vorinformation wird sobald wie möglich nach Beginn des Haushaltsjahres an das Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften gesandt oder im Be-
schafferprofil veröffentlicht. Veröffentlichen die Auftraggeber eine Vorinformation im Be-
schafferprofil, melden sie dies dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften zuvor auf elektronischem Wege nach dem im Anhang VIII der in Ab-
satz 1 genannten Verordnung (EG) enthaltenen Muster. Die Bekanntmachung ist nur 
dann zwingend vorgeschrieben, wenn die Auftraggeber die Möglichkeit wahrnehmen, die 
Frist für den Eingang der Angebote gemäß § 12 EG Absatz 3 zu verkürzen. 

(8) Die Bekanntmachung über die Vorinformation ist nach dem im Anhang I der in Absatz 1 
genannten Verordnung (EG) enthaltenen Muster zu erstellen und an das Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln. 

(9) Die Auftraggeber können auch Bekanntmachungen über öffentliche Liefer- oder Dienst-
leistungsaufträge, die nicht der Bekanntmachungspflicht unterliegen, an das Amt für amt-
liche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften übermitteln. 

(10) Die Auftraggeber benennen die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprü-
fung von Vergabeverstößen wenden kann. 

(11) Die Vergabeunterlagen sind zu übermitteln 
a) im offenen Verfahren an alle anfordernden Unternehmen, 
b) im nicht offenen Verfahren und Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb an 

die Unternehmen, die einen Teilnahmeantrag gestellt haben, geeignet sind und aus-
gewählt wurden oder 

c) bei Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb an die Unternehmen, die von 
den Auftraggebern ausgewählt wurden. 

(12) Die Namen der Unternehmen, die Vergabeunterlagen erhalten oder eingesehen haben, 
sind vertraulich zu behandeln. 

 
§ 16 EG Form und Inhalt der Angebote  
(1) Die Auftraggeber legen fest, in welcher Form die Angebote einzureichen sind. Auf dem 

Postweg oder direkt übermittelte Angebote müssen unterschrieben sein; elektronisch 
übermittelte Angebote sind mit einer "fortgeschrittenen elektronischen Signatur" nach dem 
Signaturgesetz 10) und den Anforderungen der Auftraggeber oder mit einer "qualifizierten 
elektronischen Signatur" nach dem Signaturgesetz zu versehen; bei Abgabe des Angebo-
tes mittels Telekopie genügt die Unterschrift auf der Telekopievorlage. 

(2) Die Auftraggeber haben die Unversehrtheit und Vertraulichkeit der Angebote zu gewähr-
leisten. Auf dem Postweg oder direkt zu übermittelnde Angebote sind in einem verschlos-
senen Umschlag einzureichen, als solche zu kennzeichnen und bis zum Ablauf der Ange-
botsfrist unter Verschluss zu halten. Bei elektronisch zu übermittelnden Angeboten ist die 
Unversehrtheit durch entsprechende organisatorische und technische Lösungen nach den 
Anforderungen des Auftraggebers und die Vertraulichkeit durch Verschlüsselung sicher-
zustellen. Die Verschlüsselung muss bis zum Ablauf der Angebotsfrist aufrechterhalten 
bleiben. 

(3) Die Angebote müssen alle geforderten Angaben, Erklärungen und Preise enthalten. 
(4) Änderungen an den Vertragsunterlagen sind unzulässig. Änderungen des Bieters an 

seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. 
(5) Der Bieter hat auf Verlangen im Angebot anzugeben, ob für den Gegenstand des Ange-

bots gewerbliche Schutzrechte bestehen oder von dem Bieter oder anderen beantragt 
sind. Der Bieter hat stets anzugeben, wenn er erwägt, Angaben aus seinem Angebot für 
die Anmeldung eines gewerblichen Schutzrechtes zu verwerten. 

 
________________________ 
 
10) Signaturgesetz - SigG  
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(6) Bietergemeinschaften haben in den Angeboten jeweils die Mitglieder sowie eines ihrer 
Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des Ver-
trages zu benennen. Fehlt eine dieser Angaben im Angebot, so ist sie vor der Zuschlags-
erteilung beizubringen. 

 
§ 17 EG Öffnung der Angebote  
(1) Auf dem Postweg und direkt übermittelte Angebote sind ungeöffnet zu lassen, mit Ein-

gangsvermerk zu versehen und bis zum Zeitpunkt der Öffnung unter Verschluss zu halten. 
Elektronische Angebote sind auf geeignete Weise zu kennzeichnen und verschlüsselt auf-
zubewahren. Mittels Telekopie eingereichte Angebote sind ebenfalls entsprechend zu 
kennzeichnen und auf geeignete Weise unter Verschluss zu halten. 

(2) Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des Auftraggebers ge-
meinsam durchgeführt und dokumentiert. Bieter sind nicht zugelassen. Dabei wird min-
destens festgehalten: 
a) Name und Anschrift der Bieter, 
b) die Endbeträge ihrer Angebote und andere den Preis betreffende Angaben, 
c) ob und von wem Nebenangebote eingereicht worden sind. 

(3) Die Angebote und ihre Anlagen sowie die Dokumentation über die Angebotsöffnung sind 
auch nach Abschluss des Vergabeverfahrens sorgfältig zu verwahren und vertraulich zu 
behandeln. 

 
§ 18 EG Aufklärung des Angebotsinhalts, Verhandlung sverbot  
Im offenen und im nicht offenen Verfahren dürfen die Auftraggeber von den Bietern nur Auf-
klärungen über das Angebot oder deren Eignung verlangen. Verhandlungen sind unzulässig. 
 
§ 19 EG Prüfung und Wertung der Angebote  
(1) Die Angebote sind auf Vollständigkeit sowie auf rechnerische und fachliche Richtigkeit zu 

prüfen. 
(2) Erklärungen und Nachweise, die auf Anforderung der Auftraggeber bis zum Ablauf der 

Angebotsfrist nicht vorgelegt wurden, können bis zum Ablauf einer zu bestimmenden 
Nachfrist nachgefordert werden. Dies gilt nicht für Preisangaben, es sei denn, es handelt 
sich um unwesentliche Einzelpositionen, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht ver-
ändern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht beeinträchtigen. 

(3) Ausgeschlossen werden: 
a) Angebote, die nicht die geforderten oder nachgeforderten Erklärungen und Nachweise 

enthalten, 
b) Angebote, die nicht unterschrieben bzw. nicht elektronisch signiert sind, 
c) Angebote, in denen Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen nicht zweifelsfrei 

sind, 
d) Angebote, bei denen Änderungen oder Ergänzungen an den Vertragsunterlagen vor-

genommen worden sind, 
e) Angebote, die nicht form- oder fristgerecht eingegangen sind, es sei denn, der Bieter 

hat dies nicht zu vertreten, *) 
f) Angebote von Bietern, die in Bezug auf die Vergabe eine unzulässige, wettbewerbs-

beschränkende Abrede getroffen haben, 
g) nicht zugelassene Nebenangebote sowie Nebenangebote, die die verlangten Min-

destanforderungen nicht erfüllen. 
(4) Außerdem können Angebote von Bietern ausgeschlossen werden, die auch als Bewerber 

von der Teilnahme am Wettbewerb hätten ausgeschlossen werden können (§ 6 EG Ab-
satz 6). 

 
________________________ 
 
*) Zu Abschnitt 2 § 19 EG: Berichtigt am 19.02.2010 (BAnz Nr. 32). 
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(5) Bei der Auswahl der Angebote, die für den Zuschlag in Betracht kommen, sind nur Bieter 
zu berücksichtigen, die die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen erforderliche 
Eignung besitzen. 

(6) Erscheint ein Angebot im Verhältnis zu der zu erbringenden Leistung ungewöhnlich nied-
rig, verlangen die Auftraggeber vom Bieter Aufklärung. Auf Angebote, deren Preise in of-
fenbarem Missverhältnis zur Leistung stehen, darf der Zuschlag nicht erteilt werden. 

(7) Angebote, die aufgrund einer staatlichen Beihilfe ungewöhnlich niedrig sind, können allein 
aus diesem Grund nur dann zurückgewiesen werden, wenn das Unternehmen nach Auf-
forderung innerhalb einer von den Auftraggebern festzulegenden ausreichenden Frist 
nicht nachweisen kann, dass die betreffende Beihilfe rechtmäßig gewährt wurde. Auftrag-
geber, die unter diesen Umständen ein Angebot zurückweisen, müssen die Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften darüber unterrichten. 

(8) Bei der Wertung der Angebote berücksichtigen die Auftraggeber entsprechend der be-
kannt gegebenen Gewichtung vollständig und ausschließlich die Kriterien, die in der Be-
kanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannt sind. 

(9) Bei der Entscheidung über den Zuschlag berücksichtigen die Auftraggeber verschiedene 
durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigte Kriterien, beispielsweise Qualität, Preis, 
technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaften, Betriebskosten, Le-
benszykluskosten, Rentabilität, Kundendienst und technische Hilfe, Lieferzeitpunkt und 
Lieferungs- oder Ausführungsfrist. 

 
§ 20 EG Aufhebung von Vergabeverfahren  
(1) Die Vergabeverfahren können ganz oder bei Vergabe nach Losen auch teilweise aufge-

hoben werden, wenn 
a) kein Angebot eingegangen ist, das den Bewerbungsbedingungen entspricht, 
b) sich die Grundlagen der Vergabeverfahren wesentlich geändert haben, 
c) sie kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt haben, 
d) andere schwerwiegende Gründe bestehen. 

(2) Die Bewerber oder Bieter sind von der Aufhebung der Vergabeverfahren unter Bekannt-
gabe der Gründe unverzüglich zu benachrichtigen. 

(3) Die Auftraggeber teilen den Bewerbern oder Bietern nach Aufhebung des Vergabeverfah-
rens unverzüglich die Gründe für ihre Entscheidung mit, auf die Vergabe eines im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften bekannt gemachten Auftrages zu verzichten oder 
das Verfahren erneut einzuleiten. Auf Antrag teilen sie ihnen dies auch in Textform mit. 

 
§ 21 EG Zuschlag  
(1) Der Zuschlag ist auf das unter Berücksichtigung aller Umstände wirtschaftlichste Angebot 

zu erteilen. Der niedrigste Angebotspreis allein ist nicht entscheidend. 
(2) Die Annahme eines Angebotes (Zuschlag) erfolgt in Schriftform, elektronischer Form oder 

mittels Telekopie. 
(3) Bei einer Zuschlagserteilung in elektronischer Form genügt eine "fortgeschrittene elektro-

nische Signatur" nach dem Signaturgesetz, bei Übermittlung durch Telekopie die Unter-
schrift auf der Telekopievorlage. 

 
§ 22 EG Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angeb ote  
(1) Die Auftraggeber teilen unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Tagen nach Eingang 

eines entsprechenden Antrags, den nicht berücksichtigten Bietern die Gründe für die Ab-
lehnung ihres Angebotes, die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie 
den Namen des erfolgreichen Bieters und den nicht berücksichtigten Bewerbern die 
Gründe für ihre Nichtberücksichtigung mit. 
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(2) Die Auftraggeber können die Informationen zurückhalten, wenn die Weitergabe den Ge-
setzesvollzug vereiteln würde oder sonst nicht im öffentlichen Interesse läge oder die be-
rechtigten Geschäftsinteressen von Unternehmen oder den fairen Wettbewerb beeinträch-
tigen würde. 

 
§ 23 EG Bekanntmachung über die Auftragserteilung  
(1) Die Auftraggeber machen innerhalb von 48 Tagen nach Vergabe des Auftrags über jeden 

vergebenen Auftrag Mitteilung nach dem im Anhang III der Verordnung (EG) zur Einfüh-
rung von Standardformularen für die Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen auf 
dem Gebiet der öffentlichen Aufträge in der jeweils geltenden Fassung an das Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 11) Die Auftraggeber 
brauchen bestimmte Angaben über die Auftragsvergabe jedoch nicht mitzuteilen, wenn 
die Weitergabe den Gesetzesvollzug vereiteln würde oder dies dem öffentlichen Interesse 
zuwiderläuft, die legitimen geschäftlichen Interessen einzelner öffentlicher oder privater 
Unternehmen berührt oder den fairen Wettbewerb zwischen den Unternehmen beein-
trächtigen würde. 

(2) Bei der Mitteilung von vergebenen Aufträgen über Dienstleistungen nach Anhang I B 
geben die Auftraggeber an, ob sie mit der Veröffentlichung einverstanden sind. 

(3) Bei Rahmenvereinbarungen umfasst die Bekanntmachung den Abschluss der Rahmen-
vereinbarung, aber nicht die Einzelaufträge, die aufgrund der Rahmenvereinbarung ver-
geben wurden. 

(4) Die Auftraggeber können die Bekanntmachung nach Absatz 1 mit dem Ergebnis der 
Vergabe der Einzelaufträge im Rahmen eines dynamisch elektronischen Verfahrens pro 
Quartal eines Kalenderjahres zusammenfassen. In diesem Fall versenden sie die Zu-
sammenstellung spätestens 48 Tage nach Quartalsende. 

 
§ 24 EG Dokumentation  
(1) Das Vergabeverfahren ist von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die einzel-

nen Stufen des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzel-
nen Entscheidungen festgehalten werden.  

(2) Die Dokumentation umfasst mindestens Folgendes: 
a) den Namen und die Anschrift des öffentlichen Auftraggebers, Gegenstand und Wert 

des Auftrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems, 
b) die Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre Aus-

wahl, 
c) die Namen der nicht berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre 

Ablehnung, 
d) die Gründe für die Ablehnung von ungewöhnlich niedrigen Angeboten, 
e) den Namen des erfolgreichen Bieters und die Gründe für die Auswahl seines Ange-

bots sowie - falls bekannt - den Anteil am Auftrag oder an der Rahmenvereinbarung, 
den der Zuschlagsempfänger an Dritte weiterzugeben beabsichtigt, 

f) bei nicht offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren und wettbewerblichen Dialogen 
die Gründe, die die Anwendung dieser Verfahrens rechtfertigen, 

g) gegebenenfalls die Gründe, aus denen die Auftraggeber auf die Vergabe eines Auf-
trags, den Abschluss einer Rahmenvereinbarung oder die Einrichtung eines dynami-
schen Beschaffungssystems verzichtet haben, 

h) die Gründe, aufgrund derer mehrere Teil- oder Fachlose zusammen vergeben werden 
sollen, 

 
 
 
________________________ 
 
11) Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg. 
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i) die Gründe, warum der Gegenstand des Auftrags die Vorlage von Eignungsnachwei-
sen erfordert und gegebenenfalls warum in diesen Fällen Nachweise verlangt werden 
müssen, die über Eigenerklärungen hinausgehen, 

j) die Gründe der Nichtangabe der Gewichtung der Zuschlagskriterien. 
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Anhang I 
Teil A  12)  
 

Kategorie Bezeichnung CPC-Referenz- 
nummern 13) 

CPV-Referenznummern 

1 Instandhaltung und Reparatur 6112, 6122, 633, 
886 

Von 50100000-6 bis 
50982000-5 (außer 
50310000-1 bis 
50324200-4 und 
50116510-9, 50190000-
3, 50229000-6, 
50243000-0) und von 
51000000-9 bis 
51900000-1 

2 Landverkehr 14) , einschließlich 
Geldtransport und Kurierdienste, 
ohne Postverkehr 

712 (außer 
71235) 7512, 
87304 

Von 60100000-9 bis 
60183000-4 (außer 
60121000 bis 60160000-
7, 60161000-4, 
60220000-6), und von 
64120000-3 bis 
64121200-2 

3 Fracht- und Personenbeförderung 
im Flugverkehr, ohne Postverkehr 

73 (außer 7321) Von 60410000-5 bis 
60424120-3 (außer 
60411000-2, 60421000-
5) und 60500000-3, von 
60440000-4 bis 
60445000-9 

4 Postbeförderung im Landverkehr 15) 
sowie Luftpostbeförderung 

71235, 7321 60160000-7, 60161000-
4, 60411000-2,  
60421000-5 

5 Fernmeldewesen 752 Von 64200000-8 bis 
64228200-2, 72318000-
7, und von 72700000-7 
bis 72720000-3 

6 Finanzielle Dienstleistungen: ex 81, 812, 814 Von 66100000-1 bis 
66720000-3 

  a) Versicherungsdienstleistungen     

 
 
 
 
 
________________________ 
 
12) Bei unterschiedlichen Auslegungen zwischen CPV und CPC gilt die CPC-Nomenklatur. 
13) CPC-Nomenklatur (vorläufige Fassung), die zur Festlegung des Anwendungsbereichs der Richtlinie 92/50/EWG verwendet wird. 
14) Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18. 
15) Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18. 
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  b) Bankdienstleistungen und 
Wertpapiergeschäfte 16) 

    

7 Datenverarbeitung und verbundene 
Tätigkeiten 

84 Von 50310000-1 bis 
50324200-4, von 
72000000-5 bis 
72920000-5 (außer 
72318000-7 und von 
72700000-7 bis 
72720000-3), 79342410-
4 

8 Forschung und Entwicklung 17) 85 Von 73000000-2 bis 
73436000-7 (außer 
73200000-4, 73210000-
7, 73220000-0) 

9 Buchführung, -haltung und -prüfung 862 Von 79210000-9 bis 
792230000-3 

10 Markt- und Meinungsforschung 864 Von 79300000-7 bis 
79330000-6, und 
79342310-9, 79342311-
6 

11 Unternehmensberatung 18) und 
verbundene Tätigkeiten 

865, 866 Von 73200000-4 bis 
732200000-0, von 
79400000-8 bis 
794212000-3 und 
793420000-3, 
79342100-4, 79342300-
6, 79342320-2, 
79342321-9, 79910000-
6, 79991000-7, 
98362000-8 

12 Architektur, technische Beratung 
und Planung, integrierte technische 
Leistungen, Stadt- und Land-
schaftsplanung, zugehörige wissen-
schaftliche und technische Bera-
tung, technische Versuche und 
Analysen 

867 Von 71000000-8 bis 
71900000-7 (außer 
71550000), und 
79994000-8 

 
 
________________________ 
16) Ohne Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, Ankauf oder Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstru-
menten und mit Zentralbankdiensten. 
Ausgenommen sind ferner Dienstleistungen zum Erwerb oder zur Anmietung - ganz gleich, nach welchen Finanzmodalitäten - von Grundstücken, 
bestehenden Gebäuden oder anderem unbeweglichem Eigentum oder betreffend Rechte daran; Finanzdienstleistungen, die bei dem Vertrag über den 
Erwerb oder die Anmietung mit ihm gleichlaufend, ihm vorangehend oder im Anschluss an ihn gleich in welcher Form erbracht werden, fallen jedoch 
darunter. 
17) Ohne Aufträge über Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen anderer Art als diejenigen, deren Ergebnisse ausschließlich Eigentum des 
Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit sind, sofern die Dienstleistung vollständig durch den Auftraggeber 
vergütet wird. 
18) Ohne Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen. 
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13 Werbung 871 Von 79341000-6 bis 
793422200-5 (außer 
79342000-3 und 
79342100-4) 

14 Gebäudereinigung und Hausverwal-
tung 

874, 82201 bis 
82206 

Von 70300000-4 bis 
70340000-6, und von 
90900000-6 bis 
90924000-0 

15 Verlegen und drucken gegen Vergü-
tung oder auf vertraglicher Grundla-
ge 

88442 Von 79800000-2 bis 
79824000-6, von 
79970000-6 bis 
79980000-7 

16 Abfall- und Abwasserbeseitigung, 
sanitäre und ähnliche Dienstleistun-
gen 

94 Von 90400000-1 bis 
90743200-9, (außer 
9071220-3), von 
90910000-9 bis 
90920000-2 und 
50190000-3, 50229000-
6, 50243000-0 

 
 
Teil B 1) 
 

Kategorie Bezeichnung CPC-
Referenznummern 

CPV-Referenznummern 

17 Gaststätten und Beherbergungsge-
werbe 

64 Von 55100000-1 bis 
55524000-9, und von 
98340000-8 bis 
98341100-6 

18 Eisenbahnen 711 60200000-0 bis 
60220000-6 

19 Schifffahrt 72 Von 60600000-4 bis 
60553000-0 und von 
63727000-1 bis 
63727200-3 

20 Neben- und Hilfstätigkeiten des 
Verkehrs 

74 63000000-9 bis 
63734000-3 (außer 
63711200-8, 63712700-
0, 63712710-3 und von 
63727000-1 bis 
63727200-3), und 
98361000-1 

21 Rechtsberatung 861 Von 79100000-5 bis 
79140000-7 
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22 Arbeits- und Arbeitskräftevermitt-
lung 19) 

872 Von 79600000-0 bis 
79635000-4 (außer 
79611000-0, 79632000-
3, 79633000-0), und von 
98500000-8 bis 
98514000-9 

23 Auskünfte- und Schutzdienste, ohne 
Geldtransport 

873 (außer 
87304) 

Von 79700000-1 bis 
797230000-8 

24 Unterrichtswesen und Berufsausbil-
dung 

92 Von 80100000-5 bis 
806600000-8 (außer 
80533000-9, 80533100-
0, 80533200-1) 

25 Gesundheits-, Veterinär- und Sozi-
alwesen 

93 79611000-0 und von 
85000000-9 bis 
85323000-9 (außer 
85321000-5 und 
85322000-2) 

26 Erholung, Kultur und Sport 20) 96 Von 79995000-5 bis 
79995200-7, und von 
92000000-1 bis 
92700000-8 (außer 
92230000-2, 
922231000-9, 
92232000-6) 

27 Sonstige Dienstleistungen   

 
 
 
________________________ 
 
19) Mit Ausnahme von Arbeitsverträgen. 
20) Mit Ausnahme von Aufträgen über Erwerb, Entwicklung, Produktion oder Koproduktion von Programmen durch Sendeunternehmen und Verträgen 
über Sendezeit. 
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Anhang II 
Anforderung an die Geräte, die für den elektronisch en Empfang der Anträge 
auf Teilnahme und der Angebote verwendet werden 
 
Die Geräte müssen gewährleisten, dass 
a) für die Angebote eine elektronische Signatur verwendet werden kann, 
b) Tag und Uhrzeit des Eingangs der Teilnahmeanträge oder Angebote genau bestimmbar 

sind, 
c) ein Zugang zu den Daten nicht vor Ablauf des hierfür festgesetzten Termins erfolgt, 
d) bei einem Verstoß gegen das Zugangsverbot der Verstoß sicher festgestellt werden kann, 
e) ausschließlich die hierfür bestimmten Personen den Zeitpunkt der Öffnung der Daten 

festlegen oder ändern können, 
f) der Zugang zu den übermittelten Daten nur möglich ist, wenn die hierfür bestimmten 

Personen gleichzeitig und erst nach dem festgesetzten Zeitpunkt tätig werden und 
g) die übermittelten Daten ausschließlich den zur Kenntnisnahme bestimmten Personen 

zugänglich bleiben. 
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Anhang III 
Verordnung (EWG, EURATOM) Nr. 1182/71 des Rates vom  3. Juni 1971 zur 
Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten und Te rmine  
 
DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN - 
 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbeson-
dere auf Artikel 235, 
 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, insbesondere 
auf Artikel 203, 
 
auf Vorschlag der Kommission, 
 
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments 21) , 
 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
Zahlreiche Rechtsakte des Rates und der Kommission setzen Fristen, Daten oder Termine 
fest und verwenden die Begriffe des Arbeitstags oder des Feiertags. 
 
Für diesen Bereich sind einheitliche allgemeine Regeln festzulegen. 
 
In Ausnahmefällen kann es notwendig sein, dass bestimmte Rechtsakte des Rates oder der 
Kommission von diesen allgemeinen Regeln abweichen. 
 
Für die Verwirklichung der Ziele der Gemeinschaften müssen die einheitliche Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts gewährleistet und infolgedessen die allgemeinen Regeln für die Fristen, 
Daten und Termine festgelegt werden. 
 
In den Verträgen sind keine Befugnisse zur Festlegung solcher Regeln vorgesehen –  
 
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
 
 
Artikel 1 
 
Diese Verordnung gilt, soweit nichts anderes bestimmt ist, für die Rechtsakte, die der Rat und 
die Kommission aufgrund des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft oder des Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft erlassen haben 
bzw. erlassen werden. 
 
 
KAPITEL I 
Fristen 
Artikel 2  
 
(1) Für die Anwendung dieser Verordnung sind die Feiertage zu berücksichtigen, die als 

solche in dem Mitgliedstaat oder in dem Organ der Gemeinschaften vorgesehen sind, bei 
dem eine Handlung vorgenommen werden soll. 

 
________________________ 
 
21) ABl. EG Nr. C 51 vom 29. April 1970, S. 25. 
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Zu diesem Zweck übermittelt jeder Mitgliedstaat der Kommission die Liste der Tage, die 
nach seinen Rechtsvorschriften als Feiertage vorgesehen sind. Die Kommission veröffent-
licht im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften die von den Mitgliedstaaten übermit-
telten Listen, die durch Angabe der in den Organen der Gemeinschaften als Feiertage 
vorgesehenen Tage ergänzt worden sind. 

 
(2) Für die Anwendung dieser Verordnung sind als Arbeitstage alle Tage außer Feiertagen, 

Sonntagen und Sonnabenden zu berücksichtigen. 
 
Artikel 3 
 
(1) Ist für den Anfang einer nach Stunden bemessenen Frist der Zeitpunkt maßgebend, in 

welchem ein Ereignis eintritt oder eine Handlung vorgenommen wird, so wird bei der Be-
rechnung dieser Frist die Stunde nicht mitgerechnet, in die das Ereignis oder die Hand-
lung fällt. 
Ist für den Anfang einer nach Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren bemessenen Frist 
der Zeitpunkt maßgebend, in welchem ein Ereignis eintritt oder eine Handlung vorge-
nommen wird, so wird bei der Berechnung dieser Frist der Tag nicht mitgerechnet, in den 
das Ereignis oder die Handlung fällt. 

(2) Vorbehaltlich der Absätze 1 und 4 gilt Folgendes: 
a) Eine nach Stunden bemessene Frist beginnt am Anfang der ersten Stunde und endet 

mit Ablauf der letzten Stunde der Frist. 
b) Eine nach Tagen bemessene Frist beginnt am Anfang der ersten Stunde des ers-

ten Tages und endet mit Ablauf der letzten Stunde des letzten Tages der Frist. 
c) Eine nach Wochen, Monaten oder Jahren bemessene Frist beginnt am Anfang der 

ersten Stunde des ersten Tages der Frist und endet mit Ablauf der letzten Stunde 
des Tages der letzten Woche, des letzten Monats oder des letztes Jahres, der diesel-
be Bezeichnung oder dieselbe Zahl wie der Tag des Fristbeginns trägt. Fehlt bei einer 
nach Monaten oder Jahren bemessenen Frist im letzten Monat der für ihren Ablauf 
maßgebende Tag, so endet die Frist mit Ablauf der letzten Stunde des letzten Tages 
dieses Monats. 

d) Umfasst eine Frist Monatsbruchteile, so wird bei der Berechnung 
der Monatsbruchteile ein Monat von dreißig Tagen zugrunde gelegt. 

(3) Die Fristen umfassen die Feiertage, die Sonntage und die Sonnabende, soweit diese nicht 
ausdrücklich ausgenommen oder die Fristen nach Arbeitstagen bemessen sind. 

(4) Fällt der letzte Tag einer nicht nach Stunden bemessenen Frist auf einen Feiertag, einen 
Sonntag oder einen Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf der letzten Stunde des fol-
genden Arbeitstags. 
Diese Bestimmung gilt nicht für Fristen, die von einem bestimmten Datum oder einem be-
stimmten Ereignis an rückwirkend berechnet werden. 

(5) Jede Frist von zwei oder mehr Tagen umfasst mindestens zwei Arbeitstage. 
 
 
KAPITEL II 
Daten und Termine 
Artikel 4  
 
(1) Artikel 3, mit Ausnahme der Absätze 4 und 5, gilt vorbehaltlich der Bestimmungen dieses 

Artikels für die Fristen des Inkrafttretens, des Wirksamwerdens, des Anwendungsbeginns, 
des Ablaufs der Geltungsdauer, des Ablaufs der Wirksamkeit und des Ablaufs der An-
wendbarkeit der Rechtsakte des Rates oder der Kommission oder einzelner Bestimmun-
gen dieser Rechtsakte. 
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(2) Rechtsakte des Rates oder der Kommission oder einzelne Bestimmungen dieser Rechts-
akte, für deren Inkrafttreten, deren Wirksamwerden oder deren Anwendungsbeginn ein 
bestimmtes Datum festgesetzt worden ist, treten mit Beginn der ersten Stunde des diesem 
Datum entsprechenden Tages in Kraft bzw. werden dann wirksam oder angewandt. 
Unterabsatz 1 gilt auch dann, wenn die vorgenannten Rechtsakte oder Bestimmungen 
binnen einer bestimmten Anzahl von Tagen nach dem Eintritt eines Ereignisses oder der 
Vornahme einer Handlung in Kraft treten, wirksam werden oder angewandt werden sollen. 

(3) Rechtsakte des Rates oder der Kommission oder einzelne Bestimmungen dieser Rechts-
akte, deren Geltungsdauer, Wirksamkeit oder Anwendbarkeit zu einem bestimmten Zeit-
punkt enden, treten mit Ablauf der letzten Stunde des diesem Zeitpunkt entsprechen-
den Tages außer Kraft bzw. werden dann unwirksam oder nicht mehr angewandt. 
Unterabsatz 1 gilt auch dann, wenn die vorgenannten Rechtsakte oder Bestimmungen 
binnen einer bestimmten Anzahl von Tagen nach dem Eintritt eines Ereignisses oder der 
Vornahme einer Handlung außer Kraft treten, unwirksam werden oder nicht mehr ange-
wandt werden sollen. 
 

Artikel 5 
 
(1) Artikel 3, mit Ausnahme der Absätze 4 und 5, gilt vorbehaltlich der Bestimmungen dieses 

Artikels, wenn eine Handlung in Durchführung eines Rechtsaktes des Rates oder der 
Kommission zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgenommen werden kann oder muss. 

(2) Kann oder muss eine Handlung in Durchführung eines Rechtsaktes des Rates oder der 
Kommission an einem bestimmten Datum vorgenommen werden, so kann oder muss dies 
zwischen dem Beginn der ersten Stunde und dem Ablauf der letzten Stunde des diesem 
Datum entsprechenden Tages geschehen. 
Unterabsatz 1 gilt auch dann, wenn eine Handlung in Durchführung eines Rechtsaktes 
des Rates oder der Kommission binnen einer bestimmten Anzahl von Tagen nach dem 
Eintritt eines Ereignisses oder der Vornahme einer anderen Handlung vorgenommen wer-
den kann oder muss. 
 

Artikel 6 
 
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1971 in Kraft. 
 
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat. 
 
 
 
Geschehen zu Luxemburg am 3. Juni 1971. 
 
Im Namen des Rates 
Der Präsident 
R. PLEVEN 
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Anhang IV 
Erläuterungen zur VOL/A 
 
 
I. Vorbemerkung   
Die VOL/A gestaltet sowohl die im Haushaltsrecht verankerten Grundsätze der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit als auch die EG-Grundsätze des Wettbewerbs, der Nichtdiskriminierung 
und Transparenz für alle anwendungspflichtigen Auftraggeber näher aus. Wettbewerb ist die 
beste Voraussetzung für eine wirtschaftliche Auftragsvergabe. Die VOL/A sichert darüber 
hinaus zugleich den Leistungswettbewerb. 
 
II. Allgemeine Erläuterungen   
Die VOL/A in der vorliegenden Fassung berücksichtigt die Richtlinie 2004/18/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über die Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge, die Richtli-
nie und die Verordnung (EG) Nr. 1564/2005 der Kommission zur Einführung von Standard-
formularen für die Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen auf dem Gebiet der 
öffentlichen Aufträge in der jeweils geltenden Fassung; sie trägt damit auch den Verpflichtun-
gen nach dem Beschaffungsübereinkommen der Welthandelsorganisation WTO Rechnung. 
 
Der Teil A  enthält zwei Abschnitte. Dabei gelten 

 
- Abschnitt 1:  Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen unterhalb der EG-

Schwellenwerte nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen; 
- Abschnitt 2:  Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen im Anwendungsbereich der 

Richtlinie 2004/18/EG (VOL/A-EG), die den EG-Schwellenwert erreichen oder überstei-
gen. Die Bestimmungen finden keine Anwendung, wenn die Aufträge die Tätigkeiten in 
den Bereichen der Trinkwasser-, Energie- oder Verkehrsversorgung betreffen; diese fallen 
unter die Verordnung zur Neuregelung der für die Vergabe von Aufträgen im Bereich des 
Verkehrs, der Trinkwasserversorgung und der Energieversorgung anzuwendenden Re-
geln (SektVO). 

 
Das Wort "soll"  bedeutet für die Auftraggeber die Verpflichtung zur Einhaltung der Bestim-
mung, es sei denn, dass zwingende Gründe ein Abweichen rechtfertigen. 
 
Der Zuschlag  ist auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. Bei der Wertung sind alle 
auftragsbezogenen Umstände (z. B. Preis, technische, funktionsbedingte, gestalterische, 
ästhetische Gesichtspunkte; Kundendienst; Folgekosten; Lebenszykluskosten) zu berücksich-
tigen. 
 
 
III. Erläuterungen zu den einzelnen Abschnitten   
 
Abschnitt 1 
Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen 
 

§ 1 Die VOL/A ist nach dem Wortlaut des § 1 für alle Lieferungen und Leistungen 
anzuwenden, die nicht Bauleistungen oder freiberufliche Leistungen sind 
(z.B. aufgrund von Kauf-, Werk-, Werklieferungs-, Miet- und Leasingverträ-
gen). 
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§ 1 erster 
Spiegelstrich 

Bauleistungen sind Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche Anla-
ge hergestellt, instand gehalten, geändert oder beseitigt wird. Darunter fallen 
auch alle zur Herstellung, Instandhaltung oder Änderung einer baulichen 
Anlage zu montierenden Bauteile, insbesondere die Lieferung und Montage 
maschineller und elektrotechnischer Einrichtungen. Einrichtungen, die jedoch 
von der baulichen Anlage ohne Beeinträchtigung der Vollständigkeit oder 
Benutzbarkeit abgetrennt werden können und einem selbstständigen Nut-
zungszweck dienen, fallen unter die VOL/A. 

§ 1 zweiter 
Spiegelstrich 

Weiterhin sind alle Leistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit 
erbracht werden, dem Abschnitt 1 entzogen. Welche Leistungen hierunter 
fallen, ergibt sich aus dem Katalog des § 18 Absatz 1 Nummer 1 EStG. Die 
Aufzählung ist nicht abschließend. 

  

Wird eine freiberufliche Leistung gleichzeitig im Wettbewerb von einem Ge-
werbebetrieb angeboten, findet die VOL auch auf die entsprechende Leistung 
des Gewerbebetriebes keine Anwendung. Liegt zwischen freiberuflich Tätigen 
und Gewerbebetrieben ein Wettbewerbsverhältnis nicht vor, d. h., wird eine 
der Natur nach freiberufliche Leistung ausschließlich durch Gewerbebetriebe 
erbracht, ist die VOL hingegen uneingeschränkt anwendbar. 

  

Die Frage, ob ein Wettbewerbsverhältnis zwischen freiberuflich Tätigen und 
Gewerbebetrieben besteht, ist vom jeweiligen Auftraggeber im Einzelfall und 
im Voraus aufgrund der vorhandenen Marktübersicht zu beurteilen. Es kommt 
nicht auf die potenzielle Fähigkeit der freiberuflich Tätigen an, derartige Leis-
tungen zu erbringen, sondern auf die Erfahrung des Auftraggebers, dass diese 
Leistungen in der Vergangenheit auch tatsächlich von freiberuflich Tätigen 
erbracht worden sind. Wird die Leistung nur von Gewerbebetrieben erbracht 
und ist daher mit einem Parallelangebot der freiberuflich Tätigen nicht zu 
rechnen, ist die Leistung nach dem Verfahren der VOL zu vergeben. 

  

Stellt sich im Laufe des VOL-Verfahrens wider Erwarten heraus, dass auch 
freiberuflich Tätige die Leistung erbringen und sich u.U. sogar um den Auftrag 
bewerben, so ist entscheidend, dass diese Leistung in der Vergangenheit 
nicht von freiberuflich Tätigen, sondern nur von Gewerbebetrieben erbracht 
wurde. 

  

§ 1 zweiter Spiegelstrich lässt insbesondere die §§ 7 und 55 BHO (bzw. die 
entsprechenden landes- und kommunalrechtlichen Bestimmungen) unberührt. 
Einheitliche Grundsätze für die Vergabe der Gesamtheit freiberuflicher Leis-
tungen sind nicht vorhanden. Es ist daher nach den Rechtsgrundsätzen des 
§ 55 BHO (bzw. den entsprechenden landes- oder kommunalrechtlichen 
Bestimmungen) zu verfahren. Nach § 55 Absatz 1 BHO muss dem Abschluss 
von Verträgen über Lieferungen und Leistungen eine Öffentliche Ausschrei-
bung vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere 
Umstände eine Ausnahme rechtfertigen. 

  

Mit Rücksicht auf den Ausnahmecharakter bedarf es grundsätzlich für das 
Vorliegen der Ausnahmesituation des § 55 BHO der Prüfung im Einzelfall. Es 
kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Ausnahmetatbestand bei 
freiberuflichen Leistungen in der Regel erfüllt ist. Sie können daher grundsätz-
lich freihändig vergeben werden. 
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Freiberufliche Leistungen sind an solche Bewerber zu vergeben, deren Fach-
kunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit feststeht, die über ausreichende 
Erfahrungen verfügen und die Gewähr für eine wirtschaftliche Planung und 
Ausführung bieten. Die Aufträge sollen möglichst gestreut werden. 

§ 2 Absatz 1 
Satz 1 

Angemessene Preise sind solche, die dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
entsprechen (vgl. Erläuterungen zu § 18 Absatz 1). 

Satz 2 Inländische und ausländische Bewerber sind gleich zu behandeln. Der Wett-
bewerb darf insbesondere nicht auf Bewerber, die in bestimmten Bezirken 
ansässig sind, beschränkt werden. 

§ 2 Absatz 2 Als Gründe, von einer Losaufteilung abzusehen, kommen beispielsweise 
unverhältnismäßige Kostennachteile, die starke Verzögerung des Vorhabens, 
verringerter Koordinierungsaufwand, erleichterte Durchsetzung von Gewähr-
leistungs- und Garantieansprüchen sowie eine unwirtschaftliche Zersplitterung 
infolge einer Aufteilung in Betracht. Letzteres liegt insbesondere auch dann 
vor, wenn der Auftragswert so gering ist, dass von vornherein eine Beteiligung 
mittelständischer Unternehmen möglich ist. 

§ 3 Absatz 2 Der Vorrang der Öffentlichen Ausschreibung beruht auf § 30 Haushaltsgrund-
sätzegesetz bzw. § 55 BHO. 

§ 3 Absatz 3 
und 4 

Die aufgeführten Tatbestände sind abschließend. 

§ 3 Absatz 4 
Buchstabe a 

Zum Begriff "wirtschaftlich" vgl. Erläuterungen zu § 18 Absatz 1. 

§ 3 Absatz 5 Die unter den Buchstaben a bis j aufgeführten Tatbestände sind abschließend. 

§ 3 Absatz 5 
Buchstabe a 

Zum Begriff "wirtschaftlich" vgl. Erläuterungen zu § 18 Absatz 1. 

§ 3 Absatz 5 
Buchstabe e 

Zum Begriff "wirtschaftlich" vgl. Erläuterungen zu § 18 Absatz 1. 

§ 3 Absatz 5 
Buchstabe g 

Die Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme dieses Tatbestandes sind 
enger als in § 3 Absatz 3 Buchstabe b. Nur in Fällen besonderer Dringlichkeit 
kann auf die Freihändige Vergabe zurückgegriffen werden. 

§ 3 Absatz 5 
Buchstabe f 

Im Gegensatz zu § 3 Absatz 3 Buchstabe b muss die Geheimhaltung erforder-
lich sein; auch eine Beschränkte Ausschreibung kann im Einzelfall bereits den 
Geheimhaltungsgesichtspunkten Rechnung tragen. 

§ 3 Absatz 5 
Buchstabe h 

Die Worte "vor der Vergabe" bedeuten, dass die Leistung zu Beginn des 
Vergabeverfahrens nicht eindeutig beschrieben werden kann. Im Falle einer 
Ausschreibung wäre es schwierig, Angebote, die auf ungenaue Leistungsbe-
schreibungen eingehen, genügend zu vergleichen. 

§ 3 Absatz 5 
Buchstabe j 

Dieser Ausnahmetatbestand gilt auch für Aufträge, an die noch verbleibenden 
anerkannten Blindenwerkstätten nach dem aufgehobenen Blindenwarenver-
triebsgesetz (siehe auch § 141 SGB IX). 
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§ 3 Absatz 5 
Buchstabe l 

Dieser Ausnahmetatbestand umfasst die Fälle, bei denen faktisch und recht-
lich nur ein Unternehmen für die zu erbringende Leistung in Betracht kommen 
kann, so dass der Versuch einen Wettbewerb zu veranstalten, zu nicht mehr 
als einem Angebot führen würde. Hierbei handelt es sich um den Fall 

  - eines Angebotsmonopols oder 

  
- gewerblicher Schutzrechte zugunsten eines bestimmten Unternehmens, es 

sei denn, der Auftraggeber oder andere Unternehmen sind zur Nutzung 
dieser Rechte befugt oder 

  

- einer vorteilhaften Gelegenheit. Der Begriff "vorteilhafte Gelegenheit" ist 
eng auszulegen. Die Wahrnehmung einer vorteilhaften Gelegenheit muss 
zu einer wirtschaftlicheren Beschaffung führen, als diese bei Anwendung 
der Öffentlichen oder Beschränkten Ausschreibung der Fall wäre. 

§ 6 Absatz 3 
Satz 3 

Gerade Behörden aus dem Sicherheits- oder Verteidigungsbereich werden 
sich bei ihren Beschaffungen, die über Leistungen des täglichen Bedarfs wie 
bspw. Büromaterial und dergleichen hinausgehen, in der Regel nicht auf eine 
Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit verlassen können. Dies gilt insbesondere 
in den Fällen des § 100 Absatz 2 Buchstabe d und e GWB, aber beispielswei-
se auch in den Fällen, in denen der potenzielle Auftragnehmer Zugang zu 
sensiblen Dokumenten des Auftraggebers hat, die nicht im Sinne des § 100 
Absatz 2 Buchstabe d GWB für geheim erklärt worden sind. Als Begründung 
soll daher in diesen Fällen der Hinweis ausreichend sein, dass es sich um 
eine Beschaffung mit Sicherheits- oder Verteidigungsbezug handelt. Der 
Bezug muss allerdings aus der Begründung hervorgehen bzw. aufgrund der 
Art der zu beschaffenden Leistung nachvollziehbar oder augenscheinlich sein. 

§ 6 Absatz 4 Ein Präqualifizierungsverfahren erleichtert den Unternehmen die Nachweisfüh-
rung und den Auftraggebern die Prüfung der auftragsunabhängigen Eig-
nungsnachweise. Es minimiert die Ausschlussgefahr wegen formaler Mängel. 
Den Auftraggebern bleibt daneben der von der VOL/A vorgegebene Spielraum 
für die Anforderungen auftragsbezogener Nachweise. Es gibt verschiedene 
Anbieter, die Präqualifizierungsverfahren durchführen. 

§ 7 Absatz 1 Die Verpflichtung, die Leistung eindeutig und erschöpfend zu beschreiben, 
liegt im Interesse von Auftragnehmer und Auftraggeber. Die Bestimmung soll 
sicherstellen, dass die Bewerber die Beschreibung im gleichen Sinne verste-
hen; die Auftraggeber sollen auf der Grundlage einer eindeutigen Leistungs-
beschreibung in den Stand versetzt werden, die Angebote besser vergleichen 
zu können. 

§ 7 Absatz 2 Einfache marktgängige, vor allem standardisierte Waren können durch ver-
kehrsübliche Bezeichnungen nach Art, Beschaffenheit und Umfang beschrie-
ben werden. 

  

Als weitere gleichrangige Formen der Leistungsbeschreibung stehen sowohl 
die "funktionale" (Buchstabe a) als auch die "konstruktive" (Buchstabe b) 
Leistungsbeschreibung zur Verfügung. Dabei ist eine Kombination der Be-
schreibungsarten möglich (Buchstabe c). Konstruktive Leistungsbeschreibun-
gen können z. B. funktionale Elemente enthalten und umgekehrt. 
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Die sog. funktionale Leistungsbeschreibung erlaubt es den Bewerbern, zur 
Bedarfsdeckung geeignete Leistungen in ihrer Vielfalt unter Einschluss techni-
scher Neuerungen anzubieten. 

  

Bei der sog. konstruktiven Leistungsbeschreibung ist der durch die Leistungs-
beschreibung vorgegebene Rahmen eingeengt, ohne dass dadurch der Wett-
bewerb ausgeschlossen wird. Die sog. konstruktive Leistungsbeschreibung 
erleichtert allerdings wegen der genaueren Leistungsbeschreibung den Ver-
gleich der Angebote. 

§ 8 Absatz 4 Der Begriff "Nebenangebot" umfasst jede Abweichung vom geforderten Ange-
bot. Auch Änderungsvorschläge sind als Nebenangebote zu betrachten. Um 
die Möglichkeiten der Bedarfsdeckung durch innovative Lösungsansätze zu 
nutzen, sollen Nebenangebote insbesondere in den Fällen zugelassen wer-
den, in denen im Rahmen des Hauptangebotes prinzipiell konventionelle 
Leistungen nachgefragt werden. 

§ 9 Absatz 4 Der Auftraggeber ist verpflichtet, jeweils zu prüfen, ob Sicherheitsleistungen 
erforderlich sind, um die verlangte Leistung sach- und fristgemäß (einschließ-
lich Gewährleistungsansprüche) durchzuführen. 

  

Bei dieser Prüfung ist ein strenger Maßstab anzulegen. Sicherheitsleistungen 
dürfen nicht schematisch gefordert werden und sollen auf bestimmte Verga-
ben beschränkt werden, bei denen nach der Art der Leistung (z. B. bei Ähn-
lichkeit mit einer Bauleistung) Mängel erfahrungsgemäß auftreten können. 

  

Auf Sicherheitsleistungen kann z. B. auch dann verzichtet werden, wenn der 
Auftragnehmer hinreichend dafür bekannt ist, dass er genügend Gewähr für 
die vertragsgemäße Leistung und die Beseitigung etwa auftretender Mängel 
bietet. § 9 Absatz 3 betrifft nicht die Sicherung von Voraus- und Abschlags-
zahlungen; für deren Sicherung gelten die einschlägigen Haushaltsvorschrif-
ten. 

§ 10  
Absatz 1 

Eine Frist für den Zuschlag, wie sie die VOB/A in § 10 Absatz 6 (30 Kalender-
tage) vorsieht, kann in der VOL/A wegen der Mannigfaltigkeit der Beschaf-
fungsobjekte nicht angegeben werden. 

§ 12  
Absatz 1 

Die Auftraggeber können im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
(Adresse siehe § 15 EG Absatz 2) Hinweise auf die Vergabe von Liefer- oder 
Dienstleistungsaufträgen veröffentlichen, die unterhalb der EU-Schwel-
lenwerte liegen. 

  

Internetportale im Sinne des § 12 sind Internetseiten, die verschiedene regel-
mäßig benötigte Dienste bündeln oder eine Übersicht für den Einstieg in einen 
Themenkomplex schaffen. Über in aller Regel leicht bedienbare, sichere und 
personalisierbare Zugangssysteme erhält der Anwender mit Rücksicht auf 
seine jeweiligen Zugriffsberechtigungen einen internetbasierten Zugang zu 
Informationen, Anwendungen, Prozessen und Personen, die auf den durch 
das Portal erschlossenen Systemen verfügbar sind. 

§ 16 Aus der Anordnung der Absätze des § 16 ist keine verbindliche Prüfungs- und 
Wertungsreihenfolge abzuleiten. 
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Absatz 1 Die Überprüfung auf fachliche Richtigkeit enthält auch die Überprüfung techni-
scher Gesichtspunkte. 

Absatz 6 
Satz 2 

Ein offenbares Missverhältnis zwischen Preis und Leistung ist nur dann anzu-
nehmen, wenn der Preis von den Erfahrungswerten wettbewerblicher Preisbil-
dung so grob abweicht, dass dies sofort ins Auge fällt. Die Vergabestelle wird 
in ihre Abwägung, ob ein offenbares Missverhältnis vorliegt, alle Erkenntnisse 
zur Beurteilung des Preis-/Leistungsverhältnisses im Einzelfall einbeziehen. 

§ 17  
Absatz 1  
Buchstabe c 

Hierunter ist auch der Fall zu verstehen, dass selbst das Mindestangebot zu 
hoch befunden wurde. 

§ 18  
Absatz 1 

Das wirtschaftlichste Angebot ist unter Beachtung der Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit zu ermitteln. Das wirtschaftlichste Angebot ist 
dasjenige Angebot, bei dem das günstigste Verhältnis zwischen der ge-
wünschten Leistung und dem angebotenen Preis erzielt wird. Maßgebend für 
die Leistung sind alle auftragsbezogenen Umstände (siehe auch § 16 Ab-
satz 8). Nicht auftragsbezogene Gesichtspunkte dürfen als Kriterien bei der 
Wertung der Angebote nicht herangezogen werden. 

§ 20 Die Dokumentation sollte mindestens folgende Angaben enthalten: 

  - die Gründe für die Anwendung der Beschränkten Ausschreibung und Frei-
händigen Vergabe, 

  - die Gründe für den Verzicht auf die Vergabe von Teil- oder Fachlosen, 

  

- die Gründe, warum der Gegenstand des Auftrags die Vorlage von Eig-
nungsnachweisen erfordert und gegebenenfalls warum in diesen Fällen 
Nachweise verlangt werden müssen, die über die Eigenerklärungen hi-
nausgehen, 

  - die Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für 
ihre Auswahl, 

  - die Namen der nicht berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe 
für ihre Ablehnung, 

  - den Namen des erfolgreichen Bieters und die Gründe für die Auswahl 
seines Angebotes, 

  - gegebenenfalls die Gründe, aus denen der Auftraggeber auf die Vergabe 
eines Auftrags oder einer Rahmenvereinbarung verzichtet hat. 
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Abschnitt 2 
Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen im Anwe ndungsbereich der Richtlinie 
2004/18/EG (VOL/A-EG) 
 

Allgemeines Abschnitt 2 enthält ganz oder teilweise Bestimmungen aus Paragrafen, die 
auch im Abschnitt 1 gelten. Sind für diese Bestimmungen im Abschnitt 1 Erläu-
terungen vorhanden, gelten diese auch für den Abschnitt 2 (z. B. § 7 EG Ab-
satz 1 und § 6 Absatz 3, § 19 EG und § 16). 

§ 4 EG 
Absatz 2 

"Die Zuschlagserteilung der Einzelaufträge" kann durch Einzelvertrag oder 
Abruf erfolgen. 

Anhang I A Die Anhänge I A und I B enthalten Bezugnahmen auf die nur in englischer 
Sprache 

Anhang I B vorliegende CPC-Nomenklatur der Vereinten Nationen. 
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Anhang TS 
Technische Spezifikationen  
 
Begriffsbestimmungen  
1. "Technische Spezifikationen" sind sämtliche, insbesondere in den Vergabeunterlagen 

enthaltenen, technischen Anforderungen an ein Material, ein Erzeugnis oder eine Liefe-
rung, mit deren Hilfe das Material, das Erzeugnis oder die Lieferung so bezeichnet werden 
können, dass sie ihren durch den Auftraggeber festgelegten Verwendungszweck erfüllen. 
Zu diesen technischen Anforderungen gehören Qualitätsstufen, Umweltleistungsstufen, 
die Konzeption für alle Verwendungsarten ("Design for all") einschließlich des Zugangs für 
Menschen mit Behinderungen, sowie Konformitätsbewertung, Vorgaben für Gebrauchs-
tauglichkeit, Verwendung, Sicherheit und Abmessungen, einschließlich Vorschriften über 
Verkaufsbezeichnung, Terminologie, Bildzeichen, Prüfungen und Prüfverfahren, Verpa-
ckung, Kennzeichnung und Beschriftung sowie Produktionsprozesse und -methoden so-
wie über Konformitätsbewertungsverfahren. Außerdem gehören dazu auch die Vorschrif-
ten für die Planung und Berechnung von Bauwerken; die Bedingungen für die Prüfung, In-
spektion und Abnahme von Bauwerken, die Konstruktionsmethoden oder -verfahren und 
alle anderen technischen Anforderungen, die die Auftraggeber bezüglich fertiger Bauwer-
ke oder der dazu notwendigen Materialien oder Teile durch allgemeine oder spezielle Vor-
schriften anzugeben in der Lage sind. 

2. "Norm" ist eine technische Spezifikation, die von einer anerkannten Normenorganisation 
zur wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wurde, deren Einhaltung 
grundsätzlich nicht zwingend vorgeschrieben ist. 

3. "Internationale Norm" ist eine Norm, die von einem internationalen Normungsgremium 
angenommen wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist. 

4. "Europäische Norm" ist eine Norm, die von einem europäischen Normungsgremium an-
genommenen wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist. 

5. "Nationale Norm" ist eine Norm, die von einem nationalen Normungsgremium angenom-
men wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist. 

6. "Europäische technische Zulassung" ist eine positive technische Beurteilung der Brauch-
barkeit des Produktes hinsichtlich der Erfüllung der wesentlichen Anforderung an bauliche 
Anlagen; sie erfolgt aufgrund der spezifischen Merkmale des Produkts und der festgeleg-
ten Anwendungs- und Verwertungsbedingungen. Die europäische technische Zulassung 
wird von einem zu diesem Zweck vom Mitgliedstaat zugelassenen Gremium ausgestellt. 

7. "Gemeinsame technische Spezifikationen": sind technische Spezifikation, die nach einem 
von den Mitgliedstaaten anerkannten Verfahren erarbeitet und im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht wurde. 

8. "Technische Bezugsgröße" ist jeder Bezugsrahmen, der keine offizielle Norm ist und von 
den europäischen Normungsgremien nach den an die Bedürfnisse des Marktes ange-
passten Verfahren erarbeitet wurde. 
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Verordnung über die Vergabe von Aufträgen im Bereic h des Verkehrs, 
der Trinkwasserversorgung und der Energieversorgung  

(Sektorenverordnung – SektVO) 
 

vom 23. September 2009 (BGBl. I S. 3110), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 07.12.2011 (BGBl. I S. 2570) 

 
 
Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Verordnung gilt für Auftraggeber nach § 98 Nummer 1 bis 4 des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen. Sie trifft nähere Bestimmungen über die Vergabe von Auf-
trägen, die im Zusammenhang mit Tätigkeiten auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder 
Energieversorgung oder des Verkehrs (Sektorentätigkeiten) vergeben werden. Bau- und 
Dienstleistungskonzessionen sind nicht umfasst. 

(2) Die Verordnung gilt nur für Aufträge, deren geschätzte Auftragswerte die Schwellenwerte 
erreichen oder übersteigen, die in Artikel 16 der Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung 
durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der 
Postdienste (ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 1), die die zuletzt durch die Verordnung (EG) 
Nr. 1177/2009 der Kommission der Europäischen Gemeinschaft vom 30. November 2009 
(ABl. L 314 vom 1.12.2009, S. 64) geändert worden ist, festgelegt und nach Artikel 69 der 
Richtlinie jeweils angepasst sind und gelten. 

(3) Diese Verordnung gilt nicht für verteidigungs- und sicherheitsrelevante Aufträge im Sinne 
des § 99 Absatz 7 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. 

 
§ 2 Schätzung des Auftragswertes 
(1) Bei der Schätzung der Auftragswerte ist von der voraussichtlichen Gesamtvergütung für 

die vorgesehene Leistung auszugehen ohne Berücksichtigung der Umsatzsteuer. Dabei 
sind etwaige Optionen oder Vertragsverlängerungen zu berücksichtigen. 

(2) Der Wert eines beabsichtigten Auftrags darf nicht in der Absicht geschätzt oder aufgeteilt 
werden, um den Auftrag der Anwendbarkeit dieser Verordnung zu entziehen. 

(3) Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufträgen oder Daueraufträgen über Liefer- oder Dienst-
leistungen ist der Auftragswert zu schätzen 
1. entweder auf der Grundlage des tatsächlichen Gesamtwertes entsprechender aufein-

ander folgender Aufträge aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr oder Geschäfts-
jahr; dabei sind voraussichtliche Änderungen bei Mengen oder Kosten möglichst zu 
berücksichtigen, die während der zwölf Monate zu erwarten sind, die auf den ur-
sprünglichen Auftrag folgen; 

2. oder auf der Grundlage des geschätzten Gesamtwertes aufeinander folgender Aufträ-
ge, die während der auf die erste Lieferung folgenden zwölf Monate oder während des 
auf die erste Lieferung folgenden Haushaltsjahres oder Geschäftsjahres, wenn dieses 
länger als zwölf Monate ist, vergeben werden. 

(4) Bei Aufträgen über Liefer- oder Dienstleistungen, für die kein Gesamtpreis angegeben 
wird, ist Berechnungsgrundlage für den geschätzten Auftragswert 
1. bei zeitlich begrenzten Aufträgen mit einer Laufzeit von bis zu 48 Monaten der Ge-

samtwert für die Laufzeit dieser Aufträge; 
2. bei Aufträgen mit unbestimmter Laufzeit oder mit einer Laufzeit von mehr als 

48 Monaten der 48-fache Monatswert. 
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(5) Bei der Schätzung des Auftragswertes von Bauleistungen ist neben dem Auftragswert der 
Bauaufträge der geschätzte Wert aller Liefer- und Dienstleistungen zu berücksichtigen, die 
für die Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind und vom Auftraggeber zur Verfü-
gung gestellt werden. 

(6) Der Wert einer Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen elektronischen Verfahrens 
wird auf der Grundlage des geschätzten Gesamtwertes aller Einzelaufträge berechnet, die 
während der gesamten Laufzeit einer Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen 
elektronischen Verfahrens geplant sind. 

(7) Besteht das beabsichtigte Beschaffungsvorhaben aus mehreren Losen, für die jeweils ein 
gesonderter Auftrag vergeben wird, ist bei der Schätzung des Auftragswertes der Ge-
samtwert aller Lose zugrunde zu legen. Erreicht oder überschreitet der Gesamtwert den in 
§ 1 Absatz 2 genannten Schwellenwert, gilt diese Verordnung für die Vergabe jedes Lo-
ses. Satz 2 gilt nicht, wenn es sich um Lose handelt, deren geschätzter Wert bei Liefer- 
oder Dienstleistungsaufträgen unter 80.000 Euro und bei Bauaufträgen unter 1 Million Eu-
ro liegt, wenn die Summe der Werte dieser Lose 20 Prozent des Gesamtwertes aller Lose 
nicht übersteigt. 

(8) Bei einem Wettbewerb, der zu einem Dienstleistungsauftrag führen soll, ist der Wert des 
Dienstleistungsauftrags zu schätzen zuzüglich etwaiger Preisgelder und Zahlungen an 
Teilnehmer. Bei allen übrigen Wettbewerben entspricht der Wert der Summe der Preis-
gelder und Zahlungen an Teilnehmer einschließlich des Wertes des Dienstleistungsauf-
trags, der vergeben werden könnte. 

(9) Wird von der Möglichkeit des § 6 Absatz 2 Nummer 7 Gebrauch gemacht, ist bei der 
Berechnung des Auftragswertes der Wert der späteren Leistungen zu berücksichtigen. 

(10) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Schätzung des Auftragswertes ist der Tag, an dem die 
Bekanntmachung der beabsichtigten Auftragsvergabe abgesendet wird oder die sonstige 
Einleitung des Vergabeverfahrens. 

 
§ 3 Ausnahme für Sektorentätigkeiten, die unmittelb ar dem Wettbewerb ausgesetzt sind 
(1) Aufträge, die die Ausübung einer Sektorentätigkeit ermöglichen sollen, fallen nicht unter 

diese Verordnung, wenn die Sektorentätigkeit auf Märkten mit freiem Zugang unmittelbar 
dem Wettbewerb ausgesetzt ist. 

(2) Ob eine Sektorentätigkeit auf einem Markt mit freiem Zugang unmittelbar dem Wettbe-
werb ausgesetzt ist, wird von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft in einem 
Verfahren nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 nach wettbewerblichen Kriterien ermittelt; 
angewendet wird dabei die Entscheidung der Kommission der Europäischen Gemein-
schaft vom 7. Januar 2005 über die Durchführungsmodalitäten für das Verfahren nach Ar-
tikel 30 der Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Koor-
dinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- 
und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste (ABl. L 7 vom 7.1.2005, S. 7). Wettbe-
werbliche Kriterien können sein: 
1. Merkmale der betreffenden Waren und Leistungen, 
2. das Vorhandensein alternativer Waren und Leistungen, 
3. die Preise und 
4. das tatsächliche oder mögliche Vorhandensein mehrerer Anbieter der betreffenden 

Waren und Leistungen. 
(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann bei der Kommission der 

Europäischen Gemeinschaft einen Antrag auf Feststellung stellen, ob die Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 vorliegen. Es teilt der Kommission der Europäischen Gemeinschaft 
alle sachdienlichen Informationen mit, insbesondere Gesetze, Verordnungen, Verwal-
tungsvorschriften, Vereinbarungen und Absprachen. Es holt zur wettbewerblichen Beurtei-
lung eine Stellungnahme des Bundeskartellamtes ein, die ebenfalls der Europäischen  
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 Kommission übermittelt wird. Dies gilt auch für den Fall, dass die Kommission der Europä-
ischen Gemeinschaft auf eigene Veranlassung für eine der Sektorentätigkeiten in 
Deutschland ein solches Verfahren einleitet. 

(4) Auftraggeber können bei der Kommission der Europäischen Gemeinschaft eine Feststel-
lung beantragen, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen. Dem Antrag ist eine 
Stellungnahme des Bundeskartellamtes beizufügen. Die Auftraggeber haben gleichzeitig 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie eine Kopie des Antrags und der 
Stellungnahme zu übermitteln. Das Bundeskartellamt soll die Stellungnahme innerhalb 
von vier Monaten abgeben, nachdem der Antrag eingegangen ist. Der Antrag des Auf-
traggebers an das Bundeskartellamt muss die in § 39 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 bis 4 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen bezeichneten Angaben enthalten. 
§ 39 Absatz 3 Satz 4 und 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen gilt ent-
sprechend. Der Antrag nach Satz 1 kann auch von einem Verband der Auftraggeber ge-
stellt werden. In diesem Fall gelten für die Verbände die Regelungen für Auftraggeber. 

(5) Für die Erarbeitung der Stellungnahme nach den Absätzen 3 und 4 hat das Bundeskar-
tellamt die Ermittlungsbefugnisse nach den §§ 57 bis 59 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen. Das Bundeskartellamt holt eine Stellungnahme der Bundesnetz-
agentur ein. § 50c Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen gilt ent-
sprechend. Das Bundeskartellamt erhebt vom Antragsteller Kosten.  

(6) Die Stellungnahme des Bundeskartellamtes besitzt keine Bindungswirkung für Entschei-
dungen des Bundeskartellamtes nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. 

(7) Die Feststellung, dass Sektorentätigkeiten auf Märkten mit freiem Zugang unmittelbar dem 
Wettbewerb ausgesetzt sind, gilt als getroffen, wenn die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaft dies bestätigt hat oder wenn sie innerhalb der Frist nach Artikel 30 der 
Richtlinie 2004/17/EG keine Feststellung getroffen hat und das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie die Feststellung oder den Ablauf der Frist im Bundesanzeiger 
bekannt gemacht hat. 

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten für Auftraggeber im Sinne des § 129b des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen entsprechend. 

 
§ 4 Dienstleistungen des Anhangs 1 
(1) Auf die Vergabe von Aufträgen, deren Gegenstand Dienstleistungen im Sinne des 

Anhangs 1 Teil A sind, findet diese Verordnung uneingeschränkt Anwendung. 
(2) Auf die Vergabe von Aufträgen, deren Gegenstand Dienstleistungen im Sinne des 

Anhangs 1 Teil B sind, finden Anwendung: 
1. die Bestimmungen über die technischen Anforderungen in § 7 und 
2. die Bestimmungen über die Bekanntmachung vergebener Aufträge nach § 12 Ab-

satz 1 und § 15. 
(3) Auf die Vergabe von Aufträgen, deren Gegenstand sowohl Dienstleistungen im Sinne des 

Anhangs 1 Teil A als auch Dienstleistungen im Sinne des Anhangs 1 Teil B sind, sind die 
Vorschriften für diejenigen Dienstleistungen anzuwenden, deren Auftragswert überwiegt. 

 
§ 5 Wege der Informationsübermittlung, Vertraulichk eit der Teilnahmeanträge und 

Angebote 
(1) Der Auftraggeber gibt in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen an, ob Infor-

mationen durch einen Boten, mittels Post, Telefax, Internet oder in vergleichbarer elektro-
nischer Weise übermittelt werden. Er gibt hier auch an, in welcher Form Teilnahmeanträge 
oder Angebote einzureichen sind, insbesondere welche elektronische Signatur für die An-
gebote im Fall der elektronischen Übermittlung zu verwenden ist. 

(2) Das für die elektronische Übermittlung gewählte Netz muss allgemein verfügbar sein, so 
dass der Zugang der Unternehmen zum Vergabeverfahren nicht beschränkt wird. Die da-
für zu verwendenden Vorrichtungen und deren technischen Merkmale 
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1. dürfen keinen diskriminierenden Charakter haben, 
2. müssen allgemein zugänglich sein und 
3. müssen mit den allgemein verbreiteten Erzeugnissen der Informations- und Kommu-

nikationstechnologie kompatibel sein. 
(3) Bei der Mitteilung, beim Austausch und der Speicherung von Informationen sind die Voll-

ständigkeit der Daten sowie die Vertraulichkeit der Angebote und der Teilnahmeanträge 
zu gewährleisten; der Auftraggeber darf vom Inhalt der Angebote und der Teilnahmean-
träge erst nach Ablauf der Frist von deren Eingang Kenntnis nehmen. 

(4) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass den interessierten Unternehmen die Informa-
tionen über die Spezifikationen der Geräte zugänglich sind, die für eine elektronische 
Übermittlung der Teilnahmeanträge, Angebote oder der Pläne erforderlich sind, ein-
schließlich der Verschlüsselung. Außerdem muss der Auftraggeber gewährleisten, dass 
für die Teilnahmeanträge und Angebote die von ihm vorgeschriebene elektronische Signa-
tur verwendet werden kann. 

(5) Bei Wettbewerben nach § 11 ist bei der Übermittlung, dem Austausch und der Speiche-
rung von Informationen die Vollständigkeit und Vertraulichkeit aller von den Teilnehmern 
des Wettbewerbs übermittelten Informationen zu gewährleisten. Das Preisgericht darf vom 
Inhalt der Pläne erst Kenntnis erhalten, wenn die Frist für ihre Vorlage abgelaufen ist. 

(§ 5a) Für die Erarbeitung der Stellungnahme nach den Absätzen 3 und 4 hat das Bundes-
kartellamt die Ermittlungsbefugnisse nach den §§ 57 bis 59 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen. Das Bundeskartellamt holt eine Stellungnahme der Bundesnetz-
agentur ein. § 50c Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen gilt ent-
sprechend. 

(6) Telefonisch angekündigte Teilnahmeanträge, die nicht bis zum Ablauf der Frist für deren 
Eingang in Textform bestätigt sind, dürfen nicht berücksichtigt werden. 

 
 
Abschnitt 2  
Vorbereitung des Vergabeverfahrens 
 
§ 6 Vergabeverfahren 
(1) Auftraggeber können bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zwischen offenem Verfahren, 

nicht offenem Verfahren mit Bekanntmachung und Verhandlungsverfahren mit Bekannt-
machung wählen. 

(2) Ein Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung ist zulässig, 
1. wenn im Rahmen eines Verfahrens mit vorheriger Bekanntmachung kein oder kein 

geeignetes Angebot oder keine Bewerbung abgegeben worden ist, sofern die ur-
sprünglichen Auftragsbedingungen nicht grundlegend geändert werden; 

2. wenn ein Auftrag nur vergeben wird zum Zweck von Forschung, Versuchen, Untersu-
chungen oder der Entwicklung und nicht mit dem Ziel der Gewinnerzielung oder der 
Deckung der Forschungs- und Entwicklungskosten und diese Vergabe einer wettbe-
werblichen Vergabe von Folgeaufträgen, die diese Ziele verfolgen, nicht vorgreift; 

3. wenn der Auftrag aus technischen oder künstlerischen Gründen oder auf Grund des 
Schutzes von Ausschließlichkeitsrechten nur von einem bestimmten Unternehmen 
ausgeführt werden kann; 

4. soweit zwingend erforderlich, weil es bei äußerster Dringlichkeit im Zusammenhang 
mit Ereignissen, die die Auftraggeber nicht vorhersehen konnten, nicht möglich ist, die 
in den offenen, den nicht offenen oder den Verhandlungsverfahren mit Bekanntma-
chung vorgesehenen Fristen einzuhalten; 

5. im Fall von Lieferaufträgen für zusätzliche, vom ursprünglichen Lieferanten durchzu-
führende Lieferungen, die entweder zur teilweisen Erneuerung von gängigen Liefe-
rungen oder Einrichtungen oder zur Erweiterung von Lieferungen oder bestehenden 
Einrichtungen bestimmt sind, wenn ein Wechsel des Lieferanten den Auftraggeber 
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zum Kauf von Material unterschiedlicher technischer Merkmale zwänge und dies eine 
technische Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige technische Schwierigkeiten bei 
Gebrauch und Wartung mit sich brächte; 

6. bei zusätzlichen Bau- oder Dienstleistungen, die weder in dem der Vergabe zugrunde 
liegenden Entwurf noch im ursprünglich vergebenen Auftrag vorgesehen waren, die 
aber wegen eines unvorhergesehenen Ereignisses zur Ausführung dieses Auftrags er-
forderlich sind, sofern der Auftrag an das Unternehmen vergeben wird, das den ur-
sprünglichen Auftrag ausführt, 
a) wenn sich diese zusätzlichen Bau- oder Dienstleistungen in technischer und wirt-

schaftlicher Hinsicht nicht ohne wesentlichen Nachteil für den Auftraggeber vom 
ursprünglichen Auftrag trennen lassen oder 

b) wenn diese zusätzlichen Bau- oder Dienstleistungen zwar von der Ausführung des 
ursprünglichen Auftrags getrennt werden können, aber für dessen Vollendung un-
bedingt erforderlich sind; 

7. bei neuen Bauaufträgen, die in der Wiederholung gleichartiger Bauleistungen beste-
hen, die vom selben Auftraggeber an den Auftragnehmer des ursprünglichen Auftrags 
vergeben werden, sofern diese Bauleistungen einem Grundentwurf entsprechen und 
dieser Entwurf Gegenstand des ursprünglichen Auftrags war, der nach einer Be-
kanntmachung vergeben wurde; die Möglichkeit der Anwendung des Verhandlungs-
verfahrens ohne Bekanntmachung muss bereits bei der Bekanntmachung für den ers-
ten Bauabschnitt angegeben werden; 

8. wenn es sich um die Lieferung von Waren handelt, die an Börsen notiert und gekauft 
werden; 

9. wenn Aufträge auf Grund einer Rahmenvereinbarung (§ 9) vergeben werden sollen, 
sofern die Rahmenvereinbarung nach den Bestimmungen dieser Verordnung ge-
schlossen wurde; 

10. wenn Waren auf Grund einer besonders günstigen Gelegenheit, die sich für einen 
sehr kurzen Zeitraum ergeben hat, zu einem Preis beschafft werden können, der er-
heblich unter den marktüblichen Preisen liegt; 

11. wenn Waren zu besonders günstigen Bedingungen von einem Lieferanten, der seine 
Geschäftstätigkeit endgültig aufgibt oder bei Insolvenzverwaltern oder Liquidatoren im 
Rahmen eines Insolvenz-, Vergleichs- oder Ausgleichsverfahrens gekauft werden sol-
len; 

12. wenn im Anschluss an ein Auslobungsverfahren der Dienstleistungsauftrag nach den 
in § 11 festgelegten Bestimmungen an den Gewinner oder an einen der Gewinner des 
Auslobungsverfahrens vergeben werden muss; im letzteren Fall müssen alle Gewin-
ner des Auslobungsverfahrens zur Teilnahme an den Verhandlungen aufgefordert 
werden. 

 
§ 7 Leistungsbeschreibung, technische Anforderungen  
(1) Die Leistung ist eindeutig und erschöpfend zu beschreiben, so dass alle Bewerber die 

Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und miteinander vergleichbare Ange-
bote zu erwarten sind (Leistungsbeschreibung). 

(2) Der Auftraggeber gewährleistet, dass die technischen Anforderungen zur Beschreibung 
des Auftragsgegenstandes allen beteiligten Unternehmen gleichermaßen zugänglich sind. 
Auf Antrag benennt er den interessierten Unternehmen die technischen Anforderungen, 
die er regelmäßig verwendet. 

(3) Die technischen Anforderungen sind in der Leistungsbeschreibung zu formulieren 
1. unter Bezugnahme auf die in Anhang 2 definierten technischen Spezifikationen in der 

Rangfolge 
a) nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, 
b) europäische technische Zulassungen, 
c) gemeinsame technische Spezifikationen, 
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d) internationale Normen und andere technische Bezugssysteme, die von den euro-
päischen Normungsgremien erarbeitet wurden, oder falls solche Normen und 
Spezifikationen fehlen, nationale Normen, nationale technische Zulassungen oder 
nationale technische Spezifikationen für die Planung, Berechnung und Ausführung 
von Bauwerken und den Einsatz von Produkten; 

jede Bezugnahme ist mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zu versehen; 
2. in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen; 
3. oder als Kombination von Nummer 1 und 2. 

(4) Mit der Leistungsbeschreibung sind im Rahmen der technischen Anforderungen von den 
Bietern Angaben zum Energieverbrauch von technischen Geräten und Ausrüstungen zu 
fordern. Bei Bauleistungen sind diese Angaben dann zu fordern, wenn die Lieferung von 
technischen Geräten und Ausrüstungen Bestandteil dieser Bauleistungen sind. Dabei ist 
in geeigneten Fällen eine Analyse minimierter Lebenszykluskosten oder eine vergleichba-
re Methode zur Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit vom Bieter zu fordern. 

(5) Auftraggeber müssen bei der Beschaffung von Straßenfahrzeugen Energieverbrauch und 
Umweltauswirkungen berücksichtigen. Zumindest müssen folgende Faktoren, jeweils be-
zogen auf die Lebensdauer des Straßenfahrzeugs im Sinne der Tabelle 3 des Anhangs 4, 
berücksichtigt werden:  
1. Energieverbrauch, 
2. Kohlendioxid-Emissionen, 
3. Emissionen von Stickoxiden, 
4. Emissionen von Nichtmethan-Kohlenwasserstoffen und 
5. partikelförmige Abgasbestandteile. 

(6) Der Auftraggeber erfüllt die Verpflichtung nach Absatz 5 zur Berücksichtigung des Ener-
gieverbrauchs und der Umweltauswirkungen, indem er  
1. Vorgaben zu Energieverbrauch und Umweltauswirkungen in der Leistungsbeschrei-

bung oder in den technischen Spezifikationen macht oder 
2. den Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen von Straßenfahrzeugen als Krite-

rien bei der Entscheidung über den Zuschlag nach § 29 Absatz 2 Satz 3 bis 5 berück-
sichtigt. 

(7) Verweist der Auftraggeber in der Leistungs- oder Aufgabenbeschreibung auf die in Ab-
satz 3 Nummer 1 genannten technischen Anforderungen, so darf er ein Angebot nicht mit 
der Begründung ablehnen, die angebotenen Waren und Dienstleistungen entsprächen 
nicht den von ihm herangezogenen Spezifikationen, wenn das Unternehmen in seinem 
Angebot dem Auftraggeber nachweist, dass die vom Unternehmen vorgeschlagenen Lö-
sungen diesen Anforderungen entsprechen. Nachweise können insbesondere eine geeig-
nete technische Beschreibung des Herstellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stel-
le sein. 

(8) Legt der Auftraggeber die technischen Anforderungen in Form von Leistungs- oder Funk-
tionsanforderungen fest, so darf er ein Angebot nicht zurückweisen, das Folgendem ent-
spricht: 
1. einer nationalen Norm, mit der eine europäische Norm umgesetzt wird, 
2. einer europäischen technischen Zulassung, 
3. einer gemeinsamen technischen Spezifikation, 
4. einer internationalen Norm oder 
5. einem technischen Bezugssystem, das von den europäischen Normungsgremien er-

arbeitet wurde, 
wenn diese Spezifikationen die von ihnen geforderten Leistungs- oder Funktionsanforde-
rungen betreffen. Das Unternehmen muss in seinem Angebot nachweisen, dass die jewei-
lige der Norm entsprechende Bauleistung, Ware oder Dienstleistung den Leistungs- oder  
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Funktionsanforderungen des Auftraggebers entspricht. Nachweise können insbesondere eine 
technische Beschreibung des Herstellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle sein. 
(9) Schreibt der Auftraggeber Umwelteigenschaften in Form von Leistungs- oder Funktions-

anforderungen vor, so kann er diejenigen Spezifikationen oder Teile davon verwenden, 
die in europäischen, multinationalen oder anderen Umweltzeichen definiert sind, wenn 
1. diese Spezifikationen geeignet sind, die Merkmale derjenigen Waren oder Dienstleis-

tungen zu definieren, die Gegenstand des Auftrags sind, 
2. die Anforderungen des Umweltzeichens auf der Grundlage von wissenschaftlich ab-

gesicherten Informationen ausgearbeitet werden, 
3. die Umweltzeichen im Rahmen eines Verfahrens erlassen werden, an dem alle inte-

ressierten Kreise, wie staatliche Stellen, Verbraucher, Hersteller, Händler und Um-
weltorganisationen, teilnehmen können und 

4. die Umweltzeichen für alle Betroffenen zugänglich sind. 
Der Auftraggeber kann in den Vergabeunterlagen festlegen, dass bei Waren oder Dienst-
leistungen, die mit einem Umweltzeichen ausgestattet sind, davon ausgegangen werden 
kann, dass sie den in der Leistungs- oder Aufgabenbeschreibung festgelegten Spezifika-
tionen genügen. Er muss jedes andere geeignete Beweismittel, wie geeignete technische 
Unterlagen des Herstellers oder Prüfberichte anerkannter Stellen, akzeptieren. 

(10) Anerkannte Stellen sind die Prüf- und Eichlaboratorien im Sinne des Eichgesetzes sowie 
die Inspektions- und Zertifizierungsstellen, die die jeweils anwendbaren europäischen 
Normen erfüllen. Der Auftraggeber muss Bescheinigungen nach den Absätzen 5, 6 und 7 
von anerkannten Stellen, die in anderen Mitgliedstaaten ansässig sind, anerkennen. 

(11) In technischen Anforderungen darf nicht auf eine bestimmte Produktion oder Herkunft 
oder ein besonderes Verfahren oder auf Marken, Patente, Typen oder einen bestimmten 
Ursprung verwiesen werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmen oder bestimmte 
Produkte begünstigt oder ausgeschlossen werden. Solche Verweise sind jedoch aus-
nahmsweise zulässig, wenn der Auftragsgegenstand anderenfalls nicht hinreichend ge-
nau und allgemein verständlich beschrieben werden kann; die Verweise sind mit dem 
Zusatz "oder gleichwertig" zu versehen. 

 
§ 8 Nebenangebote und Unteraufträge 
(1) Der Auftraggeber kann Nebenangebote zulassen. Er muss dies in der Bekanntmachung 

oder den Vergabeunterlagen angeben. Er muss hier auch Mindestanforderungen festle-
gen. Er darf nur solche Nebenangebote berücksichtigen, die die Mindestanforderungen er-
füllen. Fehlt eine entsprechende Angabe in der Bekanntmachung oder den Vergabeunter-
lagen, sind keine Nebenangebote zugelassen. 

(2) Bei der Vergabe von Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen darf der Auftraggeber ein 
Nebenangebot nicht allein deshalb zurückweisen, weil daraus ein Dienstleistungsauftrag 
anstelle eines Lieferauftrags oder ein Lieferauftrag anstelle eines Dienstleistungsauftrags 
würde, wenn das Angebot den Zuschlag erhält. 

(3) Der Auftraggeber kann vorgeben, dass der Unternehmer den Teil des Auftrags benennt, 
den er durch Unteraufträge an Dritte zu vergeben beabsichtigt, und dass er den Namen 
des Unterauftragnehmers vor Zuschlagserteilung angibt. 

 
§ 9 Rahmenvereinbarungen 
(1) Eine Rahmenvereinbarung ist eine Vereinbarung zwischen einem oder mehreren Auftrag-

gebern mit einem oder mehreren Unternehmen. In einer Rahmenvereinbarung werden die 
Bedingungen für Einzelaufträge festgelegt, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 
abgeschlossen werden sollen. Festgelegt werden insbesondere die Bedingungen über 
den Preis und gegebenenfalls die in Aussicht genommenen Mengen. 
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(2) Wurde eine Rahmenvereinbarung nicht in einem Verfahren mit Bekanntmachung verge-
ben, so muss der Vergabe des Einzelauftrages auf Grund dieser Rahmenvereinbarung ei-
ne Bekanntmachung vorausgehen. 

 
§ 10 Dynamische elektronische Verfahren 
(1) Auftraggeber können für die Beschaffung von marktüblichen Liefer- und Dienstleistungen 

ein dynamisches elektronisches Verfahren nach § 101 Absatz 6 Satz 2 des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen einrichten. 

(2) Alle Unternehmen, die die Eignungskriterien erfüllen und ein erstes vorläufiges Angebot 
vorgelegt haben, das den Inhalten der Vergabeunterlagen entspricht, sind zur Teilnahme 
zuzulassen. Die Unternehmen können ihre vorläufigen Angebote jederzeit nachbessern, 
sofern die Angebote mit den Inhalten der Vergabeunterlagen vereinbar bleiben. 

(3) Zur Einrichtung eines dynamischen elektronischen Verfahrens verfährt der Auftraggeber 
wie folgt: 
1. Er veröffentlicht eine Bekanntmachung, in der er angibt, dass es sich um ein dynami-

sches elektronisches Verfahren handelt. 
2. In den Vergabeunterlagen sind insbesondere die Art der beabsichtigten Beschaffun-

gen, die im Wege des dynamischen elektronischen Verfahrens vergeben werden sol-
len, sowie alle erforderlichen Informationen zu diesem Verfahren präzise anzugeben. 
Dazu gehören auch die Informationen zur verwendeten elektronischen Ausrüstung 
des Auftraggebers, zu den Datenformaten und zu den technischen Vorkehrungen so-
wie den Merkmalen der elektronischen Verbindung. 

3. In der Bekanntmachung ist die Internet-Adresse anzugeben, unter der die Vergabeun-
terlagen abgerufen werden können. 

4. Ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung und bis zum Abschluss 
des dynamischen elektronischen Verfahrens ist auf elektronischem Weg ein freier, 
unmittelbarer und uneingeschränkter Zugang zu diesen Dokumenten zu gewähren. 

(4) Der Auftraggeber ermöglicht - während der gesamten Laufzeit - jedem Unternehmen, ein 
vorläufiges Angebot einzureichen, um zur Teilnahme am dynamischen elektronischen 
Verfahren zugelassen zu werden. Er prüft dieses Angebot innerhalb einer Frist von höchs-
tens 15 Kalendertagen ab dem Zeitpunkt, an dem das Angebot vorgelegt wurde; er kann 
diese Frist verlängern, sofern nicht zwischenzeitlich eine gesonderte Bekanntmachung er-
folgt. Der Auftraggeber unterrichtet das Unternehmen unverzüglich darüber, ob es zur 
Teilnahme zugelassen ist oder ob sein vorläufiges Angebot abgelehnt wurde. 

(5) Für jeden Einzelauftrag hat eine gesonderte Bekanntmachung zu erfolgen. Vor dieser 
Bekanntmachung veröffentlicht der Auftraggeber eine vereinfachte Bekanntmachung nach 
Anhang IX der Verordnung (EG) Nr. 1564/2005 der Kommission vom 7. September 2005 
zur Einführung von Standardformularen für die Veröffentlichung von Vergabebekanntma-
chungen im Rahmen von Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge gemäß der Richtli-
nie 2004/17/EG und der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes (ABl. L 257 vom 1.10.2005, S. 1). In ihr werden alle interessierten Unternehmen aufge-
fordert, innerhalb einer Frist von mindestens 15 Kalendertagen - ab dem Versand der ver-
einfachten Bekanntmachung - ein vorläufiges Angebot abzugeben. Der Auftraggeber 
nimmt die Bekanntmachung erst dann vor, wenn alle fristgerecht eingegangenen vorläufi-
gen Angebote ausgewertet wurden. 

(6) Der Auftraggeber fordert alle Unternehmen, die zugelassen worden sind, auf, endgültige 
Angebote für die zu vergebenden Aufträge einzureichen. Für die Abgabe der Angebote 
setzt er eine angemessene Frist fest. Er vergibt den Auftrag an das Unternehmen, wel-
ches das wirtschaftlichste Angebot vorgelegt hat. Maßgeblich dafür sind die Zuschlagskri-
terien, die in der Bekanntmachung für die Einrichtung des dynamischen elektronischen 
Verfahrens aufgestellt und gegebenenfalls bei der Aufforderung zur Abgabe eines endgül-
tigen Angebots präzisiert wurden. 
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(7) Die Laufzeit eines dynamischen elektronischen Verfahrens darf grundsätzlich vier Jahre 
nicht überschreiten. Eine Überschreitung der Laufzeit ist nur in besonders zu begründen-
den Fällen zulässig. 

(8) Der Auftraggeber darf von den Unternehmen, die am dynamischen elektronischen Verfah-
ren teilnehmen, keine Bearbeitungsgebühren oder sonstige Verfahrenskosten fordern. 

 
§ 11 Wettbewerbe 
(1) Wettbewerbe nach § 99 Absatz 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

werden insbesondere in den Gebieten der Raumplanung, der Stadtplanung, der Architek-
tur und des Bauwesens oder der Datenverarbeitung in einem der in § 6 genannten Verfah-
ren durchgeführt. 

(2) Die Bestimmungen eines Wettbewerbs müssen den Regeln der nachfolgenden Absätze 3 
bis 7 entsprechen. Interessierte, die an einem Wettbewerb teilnehmen möchten, müssen 
vor Beginn des Wettbewerbs über die geltenden Regeln informiert werden. 

(3) Die Zulassung zur Teilnahme an einem Wettbewerb darf weder 
1. auf das Gebiet eines Mitgliedstaates oder einen Teil davon noch 
2. auf natürliche oder juristische Personen beschränkt werden. 
Bei einem Wettbewerb mit beschränkter Teilnehmerzahl hat der Auftraggeber eindeutige 
und nicht diskriminierende Auswahlkriterien festzulegen. Die Zahl der Bewerber, die zur 
Teilnahme aufgefordert werden, muss ausreichen, um einen Wettbewerb zu gewährleis-
ten. 

(4) Das Preisgericht darf nur aus Preisrichtern bestehen, die von den Teilnehmern des Wett-
bewerbs wirtschaftlich unabhängig sind. Wird von den Wettbewerbsteilnehmern eine be-
stimmte berufliche Qualifikation verlangt, muss mindestens ein Drittel der Preisrichter über 
dieselbe oder eine gleichwertige Qualifikation verfügen. 

(5) Das Preisgericht ist in seinen Entscheidungen und Stellungnahmen unabhängig. Es trifft 
seine Entscheidung nur auf Grund von Kriterien, die in der Bekanntmachung genannt 
sind. Die Wettbewerbsarbeiten sind ihm anonym vorzulegen. 

(6) Das Preisgericht erstellt einen Bericht über die Rangfolge der von ihm ausgewählten 
Projekte, in dem es auf die einzelnen Wettbewerbsarbeiten eingeht und seine Bemerkun-
gen sowie noch zu klärende Fragen aufführt. Dieser Bericht ist von den Preisrichtern zu 
unterzeichnen. Bis zur Stellungnahme oder zur Entscheidung des Preisgerichts ist die 
Anonymität zu wahren. 

(7) Die Teilnehmer können vom Ausrichter des Wettbewerbs aufgefordert werden, Fragen zu 
ihren Wettbewerbsarbeiten zu beantworten, die das Preisgericht in seinem Protokoll fest-
gehalten hat. Hierüber ist ein umfassendes Protokoll zu erstellen. 

 
 
Abschnitt 3  
Bekanntmachungen und Fristen  
 
§ 12 Pflicht zur Bekanntmachung, Beschafferprofil, zusätzliche Bekanntmachungen 
(1) Auftraggeber müssen vergebene Aufträge oder die Ergebnisse eines Wettbewerbs spä-

testens zwei Monate nach Zuschlagserteilung oder abgeschlossenem Auslobungsverfah-
ren öffentlich bekannt geben. 

(2) Möchte ein Auftraggeber die vorgegebenen Fristen für eingehende Angebote gemäß § 17 
Absatz 2 oder 3 verkürzen, muss er 
1. eine jährliche regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachung nach § 13 veröffentli-

chen, wenn der geschätzte Gesamtwert der Aufträge 
a) mindestens 750.000 Euro für in Anhang 1 Teil A aufgeführte Liefer- und Dienst-

leistungen beträgt oder 
b) für Bauleistungen den in § 1 Absatz 2 genannten Schwellenwert erreicht; 
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2. die Absicht, in Anhang 1 Teil A aufgeführte Dienstleistungsaufträge zu vergeben und 
dabei einen Wettbewerb durchzuführen, öffentlich bekannt geben. 

(3) Auftraggeber können im Internet ein Beschafferprofil einrichten. Dieses enthält Angaben 
über geplante und laufende Vergabeverfahren, über vergebene Aufträge sowie alle sons-
tigen Informationen, die für die Auftragsvergabe maßgeblich sind. Dazu gehören insbe-
sondere die Kontaktstelle, Telefon- und Telefaxnummer, Anschrift und E-Mail-Adresse des 
Auftraggebers. 

(4) Auftraggeber des Bundes haben Bekanntmachungen zusätzlich auf dem zentralen Inter-
netportal des Bundes zu veröffentlichen. Andere Auftraggeber können ihre Bekanntma-
chungen ebenfalls dort vornehmen. 1) 

(5) In den Bekanntmachungen und in den Vergabeunterlagen ist die Anschrift der Vergabe-
kammer anzugeben, der die Nachprüfung der Vergabeentscheidung obliegt. 

(6) Auftraggeber können auch Aufträge veröffentlichen, die nicht der gemeinschaftsweiten 
Veröffentlichungspflicht unterliegen. Dabei ist § 16 zu beachten. 

 
§ 13 Regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachung 
(1) Veröffentlichen Auftraggeber eine regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachung, über-

senden sie diese der Kommission oder veröffentlichen sie im Beschafferprofil. Bei einer 
Veröffentlichung im Beschafferprofil melden sie dies der Kommission auf elektronischem 
Weg. Die Mitteilung an die Kommission erfolgt in beiden Fällen unverzüglich nach Beginn 
des Kalenderjahres oder - bei beabsichtigten Bauaufträgen - nach Erteilung der Bauge-
nehmigung. 

(2) Veröffentlichen Auftraggeber eine regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachung in 
ihrem Beschafferprofil, so melden sie der Kommission auf elektronischem Weg die Veröf-
fentlichung in ihrem Beschafferprofil. 

(3) Die regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachung enthält 
1. für die Lieferaufträge, die der Auftraggeber in den kommenden zwölf Monaten voraus-

sichtlich vergeben wird, den geschätzten Gesamtwert der Aufträge oder der Rahmen-
vereinbarungen, aufgeschlüsselt nach Warengruppen, 

2. für die Dienstleistungsaufträge, die der Auftraggeber in den kommenden 
zwölf Monaten voraussichtlich vergeben wird, den geschätzten Gesamtwert der Auf-
träge oder der Rahmenvereinbarungen, aufgeschlüsselt nach den in Anhang 1 Teil A 
genannten Kategorien, 

3. für die Bauleistungen, die der Auftraggeber in den kommenden zwölf Monaten vor-
aussichtlich vergeben wird, die wesentlichen Merkmale der Aufträge. 

 
§ 14 Bekanntmachungen von Aufrufen zum Teilnahmewet tbewerb 
(1) Auftraggeber können zum Teilnahmewettbewerb aufrufen durch Veröffentlichung 

1. einer Bekanntmachung der Vergabeabsicht, 
2. einer regelmäßigen nicht verbindlichen Bekanntmachung oder 
3. einer Bekanntmachung darüber, dass ein Prüfungssystem nach § 24 eingerichtet ist. 

(2) Wird zum Teilnahmewettbewerb durch die Veröffentlichung einer regelmäßigen nicht 
verbindlichen Bekanntmachung aufgerufen, muss die Bekanntmachung 
1. die Lieferungen, Bau- oder Dienstleistungen benennen, die Gegenstand des zu ver-

gebenden Auftrags sein werden, 
2. den Hinweis enthalten, dass dieser Auftrag im nicht offenen Verfahren oder im Ver-

handlungsverfahren ohne gesonderte Bekanntmachung vergeben wird, 
3. die interessierten Unternehmen auffordern, ihr Interesse in Textform mitzuteilen, und 

 
 
 
________________________ 
 
1) Amtlicher Hinweis: Die Adresse lautet www.bund.de  
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4. nicht mehr als zwölf Monate vor dem Zeitpunkt der Absendung der Aufforderung zur 
Bestätigung des Interesses der Bewerber am Wettbewerb gemäß § 25 Absatz 5 veröf-
fentlicht werden. 

 
§ 15 Bekanntmachung von vergebenen Aufträgen 
(1) Auftraggeber, die einen Auftrag vergeben oder eine Rahmenvereinbarung geschlossen 

haben, senden spätestens zwei Monate nach der Zuschlagserteilung eine Bekanntma-
chung über die Zuschlagserteilung nach Anhang 3 an die Kommission. 

(2) Die Bekanntmachung von vergebenen Aufträgen umfasst 
1. bei Rahmenvereinbarungen nur die abgeschlossene Rahmenvereinbarung und nicht 

die Einzelaufträge, die auf Grund der Rahmenvereinbarung vergeben wurden; 
2. bei Aufträgen, die im Rahmen eines dynamischen elektronischen Verfahrens verge-

ben wurden, mindestens eine Zusammenfassung der Einzelaufträge nach Vierteljah-
ren; in diesen Fällen ist die Zusammenfassung spätestens zwei Monate nach Quar-
talsende zu versenden; 

3. bei Dienstleistungsaufträgen, die in Anhang 1 Teil B aufgeführt sind, die Angabe, ob 
der Auftraggeber mit der Veröffentlichung einverstanden ist. 

(3) Auftraggeber dürfen Angaben in Bekanntmachungen über vergebene Aufträge unterlas-
sen, soweit deren Bekanntgabe 
1. gegen Rechtsvorschriften verstoßen würde oder 
2. berechtigte geschäftliche Interessen von Unternehmen, die am Vergabeverfahren be-

teiligt sind, schädigen oder den Wettbewerb zwischen ihnen beeinträchtigen würde. 
(4) Vergibt ein Auftraggeber einen Dienstleistungsauftrag für Forschungs- und Entwicklungs-

leistungen im Rahmen eines Verfahrens ohne Aufruf zum Wettbewerb, so genügt für die 
Bezeichnung der Art des Auftrags die Angabe "Forschungs- und Entwicklungsleistungen". 

 
§ 16 Abfassung der Bekanntmachungen 
(1) Bekanntmachungen müssen alle Informationen enthalten, die in den Musterbekanntma-

chungen der Anhänge XIII bis XVI, XVIII und XIX der Richtlinie 2004/17/EG aufgeführt 
sind. Sie müssen darüber hinaus alle weiteren von dieser Verordnung vorgeschriebenen 
Angaben enthalten. Die Auftraggeber übermitteln die Bekanntmachungen der Kommission 
unter Verwendung der Standardformulare der Verordnung (EG) Nr. 1564/2005. 

(2) Bekanntmachungen sind auf elektronischem oder auf anderem Weg an die Kommission 
zu übermitteln. Dabei sind die Merkmale für die Veröffentlichung nach Anhang XX der 
Richtlinie 2004/17/EG zu beachten. 

(3) Auftraggeber haben dafür zu sorgen, dass Bekanntmachungen in Deutschland nicht vor 
dem Tag veröffentlicht werden, an dem sie diese der Kommission senden. Die im Inland 
veröffentlichten Bekanntmachungen dürfen nur die Angaben enthalten, die auch die Be-
kanntmachungen enthalten, die der Kommission gesendet oder die in einem Beschaf-
ferprofil veröffentlicht wurden. Sie müssen zusätzlich auf das Datum hinweisen, an dem 
die Bekanntmachung an die Kommission gesendet oder im Beschafferprofil veröffentlicht 
wurde. Die Informationen nach Anhang 3 dürfen nicht in einem Beschafferprofil veröffent-
licht werden, bevor die Ankündigung dieser Veröffentlichung an die Kommission abgesen-
det wurde. Das Datum der Absendung muss in den Informationen angegeben werden. 
Auftraggeber müssen nachweisen können, an welchem Tag sie die Bekanntmachungen 
abgesendet haben. 

 
§ 17 Fristen 
(1) Der Auftraggeber setzt für die Ausarbeitung von Teilnahmeanträgen und Einreichung der 

Teilnahmeanträge und den Eingang von Angeboten angemessene Fristen. 
(2) Bei offenen Verfahren beträgt die Frist für den Eingang der Angebote 52 Kalendertage, 

gerechnet ab dem Tag der Absendung der Bekanntmachung. 



 

 
www.mek-law.de 

SektVO 
 

160 
 

(3) Bei nicht offenen Verfahren und Verhandlungsverfahren mit Bekanntmachung beträgt die 
Frist für den Eingang 
1. von Teilnahmeanträgen mindestens 37 Kalendertage, gerechnet ab dem Tag der Ab-

sendung der Bekanntmachung; sie darf nicht kürzer sein als 15 Kalendertage, wenn 
die Bekanntmachung auf elektronischem Weg oder mittels Telefax zur Veröffentli-
chung übermittelt wurde. Die Frist darf auf keinen Fall kürzer sein als 22 Kalenderta-
ge, wenn die Bekanntmachung nicht auf elektronischem Weg oder per Telefax zur 
Veröffentlichung übermittelt wurde; 

2. von Angeboten regelmäßig 24 Kalendertage, gerechnet ab dem Tag der Absendung 
der Aufforderung zur Angebotsabgabe, falls nicht einvernehmlich zwischen dem Auf-
traggeber und den Bewerbern eine andere Frist festgelegt wurde. Die Frist darf nicht 
kürzer als zehn Kalendertage sein. 

(4) Werden die Vergabeunterlagen und die zusätzlichen Unterlagen oder Auskünfte trotz 
rechtzeitiger Anforderung nicht innerhalb der in den §§ 18 und 19 festgesetzten Fristen 
zugesandt oder erteilt oder können die Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung oder 
Einsichtnahme in Anlagen zu den Vergabeunterlagen vor Ort erstellt werden, so hat der 
Auftraggeber die jeweilige Frist angemessen zu verlängern. Dies gilt nicht, wenn die Frist 
im gegenseitigen Einvernehmen festgelegt worden ist. 

 
§ 18 Verkürzte Fristen 
(1) Der Auftraggeber kann im offenen Verfahren die Eingangsfrist für Angebote bis auf 22 

Kalendertage verkürzen, wenn eine regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachung oder 
ein Beschafferprofil veröffentlicht wurde. Die regelmäßige nicht verbindliche Bekanntma-
chung oder das Beschafferprofil müssen 
1. alle erforderlichen Informationen enthalten, die für die Bekanntmachung einer beab-

sichtigten Auftragsvergabe gefordert sind, soweit sie zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung der Bekanntmachung vorlagen, sowie 

2. spätestens 52 Kalendertage und frühestens zwölf Monate vor dem Tag der Absen-
dung der Bekanntmachung der beabsichtigten Auftragsvergabe veröffentlicht worden 
sein. 

(2) Bei elektronisch erstellten und versandten Bekanntmachungen können die Auftraggeber 
folgende Fristen um sieben Kalendertage verkürzen: 
1. im offenen Verfahren die Angebotsfrist, 
2. im nicht offenen Verfahren und im Verhandlungsverfahren mit Bekanntmachung die 

Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge. 
(3) Die Frist für den Eingang der Angebote kann um weitere fünf Kalendertage verkürzt wer-

den, wenn der Auftraggeber ab der Veröffentlichung der Bekanntmachung sämtliche Ver-
gabeunterlagen elektronisch vollständig verfügbar macht und die Frist nicht einvernehm-
lich festgelegt worden ist. In der Bekanntmachung hat der Auftraggeber die Internet-
Adresse anzugeben, unter der die Vergabeunterlagen abrufbar sind. 

(4) Auftraggeber dürfen Fristverkürzungen nach den Absätzen 1 bis 3 verbinden. Dabei dür-
fen folgende Mindestdauern nicht unterschritten werden: 
1. 15 Kalendertage im offenen Verfahren und zehn Kalendertage im nicht offenen Ver-

fahren für den Eingang der Angebote, gerechnet ab dem Tag der Absendung der Be-
kanntmachung, wenn es sich nicht um eine einvernehmlich festgelegte Frist handelt, 
und 

2. 15 Kalendertage im nicht offenen Verfahren und im Verhandlungsverfahren für den 
Eingang der Teilnahmeanträge, gerechnet ab dem Tag der Absendung der Bekannt-
machung. 
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§ 19 Fristen für Vergabeunterlagen, zusätzliche Unt erlagen und Auskünfte 
(1) Macht der Auftraggeber die Vergabeunterlagen und alle zusätzlichen Unterlagen nicht auf 

elektronischem Weg vollständig verfügbar, hat er diese Unterlagen unverzüglich, jedoch 
spätestens am sechsten Kalendertag nach Eingang eines entsprechenden Antrags an die 
Unternehmen zu senden, sofern dieser Antrag rechtzeitig innerhalb der Eingangsfrist für 
Angebote eingegangen war. 

(2) Zusätzliche Auskünfte zu den Unterlagen hat der Auftraggeber spätestens sechs Kalen-
dertage vor Ablauf der Eingangsfrist für Angebote zu erteilen, sofern die zusätzlichen 
Auskünfte rechtzeitig angefordert worden sind. 

(3) Erklärungen und Nachweise, die auf Anforderung des Auftraggebers bis zum Ablauf der 
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge oder Angebote nicht von den Unternehmen 
vorgelegt wurden, können bis zum Ablauf einer vom Auftraggeber zu bestimmenden 
Nachfrist angefordert werden. 

 
 
Abschnitt 4  
Anforderungen an Unternehmen  
 
§ 20 Eignung und Auswahl der Unternehmen 
(1) Auftraggeber wählen die Unternehmen anhand objektiver Kriterien aus, die allen interes-

sierten Unternehmen zugänglich sein müssen. 
(2) Im nicht offenen Verfahren und in den Verhandlungsverfahren kann der Auftraggeber die 

Zahl der Bewerber so weit verringern, dass ein angemessenes Verhältnis zwischen den 
Besonderheiten des Vergabeverfahrens und dem zu seiner Durchführung erforderlichen 
Aufwand sichergestellt ist, wenn dies erforderlich ist. Es sind jedoch so viele Bewerber zu 
berücksichtigen, dass ein ausreichender Wettbewerb gewährleistet ist. 

(3) Verlangt der Auftraggeber Nachweise der wirtschaftlichen und finanziellen oder der tech-
nischen oder beruflichen Leistungsfähigkeit, können sich die Unternehmen oder Bieter-
gemeinschaften bei einem bestimmten Auftrag auf die Kapazitäten anderer Unternehmen 
oder Mitglieder der Bietergemeinschaft stützen, unabhängig von dem Rechtsverhältnis, in 
dem die Unternehmen oder Bietergemeinschaften zu dem anderen Unternehmen stehen. 
In diesem Fall muss das Unternehmen oder die Bietergemeinschaft nachweisen, dass ihm 
oder ihr die Mittel zur Verfügung stehen, die für die Erfüllung des Auftrags erforderlich 
sind. Dies kann unter anderem durch entsprechende Verpflichtungserklärungen des oder 
der anderen Unternehmen erfolgen. 

(4) Der Auftraggeber kann von juristischen Personen verlangen, in ihrem Angebot oder in 
ihrem Antrag auf Teilnahme die Namen und die berufliche Qualifikation der Personen an-
zugeben, die für die Durchführung des Auftrags verantwortlich sein sollen. 

(5) Der Auftraggeber teilt auf Antrag innerhalb von 15 Tagen einem nicht berücksichtigten 
Bewerber die Gründe für die Ablehnung der Bewerbung mit. 

 
§ 21 Ausschluss vom Vergabeverfahren 
(1) Auftraggeber, die die Voraussetzungen des § 98 Nummer 1, 2 oder 3 des Gesetzes ge-

gen Wettbewerbsbeschränkungen erfüllen, haben ein Unternehmen wegen Unzuverläs-
sigkeit von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren auszuschließen, wenn sie Kenntnis 
davon haben, dass eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen nach Absatz 2 zuzu-
rechnen ist, wegen Verstoßes gegen eine der folgenden Vorschriften rechtskräftig verur-
teilt worden ist: 
1. §§ 129, 129a oder 129b des Strafgesetzbuches, 
2. §§ 333 oder 334 des Strafgesetzbuches, auch in Verbindung mit Artikel 2 § 1 des EU-

Bestechungsgesetzes vom 10. September 1998 (BGBl. 1998 II S. 2340), das zuletzt 
durch Artikel 6 Absatz 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2004 (BGBl. I S. 1763) geändert 
worden ist, Artikel 2 § 1 des Gesetzes zur Bekämpfung Internationaler Bestechung 
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vom 10. September 1998 (BGBl. 1998 II S. 2327; 1999 II S. 87), § 1 Absatz 2 Num-
mer 10 des NATO-Truppen-Schutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. März 2008 (BGBl. I S. 490), § 2 des Gesetzes über das Ruhen der Verfol-
gungsverjährung und die Gleichstellung der Richter und Bediensteten des Internatio-
nalen Strafgerichtshofes vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2144, 2162), 

3. § 299 des Strafgesetzbuches, 
4. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung, 
5. § 108e des Strafgesetzbuches, 
6. § 264 des Strafgesetzbuches, 
7. § 261 des Strafgesetzbuches. 
Einem Verstoß gegen diese Vorschriften stehen Verstöße gegen vergleichbare Straftatbe-
stände anderer Staaten gleich. Der Auftraggeber kann für eine Prüfung, ob die Vorausset-
zungen dieses Absatzes vorliegen, vom Unternehmen entsprechende Nachweise verlan-
gen. Sofern die Unternehmen von den zuständigen Behörden Auskünfte über die Person, 
deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, erhalten haben, können sie diese 
verwenden. 

(2) Ein Verhalten ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn eine Person, die für die Füh-
rung der Geschäfte dieses Unternehmens verantwortlich handelt, selbst gehandelt hat 
oder ein Aufsichts- oder Organisationsverschulden dieser Person im Hinblick auf das Ver-
halten einer anderen für das Unternehmen handelnden Person vorliegt. 

(3) Von einem Ausschluss nach Absatz 1 Satz 1 kann nur abgesehen werden, wenn 
1. dies aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses geboten ist und 
2. andere Unternehmen die Leistung nicht angemessen erbringen können oder 
3. wenn auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalls die Zuverlässigkeit des Unter-

nehmens durch den Verstoß nicht in Frage gestellt wird. 
(4) Auftraggeber können ein Unternehmen ausschließen, wenn 

1. über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren bean-
tragt oder eröffnet worden ist oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels 
Masse abgelehnt worden ist, 

2. es sich im Verfahren der Liquidation befindet, 
3. es die Pflicht zur Zahlung von Steuern, Abgaben und der Beiträge zur Sozialversiche-

rung verletzt oder verletzt hat, 
4. es unzutreffende Erklärungen in Bezug auf seine Fachkunde, Leistungsfähigkeit oder 

Zuverlässigkeit (Eignung) abgibt oder diese Auskünfte unberechtigt nicht erteilt oder 
5. eine schwere Verfehlung nachweislich vorliegt, durch die die Zuverlässigkeit des Un-

ternehmens oder einer Person, die nach Absatz 2 für das Unternehmen verantwortlich 
handelt, in Frage gestellt wird. 

(5) Hat der Auftraggeber Kriterien zum Ausschluss von Unternehmen vorgegeben, so hat er 
die Unternehmen auszuschließen, die diese Kriterien erfüllen. 

 
§ 22 Bewerber- und Bietergemeinschaften 
Bewerber- und Bietergemeinschaften sind Einzelbewerbern und -bietern gleichzusetzen. Soll 
der Auftrag an mehrere Unternehmen gemeinsam vergeben werden, kann der Auftraggeber 
verlangen, dass diese Unternehmen eine bestimmte Rechtsform annehmen, sofern dies für 
die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags erforderlich ist. 
 
§ 23 Qualitätssicherungs- und Umweltmanagementnorme n 
(1) Verlangt der Auftraggeber die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen zum 

Nachweis dafür, dass das Unternehmen bestimmte Qualitätssicherungsnormen erfüllt, so 
muss er auf Qualitätssicherungsverfahren Bezug nehmen, die den einschlägigen europäi-
schen Normen genügen und gemäß den europäischen Normen zertifiziert sind. Der Auf-
traggeber erkennt gleichwertige Bescheinigungen von Stellen aus anderen Mitgliedstaaten 
und andere Nachweise für gleichwertige Qualitätssicherungsmaßnahmen von den Unter-
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nehmen an. 
(2) Verlangt der Auftraggeber zur Überprüfung der technischen Leistungsfähigkeit des Unter-

nehmens bei der Vergabe von Bau- und Dienstleistungsaufträgen zum Nachweis dafür, 
dass das Unternehmen bestimmte Normen für das Umweltmanagement erfüllt, die Vorla-
ge von Bescheinigungen unabhängiger Stellen, so nimmt er entweder auf das Gemein-
schaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) Be-
zug oder auf Normen für das Umweltmanagement, die auf den einschlägigen europäi-
schen oder internationalen Normen beruhen und gemäß dem Gemeinschaftsrecht oder 
gemäß einschlägigen europäischen oder internationalen Zertifizierungsnormen zertifiziert 
sind. Der Auftraggeber erkennt gleichwertige Bescheinigungen von Stellen aus anderen 
Mitgliedstaaten und andere Nachweise über gleichwertige Qualitätssicherungsmaßnah-
men an. 

 
§ 24 Prüfungssysteme 
(1) Auftraggeber können zur Eignungsfeststellung ein Prüfungssystem für Unternehmen 

einrichten und verwalten. Sie richten sich dabei nach den objektiven Regeln und Kriterien, 
die sie festgelegt haben und die den Unternehmen zugänglich sind. 

(2) Auftraggeber, die ein Prüfungssystem einrichten oder verwalten, gewährleisten die Vor-
aussetzungen zur Durchführung einer Unternehmensprüfung, die jederzeit von den Unter-
nehmen verlangt werden kann. 

(3) Das Prüfungssystem kann verschiedene Prüfungsstufen umfassen. Umfassen diese 
Kriterien und Regeln technische Spezifikationen, ist § 7 anzuwenden. 

(4) Die Prüfkriterien und -regeln haben die in § 21 Absatz 1 genannten Ausschlusskriterien zu 
enthalten. Sie können die weiteren in § 21 genannten Ausschlusskriterien beinhalten. 

(5) Enthalten die Prüfkriterien und -regeln Anforderungen an die wirtschaftliche, technische 
oder berufliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens, kann sich das Unternehmen auch 
auf die Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen stützen, unabhängig von dem Rechts-
verhältnis, in dem es zu diesem Unternehmen steht. In diesem Fall muss das Unterneh-
men dem Auftraggeber nachweisen, dass es während der gesamten Gültigkeit des Prü-
fungssystems über diese Mittel verfügt, beispielsweise durch eine entsprechende Ver-
pflichtungserklärung des anderen Unternehmens. 

(6) Die Prüfungskriterien und -regeln werden den Unternehmen auf Antrag zur Verfügung 
gestellt. Veränderungen dieser Prüfungskriterien und -regeln sind diesen Unternehmen 
mitzuteilen. Entspricht nach Ansicht eines Auftraggebers das Prüfungssystem bestimmter 
anderer Auftraggeber oder Stellen seinen eigenen Anforderungen, so teilt er den Unter-
nehmen die Namen dieser Auftraggeber oder Stellen mit. 

(7) Auftraggeber führen ein Verzeichnis der geprüften Unternehmen. Es kann nach Auftrags-
arten, für deren Durchführung die Prüfung Gültigkeit hat, aufgegliedert werden. 

(8) Auftraggeber, die ein Prüfungssystem einrichten, müssen dieses unverzüglich veröffentli-
chen. Die Bekanntmachung umfasst den Zweck des Prüfungssystems und informiert dar-
über, auf welchem Weg die Prüfungsregeln angefordert werden können. Beträgt die Lauf-
zeit des Prüfungssystems mehr als drei Jahre, so ist diese Bekanntmachung jährlich zu 
veröffentlichen. 

(9) Der Auftraggeber benachrichtigt Unternehmen, die einen Antrag auf Aufnahme in das 
Prüfungssystem gestellt haben, innerhalb von sechs Monaten nach Antragstellung über 
die Entscheidung. Kann die Entscheidung nicht innerhalb von vier Monaten nach Eingang 
eines Prüfungsantrags getroffen werden, so hat der Auftraggeber dem Unternehmen spä-
testens zwei Monate nach Eingang des Antrags die Gründe für eine längere Bearbei-
tungszeit mitzuteilen und anzugeben, wann über den Antrag entschieden wird. Ablehnun-
gen sind den Unternehmen unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Kalendertagen 
nach der Ablehnung, unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Die Gründe müssen sich auf 
die Prüfungskriterien beziehen. 
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(10) Auftraggeber dürfen einem Unternehmen die Qualifikation für das Prüfungssystem nur 
aus Gründen, die auf den Prüfungskriterien beruhen, aberkennen. Die beabsichtigte 
Aberkennung muss dem Unternehmen mindestens 15 Kalendertage vor dem für das 
Wirksamwerden der Aberkennung vorgesehenen Zeitpunkt in Textform unter Angabe der 
Gründe mitgeteilt werden. Nach der Aberkennung der Qualifikation ist das Unternehmen 
aus dem Verzeichnis der geprüften Unternehmen zu streichen. 

(11) Auftraggeber, die ein Prüfungssystem einrichten, dürfen nicht 
1. bestimmten Unternehmen administrative, technische oder finanzielle Verpflichtungen 

auferlegen, die sie vergleichbaren anderen Unternehmen nicht auferlegen, 
2. Prüfungen und Nachweise verlangen, die bereits anhand der objektiven Kriterien er-

füllt sind. 
(12) Erfolgt ein Aufruf zum Wettbewerb durch Veröffentlichung einer Bekanntmachung über 

das Bestehen eines Prüfungssystems nach § 14 Absatz 1 Nummer 3, so werden die am 
Wettbewerb teilnehmenden Unternehmen in einem nicht offenen Verfahren oder in einem 
Verhandlungsverfahren unter denjenigen Unternehmen ausgewählt, die sich im Rahmen 
eines solchen Prüfungssystems qualifiziert haben. 

(13) Auftraggeber nach § 98 Nummer 1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen können zur Eignungsfeststellung bei der Vergabe von Aufträgen Eintragungen in der 
allgemein zugänglichen Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen 
e. V. (Bau-Präqualifikationsverzeichnis) oder in einem Verzeichnis, das von einer obers-
ten Bundes- oder Landesbehörde für Lieferungen und Dienstleistungen zugelassen ist, 
im Umfang der Zulassung in Anspruch nehmen. 

 
§ 25 Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verha ndlung 
(1) In nicht offenen Verfahren und Verhandlungsverfahren fordert der Auftraggeber die aus-

gewählten Unternehmen gleichzeitig und in Textform auf, ihre Angebote einzureichen; in 
Verhandlungsverfahren kann zunächst zur Verhandlung aufgefordert werden. 

(2) Die Aufforderung enthält die Vergabeunterlagen sowie alle zusätzlichen Unterlagen oder 
die Angabe, wie elektronisch hierauf zugegriffen werden kann. 

(3) Hält eine andere Stelle als der Auftraggeber die Vergabeunterlagen oder zusätzliche 
Unterlagen bereit, sind in der Aufforderung die Anschrift der entsprechenden Stelle und 
der Zeitpunkt anzugeben, bis zu dem die Unterlagen angefordert werden können. Der Auf-
traggeber sorgt dafür, dass diese Stelle den Unternehmen die angeforderten Unterlagen 
unverzüglich nach Erhalt der Anforderung zusendet. 

(4) Die Aufforderung zur Angebotsabgabe im nicht offenen Verfahren oder zur Verhandlung 
im Verhandlungsverfahren enthält mindestens: 
1. einen Hinweis auf die veröffentlichte Bekanntmachung, 
2. den Zeitpunkt, bis zu dem zusätzliche Unterlagen angefordert werden können, ein-

schließlich etwaiger Bedingungen für die Anforderung, 
3. den Zeitpunkt, bis zu dem die Angebote eingehen müssen, die Anschrift der Stelle, bei 

der sie einzureichen sind, sowie die Sprache, in der sie abzufassen sind, 
4. die Bezeichnung der beizufügenden Unterlagen sowie 
5. die Gewichtung der Zuschlagskriterien oder die Aufzählung dieser Kriterien in der 

Reihenfolge ihrer Gewichtung, wenn diese nicht in der Bekanntmachung enthalten 
waren. 

(5) Erfolgt der Aufruf zum Wettbewerb durch eine regelmäßige nicht verbindliche Bekanntma-
chung, so fordert der Auftraggeber auf der Grundlage von genauen Angaben über den 
betreffenden Auftrag die Bewerber auf, ihr Interesse zu bestätigen, bevor die Auswahl der 
Bieter oder der an einer Verhandlung Teilnehmenden erfolgt. Diese Aufforderung enthält 
zumindest folgende Angaben: 
1. Art und Umfang des Auftrags; 
2. die Art des Vergabeverfahrens; 
3. den Liefer- oder Leistungszeitpunkt; 
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4. die Anschrift und den Zeitpunkt für die Vorlage des Antrags auf Aufforderung zur An-
gebotsabgabe sowie die Sprache, in der die Angebote abzufassen sind; 

5. alle Anforderungen, Garantien und Angaben, die von den Unternehmen verlangt wer-
den; 

6. die Zuschlagskriterien einschließlich deren Gewichtung oder Reihenfolge nach § 29 
Absatz 4 Satz 4. 

 
 
Abschnitt 5  
Prüfung und Wertung der Angebote  
 
§ 26 Behandlung der Angebote 
Die Angebote werden geprüft und gewertet, bevor der Zuschlag erteilt wird. 
 
§ 27 Ungewöhnlich niedrige Angebote 
(1) Erscheint der Endpreis eines Angebots ungewöhnlich niedrig, hat der Auftraggeber vor 

Ablehnung dieses Angebots dessen Merkmale zu prüfen. Zu diesem Zweck kann er vom 
Unternehmen die erforderlichen Belege verlangen und mit dem Unternehmen Rückspra-
che halten. Die Prüfung kann insbesondere betreffen: 
1. die Wirtschaftlichkeit des Bauverfahrens, des Fertigungsverfahrens oder der Erbrin-

gung der Dienstleistung, 
2. die gewählten technischen Lösungen oder die außergewöhnlich günstigen Bedingun-

gen, über die das Unternehmen bei der Durchführung der Bauleistungen, bei der Lie-
ferung der Waren oder bei der Erbringung der Dienstleistung verfügt, 

3. die Besonderheiten der angebotenen Bauleistungen, der Lieferungen oder der Dienst-
leistungen, 

4. die Einhaltung der Vorschriften über Arbeitsschutz und Arbeitsbedingungen, die am 
Ort der Leistungserbringung gelten, oder 

5. die etwaige Gewährung einer staatlichen Beihilfe an das Unternehmen. 
(2) Nach der Prüfung der Angebote sind die im Verhältnis zur Leistung ungewöhnlich niedri-

gen Angebote auszuschließen. 
(3) Bevor der Auftraggeber ein Angebot deswegen ablehnt, weil dessen Endpreis wegen der 

Gewährung einer staatlichen Beihilfe ungewöhnlich niedrig ist, fordert er unter Festset-
zung einer angemessenen Frist das Unternehmen auf, nachzuweisen, dass die staatliche 
Beihilfe rechtmäßig gewährt wurde. Wird dieser Nachweis nicht fristgerecht erbracht, so 
lehnt der Auftraggeber das Angebot ab und teilt der Kommission die Ablehnung mit. 

 
§ 28 Angebote, die Waren aus Drittländern umfassen 
(1) Der Auftraggeber eines Lieferauftrags kann Angebote zurückweisen, bei denen der Wa-

renanteil zu mehr als 50 Prozent des Gesamtwertes aus Ländern stammt, die nicht Ver-
tragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind und mit de-
nen auch keine sonstigen Vereinbarungen über gegenseitigen Marktzugang bestehen. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie gibt im Bundesanzeiger bekannt, 
mit welchen Ländern und auf welchen Gebieten solche Vereinbarungen bestehen. 

(2) Sind zwei oder mehrere Angebote nach den Zuschlagskriterien gleichwertig, so ist dasje-
nige Angebot zu bevorzugen, das nicht nach Absatz 1 zurückgewiesen werden kann. Die 
Preise sind als gleichwertig anzusehen, wenn sie um nicht mehr als 3 Prozent voneinan-
der abweichen. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Bevorzugung zum Erwerb von 
Ausrüstungen führen würde, die andere technische Merkmale als die vom Auftraggeber 
bereits genutzten Ausrüstungen aufweisen und dadurch bei Betrieb und Wartung zu In-
kompatibilität oder technischen Schwierigkeiten oder zu unverhältnismäßigen Kosten füh-
ren würde. 
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(3) Software, die in der Ausstattung für Telekommunikationsnetze verwendet wird, gilt als 
Ware im Sinne des Absatzes 1. 

 
§ 29 Zuschlag und Zuschlagskriterien 
(1) Der Zuschlag soll auf das wirtschaftlich günstigste Angebot erteilt werden. 
(2) Für den Zuschlag maßgeblich sind Kriterien, die im Zusammenhang mit dem Auftragsge-

genstand stehen, zum Beispiel 
- Lieferfrist, Ausführungsdauer; 
- Betriebskosten, Rentabilität; 
- Qualität; 
- Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaften; 
- technischer Wert, Kundendienst, technische Hilfe, Versorgungssicherheit; 
- Preis. 
Bei technischen Geräten und Ausrüstungen kann deren Energieverbrauch berücksichtigt 
werden, bei Bauleistungen jedoch nur dann, wenn die Lieferung der technischen Geräte 
oder Ausrüstungen ein wesentlicher Bestandteil der Bauleistung ist. Der Auftraggeber 
kann den Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen von Straßenfahrzeugen als Kri-
terien bei der Entscheidung über den Zuschlag berücksichtigen, um die aus § 7 Absatz 5 
folgende Verpflichtung zu erfüllen. Sollen der Energieverbrauch und die Umweltauswir-
kungen von Straßenfahrzeugen finanziell bewertet werden, ist die in Anhang 5 definierte 
Methode anzuwenden. Soweit die Angaben in Anhang 4 dem Auftraggeber einen Spiel-
raum bei der Beurteilung des Energiegehaltes oder der Emissionskosten einräumen, nutzt 
der Auftraggeber diesen Spielraum entsprechend den lokalen Bedingungen am Einsatzort 
des Fahrzeugs. 

(3) Gebühren- und Honorarordnungen für bestimmte Dienstleistungen bleiben unberührt. 
(4) Die Auftraggeber geben die Zuschlagskriterien in der Bekanntmachung oder den Verga-

beunterlagen an. Hier geben sie auch an, wie die einzelnen Kriterien gewichtet werden. 
Die Gewichtung kann mit einer angemessenen Spanne erfolgen. Kann nach Ansicht des 
Auftraggebers die Gewichtung aus sachlichen Gründen nicht angegeben werden, so sind 
die Kriterien in der absteigenden Reihenfolge ihrer Bedeutung anzugeben. 

(5) Für die Information der Bieter über die Zuschlagsentscheidung des Auftraggebers gilt 
§ 101a des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. 

 
§ 30 Aufhebung und Einstellung des Vergabeverfahren s 
Ein Vergabeverfahren kann ganz oder bei Losvergabe für einzelne Lose aufgehoben werden 
oder im Fall der Verhandlungsverfahren eingestellt werden. In diesen Fällen hat der Auftrag-
geber den am Vergabeverfahren beteiligten Unternehmen unverzüglich die Aufhebung oder 
Einstellung des Verfahrens und die Gründe hierfür sowie seine etwaige Absicht, ein neues 
Vergabeverfahren durchzuführen, in Textform mitzuteilen. 
 
§ 31 Ausnahme von Informationspflichten 
Auftraggeber dürfen bei der Benachrichtigung über die Auswahl der am Vergabeverfahren 
Teilnehmenden, die Zuschlagserteilung oder die Aufhebung des Vergabeverfahrens Angaben 
nur machen, soweit dies nicht gegen Rechtsvorschriften verstößt und nicht die berechtigten 
geschäftlichen Interessen der am Vergabeverfahren beteiligten Unternehmen schädigt oder 
den Wettbewerb beeinträchtigt. 
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Abschnitt 6  
Besondere Bestimmungen 
 
§ 32 Dokumentation und Aufbewahrung der sachdienlic hen Unterlagen 
(1) Auftraggeber sind verpflichtet, sachdienliche Unterlagen über jede Auftragsvergabe zeit-

nah zu erstellen und die Entscheidungen über die Auswahl der Unternehmen und die Auf-
tragsvergabe, die Wahl des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung 
und die Nichtanwendung der Vergabevorschriften nachvollziehbar zu dokumentieren. 

(2) Die sachdienlichen Unterlagen sind für mindestens vier Jahre ab Auftragsvergabe aufzu-
bewahren. Der Kommission sind auf deren Verlangen die erforderlichen Auskünfte zu er-
teilen. 

 
§ 33 Statistik 
(1) Auftraggeber sind verpflichtet, spätestens bis zum 31. August jedes Jahres eine Aufstel-

lung der im vorangegangenen Kalenderjahr vergebenen Aufträge an das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Technologie zu übermitteln. Die Aufstellung enthält Angaben über 
vergebene Aufträge oberhalb der Schwellenwerte, getrennt nach Liefer-, Dienstleistungs- 
und Bauaufträgen. Satz 2 gilt nicht für Auftraggeber der Bereiche Gas- und Wärmeversor-
gung und Eisenbahnverkehr, ausgenommen S-Bahnen. In den anderen Sektorenberei-
chen entfallen Angaben über Dienstleistungsaufträge. 

(2) Auftraggeber übermitteln dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie jährlich 
zur Weitergabe an die Kommission den Gesamtwert der vergebenen Aufträge unterhalb 
der Schwellenwerte, die ohne eine Schwellenwertfestlegung von dieser Verordnung er-
fasst wären. Aufträge von geringem Wert können aus Gründen der Vereinfachung unbe-
rücksichtigt bleiben. 

(3) Dienstleistungsaufträge, zu denen Angaben nach Absatz 1 Satz 4 entfallen, sind:  
1. Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen der Kategorie 8 des Anhangs 1 Teil A, 
2. Fernmeldedienstleistungen der Kategorie 5 des Anhangs 1 Teil A mit den Referenz-

nummern 7524 (CPV-Referenznummer 64228000-0), 7525 (CPV-Referenznummer 
64221000-1) und 7526 (CPV-Referenznummer 64227000-3) und 

3. Dienstleistungen des Anhangs 1 Teil B. 
(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie setzt durch Allgemeinverfügung 

fest, in welcher Form die statistischen Angaben vorzunehmen sind. Die Allgemeinverfü-
gung wird im Bundesanzeiger bekannt gemacht. 

 
 
Abschnitt 7 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
§ 34 Übergangsbestimmungen 
Bereits begonnene Vergabeverfahren werden nach dem Recht zu Ende geführt, das zum 
Zeitpunkt des Verfahrensbeginns galt. 
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Anhänge 
 
Anhang 1 
Verzeichnis der Dienstleistungen 
 
Teil A - Liste der vorrangigen Dienstleistungen  1) 
 

Kategorie Bezeichnung CPC-Referenz-
nummern 2) 

CPV-Referenznummern 

1 Instandhaltung und Reparatur 6112, 6122, 633, 
886 

Von 50100000-6 bis 
50982000-5 (außer 
50310000-1 bis 
50324200-4 und 
50116510-9, 50190000-
3, 50229000-6, 
50243000-0) und von 
51000000-9 bis 
51900000-1 

2 Landverkehr 3), einschließlich Geld-
transport und Kurierdienste, ohne 
Postverkehr 

712 (außer 
71235), 7512, 
87304 

Von 60100000-9 bis 
60183000-4 (außer 
60121000 bis 60160000-
7, 60161000-4, 
60220000-6) und von 
64120000-3 bis 
64121200-2 

3 Fracht- und Personenbeförderung 
im Flugverkehr, ohne Postverkehr 

73 (außer 7321) Von 60410000-5 bis 
60424120-3 (außer 
60411000-2, 60421000-
5) und 60500000-3, von 
60440000-4 bis 
60445000-9 

4 Postbeförderung im Landverkehr 4) 
sowie Luftpostbeförderung 

71235, 7321 60160000-7, 60161000-
4, 60411000-2, 
60421000-5 

5 Fernmeldewesen 752 Von 64200000-8 bis 
64228200-2, 72318000-
7 und von 72700000-7 
bis 72720000-3 

6 Finanzielle Dienstleistungen: ex 81, 812, 814 Von 66100000-1 bis 
66720000-3 

 
 
________________________ 
 
1) Bei unterschiedlichen Auslegungen zwischen CPV und CPC gilt die CPC-Nomenklatur. 
2) CPC-Nomenklatur (vorläufige Fassung), die zur Festlegung des Anwendungsbereichs der Richtlinie 92/50/EWG verwendet wird. 
3) Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18. 
4) Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18. 
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 a) Versicherungsdienstleistungen,     

 b) Bankdienstleistungen und 
Wertpapiergeschäfte 5) 

    

7 Datenverarbeitung und verbundene 
Tätigkeiten 

84 Von 50310000-1 bis 
50324200-4, von 
72000000-5 bis 
72920000-5 (außer 
72318000-7 und von 
72700000-7 bis 
72720000-3), 
79342410-4 

8 Forschung und Entwicklung 6) 85 Von 73000000-2 bis 
73436000-7 (außer 
73200000-4, 73210000-
7, 73220000-0) 

9 Buchführung, -haltung und -prüfung 862 Von 79210000-9 bis 
792230000-3 

10 Markt- und Meinungsforschung 864 Von 79300000-7 bis 
79330000-6, und 
79342310-9, 79342311-
6 

11 Unternehmensberatung 7) und ver-
bundene Tätigkeiten 

865, 866 Von 73200000-4 bis 
732200000-0, von 
79400000-8 bis 
794212000-3 und 
793420000-3, 
79342100-4, 79342300-
6, 79342320-2, 
79342321-9, 79910000-
6, 79991000-7, 
98362000-8 

12 Architektur, technische Beratung und 
Planung, integrierte technische 
Leistungen, Stadt und Landschafts-
planung, zugehörige wissenschaftli-
che und technische Beratung, tech-
nische Versuche und Analysen 

867 Von 71000000-8 bis 
71900000-7 (außer 
71550000-8) und 
79994000-8 

 
________________________ 
 
5) Ohne Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, Ankauf oder Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstru-
menten und mit Zentralbankdiensten. Ausgenommen sind ferner Dienstleistungen zum Erwerb oder zur Anmietung - ganz gleich, nach welchen 
Finanzmodalitäten - von Grundstücken, bestehenden Gebäuden oder anderem unbeweglichen Eigentum oder betreffende Rechte daran; Finanzdienst-
leistungen, die bei dem Vertrag über den Erwerb oder die Anmietung mit ihm gleichlaufend, ihm vorangehend oder im Anschluss an ihn gleich in 
welcher Form erbracht werden, fallen jedoch darunter. 
6) Ohne Aufträge über Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen anderer Art als diejenigen, deren Ergebnisse ausschließlich Eigentum des 
Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit sind, sofern die Dienstleistung vollständig durch den Auftraggeber 
vergütet wird. 
7) Ohne Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen. 
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13 Werbung 871 Von 79341000-6 bis 
793422200-5 (außer 
79342000-3 und 
79342100-4) 

14 Gebäudereinigung und Hausverwal-
tung 

874, 82201 bis 
82206 

Von 70300000-4 bis 
70340000-6 und von 
90900000-6 bis 
90924000-0 

15 Verlegen und Drucken gegen Vergü-
tung oder auf vertraglicher Grundla-
ge 

88442 Von 79800000-2 bis 
79824000-6, von 
79970000-6 bis 
79980000-7 

16 Abfall- und Abwasserbeseitigung, 
sanitäre und ähnliche Dienstleistun-
gen 

94 Von 90400000-1 bis 
90743200-9 (außer 
9071220-3), von 
90910000-9 bis 
90920000-2 und 
50190000-3, 50229000-
6, 50243000-0 

 
 
Teil B - Liste der nachrangigen Dienstleistungen   
 

Kategorie Bezeichnung CPC-Referenz-
nummern 2) 

CPV-Referenznummern 

17 Gaststätten und Beherbergungsge-
werbe 

64 Von 55100000-1 bis 
55524000-9 und von 
98340000-8 bis 
98341100-6 

18 Eisenbahnen 711 60200000-0 bis 
60220000-6 

19 Schifffahrt 72 Von 60600000-4 bis 
60553000-0 und von 
63727000-1 bis 
63727200-3 

20 Neben- und Hilfstätigkeiten des 
Verkehrs 

74 63000000-9 bis 
63734000-3 (außer 
63711200-8, 63712700-0, 
63712710-3 und von 
63727000-1 bis 
63727200-3) und 
98361000-1 

21 Rechtsberatung 861 Von 79100000-5 bis 
79140000-7 
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22 Arbeits- und Arbeitskräftevermitt- 
lung 8)  

872 Von 79600000-0 bis 
79635000-4 (außer 
79611000-0, 79632000-3, 
79633000-0) und von 
98500000-8 bis 
98514000-9 

23 Auskunfts- und Schutzdienste, ohne 
Geldtransport 

873 (außer 
87304) 

Von 79700000-1 bis 
797230000-8 

24 Unterrichtswesen und Berufsausbil-
dung 

92 Von 80100000-5 bis 
806600000-8 (außer 
80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1) 

25 Gesundheits-, Veterinär- und Sozi-
alwesen 

93 79611000-0 und von 
85000000-9 bis 
85323000-9 (außer 
85321000-5 und 
85322000-2) 

26 Erholung, Kultur und Sport 9) 96 Von 79995000-5 bis 
79995200-7 und von 
92000000-1 bis 
92700000-8 (außer 
92230000-2, 922231000-
9, 92232000-6) 

27 Sonstige Dienstleistungen   

 
 
 
________________________ 
 
8) Mit Ausnahme von Arbeitsverträgen. 
9) Mit Ausnahme von Aufträgen über Erwerb, Entwicklung, Produktion oder Koproduktion von Programmen durch Sendeunternehmen und Verträgen 
über Sendezeit. 
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Anhang 2 Technische Spezifikationen 
Begriffsbestimmungen   
 
1. Technische Spezifikationen sind sämtliche, insbesondere in den Vergabeunterlagen 

enthaltene technische Anforderungen an ein Material, ein Erzeugnis oder eine Lieferung, 
mit deren Hilfe das Material, das Erzeugnis oder die Lieferung so bezeichnet werden kön-
nen, dass sie ihren durch den Auftraggeber festgelegten Verwendungszweck erfüllen. Zu 
diesen technischen Anforderungen gehören: 
- Qualitätsstufen; 
- Umweltleistungsstufen; 
- Konzeptionen für alle Verwendungsarten ("Design for all") einschließlich des Zugangs 

für Menschen mit Behinderungen; 
- Konformitätsbewertung; 
- Vorgaben für Gebrauchstauglichkeit, Verwendung, Sicherheit und Abmessungen ein-

schließlich Vorschriften über Verkaufsbezeichnung, Terminologie, Bildzeichen, Prü-
fungen und Prüfverfahren; 

- Vorschriften über Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung sowie über Produkti-
onsprozesse und -methoden sowie über Konformitätsbewertungsverfahren. Außer-
dem gehören dazu die Vorschriften für die Planung und Berechnung von Bauwerken; 
die Bedingungen für die Prüfung, Inspektion und Abnahme von Bauwerken; die Kon-
struktionsmethoden oder -verfahren und alle anderen technischen Anforderungen, die 
der Auftraggeber bezüglich fertiger Bauwerke oder der dazu notwendigen Materialien 
oder Teile durch allgemeine oder spezielle Vorschriften anzugeben in der Lage ist. 

2. Norm ist eine technische Spezifikation, die von einer anerkannten Normenorganisation zur 
wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wird und deren Einhaltung grund-
sätzlich nicht zwingend vorgeschrieben ist. 

3. Internationale Norm ist eine Norm, die von einem internationalen Normungsgremium 
angenommen wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist. 

4. Europäische Norm ist eine Norm, die von einem europäischen Normungsgremium ange-
nommenen wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist. 

5. Nationale Norm ist eine Norm, die von einem nationalen Normungsgremium angenommen 
wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist. 

6. Europäische technische Zulassung ist eine positive technische Beurteilung der Brauch-
barkeit eines Produkts hinsichtlich der Erfüllung der wesentlichen Anforderung an bauliche 
Anlagen; sie wird auf Grund der spezifischen Merkmale des Produkts und seiner festge-
legten Anwendungs- und Verwertungsbedingungen vorgenommen. Die europäische tech-
nische Zulassung wird von einem zu diesem Zweck vom Mitgliedstaat zugelassenen 
Gremium ausgestellt. 

7. Gemeinsame technische Spezifikationen sind technische Spezifikationen, die nach einem 
von den Mitgliedstaaten anerkannten Verfahren erarbeitet und im Amtsblatt der Europäi-
schen Union veröffentlicht wurden. 

8. Technische Bezugsgröße ist jeder Bezugsrahmen, der keine Norm ist und von den euro-
päischen Normungsgremien nach einem an die Bedürfnisse des Marktes angepassten 
Verfahren erarbeitet wurde. 
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Anhang 3 
In die Bekanntmachungen über vergebene Aufträge auf zunehmende Informa-
tionen 
 
I. Informationen zur Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 1) 

1. Name und Anschrift des Auftraggebers 
2. Art des Auftrags (Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrag; Nomenklatur-Referenz-

nummer/n; gegebenenfalls ist anzugeben, ob es sich um eine Rahmenvereinbarung 
handelt) 

3. Zumindest eine Zusammenfassung der Art und des Umfangs bzw. der Menge der Er-
zeugnisse, Bauarbeiten oder Dienstleistungen 

4.   a) Art des Aufrufs zum Wettbewerb (Bekanntmachung über das Bestehen eines Prü-
fungssystems, regelmäßige Bekanntmachung, Aufruf zur Angebotsabgabe) 

b) Hinweis auf die Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften 

c) Bei ohne Wettbewerb vergebenen Aufträgen, Angabe der anzuwendenden Be-
stimmungen des § 6 Absatz 2 oder des § 4 

5. Vergabeverfahren (offenes oder nicht offenes Verfahren oder Verhandlungsverfahren) 
6. Zahl der eingegangenen Angebote 
7. Datum der Zuschlagserteilung 
8. Für Gelegenheitskäufe nach § 6 Absatz 2 Nummer 11 gezahlter Preis 
9. Name und Anschrift des Unternehmens 
10. Gegebenenfalls Angabe, ob der Auftrag als Unterauftrag vergeben wurde bzw. verge-

ben werden könnte 
11. Gezahlter Preis oder niedrigster und höchster Preis der bei der Zuschlagserteilung be-

rücksichtigten Angebote 
12. Name und Anschrift der für Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls für Vermitt-

lungsverfahren zuständigen Einrichtung. Genaue Hinweise in Bezug auf die Fristen für 
die Einlegung von Rechtsbehelfen oder erforderlichenfalls Name, Anschrift, Telefon-
nummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse des Dienstes, bei dem diese Informationen 
erhältlich sind 

13. Fakultative Angaben: 
a) Wert und Teil des Auftrags, der als Unterauftrag an Dritte vergeben wurde oder 

vergeben werden könnte 
b) Zuschlagskriterien 

 
II. Nicht zur Veröffentlichung bestimmte Angaben 

14. Zahl der vergebenen Aufträge (wenn ein Auftrag zwischen mehreren Auftragnehmern 
aufgeteilt wurde) 

15. Wert jedes vergebenen Auftrags 
16. Ursprungsland der Ware oder der Dienstleistung (Gemeinschaftsursprung oder Nicht-

gemeinschaftsursprung; im letzten Fall nach Drittländern aufgeschlüsselt) 
17. Angewandte Zuschlagskriterien (wirtschaftlich günstigstes Angebot) 
18. Wurde der Auftrag an einen Bieter vergeben, der ein Nebenangebot gemäß § 8 Ab-

satz 1 angeboten hat? 
19. Wurden Angebote gemäß § 27 ausgeschlossen, weil sie ungewöhnlich niedrig waren? 
20. Tag der Absendung der Bekanntmachung durch den Auftraggeber 
21. Bei Aufträgen für Dienstleistungen im Sinne des Anhangs I Teil B: Einverständnis des 

Auftraggebers mit der Veröffentlichung der Bekanntmachung (§ 15 Absatz 2 Num-
mer 3) 

 
________________________ 
 
1) Die Informationen der Nummern 6, 9 und 11 werden als nicht zur Veröffentlichung gedacht eingestuft, wenn der Auftraggeber der Meinung ist, dass 
ihre Veröffentlichung wirtschaftliche Interessen beeinträchtigen könnte. 
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Anhang 4  
Daten zur Berechnung der über die Lebensdauer von S traßenfahrzeugen 
anfallenden externen Kosten (entspricht dem Anhang zur Richtlinie 
2009/33/EG) 
 
Tabelle 1  
Energiegehalt von Kraftstoffen 
 

Kraftstoff Energiegehalt in Megajoule (MJ)/Liter bzw.  
Megajoule (MJ)/Normkubikmeter (Nm3)  

Dieselkraftstoff  36 MJ/Liter  

Ottokraftstoff  32 MJ/Liter 

Erdgas  33-38 MJ/Nm3 

Flüssiggas (LPG)  24 MJ/Liter 

Ethanol 21 MJ/Liter 

Biodiesel  33 MJ/Liter  

Emulsionskraftstoff  32 MJ/Liter 

Wasserstoff  11 MJ/Nm3 

 
 
Tabelle 2  
Emissionskosten im Straßenverkehr (Preise von 2007)  
 

Kohlendioxid 
(CO2) 

Stickoxide (NOx) Nichtmethan- 
Kohlenwasserstoffe 

Partikelförmige  
Abgasbestandteile  

0,03-0,04 €/kg 0,0044 €/g  0,001 €/g 0,087 €/g  

 
 
Tabelle 3   
Gesamtkilometerleistung von Straßenfahrzeugen 
 

Fahrzeugklasse (Kategorien M und N  
gemäß der Richtlinie 2007/46/EG)  

Gesamtkilometer- 
leistung  

Personenkraftwagen (M1)  200.000 km  

Leichte Nutzfahrzeuge (N1)  250.000 km  

Schwere Nutzfahrzeuge (N2, N3) 1.000.000 km  

Busse (M2, M3)  800.000 km 
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Anhang 5  
Methode zur Berechnung der über die Lebensdauer von  Straßenfahrzeugen 
anfallenden Betriebskosten 
 
1. Für die Zwecke von § 29 Absatz 2 werden die über die Lebensdauer eines Straßenfahr-

zeugs durch dessen Betrieb verursachten Energieverbrauchs- und Emissionskosten (Be-
triebskosten) nach der im Folgenden beschriebenen Methode finanziell bewertet und be-
rechnet:  
a) Die Energieverbrauchskosten, die für den Betrieb eines Straßenfahrzeugs über des-

sen Lebensdauer anfallen, werden wie folgt berechnet:  
aa) Der Kraftstoffverbrauch je Kilometer eines Straßenfahrzeugs gemäß Nummer 2 

wird in Energieverbrauch je Kilometer (Megajoule/ Kilometer, MJ/km) gerechnet. 
Soweit der Kraftstoffverbrauch in anderen Einheiten angegeben ist, wird er nach 
den Umrechnungsfaktoren in Tabelle 1 des Anhangs 4 in MJ/km umgerechnet. 

bb) Je Energieeinheit muss im Rahmen der Angebotswertung ein finanzieller Wert 
festgesetzt werden (€/MJ). Dieser finanzielle Wert wird nach einem Vergleich 
der Kosten je Energieeinheit von Ottokraftstoff oder Dieselkraftstoff vor Steuern 
bestimmt. Der jeweils günstigere Kraftstoff bestimmt den in der Angebotswer-
tung zu berücksichtigenden finanziellen Wert je Energieeinheit (€/MJ). 

cc) Zur Berechnung der Energieverbrauchskosten, die für den Betrieb eines Stra-
ßenfahrzeugs über dessen Lebensdauer anfallen, werden die Gesamtkilometer-
leistung gemäß Nummer 3 (gegebenenfalls unter Berücksichtigung der bereits 
erbrachten Kilometerleistung), der Energieverbrauch je Kilometer (MJ/km) ge-
mäß Doppelbuchstabe aa und die Kosten in Euro je Energieeinheit (€/MJ) ge-
mäß Doppelbuchstabe bb miteinander multipliziert. 

b) Zur Berechnung der Kohlendioxid-Emissionen, die für den Betrieb eines Straßenfahr-
zeugs über dessen Lebensdauer anfallen, werden die Gesamtkilometerleistung ge-
mäß Nummer 3 (gegebenenfalls unter Berücksichtigung der bereits erbrachten Kilo-
meterleistung), die Kohlendioxid-Emissionen in Kilogramm je Kilometer (kg/km) ge-
mäß Nummer 2 und die Emissionskosten je Kilogramm (€/kg) gemäß Tabelle 2 des 
Anhangs 4 miteinander multipliziert. 

c) Zur Berechnung der in Tabelle 2 des Anhangs 4 aufgeführten Kosten für Schadstoff-
emissionen, die für den Betrieb eines Straßenfahrzeugs über dessen Lebensdauer 
anfallen, werden die Kosten für Emissionen von Stickoxiden, Nichtmethan-
Kohlenwasserstoffen und partikelförmigen Abgasbestandteilen addiert. Zur Berech-
nung der über die Lebensdauer anfallenden Kosten für jeden einzelnen Schadstoff 
werden die Gesamtkilometerleistung gemäß Nummer 3 (gegebenenfalls unter Be-
rücksichtigung der bereits erbrachten Kilometerleistung), die Emissionen in Gramm je 
Kilometer (g/km) gemäß Nummer 2 und die jeweiligen Kosten je Gramm (€/g) mitein-
ander multipliziert. 

d) Auftraggeber dürfen bei der Berechnung der Emissionskosten nach den Buchstaben b 
und c höhere Werte zugrunde legen als diejenigen, die in Tabelle 2 des Anhangs 4 
angegeben sind, sofern die Werte in Tabelle 2 des Anhangs 4 um nicht mehr als das 
Doppelte überschritten werden. 

2. Die Werte für den Kraftstoffverbrauch je Kilometer sowie für Kohlendioxid-Emissionen und 
Schadstoffemissionen je Kilometer basieren auf den genormten gemeinschaftlichen Test-
verfahren der Gemeinschaftsvorschriften über die Typgenehmigung. Für Straßenverkehrs-
fahrzeuge, für die keine genormten gemeinschaftlichen Testverfahren bestehen, werden 
zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit verschiedener Angebote allgemein anerkannte 
Testverfahren, die Ergebnisse von Prüfungen, die für den Auftraggeber durchgeführt wur-
den, oder die Angaben des Herstellers herangezogen. 

3. Die Gesamtkilometerleistung eines Fahrzeugs ist der Tabelle 3 des Anhangs 4 zu ent-
nehmen. 
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